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Tnglàtt
des

Großen Rathes des Kantons Bern.

Ordentliche Sommersitzung. tSZl.

Kreisschreiben
an

die Mitglieder des Großen Rathes.

Bern, den 2. Mai 1851.

Herr Großrath!

Im Einverständnisse mit dem Unterzeichneten hat der Re-
gierungsralh den Zusammentritt des Großen Rathes auf Montag
den 19. dieses Monats festgesetzt. Sie werden demnach
eingeladen am genannten Tage, des Morgens um 10 Uhr, im
Sitzungssaale auf dem Rathhause in Bern sich einzufinden.

Die Verhandlungsgegenstände sind folgende:

Gesetzesentwürfe:
1) über die Verantwortlichkeit der öffentlichen Behörden und

Beamten (zweite Berathung) ;
2) betreffend die Forstverwaltung im Jura (zweite Berathung);
3) über die Umwandlung der Münzen (zweite Berathung);
4) über die Stimmregister (zweite Berathung) ;
5) betreffend die Abstimmung über Anträge auf Revision der

Verfassung und außerordentliche Gesammterneuerung des

Großen Rathes (zweite Berathung);
6) über das Spielen (zweite Redaktion^ ;

7) betreffend die Verbreitung von Grundsätzen gegen die Un-
verlctzlichkeit des Eigenthums;

8) über die öffentlichen Primärschulen;
9) über das WirthschaftSwesen;

10) über die Organisation der evangelisch-reformirten Kirchen¬
synode ;

11) über die Militärtaration;
12) über Werthbestimmung des Stempels in neuer Währung;
13) Entwurf eines Kriminalgesetzes;
14) Entwurf eines Tarifes in Strafprozcßsachen;
15) Entwurf eines Wahlgesetzes.

L. Vorträge:
1) über die Großrathswahlen;
2) über Vorstellungen, betreffend die Wahl der reformirten

Geistlichen durch die Gemeinden;
3) betreffend die Verhältnisse der ehemaligen Kollaturpfarrei

Oberwyl bei Büren;
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4) betreffend die Aufhebung des Werbungsverbotes des Kantons;
5) über Strafnachlaßgesuche;
6) betreffend ein Gelddarlehn an die Gemeinde Guggisberg;
7) über Waldkantonnemente mit Gemeinden des Amtsbezirkes

Jnterlaken;
8) über den Anzug zu Errichtung eines Lagerbuches für Staats¬

gebäude ;
9) über Abtretung eines Theiles des Pfarrgutes zu Muri;

10) über das Entlassungsgesuch des Herrn Obergerichtssupplean-
ten Lanz;

11) über Entlassungsgcsuche von Stabsoffizieren;
12) betreffend die Juragcwässerkorrektion;
13) über eine Baustreitigkeit zwischen dem Einwohnergemeinde¬

rathe von Bern und Herrn Bäckermeister Schürch.

0. Wahlen:
1) eines Präsidenten des Großen Rathes;
2) eines Vicepräsidenten des Großen Rathes;
3) eines Stellvertreters des Vicepräsidenten des Großen Rathes;
4) eines Präsidenten des Regierungsrathes;
5) eventuell von vier Oberrichtern, nach dem Antrage des

Obergerichtes;
6) eventuell eines Ersatzmannes am Obergerichte, an Platz des

zu entlassenden Herrn Lanz;
7) eines Generalprokurators;
8) eines Oberingenieurs;
9) eines Gerichtspräsidenten von Konolfingen, an Platz des

verstorbenen Herrn Müller;
10) eines Mitgliedes des Kriegsgerichtes;
11) eventuell von Stabsoffizieren.

I). Anzüge:
Alle in der letzten Session unbehandelt gebliebenen.

Auf die Tagesordnung der ersten Sitzung werden gesetzt:
die Gesetzes - und Dekretsentwürfe unter Tà 1) und 2) und
die Vorträge unter lütt. L,

Die Mitglieder des Großen Rathes sind dringend ersucht,
die ihnen übersandten Entwürfe von Gesetzen und Dekreten
mitzubringen, da eine zweite AuStheilung nicht stattfinden kann.

Mit Hochschätzung!

Der Großrathspräsident:
Kurz.
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Crfte Sitzung.

Montag den 19. Mai 1851,

Morgens um 19 Uhr.

Präsident: Herr Oberst Kurz.

Bei'm Namensaufrufe sind mit Entschuldigung abwesend:
die Herren Brügger, Andreas, Ganguillet, Grilling, Hirs-
brunner, Kommandant, Karlen zu Erlenbach, Knechlenhofer,
Wirth, Leuenberger, Gerbcrmeister, Revel, Rickli, Roth zu
Wangen, Röthlisberger, Stabsmajor, Simon, Tcuscher,
Oberstlieutenant, und Tièche; ohne Entschuldigung: die Herren Affolter,
Batschelet, B6chaur, BÄet, Beutler, Bhend, Blaser, Brechet,
Brügger, P., Bützberger, Dürr, Fleury, PostHalter, Friedli,
Gautter, Geiser, Oberst, Gerber, Glaus, Gouvernon, Grimaitre,
Henzelin, Hirsbrunner, Negotiant, Hirsig, Hubler, Kaiser,
Kilcher, Kohli, Lehmann, I. U,, Lehmann, S., Handelsmann,
Lehmann, Daniel, Marti, Michaud, Moor, Morgenthaler,
Moser, D., Moser, Jakob, Müller, Chr., Probst, Rebmann,
Reichenbach, Rieder, Ritschard, Handelsmann, Ritschard, I.,
Scheidegger, Schmid, Spahni, Steiger, Franz, Steiner,
Sterchi, Stettler, Samuel, Stocker, Stockmar, Theubet, Thönen,
Trorler, Vopame, Walther, Wirth, Zumstein und Zürcher.

Der Herr Präsident eröffnet die Sitzung mit folgenden
Worten: „Meine Herren Die letzte Sitzung in diesem Sitzungsjahre

beginnt. Es liegen uns zahlreiche und dabei sehr wichtige
Geschäfte vor, vorab eine bedeutende Anzahl von Gesetzen. Es
ist zu wünschen, daß wenigstens doch der größere Theil derselben

erledigt werden kann. Ferner sind namentlich mehrere Wahlen
zu treffen und zwar solche, die ebenfalls von großer Wichtigkeit
sind. Was diese letztern betrifft, so werden sie wahrscheinlich
künftige Woche vorgenommen werden. Ich nehme vorläufig an,
daß sie nächsten Mittwoch stattfinden, werde aber in Bezug
auf die Wahlen noch ganz besonders und zwar bei Eiden bieten
lassen. Ich erkläre die Sitzung als eröffnet.

Nach Verlesung einer Anzeige des Regierungsrathes,
betreffend die Wahl der neu eintretenden Herren Carlin, Rössel,
Morel, Jmobersteg und B6cham, werden die Genannten, mit
Ausnahme des Letztern, welcher abwesend ist, beeidigt.

Es wird eine Zuschrift des Regierungsrathes
verlesen, worin diejenige Stelle des Traktandencirculars berichtigt
wird, welche von der eventuellen Wahl von vier Oberrichlern
spricht, da diese Wahl definitiv vorgenommen wird.

Herr Großrath Schläppi zeigt seinen Austritt aus dem
Großen Rathe an; ebenso wird das Entlassungsgesuch des Herrn
R. Walthardt, als Suppléant des Obergerichtes, verlesen.

Tagesordnung.
Zweite Berathung des Dekretsentwurfes, betreffend

die Forstverwaltung im Jura.
(Siehe Tagblatt des Großen Rathes, ordentliche Winter¬

sitzung 1851, Seile 43.)

Sträub, Direktor der Domänen und Forsten, als
Berichterstatter. Herr Präsident, meine Herren! Der Dekretsentwurf,
welcher Ihnen vorliegt, ist bereits von Ihnen in einer frühern
Sitzung behandelt worden. Er besteht bloß in drei Paragraphen,
und es wurde bei der ersten Berathung nichts davon abgeändert.
Ich trage also darauf an, daß man heute ebenfalls eintrete und

den Gegenstand insgesammt behandle, auS dem Grunde, weil
im frühern Entwürfe weder viel noch wenig abgeändert wurde.

Das Eintreten, so wie der Dekretsentwurf selbst, werden
ohne Einsprache durch das Handmehr genehmigt.

Zweite Berathung des Gesetzesentwurfes über die
Verantwortlichkeit der öffentlichen Behörden
und Beamten.

(Siehe Tagblatt des Großen Rathes, ordentliche Winter¬
sitzung 1851, Seite 48, und Jahrgang 1859, Beilageblatt
Nr. 1, Seite 2 ff.)

Herr Pr ä sid ent des Regierungsrathes, als Berichterstatter.
Herr Präsident, meine Herren! Ueber die Eintretensfrage habe
ich nichts zu bemerken, sondern will erwarten, ob Einwendungen
gemacht werden. Hingegen glaube ich, es sei allerdings der
Fall, daß der vorliegende Entwurf artikelweise behandelt werde.
Es sind eine Menge Paragraphen, bei denen in der ersten
Berathung keine Anträge gestellt wurden, und ich werde Sie bei
denselben auch nicht lange aufhalten; aber bei andern wurden
sehr bedeutende Abänderungen beantragt, welche geeignet sein
könnten, eine einläßliche Berathung hervorzurufen. Ich trage
also darauf an, einzutreten und die artikelweise Berathung zu
beginnen.

Ohne Einsprache durch das Handmehr genehmigt.

Die §8. 1,2 und 3 werden ohne Bemerkungen genehmigt.

8. 4.

Herr B erich t e r st att e r. Herr Präsident, meine Herren!
Ich mache Sie darauf aufmerksam, daß bei der ersten
Berathung dieses Gesetzes die definitive Redaktion desselben nicht
festgestellt wurde. Sie werden sich erinnern, daß damals durch
einen Entscheid des Großen RaiheS selbst zur Beförderung der
Sitzung beschlossen wurde: obschon die definitive Redaktion noch

nicht vorgenommen worden, so sei das Gesetz dennoch zu publi-
ziren. Infolge dessen mache ich es mir zur Pflicht, die Anträge,
welche bei der ersten Berathung gefallen sind, alle zu wiederholen.

Laut dem Protokolle wurden bei diesem Paragraphen
folgende Anträge gestellt: 1) Was unter dem Ausdrucke
„Geschäftsführung" verstanden werden soll, bestimmter zu definiren;
2) die Solidarität der Verantwortlichkeit gänzlich fallen zu
lassen; 3) diese Solidarität bloß für strafbare Handlungen
festzusetzen; 4) den Mitgliedern von Behörden das Recht zu geben,
im Protokolle anmerken zu lassen, wie sie gestimmt haben;
5) Diejenigen, welche in den Sitzungen anwesend sind, aber
nicht stimmen, die Verantwortlichkeit mittragen zu lassen; 9) auch
Denjenigen, die von den Sitzungen ohne Entschuldigung
ausbleiben, diese Verantwortlichkeit aufzulegen. Das Protokoll fügt
bei: „Der Berichterstatter gibt die Erheblicherklärung der Anträge
1, 2 und 3, nicht aber die der Anträge 4, 5 und 6 zu. Der
Große Rath pflichtet jedoch allen mit Ausnahme des sechsten bei."
Ich will demnach die einzelnen erheblich erklärten Anträge der
Reihenfolge nach durchgehen, und die Behörde mag dann
entscheiden. Im 8. 4 des ersten Entwurfs hat es geheißen: „Bei
Behörden trifft die Verantwortlichkeit nur die einzelnen
Mitglieder und wird durch die Theilnahme an der Geschäftsführung
begründet." In Bezug auf diesen Punkt hat Herr Bützberger
bemerkt, man wisse nicht recht, was unter dem Ausdruck
„Geschäftsführung" verstanden sei: im Allgemeinen nehme jedes
Mitglied einer Behörde an der Geschäftsführung derselben Theil,
und eS könnte daher diese Bestimmung so weit ausgedehnt werden,

daß man sagte: wenn man im Allgemeinen an der
Geschäftsführung Theil nehme, so sei man auch für jeden einzelnen
Akt derselben verantwortlich. Offenbar wird der Paragraph
diesen Sinn nicht haben können. Ich suchte die Sache etwas
zu verdeutlichen und habe daher den Wortlaut vorgeschlagen,
wie er Ihnen hier vorliegt. Die Verantwortlichkeit wird
begründet durch die Theilnahme an der in Frage stehenden
Verhandlung. Der zweite Antrag ging dahin, die Solidarität bet



der Verantwortlichkeit ganz fallen zu lassen. Auch diesem Punkte
habe ich Rechnung getragen, und im Widerspruch mit dem
ersten Entwürfe, wo es hieß: „Sämmtliche Theilnehmer an
einer Schlußnahme sind für dieselbe solidarisch verantwortlich" —
wird Ihnen hier vorgeschlagen: „Jedes Mitglied ist nur für
seine Person verantwortlich ohne Solidarität mit den übrigen
Mitgliedern." Ein fernerer Antrag ging dahin, die Solidarität
festzuhalten, aber nur in Bezug auf strafbare Akte. In dieser
Beziehung ist hier eine kleine Modifikation. Die Solidarität
ist gar nicht angeführt; dafür hat man wesentlich zwei Gründe:
vor allen Dingen, weil man glaubte, es sollte keine Verschiedenheit

aufgestellt werden; dieselbe Regel solle für Alles gelten.
Ferner auch deßwegen: über strafbare Handlungen soll das
Strafgericht den Emscheid haben, und ihm bleibt es unbenommen,

die Solidarität ganz oder theilweise auszusprechen. Ein
vierter Vorschlag ging dahin, es solle den Mitgliedern einer
Behörde gestattet sein, gegen Beschlüsse, mit denen sie nicht
übereinstimmen, eine Verwahrung zu Protokoll zu geben. Das
scheint eine sehr natürliche Bestimmung: wenn Jeder, der bei
einem Beschlusse mitgestimmt hat, verantwortlich sein soll, so

muß es Demjenigen, welcher sich nicht entschließen kann, zu
einem Beschlusse zu stimmen, gestattet sein, seine Verwahrung
ins Protokoll niederzulegen. Im ersten Entwürfe war diese
Bestimmung nicht; ich glaubte auch, sie gehöre eher in ein
Organisationsreglement; wenigstens im Organisationsreglemenl des
Regierungörathes steht eine ähnliche. Der Rcgierungsrath war
indessen anderer Ansicht und hat beschlossen, diese Bestimmung
hier aufzunehmen. Durch die Redaktion, wie sie hier
vorgeschlagen ist, dürfte auch dem vierten Antrage Rechnung getragen
sein. Eine kleine Modifikation liegt indessen darin, daß der Zusatz

beigefügt wurde, jedes Mitglied einer Behörde sei befugt,
gegen einen Beschluß eine Verwahrung zu Protokoll zu geben,
„sofern es in der Umfrage die Gründe gegen denselben geltend
gemacht hat." Das ist auch der Wortlaut der einschlagenden
Bestimmung im Organisationsreglement des Regierungsrathes,
und mir scheint diese Bestimmung nicht eine unverstandige zu
sein. Man darf einem Mitglied einer Behörde wohl zumulhen,
wenn es glaube, daß eine Schlußnahme gefährlich und von
bedenklichen'Folgen sein könnte, so stehe es ihm wohl an, die,
Gründe auseinander zusetzen, welche es bestimmten, nicht dazu
zu stimmen, nicht zu schweigen, die übrigen Mitglieder stimmen
zu lassen und dann hintendrein die Verwahrung einzugeben.
Ein fünfter Antrag endlich geht dahin: Diejenigen, welche in
den Sitzungen anwesend sind, aber nicht stimmen, die
Verantwortlichkeit mittragen zu lassen. Dieser Antrag ist hingegen
nicht aufgenommen worden, und es wird sich fragen, ob er'in
der Diskussion der zweiten Berathung reproduzrrt wird. Die
vorberathende Behörde hat geglaubt, das Prinzip, welches an
der Spitze des ganzen Paragraphen steht, schließe diesen Antrag
aus. Insofern nämlich die Verantwortlichkeit durch die
Theilnahme an der betreffenden Verhandlung begründet wird, so

kann man nicht den Satz aufstellen, daß Jemand, der an der
Verhandlung gar nicht Theil genommen, verantwortlich gemacht
werde. Das sind die Bemerkungen, welche ich anzubringen
veranlaßt war, und ich will erwarten, in wiefern die Versammlung
damit einverstanden ist. Vielleicht möchte es zweckmäßig sein,
einen der erheblich erklärten Anträge nach dem andern in
Berathung zu ziehen, um einer möglichen Verwirrung vorzubeugen;
denn was zur Deutlichkeit beitragen kann, scheint mir immer
sehr wünschbar. Ich erlaube mir, so viel an mir, den Antrag
dafür zu stellen. Wir haben also eine doppelte Operation
vorzunehmen: einmal die definitive Redaktion der ersten Berathung
und dann die zweite Berathung selbst.

Der Herr Präsident bemerkt, erhalte es für zweckmäßiger,

alle Punkte zusammen zu behandeln und dann am Ende
über jeden Antrag besonders abstimmen zu lassen; werde der
Paragraph angenommen, so sei es nicht nöthig, über die
einzelnen Punkte abzustimmen, worauf der Herr Regierungspräsident

entgegnet, sein Vorschlag habe nur bezweckt eine
Verwirrung zu vermeiden, welche durch die gleichzeitige Behandlung
ganz verschiedener Anträge entstehen könnte.

439

Der §. 4 wird ohne Bemerkung durch das Handmehr
angenommen.

§. 5.

Herr Berichterstatter. Diese Vorschrift ist, so viel ich
mich erinnere, in der ersten Berathung unangefochten geblieben.
Das Protokoll sagt darüber: „Wird mit der vom Berichterstatter

selbst beantragten Streichung der Worte:" „und nach
Umständen überdieß durch eine CivilUage" ohne Einsprache durch
das Handmehr genehmigt." Zur Verdeutlichung der Sache
soll ich beifügen, daß diese Worte sich im vorliegenden
Paragraphen wiederfinden, aber im frühern Entwürfe durch einen
Druckfehler doppelt enthalten waren.

Ohne Einsprache durch das Handmehr genehmigt.

Die ss. 6 und 7 werden ohne Bemerkung durch das Handmehr

genehmigt.

§. 8.

Herr Berichterstatter. Laut dem Protokoll ist allerdings
in der ersten Berathung bei diesem Paragraphen eine Bemerkung

gefallen; sie hatte aber bloß eine bessere Redaktion zum
Zwecke, und hier ist nun wörtlich die damals beantragte
aufgenommen. Im frühern Entwürfe hat es geheißen: „Für
gemeine Verbrechen und Vergehen genießen die Beamten und
Angestellten keines Vorrechts." Mtt Grund wurde bemerkt, diese
Bestimmung klinge etwas sonderbar, da sie sich von selbst
verstehe.

Ohne Einsprache durch das Handmehr genehmigt.

Die ZK. 9, 19, 11 und 12 werden ebenso genehmigt.

s. 13.

Herr Berichterstatter. Bei diesem Paragraphen ist in
der ersten Berathung eine Bemerkung gemacht worden. Man
fand nämlich, das gleichzeitige Unterschreiben einer Beschwerde von
der klagenden Partei und von einem Anwalt sei eine nutzlose
Komplication. Ursprünglich hieß es im Entwürfe: „Die Klagschrift

soll mit Anstand und Mäßigung und der strengen Wahrheit

gemäß abgefaßt, mit den allfälligen Belegen begleitet und
von der klagenden Partei, so wie, wenn diese nicht selbst
Verfasser ist, von Demjenigen, welcher sie verfaßt hat, unterschrieben
sein." In allen Fällen, wo also ein Advokat eine Beschwerde
geschrieben hätte, hätten beide Theile unterschreiben müssen, der
Anwalt selbst und die klagende Partei. Man glaubte, das wäre
zu komplicirt, und in der That dürfte das einfachere Verfahren
mehr Berücksichtigung finden, daß die Klageschrift entweder von
der Partei oder von dem Anwälte, welcher sie verfaßt hat,
unterschrieben werde.

Ohne Einsprache durch das Handmehr genehmigt.

s. 14.

Herr Berichterstatter. Hier ist kein eigentlicher Antrag
gefallen, hingegen die Verwahrung, daß je nachdem bei Z. 13

eine Veränderung vorgenommen werde, diese ihren Einfluß auch

auf Z. 14 habe; nun erlitt aber s. 13 keine Abänderung, und
ich will erwarten, ob dennoch abweichende Vorschläge gemacht
werden.

Ohne Einsprache durch das Handmehr genehmigt.

S. 15.

Herr Berichterstatter. Hier ist die gleiche Bemerkung
ins Protokoll geflossen, kein eigentlicher Antrag: je nachdem der
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§. 13 redigirt werde, auch den s. 14 damit in Uebereinstimmung
zu bringen. Nun ändert dieß aber auch hier nichts an der Sache.
Die Bestimmung ist übrigens einfach: für Unwahrheiten hat die
Partei zu haften, für beleidigende oder ungebührliche Ausdrücke
der Klageschrift Derjenige, der sie versaßt hat, sei es nun ein
Anwalt oder die Partei selbst; das ist ganz gleichgültig.

Ohne Einsprache durch das Handmehr genehmigt.

S. lii.
Herr B eri cht erstatter. Hier ist im Schooße des Großen

Rathes der Antrag gefallen, es möchte für die Verantwortung
der beklagten Beamten die gleiche Vorschrift aufgestellt
werden, wie bei s. 13, daß nämlich auch die Verantwortung

mit Anstand und Mäßigung und der strengen Wahrheit
gemäß abgefaßt werden soll, wie die Klageschrift; der Große
Rath ist aber nicht eingetreten und hat diesen Vorschlag
verworfen. Infolge dessen liegt der Paragraph in der ursprünglichen

Redaktion vor, und ich will erwarten, ob Einwendungen
gemacht werden.

Ohne Einsprache durch das Handmehr genehmigt, ebenso

§§. 17 und 18.

S. 19.

Herr Berichterstatter. Hier ist der Antrag gestellt
worden, vor vem Wort „Verwaltungsbehörde" in der zweitletzten
Zeile den Ausdruck: „VerwaltungS-" zu streichen. Der Große
Rath hat aber diesen Vorschlag nicht genehmigt, und es wird
Ihnen daher auch hier die ursprüngliche Redaktion vorgelegt.

Ohne Einsprache durch das Handmehr genehmigt.

§. 2V.

Herr Berichterstatter. Hier ist der Vorschlag gemacht
worden, zwischen den Worten „obere" und „Behörde" in der
drittletzten Zerle das Wort „VerwaltungS-" emzuschieben. Auch
diesen Antrag hat aber der Große Rath nicht erheblich erklärt,
und es wird infolge dessen die Revaktion unverändert vorgelegt.

Ohne Einsprache durch das Handmehr genehmigt.

s. 21.

Herr Berichterstatter. In der ursprünglichen Redaktion
hat es geheißen: die „oberste" Behörde u. s. w. Es ist aber
der Antrag gestellt worden, das Wort „oberste" in „obere" zu
verwandeln; daher die neue Redaktion.

Ohne Einsprache durch das Handmehr genehmigt.

s. 22.

Herr Berichterstatter. Hier sind drei Fälle im Auge
zu haben. In der ursprünglichen Redaktion waren deren nur
zwei vorgesehen, und es wurde der Antrag gestellt, auch den
dritten aufzunehmen. Jetzt ist allen drei Fällen Rechnung
getragen, und ich halte dieß wirklich für wesentlich besser. Der
erste Fall, welcher hier in Betracht kommt, kann durch folgendes
Beispiel dargestellt werden: es hat ein Gemeinderathspräsident
mit einem Regierungsstatthalter Streit in Sachen der
Wirthschaftspolizei; der Gemeinderathspräsident behauptet, der Fall
gehöre in seine Kompetenz, der Regierungsstatthalter nimmt die
Kompetenz für sich in Anspruch. In diesem Falle entscheidet
die oberste Administrativbehörde, nämlich der Regierungsrath.
Der zweite Fall wäre der, wo zwei richterliche Behörden ebenfalls

in untergeordneter Stellung sich im Konflikt befinden. Auch
da ist der Fall ganz einfach: der Entscheid kommt dem
Obergerichte zu. Ein dritter Fall ist aber der: zwischen untergeordneter

Administrativ- und richterlicher Behörde kommt es zum
Konflikt: ver Regierungsstatthalter behauptet z. B., ein
gegebener Fall gehöre in sein Gebiet; der Gerichtspräsident macht

dieselben Ansprüche. Hier kann nicht der Regierungsrath allein
entscheiden, weil der Konflikt auch eine richterliche Beamtung
betrifft; auch das Obergericht kann nicht einseitig entscheiden,
und es bietet sich der ganz natürliche Standpunkt, daß die
Angelegenheit vor eine Behörde gebracht werde, wo die streitenden
Parteien repräsentirt sind. So kommt also der Streit vor den
Regierungsrath und daö Obergericht. Entweder sind sie einig,
und dann fällt der Konflikt weg, oder sie sind nicht einig, und
dann entscheidet der Große Rath selbst.

Ohne Einsprache durch das Handmehr genehmigt, ebenso

s. 24.

Herr Berichterstatter. Bei der ersten Berathung wurden
hier zwei kleine Abänderungen beantragt: erstens in der ersten
Zeile beim Wort „Aufsichtsbehörde" „Aufsichls-" zu streichen.
Der zweite Antrag gieng dahin, anstatt „oberste" zu setzen „obere."
Der Große Rath hat den ersten Antrag verworfen, den zweiten
dagegen angenommen; daher die Veränderung im vorliegenden
Entwürfe.

Ohne Einsprache durch das Handmehr genehmigt, ebenso
S. 25.

S. 26.

Herr Berichterstatter. Herr Präsident, meine Herren!
Hier ist wieder eine wesentliche Abänderung. Im ursprünglichen
Entwurf ist ein ganz anderer Paragraph mit dieser Zahl bezeichnet,
als der vorliegende, ein Paragraph, den ich verlesen will. Er
lautet: „Unter dem Ausdrucke von Behörden werden in diesem
Gesetze auch die Vormundschaflsbehörden und unter demjenigen
von Beamten die Vögle und Beistände verstanden. Wer daher

gegen eine Vormundschaftsbehörde oder einen Vogt oder Beistand
Klage führen will, hat sich nach den Vorschriften dieses Gesetzes

zu richten. Diese Bestimmung betrifft jedoch bloß Beschwerden
über die laufende Verwaltung, nicht aber Klagen über die Ver-
waltungsrcchnung oder über vie Passation derselben, noch Klagen
über dre Bevogmng, für welche verschiedene Verhandlungen eS

bei den daherigen besondern Vorschriften der Vormundschaftö-
ordnung verbleibt (Satz. 283 u. ff. 287 u. ff. «atz. 213 u. ff. veS

Civilgesetzes)." Bei Anlaß des §. 26 sind laut Protokoll folgende
Anträge gefallen: 1) Wie der Gemeinderathspräsident, der
nunmehr ver Natur seiner Obliegenheiten zufolge halb Staats-, halb
Gemeindebeamter, gegenüber diesem Gesetze zu halten sei.

2) Daß Fragen wegen des Ersatzes von Schaden, welcher aus
vormaligen Verhandlungen des Vormundes over der
Vormundschaftsbehörde entstanden ist, durch die Gerichte erledigt werden
sollen, wenn die Vormundschaft aufgehoben und die Verhandlung
selbst nicht in der Passation ausdrücklich gut geheißen ist. Das
Protokoll bemerkt ferner: „Der Berichterstatter gibt die Erheblichkeit

des ersten Punktes zu, nicht aber die des zweiten. Der
Große Rath pflichtet dieser Ansicht bei und genehmigt den
Paragraphen mit vem zugegebenen Antrage." Statt dessen, Herr
Präsident, meine Herren, hat der Regierungsrath bei der zweiten
Berathung den ursprünglichen Paragraphen ganz gestrichen.
Die Folge davon ist, daß das Gesetz, wie es hier vorliegt, einzig
und allein auf Staatsbeamte Bezug hat und die Verwaltung
der Gemeindebeamten gar nicht berührt. Bei näherer Prüfung
der Sache hat es sich ergeben, daß es sehr schwer ist, die gleichen

Bestimmungen gleichzeitig auf Staats- und Gemeindcbeamte

anzuwenden. Ich will eine einzige Schwierigkeit herausheben.
Im §. 4, wenn ich nicht irre, jedenfalls tn einem bereits definitiv
angenommenen Paragraphen, ist der Grundsatz aufgestellt, daß

für Beamte, die nicht solvent sind und einem Privaten Schaden
zugefügt haben, der Staat als Bürge einzustehen und gegenüber
dritten Personen den Schaden zu vergüten habe. Nun möchte
ich fragen: will man diese Bestimmung auch auf die Gemeinvs-
beamten ausdehnen? ich denke — schwerlich. Einmal wählt sie

der Staat nicht. Bei Staatsbeamten verhält sich die Sache
ganz anders; da kann der Bürger dem Staat gegenüber sagen:
du hast den Beamten gewählt, und es ist nicht billig, daß ich



von ihm Schaden erleide. Die Gemeindebeamten wählt aber
der Staat nicht; da müßte im umgekehrten Verhältniß die
Gemeinde für den Schaden einstehen, nicht der Staat. So sind
eine Menge Schwierigkeiten vorhanden, die vor Allem geregelt
werden müssen. Es fragt sich daher vor allen Dingen, ob es
nicht besser sei, den ursprünglichess §. 26 zu streichen. Der
vorliegende neue tz. 26 müßte bis zu diesem Entscheide verschoben
werden, sonst dürfte der Große Rath um einen Paragraphen zu
kurz kommen.

Die Streichung des K. 26 nach der Redaktion des ursprünglichen

Entwurfes wird durch das Handmehr genehmigt.

S. 26 (ursprünglich 27. Dasselbe Zahlenverhältniß gegenüber

dem frühern Entwurf wird bei allen folgenden Paragraphen
festgehalten.)

Dieser Paragraph, so wie die s§. 27, 28 und 2g werden
ohne Bemerkung durch das Handmehr genehmigt.

§. 30.

Herr Berichterstatter. Bei der ersten Berathung wurde
der Antrag gestellt, den Passus zu streichen, welcher von der
„Mahnung" spricht, so daß auch Mitglieder des Großen Rathes,
welche gegen den Regierungsrath oder das Obergericht sich
beschweren wollen, dieß auf dem Wege der Klage thun müßten.
Der Große Rath aber, zweifelsohne mit Rücksicht auf das
gegenwärtig bestehende Reglement, hat beschlossen, nicht einzutreten,
so daß Ihnen der Paragraph unverändert vorgeschlagen wird.

Ohne Einsprache durch das Handmehr genehmigt; ebenso
die SS. 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 3g, 40 und 41.

S. 42.

Herr B erichterstatter. Bei diesem Paragraphen
(ursprünglich S- 43) wurde der Antrag gestellt, in' der zweiten
Zeile den Ausdruck „Appellations- unv Kassatienshof" zu streichen
und mit den Worten „verfassungsmäßige Gerichte" zu ersetzen.
Der Große Rath hat diesen Antrag nicht genehmigt, und der
Paragraph liegt Ihnen unverändert vor; deßwegen habe ich
auch nichts anzubringen.

Ohne Einsprache durch das Handmehr genehmigt.

§. 43.
Herr Berichterstatter. Hier liegt keinerlei Abänderung

vor, und insofern wäre kein Grund zu einer Bemerkung
vorhanden. Ich erlaube mir aber, zur Erläuterung der Sache ein
-Beispiel anzuführen. Wenn man glaubt, der Regierungsraih

Obergericht haben ihre Pflicht verletzt, so betrifft dieß
Me Verantwortlichkeit und das Verfahren wird nach diesem
Gesetz bestimmt. Ist aber der Fall ein solcher, daß z. B. der
Regierungsraih Jemanden, der ein Pintenschenkpatent verlangt,
abweist, und dieser beschwert sich vor dem Großen Rath, so ist
t^eß erne bloße Verwallungsbeschwerde, die nicht nach diesem
Gesetz, sondern nach den bisherigen Formen behandelt wird;die Sache geht an die Bittschristenkommission, und der Große
Rath entscheidet ohne weiteres.

Ohne Einsprache durch das Handmehr genehmigt; ebenso
die §§. 44, 45 und 46.

Z. 47.

Herr Berichterstatter. Ich habe hier keine Bemerkung
zu machen; hingegen wurde ich aufmerksam gemacht, es möchte
gut sein, in dem am Ende des Paragraphen angehängten Citate
vor dem Worte „Rechtssachen" einzuschicken „Straf-." Ich will
mich vor der Hand nicht bestimmt ausdrücken über diesen Punkt,
sondern behalte mir vor, sofern ein Irrthum vorhanden wäre,
denselben zu berichtigen.
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Ohne Einsprache durch das Handmehr genehmigt; ebenso
die §§. 48, 49 und 50.

S. 51.

Herr Berichterstatter. Hier wurde ein Antrag gestellt,
der sich auf Z. 26 der ursprünglichen Redaktion bezog, dahin
gehend, überall neben dem Staat auch die Gemeinde zu nennen,
m der Voraussetzung, man werde das Gesetz auf die Gemeindsbeamten

anwenden, wie auf die Staatsbeamten. Durch Elimini-
rung des Z, 26 erleidet aber dieser Paragraph keine Aenderung,
sondern bleibt, wie er ursprünglich war.

Ohne Einspracht durch das Handmehr genehmigt.

§. 52.

Herr B erichterstatter. Hier ist die nämliche Bemerkung

gemacht worden, in dem Sinne, daß nach der Stelle: „der
Regierungsrath ist verpflichtet, im Interesse des Fiskus zc."
gesetzt würde: „und die Gemeinden im Interesse der Gemeindskassen

u. s. w." Nach Beseitigung des S- 26 bleibt aber auch
der vorliegende unverändert.

Ohne Einsprache durch das Handmehr genehmigt, so wie
die 53 und 54, bei denen ähnliche Anträge gestellt worden
waren; ebenso die Ss- 55, 56, 57, 58 und 59.

Herr Berichterstatter. Es ist eine sehr natürliche Sache
daß, da die Gesetze jeweilen zweimal berathen werden müssen,
man im ersten Projekt den Tag der Jnkrafttrelung nicht festsetzen

kann, weil man den Zeitpunkt der Berathung nicht immer
bestimmt voraussehen kann. Ich soll Ihnen gegenwärtig einen
solchen Zeitpunkt vorschlagen und bin so frei, als den Tag der
Jnkrafttretung den 1. Juni nächstkünftig zu beantragen.

Ohne Einsprache durch das Handmehr genehmigt; ebenso
der Eingang des Gesetzes.

Herr Berichterstatter. Bei S. 47 habe ich bemerkt,
es könne ein Irrthum vorhanden sein in dem dem Paragraphen
angehängten Citate. Es ist nun wirklich ein Irrthum, und ich
denke, Sie werden damit einverstanden sein, daß er berichtigt
werde. Ferner ist mir eine Bemerkung gemacht worden, dahin
gehend, es scheine der §. 13 vielleicht nicht ganz dem Willen des
Großen Rathes entsprechend, da der Große Rath vielleicht nicht
die Absicht gehabt habe, welche im Paragraphen ausgedrückt sei.
Obschon ich diese Ansicht nicht theile, so möchte ich doch, daß
Gelegenheit gegeben würde, sich darüber auszusprechen. Es ist
bemerkt worden, man habe bei der ersten Berathung festsetzen

wollen, die Beschwerde müsse entweder vom Beschwerdeführer
selbst oder durch wen er wolle unterschrieben werden; jetzt
hingegen heiße es, er oder ein patentirter Anwalt müsse unterschreiben.

Das Protokoll sagt darüber: „Es fällt der Antrag, daß
die klagende Partei nicht mitverpflichtet werden solle, die Klag-
schrift zu unterschreiben. Der Berichterstatter gibt die Erheblichkeit

desselben zu und der Große Rath genehmigt sonach den
Paragraphen mit diesem Vorbehalt durchs Handmehr." — Also
nur, vaß nicht neben dem patentirten Anwälte die Partei selbst

noch unterschreiben müsse ; das wollte man ausweichen.
Hingegen, daß außer patentirten Anwälten auch noch andere Personen

solche Beschwerden unterzeichnen könnten, das ist, so viel
ich mich erinnere, nicht beantragt worden. Äeinebends möchte
ich bemerken, daß ich eine solche Ausdehnung für unklug und
gefährlich halte, da sie den Winkelagenten Thüre und Thor
öffnen würde.

Herr Präsident. Ich habe noch die Bemerkung zu
machen daß selbst, wenn sich die Sache so verhalten würde, wie
dem Herrn Berichterstatter angedeutet wurde, der Beschluß des
Großen Rathes, durch welchen der Paragraph angenommen
wurde, gültig bleibt. Wenn daher Niemand einen abweichenden
Antrag stellt, so nehme ich an, die Sache sei erledigt, und mit
Corrigirung des vom Herrn Berichterstatter so eben berührten



Paragraphen wäre also das Gesetz definitiv genehmigt und tritt
auf den 1. Juni nächsthin in Kraft.

Antrag des Negier ungsrathes und der Justizdirektion,
Abtheilung Polizei, folgenden Sträflingen den Rest der Strafzeit
zu erlassen:

1) der Elisabeth Sim men, geb. Bähler, von Erlach, vom
Obergerichte am 16. Juli 1849 wegen Diebstahls zu 3

Jahren Ketten;
2) Jakob Sommer von Sumiswald, vom Obergerichte am

25. Februar 1859 wegen Anklage auf Brandstiftung und
nächsten Versuchs zu einem Betrüge zu 2 Jahren Zuchthaus ;

3) Carl Müller von Viel, vom Obergerichte am 7. Wein¬
monat 1859 wegen Unterschlagung peinlich zu neun
Monaten Zuchthaus;

4) Johannes von Aesch von Großaffoltern, vom Oberge¬
richte am 8. Juli 1848 wegen Münzfälschung peinlich
zu 3 Jahren und neun Monaten Zuchthaus;

5) Peter Eggimann von Sumiswald, vom Obergerichte
am 8. April 1859 wegen Fälschung und Betrugs peinlich

zu einem Jahr und 3 Monaten Zuchthaus;
6) Johann Baptist Viktor S u r dez von Peuchapatte, vom

Obergerichte am 2. September 1859 wegen Tödtung zu
einem Jahr Gefängniß;

7) Joseph Laissue von Courgenaz, vom Obergerichte am
18. Juni 1849 wegen Diebstahls und Widerstandes gegen
Beamte zu 2/? Jahren Zuchthaus verurtheilt.

Brunner, Direktor der Polizei, als Berichterstatter. Herr
Präsident, meine Herren, auch in dieser Sitzung wird dem
Großen Rathe eine ganze Menge von Strafnachlaßgcsuchcn
vorgelegt, größtentheils mit dem Antrage auf Abweisung. In Bezug

auf die vorliegenden sieben geht der Antrag auf Genehmigung

; sie werden auch vom Verwalter der Strafanstalt empfohlen.
Ebenso habe ich auch die betreffenden Urtheile nachgelesen und
gefunden, daß dieselben wirklich Berücksichtigung verdienen. Es
sind Sträflinge, die früher nie bestraft worden sind, und ihr
Verbrechen selbst ist der Art, daß sie wohl berücksichtigt werden
dürfen. Ich empfehle Ihnen also den Antrag des Negierungs-
rathes.

Ohne Einsprache durchs Handmehr genehmigt.

8) Peter Rubin von Grindelwald, vom Obergerichte am
14. Weinmonat 1859 wegen Diebstahls peinlich zu 12
Monaten Einsperrung;

9) Celestin Steulet von Cerban, vom Obergerichte am
19. März 1849 wegen Tödtung zu 2 Jahren Gefängniß
verurtheilt. Antrag des Regierungsrathes auf Nachlaß
des letzten Viertels der Strafzeit.

Herr Berichterstatter. Hier liegen Ihnen zwei ähnliche

Gesuche vor. In Bezug auf den einen Sträfling, Namens
Rubin, habe ich nichts Anderes vorzutragen, als daß er vom
Verwalter der Strafanstalt sehr empfohlen wird, und nach
ärztlichem Zeugnisse krank ist, da er an der Halsbräune leidet,
wobei ihm freie Bewegung sehr nothwendig ist. Müßte er im
Zuchthause bleiben, so könnte die Krankheit sehr gefährlich werden.

— Was den Celestin Steulet betrifft, so habe ich hier die
Auskunft zu geben, daß derselbe in einem Streit seinen Gegner
tödtete, nämlich so, indem derselbe rückwärts mit dem Kopf auf
einen Stein fiel, infolge dessen er sich das Genick brach und
starb. Das Gericht sprach das Urtheil wegen Tödtung aus;
dagegen ist im Urtheile selbst deutlich angegeben, daß der
Betreffende die Tödtung nicht beabsichtigte; das wurde auch schon
vom Obergerichte berücksichtigt. Steulet hat sich sehr gut
aufgeführt und wurde früher nie bestraft. Er wird Ihnen daher
empfohlen.

Ohne Einsprache durch das Handmehr genehmigt.

19) Bußnachlaßgesuch der Dorfgemeinde Meikirch, vom
Richteramt Aarberg am 1. April 1851 wegen Waldaus-
reutung ohne vorher dazu erhaltene Bewilligung zu L. 59
Buße vcrurtheilt.

Antrag^des Regierungsrathes auf Abweisung.

Herr Berichterstatter. Die genannte Gemeinde bat
seiner Zeit bei der betreffenden Direktion das Begehren gestellt,
ein Stück Wald auörcuten zu dürfen, und, nicht im Zweifel,
daß ihrem Begehren entsprochen werde, hat sie auch sofort Hand
ans Werk gelegt. Sie reutete also den Wald aus, bevor die
Bewilligung wirklich vorlag, wurde vom Bannwart angezeigt
und zu einer Buße von L. 59 verurthcilt. Der Regierungsralh
hat sich gefragt, ob das Nachlaßgesuch dieser Gemeinde nicht zu
berücksichtigen sei, erstens weil die Ausreutung behufs Errichtung
eines Exerzierplatzes geschah und zweitens weil die Gemeinde
dabei nicht beabsichtigte, gegen eine Verordnung zu handeln.
Indessen hat die Mehrheil beschlossen, das Gesuch abzuweisen,
indem die AuSreutung geschah, bevor die Bewilligung gegeben
war.

Ohne Einsprache durch das Handmehr genehmigt.

11) Dem Niklaus Egg er von Farnern, vom Obergerichte
am 15. Juli 1846 wegen Diebstahls zu 15 Monaten
Zuchthaus und 5 Jahren Kantonsverweisung veruriheilt,
wirv ein Fünftel der Verwcisungsstrafe nachgelassen.

Dagegen werden ebenfalls nach Antrag der Polizeivirektion
und des Regierungsrathes mit ihren ^trafnachlaß- oder Um-
wandlungsgesuchen abgewiesen:

1) Gottlieb Brüderli von Ursenbach, vom Obergerichte am
8. April 1859 wegen DiebstahlS peinlich zu 15 Monaten
Zuchthaus;

2) Joh. Jak. Eggimann von Goldiwyl, vom Obergerichte
am 7. August 1847 wegen Straßenraubs zu 5 Jahren
Ketten;

3) Chr. Losen egg er von Signau, vom Obergerichte am
13. Mai 1848 wegen Straßenraubs und Einwendungen
zu 4 Jahren Ketten;

4) Johann Stocker von Meiringen, vom Obergerichte am
19. Nov. 1849 wegen Diebstahls peinlich zu 2 Jahren
Zuchthaus;

5) Anna Oswald von Oberhofen, vom Obergerichte am
24. Juni 1859 wegen Diebstahls peinlich zu 15 Monaten
Zuchthaus;

6) NiklauS Fuchs von Safnern, vom Obergerichte am
12. August 1848 wegen Diebstahls peinlich zu 4 Jahren
Zuchthaus;

7) Bendicht Su ter von Biezwyl, vom Obergerichte am
19. Nov. 1849 wegen Diebstahls peinlich zu 2 Jahren
Zuchthaus;

8) Andreas Aeschlimann von Rüderswyl, vom Oberge¬
richte am 29. August 1849 wegen Diebstählen zu 14
Jahren Ketten;

9) Joh. Mr. Jordi von Wpßachengraben, vom Obergerichte
am 15. Juli 1859 wegen Fälschung und Diebstahls zu
1 Jahr Zuchthaus;

19) Johann Bor ter von Aarmühle, vom Obergerichte am
15. April 1859 wegen Diebstahls zu 18 Monaten Zuchthaus

;

11) Catharina Stempfel von Buschwpler, wegen Diebstahls
zu 12 Monaten Zuchthaus;

12) S. Rikli von Bützberg, vom Obergerichte am 18. Nov.
1859 wegen Unterschlagung peinlich zu 9 Monaten Zuchthaus

;
13) Jak. Matthps von Willadingen, Schreiner, zu Hein-

richswyl Kantons Solothurn, vom Obergerichte am 1. Juli
1859 wegen Theilnahme an einer Rauferei zu einjähriger
Kantonsverweisung;

14) Ulr. Nydegger von Guggisberg, vom Obergerichte am
27. Mai 1859 wegen Mißhandlung zu 9 Monaten unab-
käuflicher Leistung aus dem Amtsbezirke Bern, 27 Pfund



Buße. 20 Franken Entschädigung und Schmenengeld an
den Verwundeten, mit der Bestimmung, daß tue Leistung
nicht aufhören solle, bis Buße, Entschädigung und Kosten
bezahlt seien;

15) Peter Tra uffer und Caspar Huber aus dem Grund,
Gemeinde Jnnertkirchen, vom Nichteramt Oberhasle wegen
Zoll- und Ohmgeldverschlagniß, Ersterer zu 36 Franken
Buße, umgewandelt in 9 Tage Gefangenschaft, und
Letzterer zu 73 Franken Buße, umgewandelt in 19 Tage
Gefangenschaft;

16) Zelime Dessaules von SouleS, Kantons Neuenburg,
wohnhaft in Cerlatez, vom Amtsgerichte Courtclary am
1. November 1847 wegen Mißhandlung zur Verweisung
auf unbestimmte Zeit aus dem Amtsbezirke Courtelary.

17) Alb. Thalmann von Freiburg, vom Richtcramt Bern
am 1l. Dezember 1850 wegen Concubinats, HerumziehenS
ohne Schriften, Zechschuldenmachens, unbefugter Veräußerung

anvertrauter Kleider und falscher Namcnsangabe zu
einjähriger Verweisung aus dem Amtsbezirke Bern;

18) Maria Theresia Spring von Steffisburg, vom Ober¬
gerichte am 24. Dezember 1819 wegen Diebstahlö peinlich

zu 2 Jahren Zuchthaus;
19) Joh. Dennler von Langenthal, vom Obergerichte am

8. September 1849 wegen betrügerischen Geldstags und
Fälschung peinlich zu 2/^ Jahr Zuchthaus;

20) Joseph Nicole, Wirth zu Pruntrut, vom Richteramt
Pruntrut am 10. Dezember 1850 wegen Mißhandlung
zu L. 10 Buße;

21) S. S ei laz, Zimmermeister zu Vuille, Kantons Frei¬
burg, vom Richtcramt Laupen am 19. Jenner 1850 wegen
einer im Jahre 1844 begangenen Zollverschlagniß zu
L. 40 Buße verurtheilt.

Auf den Antrag der Polizeidirektion und des
Regierungsrathes wird die vom Amtsgericht Bern am 19. Jenner
abhin gegen den Knaben Abrah. Ludwig Willwer von Reichenbach

wegen Diebstahls verhängte Itlmo'natliche Verweisung aus
dem Amtsbezirke Bern in 12monatliche Enthaltung in der
Anstalt zu Landorf umgewandelt.

Der Regierungsrath, in Uebereinstimmung mit der
Justizdirektion, Abtheilung Polizei, trägt daraus an, dem Chr.
Schwab von Nadelfingen, zu Ruchwyl, welcher wegen
unbefugten Waldausreutens vom Richteramte Aarwangen zu einer
Buße von L. 50 verfällt worden ist, den Staatsantheil zu
erlassen.

Herr Berichterstatter. Hier ist zu bemerken, daß die
Anzeige des Bannwarts gegen Schwab auf einem Irrthum
beruhte. Gestützt auf die Anzeige fällte aber^das Richteramt
sein Urtheil. Nach näherer Untersuchung der «Lache von Seite
des Regierungsstallhalters und des Gemeindsrathes hat sich aber
herausgestellt, daß, wie bemerkt, ein Irrthum vorhanden war
und Schwab infolge dessen — man könnte sagen —
unrechtmäßiger Weise gestraft wurde. Ich möchte Ihnen daher das
Nachlaßgesuch desselben in dem Sinne empfehlen, daß ihm die
Hälfte der Buße geschenkt werde.

G y gar. Herr Präsident, meine Herren, ich bin mit dem
Antrage des Regierungsrathes insoweit einverstanden, als er
den Nachlaß der Buße bezweckt, aber damit bin ich nicht
einverstanden daß dem Petenten nur die eine Hälfte geschenkt
werde. Ich möchte Sie fragen: wer bezieht die andere Hälfte?
man wird sagen — der Verleider. Nach dem Zeugnisse aber,
welches bei den Akten liegen soll, beruht die Anzeige, gestützt
auf welche Schwab gestraft wurde, auf einem Irrthum. Ist
aber dieses richtig, soll dann noch Derjenige, welcher die
Anzeige gemacht har, einen Vortheil daraus ziehen? Ich glaube
nicht. Da aber der Betreffende ungeachtet des Irrthums dennoch

bestraft wurde, so halte ich dafür, es solle ihm die ganze
Buße nachgelassen werden. Es wird sich freilich fragen, ob der
Große Rath noch über den Antheil des Verleivers verfügen

könne. Dieser Punkt ist hier einmal verhandelt und von
verschiedenen Seiten erörtert worden, indem man die Frage
aufwarf, ob der Staat über die ganze Buße, also auch über den
Drittel des Verleiders, verfügen könne oder nicht. So viel ich
mich erinnere, ist darüber kein Beschluß gefaßt worden; ich glaube
aber, die Sache möge sich im Grundsatze verhalten, wie sie

wolle, so sei der Große Rath in diesem Falle nicht nur befugt,
sondern schuldig, dem Bestraften die ganze Buße nachzulassen,
und ich stelle daher einen bestimmten Antrag in diesem Sinne.

Herr Berichterstatter. Es frägt sich: will der Staat
die Kosten des Verleiders bezahlen oder nicht? Ich glaube, da
sei hier nicht der Fall, da Schwab es unterlassen hat, selbst
Beschwerde zu führen; er hat also die Kosten zu tragen, trotz dem
daß auch ich überzeugt bin, daß es nicht billig ist.

Abstimmung.
Für den Antrag des Regierungsrathes (Nach¬

laß der Hälfte der Buße) 34 Stimmen.
Für den Antrag des Herrn Gigar (Nachlaß

der ganzen Buße) 62 „

Auf den empfehlenden Vortrag des Regierungsrathes
und der Militärdirektion wird folgenden Stabsoffizieren

die nachgesuchte Entlassung in allen Ehren und unter
Verdankung der geleisteten Dienste ertheilt:

1) dem Herrn Oberst Emanuel Müller von Bern als Chef
des Geniekorps;

2) dem Herrn Helg von Dclsberg, als Major und Com¬

mandant des 14. Reservebatailtons;
3) dem Herrn I. Schneeb erger von Herzogenbuchsee, als

Major.

Vortrag des Regier un gsrathes und der
Finanzdirektion, Abtheilung Domainen und Forsten, betreffend Ab-
schließung eines W ald kan t onneme ntsv ertrag s mit der
Walvegg-Bäuert in St. Beatenberg, wodurch dem Staate
sechs Jucharten als freies Eigenthum zufallen.

Sträub, Direktor der Domänen und Forsten, als
Berichterstatter. Durch den Kantonnementsvertrag, welcher Ihnen
hier vorgelegt wird, soll einem Rcchtshandel ein Ende gemacht
werden. Die Waldungen, welche hier in Betracht kommen,
gehören nach Angabe der Forstbcamten zu den schlechter». Die
Schätzungen über den Inhalt derselben weichen sehr von
einander ab, und der Staat hat außer etwas Holz zum Pfarrgebäude

nichts bezogen. Der Antheil, welchen der Ltaat durch
diese Uebereinkunft in Anspruch nimmt, ist so gelegen, daß er
mit einem spätern Kantonnement, das auch hieher gebracht werden
wird, zusammenhängt. Wie oben bemerkt, ist durch diesen Vertrag

der Prozeß aufgehoben, und jede Partei hat die ergangenen
Kosten an sich selbst. Ueber die fernere Benutzung der betreffenden

Waldungen soll sodann ein Reglement vorgelegt werden um
vom Negierungörath geprüft zu werden. Ich bin so frei, Ihnen
den Antrag zu empfehlen.

Ohne Einsprache durch das Handmehr genehmigt.

Vortrag des Regierungsrathes und der
Finanzdirektion, Abtheilung Domänen und Forsten, betreffend Ab-
schließung eines Waldkantonnementsver träges mit der
Einwohnergemeinde von Lauterbrunnen unter Abweisung
der Beschwerde des Peter von Allmen und Milhaften, und mit
der Bedingung, daß der Staatsantheil von Weiddienstbarkeiten
befreit sein soll.

Herr Berichterstatter. Es handelt sich hier um einen
sehr großen Bezirk von Waldungen, der ebenfalls nicht genau
ausgcmessen ist. Der Anlaß von diesem Kantonnement liegt
in einem angefangenen Prozesse von Seite des Herrn Altgroßrath

Schläppi gegen die Regierung. Wir haben die Sache
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geprüft und gesehen, daß seine Ansprüche kaum gerechtfertigt
werden könnten, indessen ist dieß, wie bemerkt, der Anlaß gewesen,
um mit Lauterbrunnen zu unterhandeln, um ein Kantonnement
einzuleiten, in dem Sinne, daß die andere Partei die Ansprüche
des Herrn Schlappt übernehme. Während des Abschlusses des
Kantonnementsvertrags wurde eine Vorstellung von mehreren
Berechtigten eingegeben; man hat aber geglaubt, man solle nicht
mit der Minderheit einer Bevölkerung kontrahiren, sondern mit
der Mehrheit, um so mehr als außer den Beschwerdeführern
Alles einverstanden war. Zwar hat der Staat auch hier keinen

roßen Vortheil, indessen hat er auch nicht viel zu fordern ge-
abt. Neben dem Antrage auf Genehmigung des

Kantonnementsvertrags wird also der weitere gestellt, die oben bezeichnete

Beschwerde abzuweisen.

Ohne Einsprache durchs Handmehr genehmigt.

Auf die Eröffnung des Regierungsrathes, daß durch
den Tod des Herrn Gerichtspräsidenten Müller von Konol-
fingen eine stelle im außerordentlichen Gerichte, welches seiner
Zeit im Erbschaftsstreite der Jungfer Grisel niedergesetzt worden

ist, erledigt sei, wird eine Ersatzwahl vorgenommen.
Von 125 Stimmen erhalten im ersten Skrut. im zweiten:

Herr Mösching 50 69 Stimmen.
Herr Bühler 44 46 „Die übrigen Stimmen vertheilen sich auf die Herrn Gag-
nebin, Romang, Jufer, Leibundgut und Wyß.

Gewählt ist also Herr Mösching, Gerichtspräsident von
Saanen.

Der Herr Präsident setzt die auf dem Traktandenverzeichnisse

vorgesehenen Wahlen auf Mittwoch den 28. laufenden
Monats an.

Schluß der Sitzung: IV4 Uhr Nachmittags.

Für die Redaktion:

Fr. Faß bind-

Zweite Sitzung.

Dienstag den 20. Mai 1851,

Morgens um 8 Uhr.

Präsident: Herr Oberst Kurz.

Bei'm Namensaufrufe sind abwesend mit Entschuldigung:
die Herren Blaser, Brügger, Andreas, Ganguillet, Grüring,
Hirsbrunner, Kommandant, Karlen zu Erlenbach, Knechtenhofer,
Wirth, Leuenberger, Gerbermeister, Revel, Rickli, Roth von
Wangen, Röthlisberger, Stabsmajor, Simon, Steiger zu
Riggrsberg, Teuscher und Tièche; ohne Entschuldigung: die
Herren Batschelet, B6chaur, Beutler, Bhend, Brügger, Peter,
Brechet, Bützberger, Fleurp, PostHalter, Friedli, Geiser, Oberst,
Gerber, Gonzenbach, Gouvernon, v. Graffenried, Stadtforstmeister,

Kaiser, Kehrli, Fürsprecher, Kilcher, Lehmann, Dr.,
Lehmann, I. U., Lehmann, Samuel, Handelsmann, Lehmann,
Daniel, Michaud, Moor, Morgenthaler, Moser, Müller,
Gemeindspräsident, Probst, Rebmann, Rieder, Ritschard,
Handelsmann, Ritschard, Jakob, Schären, Schmid, Spahni,
Stockmar, Thönen, Ueltschi, Voyame, Wirth, Zumstein und
Zürcher.

Das Protokoll der gestrigen Sitzung wird verlesen und
ohne Einsprache durch daS Handmehr genehmigt.

Der Regierungsrath zeigt an, daß er verschiedene
Vorstellungen aus den Amtsbezirken Aarberg Bern, Viel und
Burgdorf, die Ueberlassung der Wahl der Geistlichen an die
Gemeinden und Anstellung derselben aus vier Jahre verlangen,
der Kirchendirektion zur Berücksichtigung bei der bevorstehenden
Kirchenorganisation zugewiesen habe.

Tagesordnung.
Definitive Redaktion der ersten Berathung des

Entwurfes eines Gesetzes über das Spielen,
wobei diejenigen Paragraphen, welche unverändert geblieben

sind, nicht in Behandlung kommen.

S. 8.

Brunner, Direktor der Polizei, als Berichterstatter. Herr
Präsident, meine Herren! ES sind hier verschiedene Anträge
gestellt worden, von Venen der Berichterstatter drei zugegeben
hat, die übrigen nicht. Ein Antrag in Bezug auf lütt. à. und e.
betraf die katholischen Festtage, indem die Katholiken nicht die
gleichen Festlage haben, wie vie Protestanten. Es wurde daher
verlangt, dieselben näher zu bezeichnen, was auch zugegeben
wurde. Ferner wurde beantragt, bei lütt. e. zu sagen: „Des
Vormittags" und lütt. l. zu streichen. Es hat nämlich im
ursprünglichen Entwürfe geheißen: „e. an einem Festtage ganz"
und „l. an einem Sonntage vor 8 Uhr." Obiger Antrag ist
vom Regierungörathe nicht zugegeben worden, indem man es
nicht anständig fand, daß das Spielen an einem Festtage
gestaltet werde; auch wurde für zweckmäßig erachtet, dasselbe an
Sonntagen vor 8 Uhr zu verbieten. Ein anderer Antrag ging
dahin, zu sagen: „an einem Sonntage nach dem Gottesdienste."
Allein der Regierungsrath fand die Bestimmung des Entwurfes
zweckmäßiger, weil sie bestimmter ist. Der S. 8 würde also
folgendermaßen lauten: „In den übrigen Wirthschaften ist alles
nicht schon durch den §. 1 allgemein untersagte Spielen verboten,
sofern es unter einer der nachfolgenden Verumständungen
geschieht: n. bei verschlossenen Thüren; l>. nach der polizeilichen
Schließstunde; v. an einem Werktage des Vormittags; à. an
dem Vorabende eines Festtages nach 3 Uhr; e. an einem
Festtage; t'. an einem Sonntage vor 3 Uhr. Für Katholiken findet
die unter lütt. ä. und e. festgestellte Regel keine Anwendung
an folgenden katholischen Festtagen: an den auf Ostern, Pfingsten

und Weihnachten folgenden Tagen; an Christi Himmelfahrt;
an Maria Himmelfahrt; an Maria Geburt; an Maria Empfäng-
niß; an Lichtmeß und an dem Festtage des Schutzheiligen m
jeder Gemeinde.

Der Herr Präsident bemerkt, um Verwechslungen zu
verhüten, eö handle sich hier lediglich um die definitive Revaktion
der ersten Berathung, nicht um die zweite Berathung selbst,
welche erst nach Verfluß von drei Monaten, von der ersten an
gerechnet, stattfinden könne.

Gygar. Ich ergreife das Wort nicht um einen Abände-
rungsanlrag zu stellen, sondern nur um Auskunft zu bitten, wie
es gehalten sein solle mit den reformirten Festtagen. Da für die
Katholiken die Festtage näher bestimmt sind, für die Reformirten
nicht, so möchte ich gerne wissen, ob am Neujahr das Spielen

auch verboten sein soll. Wenn dieß der Fall, so käme man
wahrscheinlich etwas in Verlegenheit; denn die Leute waren bisher

gewohnt am Neujahr zu spielen, ungeachtet dieß als ein
Festtag betrachtet wird.

Herr Berichterstatter. Ich betrachte-das Neujahr
nicht als einen Festtag.

§. 3 wird durch das Handmehr genehmigt.



s. 4.

Herr Berichterstatter. Dieser Paragraph wurde bei der
ersten Berathung in zwei Theile getheilt, wovon der erste eine
allgemeine Bestimmung, der zweite'die Bezeichnung derjenigen
Behörden enthält, welche die Bewilligung ertheilen, und die
Gebühren, welche zu bezahlen sind. Auch hier wurden mehrere Ab-
änderungsanträqe gestellt, von denen ich zwei als erheblich zugab.

In Betreff der Schießübungen hat der Regierungsrath gefunden,
es könne nicht wohl eine' Ausnahme gemacht werden, indem
ohnehin den Schützengesellschaftcn gestattet sei, sich an die
Bestimmungen ihrer Reglemente zu halten. Der erste Thell des
§. 4 würde also folgendermaßen lauten: „Allechffentlichen Spiele
um ausgesetzte Gaben, wie Kegelschieben, Wettlaufen, Ringspiele

und dergl., so wie alle Arten von Freischießen und
Schießübungen um ausgesetzte Gaben sind an Sonntagen bis 3 Uhr
Abends, an Festtagen ganz, und außer dieser Zeit ohne zuvor
erhaltene Bewilligung verboten. Von diesem Verbot sind jedoch

diejenigen Schießübungen ausgenommen, welche sich auf gesetzliche

oder reglementarischc Bestimmungen gründen."
Ohne Einsprache durchs Handmehr genehmigt.

Herr Berichterstatter. Auch beim zweiten Theil des
tz. 4 sind mehrere Anträge gestellt worden, von denen der
Berichterstatter zwei als erheblich zugab. Namentlich wurde der
Antrag gestellt, im Falle der Beibehaltung der Gebühren
dieselben in das betreffende Ortsarmengul fallen zu lassen. Der
RegierungSrath hat jedoch gefunden, es sei dieß nicht zweckmäßig,
und dieser Antrag wurde schon bei der ersten Berathung von
mir bestritten, so auch heute. Ich könnte mir denselben gefallen
lassen, wenn die Gebühren solchen Orten zukämen, wo die
Nothwendigkeit es wirklich erheischt, Gemeinden, die viele Arme und
dabei keine Armengüter oder doch nur kleine besitzen. Gewöhnlich

finden aber derartige Schießübungen und Spiele an Orten
statt, wo dieß nicht oder weniger der Fall ist, wo bedeutende

Armengüter vorhanden sind, von denen, was ich freudig
anerkenne, oft nicht einmal der Ertrag gebraucht wird. Wenn
also die betreffenden Gebühren solchen Ortschaften zufielen, so

würde eine derartige Bestimmung durchaus den Zweck verfehlen,
während, wenn die Gebühren zu Handen des Staates fließen,
dieser zweckmäßiger verfügen kann. Ueberdieß erscheint das auch

als billiger, indem der Staat gegenwärtig sehr viel für das
Armenw'esen zu thun hat. Wie gesagt, der Regierungsrath hat
diese Ansicht mit mir getheilt und den erheblich erklärten Antrag
nicht zugegeben. Ein fernerer Antrag ging dahin, zu bestimmen,
daß innerhalb 'zwölf Monaten der gleiche Unternehmer nur drei
Bewilligungen der ersten, zwei der zweiten und nur eine der
dritten Art erhalten könne. Dieser Ansicht ist Rechnung getragen,;
nicht aber dem Vorschlage, für die Schießübungen hinsichtlich der
Gebühren Ausnahmen zu gestatten. Das wäre auch nicht wohl
thunlich, indem die auf Reglemente gegründeten Schießübungen
ohne dieses keine Gebühren zu bezahlen haben — und die
andern leicht eine kleine Gebühr entrichten können. Die neue
Redaktion würde daher lauten: „Die Bewilligung steht zu:
u) dem Negierungsstatthalter gegen Entrichtung^ einer Staatsgebühr

von'5 Fr. neue Währung, wenn das Spiel oder das
Schießen nickt über einen Tag andauert und der Werth der
ausgesetzten Gaben die Summe von 199 Fr. neue Währung
nicht übersteigt; ì>) der Direktion der Justiz und Polizei gegen
Entrichtung einer Staatsgebühr von 19 Fr. nl W., wenn das
Spiel und das Schießen über einen Tag, jedoch nicht über drei
Tage andauert, so wie wenn der Werth der ausgesetzten Gaben
die'Summe von 190 Fr. n. W. übersteigt, jedoch diejenige von
699 Fr. n. W. nicht erreicht; c) dem Regierungsrathe gegen
Entrichtung einer Staatsgebühr von 29 Fr. n. W., wenn das
Spiel oder das Schießen über drei Tage andauert, so wie
wenn der Werth der ausgesetzten Gaben die Summe von 699

Fr. n. W. übersteigt. Dem gleichen Unternehmer sind innerhalb

der Zeit von zwölf Monaten nur drei Bewilligungen der
ersten, zwei der zweiten und eine der dritten Art zu ertheilen.
Die Bewilligung wird in dem Falle von là. a, nur auf
Empfehlung der Ortspolizctbehörde, in den Fällen là b und v
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nur auf Empfehlung der Ortspolizeibehörde und des Reqierunqs-
statthalteramtes ertheilt."

von Erlach. Die Redaktionsveränderung, welche der
Herr Berichterstatter erwähnt hat, wurde von mir beantragt,
allein die neue Redaktion entspricht dem Wunsche, den ich
äußerte und der auch erheblich erklärt wurde, nach meinem
Dafürhalten nicht. Nach der Redaktion, wie sie so eben
vorgeschlagen wurde, wäre die Möglichkeit vorhanden, daß der gleiche
Unternehmer innerhalb zwölf Monaten drei Bewilligungen der
ersten, zwei der zweiten und eine der dritten Art erhalten könnte.
Mein Antrag ging aber dahin, daß eben das nicht geschehe.
Wenn ein Unternehmer drei Bewilligungen der ersten Art
bekommen hat, so soll er im gleichen Jahre keine mehr erhalten;
ebenso wenn er zwei der zweiten oder eine der dritten Art
bekommen hat. Ich möchte eben, daß keine Cumulation der
Bewilligungen stattfinden könne, was aber auf dem vom Herrn
Berichterstatter vorgeschlagenen Wege offenbar eintreten müßte;
ich muß denselben daher ersuchen, auf die Revaktion in dem
Sinne zurückzukommen, wie sie seiner Zeit erheblich erklärt worden

ist. »

Herr Beri ch terst atter. Die Redaktion war ursprünglich
so gefaßt ; bei là n war der Zusatz: „dem gleichen

Unternehmer sind innerhalb einer Zeit von zwölf.Monaten höchstens
drei solche Bewilligungen zu ertheilen;" bei là. 6 der Zusatz:
„dem gleichen Unternehmer sind innerhalb der Zeit von zwölf
Monaten höchstens zwei solche Bewilligungen zu ertheilen;" endlich
bei là. o der Zusatz: „dem gleichen Unternehmer ist innerhalb
der Zeit von zwölf Monaten nur eine solche Bewilligung zu
ertheilen." Nun habe ich die Sache so aufgefaßt, Herr von Erlach
wünsche nichts Anderes, als daß alle drei Bestimmungen zusammen

genommen werden.

von Erlach. Natürlich wünsche ich dieß, allein ich möchte
den Satz so redigirt wissen, daß die eine Art von Bewilligung
die andern ausschließen würde. Das ist mir die Hauptsache,
daß keine Cumulation stattfinde.

Herr Berichterstatter. Herr von' Erlach hat voll-
- kommen recht, und ich gebe zu, daß die Redaktion in diesem
Sinne abgeändert werde. Sie würde also folgendermaßen
lauten: „Dem gleichen Unternehmer sind innerhalb der Zeit
von zwölf Monaten nur drei Bewilligungen der ersten oder zwei
der zweiten oder eine der drillen Art zu ertheilen."

Durch das Handmehr angenommen.

§. 5.

Herr Berichterstatter. Auch hier wurden Abänderungen
beantragt, die der Berichterstatter zugab. Die eine

derselben ging dahin, Personen, welche für sich selbst oder ihre
Familie öffentliche Unterstützung genossen, oder genießen, und
noch nicht wieder erstattet haben, ist alles Spielen'um Geld oder
Geldeswerlh untersagt. — Den nicht unterwiesenen Minderjährigen

ist in Wirthschaften alles Spielen um Geld oder Geldeswerlh

untersagt.

Ohne Einsprache durch das Handmehr genehmigt.

s. 6.

Herr Berichterstatter. Dieser Paragraph ist unverändert

geblieben, mit Ausnahme, daß das Minimum der Bußen
erleichtert, daß Maximum hingegen höher gestellt wurde. Alle
übrigen Anträge wurden bestritten. Die Revaktion lautet also

wie folgt: „ES werden bestraft: a. Widerhanvlungen gegen die

KZ. 1 und 2 mit einer Buße von 19 bis 199 Franken neue

Währung, sowohl an dem Wirthe oder Playgeber, als an
jedem Spieler, und im ersten Wiederholungsfälle mit der
doppelten Buße u. s. w.; b. WiderHandlungen gegen den §. 3 mit
einer Buße von 3 bis 18 Franken neue Wahrung u. s. w. ;

57
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v. WiderHandlungen gegen den §. 4 mit einer Buße an dem
Unternehmer vom sechs- bis zwanzigfachen Betrage der Staatsgebühr

u. s. w."
Ohne Einsprache durch das Handmehr genehmigt.

s. 8.

Herr Berichterstatter. Hier hat der Berichterstatter
schon bei der ersten Berathung die Bemerkung gemacht, daß
nächstens ein Dekretsentwurs erscheinen werde über die Anwendung

der gefallenen Bußen. Da ein solcher Entwurf vom Re-
gierungsraihe bereits behandelt wurde und unzweifelhaft nächstens
auch dem Großen Rathe vorgelegt werden wird, so trage ich

darauf an, den Z. 8 fallen zu lassen.

Ohne Einsprache durch das Handmehr genehmigt.

Vortrag des Regierungsrathes über die Verhältnisse
der ehemaligen Kollaturpfarrei Oberwpl bei Büren.

Der Regierungsrath, in Uebereinstimmung mit der Direktion

des Kirchenwewns, trägt auf Genehmigung der dießorts
mit dem Stande Soloihurn unter'm 13. Februar 1851
abgeschlossenen Konvention an.

Herr Präsident des Regierungsrathes, als
Berichterstatter. Herr Präsident, meine Herren! Im Jahre 1839 hat
der Große Rath ein Dekret erlassen, wodurch sämmtliche Kolla-
turen im Umfange des Kantons aufgehoben worden sind. Im
Z. 2 dieses Dekretes ist in Bezug auf Oberwpl eine spezielle
Vorschrift aufgenommen worden, welche folgendermaßen lautet:
„In Bezug auf die Verhältnisse der Kollaturpfarrei Oberwpl
bei Büren wird der Regierungsrath angewiesen, sich mit der
Regierung von Solothurn zu verständigen." Daraus war
unzweifelhaft zu entnehmen, daß es einerseits im Sinne des
Dekretes lag, daß die Kollatur von Oberwpl aufgehoben werden
solle, wie die übrigen im Kanton, aber eben so unzweifelhaft
war es, daß die Vollziehung des Dekretes suspendrrt werden
solle, bis eine Verständigung zwischen der Regierung von Solothurn

und derjenigen von Bern stattgefunden habe. Diese Pfarrei
hat das Eigenthümliche, daß sie an der Grenze „grittlige" in
den Kanton Solothurn hineingeht; sie begreift sechs Ortschaften,
von denen fünf dem Kanton Solothurn und einzig Oberwpl
dem Kanton Bern angehört. Die damaligen Behörden haben
die Kollatur einfach aufgehoben und das Kollaturvermögen an
sich gezogen; das ging eine Zettlang: aber bald reklamirte der
dortige Pfarrer, der bisher den Ertrag der Zehnten und Bodenzinse

neben einigen andern kleinen Einkünften bezogen hatte.
Andererseits reklamirten aber auch die solothurnischen Gemeinden
und auch die Regierung von Solothurn suchte die Sache in's
Reine zu bringen. Es fanden nun Konferenzen statt, vie sich

wiederholten und bis zum Jahre 1815 ausdehnten, ohne daß
man dabei sich vereinigen konnte. Es war hauptsächlich aus
einem Grunde. Es ist nämlich bekannt, daß die Pfarrei Oberwpl

in Bezug auf die Besolvungsverhältnisse eine der günstigsten
im Kanton Bern war, indem der Pfarrer seine Einkünfte
mehrentheils in Naturalien beziehen konnte. Das geht selbst

aus einer Eingabe des dortigen Pfarrers hervor, der diese

Einkünfte durchschnittlich aus nicht minder als 1999 Franken
ansetzt. Die beiden Regierungen, die solothurnische, wie die
bernische, hatten sich nun diese Summe in den Kopf gesetzt und
dachten, da sei ein Schatz zu theilen; sowohl Bern als Solothurn

hätte gern den Ueberschuß behalten. So ging die Sache
hin und her an Konferenzen: man machte Propositionen, ohne
zu einem endlichen Beschlusse zu kommen. Ueber Einen Punkt
wurde man bereits im Jahre 1811 oder 1812 einig, und gerade
dieser Punkt hätte später bedeutende Verlegenheiten herbeiführen
können, wenn nicht bei der letzten Konferenz die Abgeordneten
beider Kantone sich sehr leicht verständigt hätten. Bern behauptete,

der Pfarrer von Oberwpl sei jedenfalls ein bernischer
Beamter, und man war geneigt, dessen Besoldung statt nach
dem Progressivsysteme durch ein anzunehmendes Marimum festzu¬

setzen; Solothurn gab das zu. Bern sagte ferner: wir
übernehmen die Besorgung von Kirche und Pfarrhaus, nebst den
übrigen Gebäulichkeiten; Solothurn willigte auch hierin ein.
Weiter kam man nicht bis zum Jahre 1815, und nun trat die
Sache in das Stadium der Aufhebung der Zehnten und Bodenzinse,

und das Verhältniß wurde auf eine um so nachtheiligere
Weise verändert, als durch diese Aufhebung das Kollaturvermögen

die Natur von Staatsvermögen angenommen hat. Bei
der letzten Konferenz war der Stand des Vermögens dieser
Pfarrei der, daß eS, nach einer sehr genauen Berechnung,
worüber die Delegirten beider Kantone einig waren, nach einer
Berechnung, welche die frühere Verwaltung noch gemacht hat,
nur ein Kapital von 29,099 und einigen hundert Franken
ausmacht, so daß der Ertrag davon nicht ganz auf 1291s Franken
ansteigen würde, während die Besoldung, nach dem gewöhnlichen

Maßstabe, auf 1699 Franken kommt. Sobald Solothurn
dieß einsah, war der Streit leicht zu Ende zu führen, und
Solothurn wollte nichts mehr davon, als sich kein Ueberschuß
erzeigte, sondern hielt dafür, nachdem nun einmal Bern die
Kollatur aufgehoben und ihr Vermögen an sich gezogen habe,
so solle es Alles behalten. Gegen dieses Raisonnement haben
die Abgeordneten von Bern nicht wohl etwas einwenden können.
Dadurch tritt die Pfarrei Oberwpl unter die bernischen Gesetze;
sie hat keinen besondern Vortheil und keinen Nachtheil, während
dem, nach den frühern Konferenzen, immer ein exceptionelles
Verhältniß geblieben wäre. Auch das Verhältniß eines Maximums

der Besoldung fällt weg, und die Pfarrei tritt einfach
in dasjenige der Progression. Ich halte dafür, nachdem die
Angelegenheit so weit gediehen, sollte der Große Rath keinen
Anstand nehmen, die Konvention zu genehmigen. Am Schlüsse
des schriftlichen Vertrages war eine Bemerkung enthalten, die
auf einem Irrthum beruhte. Es wurde nämlich vorausgesetzt,
früher habe die Regierung von Solothurn die Wahl der Pfarrer
von Oberwpl gehabt. Das ist nicht ganz richtig; solothurn
hatte den Vorschlag, die Wahl ging von Bern aus. Solothurni-
scherseitS ist die Uebcrcinkunft bereits genehmigt, und ich trage
darauf an, der Große Rath möchte ebenfalls seine Genehmigung
aussprechen.

Ohne Einsprache durch das Handmehr genehmigt.

Herr Präsident des Regicrungörathes. Herr Präsident

meine Herren! Ich halte dafür, es sei dieß ein schicklicher

Anlaß, der hohen Versammlung noch von einer andern
Konvention Kenntniß zu geben, welche'die Regierung mit dem
nämlichen Kantone abgeschlossen hat, indem der betreffende Gegenstand

nicht hieher kommt. In den letzten Tagen ist nämlich mit
der Regierung von Solothurn eine Konvention getroffen worden,
die offenbar im Interesse beider Kantone liegt. Es ist Ihnen
bekannt, daß die Grenzen der beiden Kantone an manchen
Orten sich in einander verschlingen so daß es gut ist, wenn
für beide Kantone die gleichen Ohmgeldbeamten aufgestellt
werden, das heißt, daß, anstatt wie bisher, auf den betreffenden
Posten dießseits ein bernischer und jenseits ein solothurnischer
Posten war, künftig für beide Theile nur Einer da sein wird.
Die einen dieser Beamten wählt Bern, die andern solothurn;
die Besoldung wird gemeinschaftlich getragen, und der gleiche
Beamte überwacht einerseits den Ausgang des einen Kantons
und andererseits den Eingang des andern, so daß jeder
Schmuggel, wenn der Beamte nicht selber Hand bietet, fast

unmöglich sein wird. Die Uebereinkunfl hat aber nicht nur eine

Bedeutung gegenüber dem Schmuggel, sondern auch noch in
einer andern Beziehung; sie erzweckt nämlich eine Ersparniß für
den Kanton Bern, die zwar nicht sehr erheblich sein und so viel
ich mich erinnere, etwa 1299 Franken betragen wird. Bevor
die Konvention abgeschlossen wurde, hat man sich von Seite
beider Kantone Einsicht in die Ohmgeldskontrolle vergönnt, was
unter andern Verhältnissen nicht gerne gestaltet wird. Wäre nun
die Sache recht gegangen, so hätten die Kontrollen beider Theile
übereinstimmen sollen; denn, wenn ein Wagen in den Kanton
Bern geht, so sollte die Eingangs - mit der Ausgangskontrolle
über seine Ladung übereinstimmen. Das ist aber nicht der Fall
gewesen, sondern in sehr vielen Punkten haben die Kontrollen



differirt. Ich glaubte Ihnen dieses zur Kenntniß bringen zu
sollen, um zu zeigen, daß die abgeschlossene Konvention beiden

Theilen zum Vortheile gereiche.

Der Herr Präsident bemerkt, der so eben berührte
Gegenstand gebe zu keinem Beschlusse Anlaß, dagegen solle im
Protokolle davon Notiz genommen werden.

Herr Präsident. Ich habe gestern erklärt, daß ich die
Wahlen auf Mittwoch den 28. dieses Monats ansetze, und den
Großen Rath angefragt, ob Jemand etwas dagegen habe. Nun
hat es sich erzeigt, daß das Wirlhschaflsgesetz kaum in dieser
Sitzung kann behandelt werden, da die betreffende Kommission
in ihrer Vorberathung noch nicht so weit vorgerückt ist, daß sie

in dieser Sitzung auch Bericht erstatten könnte. Ebenso ist es

noch zweifelhaft, ob vaS Schulgesetz in dieser Sitzung berathen
werden wird, sei es, daß eS durch lleberweisung an eine
Kommission ooer sonst verschoben würde. Dadurch würden zwei sehr
bedeutende Gesetze für einmal beseitigt, und es müßte angenommen

werden, daß die vorgesehene Zeit von wenigstens vierzehn
Tagen nicht wird in Anspruch genommen werden können. Es
dürfte daher zweckmäßiger sein, auch für die Wahlen einen
andern Tag anzusetzen, damit der Große Rath nicht gebunden
ist, beisammen zu sein, ohne daß genügende Geschäfte
vorliegen. Ich frage daher an, ob die Versammlung einverstanden
sei, wenn ich die Wahlen statt auf nächsten Mittwoch, auf
nächsten Montag ansetze.

Fischer, Regierungsrath. Herr Präsident, meine Herren,
so viel an mir, mußte ich es außerordentlich bedauern, wenn
das Wirthschaflsgejetz in dieser Sitzung nicht in Berathung
genommen werden könnte; denn in diesem Falle wäre dann auch
keine Möglichkeit vorhanden, daß es auf den l. Januar nächst-
hin eingeführt werden könnte. Meine Herren, die Wünschbarkeit
der Erlassung dieses Gesetzes und die Wichtigkeit desselben leuchtet

gewiß Jedermann ein, auch werden sich ohne Zweifel noch
bedeutende (Schwierigkeiten bieten, das sieht man voraus, bevor
das Gesetz durchgeführt werden kann, auch wenn es einmal
angenommen ist, und ich fürchte daher sehr, wenn es abermals
verschoben wird, so kommen wir gar nicht dazu. Darum müßte
ich sehr wünschen, daß die erste Berathung noch in dieser Sitzung
stattfinde. Es ist auch durchaus kein Hinderniß vorhanden. Die
Kommission hat bereits am Montag mit ihren Verhandlungen
angefangen und wird dieselben die ganze Woche hindurch
fortsetzen, so daß die Möglichkeit gegeben ist, auf nächsten Montag
oder jedenfalls auf den Dienstag ihren Rapport anzuhören und
die Berathung selbst in den ersten Tagen der nächsten Woche

zu beginnen. Ich bin daher so frei, den Antrag zu stellen, dieses

wichtige Gesetz nicht zu verschieben.

Stämpfli. Ich habe nur einen Wunsch auszusprechen;
über den vom Präsidium angesetzten Tag habe ich nichts zu
bemerken. Da der Herr Präsident uns mittheilt, daß zwei Gesetze
in dieser Sitzung nicht in Berathung kommen werden, so ersuche
ich ihn, nicht jetzt, sondern etwa im Laufe der Sitzung zu eröffnen,

in welcher Reihenfolge die Tagesordnung für die übrigen
Gesetze festgesetzt sei, oder mit andern Worteck, in welcher
Reihenfolge die übrigen Gesetze in Behandlung kommen, damit
man es besser weiß, als bisher. Bisher wurde nämlich die

Tagesordnung jeweilen am Nachmittag vorher angezeigt, während
dem es oft Mitglieder gibt, die sich nicht entfernen würden,
wenn sie wüßten, daß dieses oder jenes Geschäft den folgenden
Tag in Behandlung käme.

Herr Präsident. Diesem Wunsche werde ich nach
Möglichkeit zu entsprechen suchen. Ich bemerke, daß mehrere Gesetze

zur zweiten Berathung vorliegen, für die die festgesetzte Frist
noch nicht verstrichen ist, so kann das Münzumwandlungsgesetz
erst am 22. dieß Monats, das Gesetz über die Stimmregister
und die Revision der Verfassung erst am 24. dieß das zweite
Mal berathen werden, weil erst dann die festjzesetzten drei Monate

verstrichen find. Unterdessen muß die Zelt auf irgend eine

Weise ausgefüllt, und eö müssen andere Sachen in Berathung
gezogen werden, weil wir sonst keine Geschäfte hätten. Dem
Wunsche des Herrn Stämpfli werde ich, wie bemerkt, im
Interesse der Geschäftsordnung zu entsprechen suchen. In Betreff
dessen, was Herr Regierungsrath Fischer anbrachte, habe ich zu
bemerken, daß es mir sehr recht ist, wenn das Wirthschaftsgesetz
noch in dieser Sitzung vorgenommen werden kann, und ich möchte
die Veränderung der Tagesordnung nur auf den Fall vornehmen,

wenn dieß nicht möglich wäre. Nun wird mir eben
mitgetheilt, daß mehrere Mitglieder aus verschiedenen Landesgegenden,

wie aus dem Emmenthal, Oberaargau, Konolfingen u. s. w.
am Montag nicht wohl werden beiwohnen können, und da ich
es gerne sehe, daß wo möglich alle Mitglieder an den Wahlen
Theil nehmen, so frage ich Sie an, ob es nicht belieben würde,
dieselben auf den Samstag anzusetzen. Ich will in dieser
Beziehung gerne loyal sein und nicht dazu Anlaß geben, daß man
sagen könnte, ich hätte die Wahlen auf einen solchen Tag angesetzt,

von dem ich wußte, daß mehrere Mitglieder nicht Theil
nehmen können.

von Graffenried von Burgistein. Ich könnte nicht dazu
stimmen, daß die Wahlen auf den Samstag angesetzt würden,
indem zahlreiche Mitglieder, wozu ich nicht gehöre, die nicht sehr
weit entfernt von hier wohnen, vom Samstag auf den Sonntag
nach Hause gehen und ihnen dieß dann unmöglich gemacht würde.
Es liegt auch im allgemeinen Interesse, die Wahlen nicht am
Samstage, sondern eher von morgen über acht Tage vorzuneh^
men. Was daö Wirthschaftsgesetz anbetrifft, so glaube ich nich
daß es auf dem Lande einen guten Effekt machen würde, wenn
wir für ganz geringfügige Gegenstände Wochen lang hier
berathen und dann sehr wichtige Monate lang verschieben, ich will
zwar nicht sagen, ohne Grund. Ich stimme daher gegen die
Verschiebung des Wirthschaftsgesetzes und auch dagegen, daß
die Wahlen auf nächsten Samstag angesetzt werden.

von Er lach. Herr Präsident, meine Herren, ich habe
keinen Zweifel, baß das Wirthschaftsgesetz von der Kommission
nicht auf nächsten Montag oder Dienstag vorgelegt werden könne,
und kann Sie versichern, daß die Kommission den besten Willen
hat, die Sache zu befördern. Früher hat es nicht wohl geschehen

können, indem der Regierungsrath selbst das Gesetz etwa
14 Tage vor Beginn der Gr'oßralhssitzung zu Ende berathen und
den Mitgliedern der Kommission zugeschickt hat. Es ist Ihnen
wohl bekannt, wie schwierig und wrchtig dieser Gegenstand ist,
und es war auch nicht wohl möglich, die Kommissionsmitglieder
unmittelbar vor der Großrathssitzung zusammen zu berufen,
indem die meisten in größerer Entfernung und alle auf dem
Lande wohnen, ausgenommen Herr Altregierungsrath Lehmann.
Die meisten haben;e vor Beginn der Sitzung ihre Geschäfte
in Ordnung zu bringen, was mich veranlaßte, die Kommission
in diesem Zeitpunkte nicht einzuberufen; ich hätte selbst den
Sitzungen derselben nicht beiwohnen können. Auf den ersten
Tag der Großrathssitzung hingegen habe ich die Mitglieder
eingeladen und gestern hatten wir bereits von 4 Uhr an bis in
die Nacht hinein Sitzung. Ich glaube daher nicht,'daß es
nothwendig sei, für die Wahlen einen frühern Tag anzusetzen.

Fischer, Altschultheiß, spricht sich ebenfalls gegen
Verlegung der Wahlen auf den Samstag auS.

Die Wahlen werden auf Montag den 26. dieß angesetzt.

Vortrag d e s Re gierung srath e s und derFinanz-
direktion, Abtheilung Domänen und Forsten, mit dem

Antrage, von dem bei der Büdgetberathung erheblich erklärten

Anzüge: diejenigen Gebäulichkeiten. welche dem Staate unentbehrlich

sind, als todtes Kapital, wofür kein Zins zu verrechnen ist,
in ein besonderes Lagerbuch eintragen zu lassen — zu abstrahi-
ren, dagegen zu beschließen, es solle jeweilen bei der Bestimmung

der Domänen im StaatSbüdgct eine approximative
Berechnung derjenigen Staatsgebäude, welche keinen Zins abwerfen,
beigefügt werden.
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Sträub, Direktor der Domänen und Forsten, als
Berichterstatter. Am 4. März dieses Jahres ist ein Anzug erheblich

erklärt worden, ein eigenes Lagerbuch für diejenigen Ge-
bäulichkeiten einzuführen, welche dem Staate unentbehrlich sind

und ihm keinen Zins abwerfen. Dem erhaltenen Auftrage
gemäß habe ich die Sache untersucht und gefunden, daß sich Lagerbücher

über alle Domänen vorfinden, welche der Staat besitzt.
Ob es nun aber zweckmäßig sei, für diejenigen Domänen, welche
keinen Zins abtragen, ein besonderes" Lagerbuch zu errichten,
das ist eine andere Frage. Es ist sogar nicht einmal wohl
möglich, indem der Bestand dieser Domänen von Jahr zu Jahr,
sogar von Halbjahr zu Halbjahr differirt. Ein Gebäude kann
ein Jahr Zins abtragen, im nächsten zu etwas anderm benutzt
werden, wie z. B. die obrigkeitlichen Schlösser; kurz, sie sind

von einem Jahr zum andern nicht sicher, wozu sie benutzt werden.

Dagegen habe ich geglaubt, einen andern Ausweg finden

zu können und vorschlagen zu sollen, daß dem Großen Rathe
zeweilen bei der Bestimmung des Büdgels eine genaue Uebersicht

über die Gebäulichkeiten gegeben werden, welche Zins
tragen, und über diejenigen, welche nichts abwerfen, mit Angabe
der Schätzung. Dieser Antrag ist denn auch vom Regierungs-
ralhe genehmigt worden und wird Ihnen hiermit empfohlen.

Ohne Einsprache durch das Handmehr genehmigt.

Vortrag des Negierungsrath es und der Finanz-
dircktion, Äbtheilung Domänen und Forsten, mit dem

Antrage, die zwischen dem Staate und Herrn Banquier von Wagner,

Besitzer des Schloßgutes in Muri, wegen Abtretung deS

Pfarrhauses und eines Stücks Pfrundland daselbst an den Letztern

vorläufig abgeschlossene Uebereinkunft, datirt t5. Mai 1851

zu genehmigen.

Sträub, Direktor der Domänen und Forsten, als
Berichterstatter. Herr Präsident, meine Herren! Aus dem
gegenwärtigen Vortrage sehen Sie, daß es sich hier um eine ziemlich
theure Aussicht handelt. Herr Banquier von Wagner hat dem
Rcgierungsrathe eine Vorstellung eingegeben mit dem Gesuche,
dem Schlosse, welches er in Muri besitzt, eine bessere Aussicht
geben zu können. Er macht darin sehr erhebliche Propositionen,
er wolle ein neues Pfrunbhaüs bauen und das Land dazu dem
Staate überlassen. Denjenigen Herren, welchen die Lage von
Muri nicht recht bekannt ist, erlaube ich mir, ein paar Worte
anzubringen. Auf schöner Anhöhe, die sich über dem dortigen
Dorfe erhebt, befitzt Herr Banquier Wagner ein prächtiges
Schloß. Des Morgens, wenn er aufsteht, findet er jedoch, daß
er nicht die schöne Aussicht habe, welche er wünscht, und daß
ihm das Pfarrhaus darin im Wege stehe. Das brachte ihn
denn auf den Gedanken, zu sehen, wie er das Pfarrhaus von
der Regierung acquiriren und fortschaffen könne. Zu diesem
Endzweck hat er denn unterhalb der Straße ganz nahe ein Stück
Landes gekauft, worauf das neue Pfrundhauö gebaut und nach
dem Pläne, den die Baudireklion vorlegen wird, aufgeführt
werden sollte, und zwar auf dem gleichen Platze, den dieselbe
Direktion bestimmen wird, auf dem nämlichen Platze sollen auch
die nöthigen Nebengebäulichkeiten zu stehen kommen. Herr
Banquier Wagner verpflichtet sich auch, in allen Theilen den
Vorschriften der Baudirektion Genüge zu leisten und den Bau
fest und solid auszuführen, ebenso dem Pfarrer eine gebührliche
Entschädigung für das Auszügeln zu erstatten, und ihm nicht
zuzumuthen, daß er das neue Haus vorher beziehe, als bis es
von Bauverständigen als bewohnbar anerkannt werde. Das
Nähere, so wie die übrigen Bedingungen in dieser Angelegenheit

sind im schriftlichen Vortrage auseinandergesetzt. Der
Pfarrer von Muri, der über diese Versetzung befragt wurde,
hat zuerst nicht sein vollständige Einwilligung geben wollen;
indessen hat er es nach den letzlern Bestimmungen lieber geschehen
lassen, als nach den frühern, wonach er zweimal hätte zügeln
müssen, indem Herr Banquier Wagner zuerst verlangt hatte,
das alle Gebäude abzubrechen und das Material desselben zum
neuen zu benutzen. Das Unangenehme entsteht für den Pfarrer,
daß er künftig anstatt wie er bis jetzt nur einige Schritte vom

Pfarrhause in die Kirche gehen mußte, künftig über die Thunerstraße

wandern muß, also'ein wenig weiter hat. Auch für das
Publikum mag es etwas unangenehm sein, daß es etwas weiter
ins Pfarrhaus hat, und für diejenigen Leute, welche Hochzeit
halten und oft aus sehr erheblichen Gründen lieber einen Nebenweg

einschlagen, als die offene Straße. Man hat diese
Verhältnisse nicht unberücksichtigt gelassen, indessen ist nicht zu
übersehen, daß der Staat durch diese Uebereinkunft gewinnt.
Anstatt eines alten Pfrundhauses wird er ein neues bekommen,
und man darf nicht vergessen, daß durch den Bau desselben der
Ortschaft ein bedeutender Verdienst erwachsen wird. Der Pfarrer
wird freilich einen etwas längern Zugang zur Kirche haben,
und eine etwas weniger schöne Aussicht, als bisher. Ich
bemerke nur noch, daß man die Sache nicht allerwärtö gleich
angesehen hat; doch bin ich dafür da, den Antrag der Regierung
zu vertheidigen. »,

von Stürler in Bern. Herr Präsident, meine Herren!
So wenig ich verkenne, daß das Anerbieten des Herrn Banquier

Wagner in materieller Hinsicht einen Gewinn darbietet
(ich abstrahire durchaus von der Person, und halte nur die
Sache im Auge), so wenig ich verkenne, — sage ich — daß
von Seile eines sehr woblkabenden Güterbesitzers eine solche
erhebliche Anerbietung gemacht wird, die ihm selbst ein
Vergnügen verschafft, und so sehr ich auch anerkenne, daß auch für
die Gemeinde Muri ein großer materieller Vortheil damit
verbunden ist, indem sie durch den Bau eines neuen Pfarrhauses
Arbeit und Verdienst erhält, was mich für sie freuen würde; so

kattn ich meinentheilö dennoch nicht umhin, wenigstens meine
Ansicht und Ueberzeugung in dieser Angelegenheit auszusprechen
und zwar dahin gehend, daß ich die Sache trotz der schönen

Anerbietungcn eines neuen Pfarrhauses lieber beim 8tàs
bewenden lassen, und selbst von dieser Aussicht auf einen schönen
Gewinn abstrahiren möchte, sogar wenn der Gemeinde Muri
dadurch einiger Verdienst entzogen würde; denn ich wüßte nicht,
ob bei diesem Verdienste derjenige Segen sein würde, den ich
jedem Verdienste wünschen möchte. Ich will keinen Gegenantrag
stellen, sondern mich nur dahin aussprechen, daß ich so viel an
mir gegen den Antrag des Regierungsraths stimmen werde,
und die Sache beim Ltàs «^uo belassen möchte.

Manuel, Dr. Herr Präsident, meine Herren! Ich habe
ungefähr die gleichen Ansichten in dieser Sache, wie mein Herr
Vorgänger, und es wäre mir leid, wenn durch dergleichen
Verträge ein AntezedenS gegeben würde, um aus bloßen Kon-
venienzgründen Pfarrgüter verkaufen zu können. Sobald ich
von der Sache hörte, habe ich mich nicht enthalten können, eine
Vergleichung anzustellen mit einer bekannten Anekdote, welche
man sich von Friedrich dem Großen und einem Müller von
Sanssvucss erzählt, der sein Häuschen dem König hätte abtreten
sollen, allein es durch seinen Muth dahin brachte, daß er es
behalten konnte. Ich bin zwar weit entfernt, eine schweizerische
Verwaltung mit Friedrich dem Großen und einen Pfarrer mit
dem Müller von Sanssou>Z zu vergleichen, aber eS gibt doch
gewiß Gründe, die sich gegen den Vorschlag anbringen lassen.
Ich muß gesiehen, daß es mir fatal vorkommt, wenn ich sehe,
daß man aus bloßen Konvenienzgründen ein Pfarrhaus
veräußern will, und in dieser Beziehung muß ich öffentlich dem
Andenken des Herrn Dr. Lehmann Gerechtigkeit widerfahren
lassen, der während einer Reihe von zwanzig Jahren als ein
eben so wohlhabender, als bescheidener Bürger in der nämlichen
Gemeinde lebte, ohne daß ihn das Pfarrhaus in seiner Aussicht
störte. Was nun das Pfarrhaus selbst anbetrifft, so ist dasselbe,
soviel ich weiß, nicht in sehr baufälligem Zustande. Jedenfalls
hätte ich gewünscht, das neue Pfarrhaus möchte auf die gleiche
Seite der Straße in die Nähe der Kirche kommen. Uebrigens
gehe ich mit Herrn Pfarrer Stürler darin einig, daß ich die aus
diesem Falle möglichen Konsequenzen fürchte und die Sache be-
daure, aber so, wie sie nun einmal vorliegt, nicht gerade einen
Gegenantrag stelle.

Wild bolz. Herr Präsident, meine Herren! Ich höre
von verschiedenen Seiten gegen den Antrag des Regierungs-



rathes Bedenken äußern, ich begreife diese Bedenken; ich ehre
sie namentlich von dem Gesichtspunkte aus, von welchem Herr
Pfarrer Stürler ausgeht. Dennoch bin ich so frei, einige
Bemerkungen darüber zu machen. Wie man diese Bedenken äußern
hört, hätte man denken sollen, diese Angelegenheit beruhe bloß
auf kleinen Konvenienzgründen des Herrn Banquier Wagner,
und auf der andern Seite sei eck ein zu bereitwilliges Entgegenkommen

vom Staate. Was ich nun über die Sache gehört
habe — ich bin ganz unbetheiligt dabei, und kann daher«
unbefangen sprechen — verhält es sich anders, als die verehrten
Herren vor mir glauben mögen. Schon vor Jahren wurde
davon gesprochen, das Prfundhaus von Muri sei in einem solchen
Zustande, daß es nicht nur Reparaturen bedürfte, sondern selbst
ein Neubau nöthig wäre. Der Regierungsrath hat denn auch
eine bedeutende Summe daran gewagt, und zwar nicht etwa
mit dem größten Erfolge, so daß ich denke, der Antrag des
Herrn Banquier Wagner, der freilich auch seine Annehmlichkeitsrücksichten

dabei haben mag, sei hauptsächlich im Interesse des
Staates, da dieser an der Stelle eines alten baufälligen
Gebäudes ein neues anständiges erhält. Das ist der Gesichtspunkt,

von dem aus ich die Sache betrachte. Ich verkenne
nicht, daß das Pfrundhauö sich an der Stelle, wo es jetzt steht,
besser ausnimmt; aber der bedeutende Kostenpunkt ist auch ins
Auge zu fassen, und die Interessen des Staates sind ebenso zu
berücksichtigen. Der Vortrag des Herrn Berichterstatters ist in
einiger Beziehung etwas unvollständig, und ich möchte ihn
bitten, daß er der Versammlung namentlich Aufklärung über
die bauliche Beschaffenheit des Pfrundhauses gebe.

Tscharner von Kehrsatz. Es ist für mich etwas
bemühend, in dieser Sache das Wort zu ergreifen, und ich erkläre
von vornherein, daß Herrn Banquier Wagner seit alten Zeiten
mein spezieller Freund ist, und daß ich ihm Alles, was ich für
ihn thun könnte, von Herzen gern gewähren möchte. Wenn
man aber die Sache in's Auge faßt, so muß der Entscheid etwas
anders fallen. Ich habe auch gegen Alles, was ich jetzt höre,
andere Versionen vernommen, wie man in der Gemeinde Muri
gestimmt sei. Jetzt scheint freilich von dieser Seite kein Hinderniß

vorhanden zu sein, doch gibt es andere und sehr wesentliche.
Wenn das Gebäude auf die Stelle zu stehen kommt, von der
man jetzt spricht (zwar ist der Platz noch nicht definitiv bezeichnet),

— so wird das Pfarrhaus, so zu sagen von dem größten
Theil der Gemeinde abgelegen sein; denn die meisten
Pfarrgenossen kommen von der andern Seite her. Wie Jedermann
bekannt ist, gehen die Leute auf dem Lande gewöhnlich alle
Sonntage in chie Kirche, und haben sehr oft Geschäfte im Pfarrhause

abzuthun, sei es, daß sie Kinder anzugeben haben und
dergleichen Wie angenehm es nun für die Leute sein müßte,
über eine so frequentirte Straße zu gehen (ich kenne nicht leicht
eine frcquentirtere), wie die Thunerstraße ist, mögen Sie selbst
ermessen, da aller mögliche Verkehr über diese Straße geht, so

daß Mancher genöthigt sein würde, oft einen längern Schritt,
als gewöhnlich, zu nehmen, um die Fuhrwerke auszuweichen.
Und die Hochzeiten und die Taufen, wegen deren man ins
Pfarrhaus gehen muß! Ueberhaupt ich finde die Sache für
das Publikum nicht sehr anständig, und halte es nicht für
angemessen, dem Antrage zu entsprechen, weil ich kein Bedürfniß
dabei sehe. Es sind ganz gewiß auf der obern Seite der Straße
Oertlichkeiten, die dem Wunsche des Herrn Wagner auch
entsprechen dürften; warum dann den Pfarrer auf die andere Seite
der Straße versetzen, und zwar gerade gegen das Wirthshaus?
Das scheint mir zum Mindesten nicht angemessen, und würde
der Staat dabei auch eine Summe von là bis 20,Oll» Franken
und mehr gewinnen, so glaube ich, er solle besonders in unserer
gegenwärtigen Stellung das Publikum auch berücksichtigen, obschon
Herr Banquier Wagner, was ich nicht verkenne, sehr ansehnliche

Anerbietungen macht. Ich stelle daher den bestimmten
Antrag, die Sache nicht in dem Sinne zu genehmigen, daß das
Pfarrhaus auf derjenigen Seite der Thunerstraße erbaut werde,
von der jetzt die Rede ist, und die Baudirektion anzuweisen,
daß sie auf Mittel und Wege denke, wie auf die eine oder
andere Weise könne geholfen werden. Ganz gewiß ist Niemand
mehr, als ich in der Lage, einem Wunsche des Herrn Wagner
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gerne zu entsprechen; nur möchte ich nicht diesen Platz bezeichnen,
denn es ist zu bedenken, daß wenn auch der Pfarrer eingewilligt
hat, Herr Käsermann nicht immer lebt und auch andere Pfarrer

kommen werden.

Herr Präsident des Regierungsrathes. Herr Präsident,
meine Herren! Ich erlaube mir ebenfalls über dieses Verhältniß

einige Worte, und berühre vor allen Dingen folgende
Punkte. Ist der Vertrag mit Herrn Banquier Wagner dem
Staate materiell vortheilhaft oder nicht, ist er der Gemeinde
Muri angenehm oder nicht, und endlich: wie verhält er sich

dem gegenwärtigen Pfarrer gegenüber? Was den ersten Punkt
betrifft, so wird die Baudireklion darüber am besten Auskunft
geben können, denn sie ist es ganz vorzüglich, welche den Vertrag

angerathen hat und dem Staate einen Gewinn von bis
10,000 Fr. in Aussicht stellt, indem er.für ein alles Pfarrhaus
ein neues bekomme. Ob die Handlung des Herrn Banquier
Wagner nun eine verständige sei oder nicht, das lasse ich ganz
auf der Seiie, und was die Konsequenzen betrifft, auf welche
Herr 1)r. Manuel hingedeutet hat, so wünsche ich nur, daß sich

sehr oft Partikularen zeigen möchten, die dem Staate für alte
Gebäude neue schenken würden. Ich denke in Bezug auf solche

Konsequenzen sei nicht viel zu riskiren. — Eine zweite Frage,
welche für den Rcgierungsrath von Wichtigkeit war, ist diese:
was sagt die Gemeinde Muri dazu? Jst'es, wie Herr Tscharner

so eben behauptet hat, für sie eine unangenehme Veränderung?

In dieser Beziehung wollen wir die Gemeinde Muri
selbst urtheilen lassen, und sie hat auch geurtheilt, indem sie in
einer Vorstellung die sehr dringende Bitte aussprach, die
Behörde möchte doch den Vertrag bewilligen. Warum ist die
Gemeinde so günstig gestimmt? Hauptsächlich aus. zwei Gründen:
erstens um den Armen Gelegenheit zu geben, Beschäftigung und
Arbeit zu bekommen, wozu der Neubau sehr geeignet ist. Es
wird aber noch ein anderer Grund vorgebracht, nämlich: das
alte Pfarrhaus liegt oben an der Straße, der Zugang zu
demselben ist für Fuhrleute sehr schwierig, und alle Diejenigen,
welche dem Pfarrer Holz zuführen müssen, klagen darüber; sie

werden also viel lieber abwärts fahren, als durch den beschwerlichen

Weg hinauf. Es wird aber entgegnet, das neue Pfarrhans

sei von der Kirche weiter entfernt, indem eS unten an die
Straße zu stehen komme. Ja, wenn die Entfernung desselben
eine Viertelstunde oder noch mehr betragen würde, dann wäre
sie allerdings bedeutend, allein wie viel wird sie beiragen? Das
neue Pfarrhaus wird ungefähr so weit unten von der Straße
entfernt sein, als das alte oberhalb derselben, wenn ich mich
nicht irre, ungefähr in einer Distanz von der Breite dieses

Saales; der Ilebelstand wäre also in dieser Beziehung nicht gar
groß. Man könnte nun noch fragen: ist der Weg abwärts zum
Pfarrhause auch so abschüssig, wie jetzt aufwärts zäh ansteigend?
Das ist aber nicht der Fall, sondern der Weg wird fast eben

sein, so daß man nicht mehr genöthigt sein wird, einen belade-

nen Wagen mit größter Mühe aufwärts zu bringen, und dann
abwärts, wenn er leer ist, zu spannen, wie jetzt, Ein dritter
Punkt, meine Herren, betrifft den Pfarrer, und in dieser
Beziehung hat man die Sache nicht so leicht genommen, wie man
etwa denken möchte. Man hat geglaubt, gegen einen Pfarrer,
der die dortige Stelle bereits zwölf bis dreizehn Jahre bekleidet
und vorgerückten Alters ist, solle man nicht schonungslos,
sondern sehr schonend verfahren. Meine Herren, ich will Sie selbst

beurtheilen lassen, ob man schonend verfahren sei oder nicht.
Was that der Regierungsrath? Er sagte: wir genehmigen keine

Konvention, sie sei so annehmbar, wie sie wolle, bis sie der

Pfarrer genehmigt hat. Anfänglich wollte die Sache dem Pfarrer

nicht einleuchten, und Herr Banquier Wagner mochte glauben,

die Behörde begünstige ihn dabei, da er schriftlich und
mündlich sich beklagte, man chikanire ihn, Aber, wie schon

bemerkt, die Person des Herrn Banquier Wagner kommt dabei
nicht in Betracht, sondern maßgebend war der Wunsch der
Gemeinde, die Einwilligung des Pfarrers, und der materielle
Vortheil, der aus dieser Konvention dem Staate entsteht; dadurch
hat sich der Regierungsrath bestimmen lassen, und ich glaube,
Sie dürfen die Sache, wie Sie Ihnen vorgelegt wird, wohl
genehmigen.
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v. Gon;end ach. Herr Präsident, meine Herren, nach dem
letzten Votum ist es fast unnöthig, das Wort zu ergreifen; dennoch

glaube ich, es sei Pflicht, die faktischen Verhältnisse so viel
möglich aufzuklären, und ich bin daher so frei, noch Etwas
beizufügen. Würde es sich darum handeln, die Sache von vorne
anzufangen, so würdeich ein solches Verhältniß nicht provoziren;
aber oft wenn etwas angefangen ist, kann man eben nicht mehr
zurück, und ein solcher Fall scheint mir der vorliegende zu sein.
Meine Herren, wenn Sie diesen Vertrag nicht genehmigen, so

können Sie wohl das alte Pfrunvhaus retten, aber nicht das
alte Verhältniß zwischen Pfarrer und Gemeinde herstellen. Die
Gemeinde Muri glaubt nun, aus dem projektirten Neubau großen
Vortheil zu ziehen und ihren Armen Verdienst geben zu können ;

das steckt einmal in den Köpfen der Gemeinde, und wenn sie

nicht erhalten, was sie hoffen, so glaubt man eben, der Pfarrer
sei Schuld daran, und ich befürchi'e sehr, das bisherige Verhältniß

zum Pfarrer würde dadurch gestört. Da dieses Verhältniß
einer Gemeinde zu ihrem Pfarrer wichtiger ist, als das Pfarrhaus,

so glaube ich, man solle hier vorsichtig sein, namentUch da
die Gemernde offen sagt, sie wünsche die Genehmigung, da der
Pfarrer sich nicht mehr weigert und der RegierungSraih erklärt,
der Staat habe dabei einen großen materiellen Vortheil. Ich
wiederhole es: wenn die Sache nicht schon angefangen wäre,
so würde ich sie nicht provozirt Habens da sie nun aber einmal
so weil gediehen ist, so stimme ich für Ratifikation des Vertrags.

Dähler, Regierungsrath. Herr Präsident, meine Herren,
die Untersuchungen, welche in dieser Sache vorgenommen wurden,

haben herausgestellt, daß allerdings früher oder später ein
Neubau nöthig werden dürfte. DaS Pfarrhaus in Muri gehört
zu den ältern, zu den kleinern und schlechter eingetheilten; es
rst zwar nicht gerade so baufällig, daß man sogleich ein neues
bauen müßte, aber wie gesagt, es gehört zu den schlechter
eingerichteten. Das ist ein Punkt. Für dieses alte Gebäude wird
uns ein ganz neues gutes und solides versprochen, und ich halte
dafür, der neue Platz, der auf den Devis kommen soll, sei gar
nicht ein unzweckmäßiger und übel gewählter. Es ist ein freier
schöner Platz, ganz gut gelegen, und ich bin entschieden dafür,
daß die Ratifikation ausgesprochen werde. Ich habe aber noch
einen andern Grund, nämlich den, daß das gegenwärtige Pfarrhaus

auf einer Anhöhe steht, wohin man mit' Wagen nur sehr
beschwerlich fahren kann; fast Alles muß hinzugetragen werden,
jedes Stück Möbel und überhaupt, was man herbeischaffen will.
Ich für meinen Theil wünschte auch, was Herr Tscharner
bemerkt hat, daß das neue Gebäude auf der obern Seite der
Straße gebaut werden könnte; die Lage wäre schöner, allein die
Schwierigkeiten find eben zu groß, und Herr Banquier Wagner
sagt, wenn er so große Opfer bringe, so könne man ihm in diesem

Punkte wohl nachgeben. Ich empfehle Ihnen daher den
Vertrag zur Ratifikation um so mehr, als der Uebelstand, daß
das Pfarrhaus nicht neben der Kirche steht, nicht so groß ist,
wie an vielen andern Orten, wie z. B. in der Stadt Bern bei
der Npdeckbrücke, wo der Geistliche auch über die Straße zur
Kirche gehen muß. Auf der andern Seite ist der Vortheil und
der Gewinn für den Staat und ganz besonders für die
Gemeinde zu groß, als daß man ihn so leicht aus den Augen
verlieren könnte.

Karr er. Ich erlaube mir nur eine ganz kurze Bemerkung.

Ich bin nämlich mit dem Antrage des Regierungsrathes
einverstanden, indessen wünschte ich, daß in den Vertrag mit
Herrn Wagner ein.Zusatz in dem Sinne aufgenommen würde,
daß allfällige Alterthümer, die beim Abbrechen der Gebäulich-
keitcn gefunden werden, dem Staate eingeliefert werden und
eigenthümlich angehören sollen. Es wird nämlich behauptet,
das Pfarrhaus in Muri und das Schloß daselbst stehen auf dem
Platze, wo eine römische Ansiedlung gewesen, und das Haus
selbst sei auf römischen Fundamenten gebaut, wenn ich nicht irre,
so daß ich den 'Zusatz aufgenommen wünschte, den ich oben
andeutete.

Herr Berichterstatter. Ein Antrag, daß man nicht
entsprechen wolle, ist nicht gefallen; einzig Herr Tscharner hat

beantragt, daß das neue Gebäude auf einer andern Stelle
aufgeführt werde, als aus der bezeichneten. Ich erlaube mir nun.
einige Berichtigungen anzubringen. Vor allen Dingen habe ich

zu bemerken, daß- dem Herrn Pfarrer in Muri ein Projekt des
neuen Bauplanes mitgetheilt wurde; er hat es längere Zeit bei
sich gehabt, seine Bemerkungen darüber gemacht und, wie mir
bekannt ist, hat man darauf Rücksicht genommen, und es hat
mir geschienen, der Pfarrer sei mit dem Bau einverstanden.
Oberhalb der Straße ist das Gebäude nicht leicht aufzurichten,
denn es würde dann vielleicht die Hälfte weiter von der Kirche
entfernt sein, als es jetzt unterhalb der Straße der Fall ist, und
wenn man damit zu weit hinaufrücken würde, so hätte Herr
Wagner wieder das Recht, zu sagen, das hindere ihn mehr
oder weniger. Was das alte Pfrundhaus betrifft, so ist zu
bemerken, daß in letzter Zeit bedeutende Reparaturen daran
gemacht wurden, jedoch im Innern nicht. Das Land, welches
Herr Banquier Wagner hergibt, ist viel besser, als das
bisherige der Platz nicht so in der Nähe der Pinte oder des
Wirchshauses, wie man gesagt hat. Daß die Gemeinde den
Tausch sehr wünscht, ist bekanni. In Betreff der Holzlieferungen
habe ich zu bemerken, daß eS nicht die Gemeinde ist, welche
dieselben macht, sondern einige Partikularen, denen es freilich
auch nicht bequem sein muß, über den Rain hinauf zu fahren,
was beinahe unmöglich ist. In der letzten Zeit hat sich noch
eine kleine Differenz herausgestellt, indem die Gemeinde
verlangte, daß Herr Wagner von dem acquirirten Lande ein Stück
behufs Errichtung eines Kirchhofes abtrete, worauf aber dieser
nicht eingehen wollte und was denn auch der Regierungsrath
nicht in ven Vertrag aufnahm; mithin scheint eS, als sei man
in letzter Zeit doch nicht so-vollkommen einig gewesen mit Herrn
Wagner, wie früher. Dessenungeachtet glaube ich, der Vertrag
sei zu genehmigen, und ich könnte dem Antrage des Herrn
Tscharner nicht beistimmen, wohl aber dürfte derjenige des Herrn
Karrer noch in den Vertrag aufgenommen werden, wogegen Herr
Wagner wahrscheinlich nicht viel einzuwenden hat.

Abstimmung.
Für das Eintreten Handmehr.
Für sofortiges Eintreten 110 Stimmen.
Für Verschiebung im Sinne des Herrn

Tscharner .8 Stimmen.
Für den Antrag des Regierungsrathes Handmehr.
Für den Antrag des Herrn Karrer Entschiedene Mehrheit.

Entwurf eines Gesetzes
über die

Organisation der evangelisch-reformirten Kirchen¬
synode.

Der Große Rath des Kantons Bern,
in Betrachtung,

1) Daß die Staatsverfassung, S. 8V, Abschnitt 3, die
Anordnung der innern Angelegenheiten der evangelisch-reformirten

Landeskirche, unter Vorbehalt der Genehmigung des Staates,
einer Kirchcnspnode überträgt, und auch in den äußern
Kirchenangelegenheiten dieser Spnove das Antrags - und Vorberalhungs-
recht zuerkennt;

2) daß demnach ohne diese Synode in kirchlichen Angelegenheiten

keinerlei neue Gesetze erlassen, keine allgemeinen
Bestimmungen und Ordnungen festgestellt werden können;

3) daß §. 80, Abschnitt 5, und §. 98, Art. 6 der Staats-
versassung ein Gesetz über die Organisation der Kirchensynode
ausdrücklich verlangen;

4) daß im Uebrigen dieses Gesetz nähern Bestimmungen über
die Organisation des Kirchenwesens keineswegs vorgreift;

beschließt, wie folgt:
s. 1.

Die Kirchensynodc, welcher die Ausübung der §. 80,
Abschnitt 3 der Staatsverfassung angegebenen Befugnisse zusteht>



ist die, sowohl idie Gemeinden als das Predigtamt gebührend
berücksichtigende Vertretung der evangelisch-reformirten Landeskirche.

8. 2.

Diese synodale Vertretung der Kirche vollzieht sich von unten
auf in drei, äußerlich geschiedenen, innerlich zusammengehörenden

Stufen:
1) im Kirchenvorstande, als Vertretung der einzelnen

Kirchgemeinde;
2) in der Bezirkssynode, als Vertretung des kirchlichen

Bezirkes;
3) in der Kantons- oder Landessynode, als zusammen¬

fassende oberste Vertretung der Landeskirche.

I.
Vo» der Zusammensetzung und äußern Organisation der

Tynodalbehördc«.

l. Die Kirchenvorstände.
8. 3.

Der Kirchenvorstand jeder einzelnen Kirchgcmeinde besteht
aus dem oder den bei der Gemeinde angestellten Predigern,
einbegriffen die Vikarien, und, je nach Beschluß der Kirch-
gemeindcversammlung, aus vier bis zwölf von ihr gewählten
Kirchenältesten.

8. 4.

Diejenigen Glieder der evangelisch-reformirten Landeskirche,
welche seil wenigstens zwei Jahren in der Gemeinde wohnen,
ihres eigenen Rechtes und im Besitze der Ehrenfähigkeit sind,
und denen die Wirthshäuser nicht verboten sind, bilden die
Kirchgemeindeversammlung. Diese Versammlung, welche jeweilen
an einem Sonntage in der Kirche gehalten, mit Gottesdienst
und einer dazu bestimmten liturgischen Handlung eröffnet werden
soll, wählt durch öffentliches Stimmenmehr, nach Ernennung
ihres Präsidenten, auf einen doppelten, jedoch nicht bindenden,
Vorschlag des Kirchenvorstandes hin, die Kirchenältesten aus der
Zahl ihrer ehrbarsten und gottesdienstlichen Manner auf je sechs

Jahre.
Alle drei Jahre tritt, mit sofortiger Wiederwählbarkeit, die

Hälfte derselben aus. Das erste Mal bezeichnet das Loos die
Austretenden. Bei Erledigungen in der Zwischenzeit tritt der
neu zu wählende für die Ämtsdauer dessen ein, den er ersetzt.

8. 5.

Die Kirchenältesten leisten sogleich nach ihrer Erwählung
vor der Kirchgemeindeversammlung oder auf den Fall, daß dieß
nicht möglich sein sollte, bei ihrem erstmaligen Erscheinen im
Kirchenvorstande vor diesem das Gelübde: „die kirchlichen Gesetze
und Ordnungen zu beobachten, christliche Zucht und Sitte,
Frieden und Eintracht in der Gemeinde. so viel an ihnen, zu
handhaben, und durch ihren Dienst der evangelisch-reformirten
Landeskirche Wohl, ihre Erbauung auf dem Grunde des Wortes
Gottes und im Glauben an den Herrn Jesum Christum nach
bestem Wissen und Gewissen zu wahren und zu fördern."

8. 6.

Der Kirchenvorstand erwählt seinen Präsidenten und Sekretär

aus seiner Mitte mit sofortiger Wiedererwählbarkeit auf je
sechs Jahre, oder bis zum nächsten Austritte der Gewählten.

8. 7.

Der Kirchenvorstand versammelt sich wenigstens monatlich
ein Mal, wo es thunlich ist Sonntags nach dem Gottesdienste,
im Chor der Kirche. Ueber seine Verhandlungen führt der Sekretär

ein einfaches Protokoll.
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2. Die Bezirkssynoden.
8. 8.

Jede Bezirkssynode besteht einerseits aus den sämmtlichen
angestellten Pfarrern, Helfern und Vikarien der Gemeinden des
Bezirkes, inbegriffcn die Bezirkshelfer, anderseits aus den
Abgeordneten der Kirchgemeinden, von denen jede nach der Seelenzahl

ihrer Glieder brs auf 2(M Einen, von da bis 4000 zwei
und so fort je auf die folgenden 2lM Einen mehr zu wählen hat.

8. 9.

Die Abgeordneten der Gemeinden werden durch den
Kirchenvorstand, sei es aus seiner eigenen Mitte oder aus der Zahl
derjenigen übrigen Glieder der Gemeinde, welche die zum
Kirchenvorstande erforderlichen Eigenschaften haben, mit
Wiederwählbarkeit auf je sechs Jahre gewählt. Bei Erledigungen in
der Zwischenzeit tritt der an seine Stelle ernannte Abgeordnete
nur in die Reihe dessen ein, den er ersetzt.

Jeder, der nicht schon Mitglied des Kirchenvorstandes ist,
leistet vor der Bezirkssynode dasselbe Gelübde, wie nach §. 5
die Kirchenältesten.

8. 10.

Die Bezirkssynode wählt sich ihren Präsidenten, Vicepräsi-
denten und Sekretär aus ihrer Mitte, je auf sechs Jahre, oder
bis zu ihrem periodischen Austritte, woraufhin sie wieder wählbar

sind. Der Präsident, welcher als solcher den Namen Dekan
führt, so wie auch der Vicepräsivent, werden aus der Zahl der
ihr zugehörigen Prediger genommen.

8. kl.
Die Bezirkssynoden versammeln sich ordentlicher Weise jährlich

ein Mal, in der ersten Woche nach Pfingsten. Außerordentliche

Versammlungen, mit vorheriger Anzeige an die Regierung,
finden statt, wenn der Präsivent es für nöthig erachtet, oder
wenn ein Viertheil der Mitglieder ihn schriftlich dazu auffordert,
oder wenn die Kantonssynode, entweder in eigenem Namen oder
aus Auftrag der Regierung, es anordnet.

Der Präsivent beruft die Versammlung durch ein die Ver-
handlungsgcgenstände enthaltendes Schreiben an alle Mitglieder
ein, wovon er eine Abschrift der Regierung mittheilt.

Die Versammlung wird jeweilen durch Gottesdienst und
Predigt eröffnet. Die Regierung.hat das Recht, sie in beliebiger

Weise zu beschicken.

8. 12.

Die Umschreibung der kirchlichen Synodalbezirke wird nach

Borberathung durch die Kantvnssynode, unter Berücksichtigung
der bisherigen Kapitelsbezirke und der einschlagenden Verhältnisse
überhaupt, das Gesetz so feststellen, wie es die Durchführung
der gegenwärtigen Synodalverfassung erfordert. Bis dahin
bleiben die jetzigen Kapitelsbezirke noch als Synodalbczirke.

3. Die Kantonssynode.
8. 13.

Die Kantons- oder Landessynode besteht aus den Abgeordneten

der sämmtlichen Bezirkssynoden und einem Abgeordneten
der theologischen Fakultät an der Kantonshochschule, welcher
Mitglied des bernischen Ministeriums sein muß.

8. 14.

Jede Bezirkssynode erwählt durch geheimes Stimmenmehr
auf je sechs der zu ihr gehörenden Prediger Einen derselben,
und auf je sechs Abgeordnete ihrer Gemeinden ebenfalls Einen
derselben zum Mitgliede der Kantvnssynode, wobei eine Bruchzahl

über drei für sechs gilt. Alle drei Jahre tritt die Hälfte
mit Wiedererwählbarkeit aus. Das erste Mal bestimmt das
Loos die AuStretenden.



452

Jeder Gemeindeabgeordnete, der vor Ablauf seiner sechs

Jahre bei jder Bezirkssynode in Austritt kommt, aber sogleich
wieder in dieselbe gewählt wird, bleibt Mitglied der Kantonssynode

bis zu seinem ordentlichen Austritt aus dieser; sonst tritt
der an seiner Statt zur Kantonssynode ernannte Abgeordnete
für den Rest seiner sechs Jahre in seine Reihe ein.

§. 15.

Die Kantonssynode wählt auS ihrer Mitte durch geheimes
Stimmenmchr ihren Präsidenten und Viccpräsidenten, einen
deutschen, mit der Führung des Hauptprotokolls beauftragten,
und einen französischen Sekretär, alle auf je sechs Jahre.
Wenn einer derselben in Austritt kommt, aber wieder in die
Synode gewäblt wird, bleibt er in seinem Amte bis zum Auskaufe

der gesetzlichen Dauer desselben.

§. 16.

Die Kantonssynode versammelt sich ordentlicher Weise jährlich

ein Mal in Bern, am Diensttage der fünften Woche nach
Pfingsten, und, wo nöthig, die folgenden Tage. Außerordentliche

Versammlungen, unter Anzeige an die Regierung, finden
statt, wenn diese dazu auffordert, oder wenn der Präsident es

für nöthig erachtet, oder wenn ein Vierthcil der Mitglieder es
schriftlich von ihm verlangt.

Die Einberufung erfolgt durch ein an sämmtliche Mitglieder
zu erlassendes, die Verhandlungsgegenstände enthaltendes,
Kreisschreiben des Präsidenten, das auch der Negierung und den
Kirchenvorständen mitgetheilt werden soll.

Die Synode wird jeweilen mit Gottesdienst und Predigt
durch einen von ihr gewählten Prediger eröffnet.

So oft es ihr wünschbar erscheint, kann sie die Mitglieder
der theologischen Fakultät einladen, an ihren Berathungen Theil
zu nehmen. Der Regierung steht das Recht zu, sie in beliebiger
Weise zu beschicken.

II.
Von der Vcfügn iß und innern Organisation der Synodal¬

behörden.

§. 17.

Die vorgenannten drei Synodalbehörden, als die zusammengehörende

Gesammtvcrtretung der Landeskirche und ihrer
Gemeinden, sollen an den Befugnissen, welche §. 80, Abschnitt 3
der Staatsverfassung, der Kirchensynode zuerkennt, je nach
Maßgabe der Stufe, welche sie einnehmen, Theil bekommen.

§. 18.

In den innern kirchlichen Angelegenheiten, das
heißt, in Allem, was die christliche Lehre, die öffentliche Predigt
des Evangeliums, den öffentlichen Gottesdienst überhaupt, die
ganze Seelsorgc der Geistlichen, den öffentlichen Religionsunterricht

der Jugend in Kirche und Schule und die dafür erforderlichen

Bücher, so wie die Bestimmungen über die Erfordernisse
zum Predigtamte betrifft, können sowohl in den Kirchenvorständen

und den Bezirkssynoden, als in der Kantonssynode Anträge
gestellt, dagegen einzig von der letztern die definitiven Beschlüsse
gefaßt werden, welche bloß noch der Genehmigung des Staates
bedürfen.

s- 19.

Jeder Antrag in allgemeinen innern kirchlichen Angelegenheiten,

der in einem Kirchenvorstande gestellt und erheblich
erklärt wird, geht von da an die Bezirkssynode, welche ihn
nach vorhergegangener Berathung entweder der Kantonssynode
zuweist, oder ihn fallen läßt. Im letztern Falle jedoch bleibt
es dem Kirchenvorstande unbenommen, ihn unmittelbar an die
Kantonssynove zu richten.

§. 20.

Jeder Antrag in allgemeinen innern kirchlichen Angelegenheiten,

der in einer Bezirk s synode gestellt und erheblich

erklärt wird, kann durch sie entweder zuerst den übrigen Bezirks-
synoven zur Berathung vorgelegt, oder aber sogleich der
Kantonssynode zur Entscheidung zugewiesen werden.

§. 21.

Jeder Antrag in innern kirchlichen Angelegenheiten, welcher
in der Kantonssynode gestellt und erheblich erklärt wird,
oder von einem Kirchenvorstande oder einer Bezirkssyuode an sie

gelangt, kann von ihr entweder zuerst den sämmtlichen Bezirks-
Moven und durch diese den Kirchenvorständen zur Vorberalhung
überwiesen, oder aber unmittelbar von ihr selbst in einläßliche
Berathung gezogen werden. Hingegen darf die Kantonssynode
in Anordnung vicser innern Angelegenheiten der Kirche keine
bleibenden Beschlüsse fassen, durch welche gesetzlich Bestehendes
abgeändert wird, und solche nicht dem Staate zur Genehmigung
vorlegen, ohne vorherige Einvernahme der Stimmen sämmtlicher
Bezirkssynodcn und Mittheilung des Inhalts der Vorschläge an
die Kirchcndorstände.

Sollte die Mehrheit der Bezirkssynoden sich gegen einen
solchen Antrag aussprechen, so darf die Kantonssynove erst nach
zweimaliger Berathung sich für ihn entscheiden.

s. 22.

In den äußern Kirchenangelegenheiten, in welchen
nach §. 80 ver Verfassung der Synove vas Antrags - und
Vorberathungsrecht zusteht, soll bei Anträgen, die von kirchlicher
Seite kommen, das gleiche Verfahren beobachtet werden,
welches für Anträge in innern kirchlichen Angelegenheiten §. 18
bis 2t festgesetzt ist. Geht aber die Anregung eines Gegenstandes

dieser Art von der Regierung aus, so kommt vas
Recht der Vorberathung desselben der Kantonssvnode in der
Weise zu, daß ver Staat darüber keine definitiven Beschlüsse
fassen und keine Gesetze oder allgemeine Verordnungen erlassen
kann, ohne den Gegenstand zuerst der Kantonssynove vorgelegt
und deren Gutachten angehört zu haben. Vor Abgabe ihres
Gutachtens soll die Kantonssynode, wenn irgend die'Wichtigkeit
des Gegenstandes eS wünschbar macht und seine Dringlichkeit es
gestatter, über denselben die Meinung der Bezirkssynoven und,
wo sie es angemessen findet, auch der Kirchenvorständc einholen.

s. 23.

Außer diesen Befugnissen werden den genannten Synodalbehörden

vorläufig noch eine Anzahl weiterer, theils in der
Natur der Sache begründeter, theils auf den bisherigen Synodal-
und Kirchenordnungen berührender Obliegenheiten übertragen,
Alles in Erwartung der Kirchenorganisation, welche deren
Wirkungskreis innerhalb der dahin einschlagenden allgemeinen
Vorschriften des Genaueren entwickeln wird.

s. 24.

DemKirchenvorstande liegt ob: 1) in der Kirchgemeinde
über Ort unv Stunde des Gottesdienstes und der Unterweisung,
den baulichen Zustand, die Reinlichkeit und die Benutzung der
kirchlichen Gebäude die nöthigen Anordnungen zu treffen, oder
doch gehörigen Ortes einzuleiten; 2) den Kirchmcier, die Kelchhalter

bei'm Abendmahle, den Organisten, Vorsinger und Leser
hei'm Gottesdienste, so wie den Sigristen zu bestellen und die
Aufsicht über ihre Verrichtungen zu führen; serner: die
Kirchenrechnung zu prüfen; 3) dem Gelöbnisse der Kirchcnältesten
gemäß über christliche Zucht und Sitte, über den ehrbaren Wandel
der Gemeindeglieder und über eine würdige Feier der Sonn-
und Festtage zu wachen, die hierin Anstoß Gebenden zu ver-
mahmen und mit der Schärfe des Wortes zu strafen, überhaupt
alles dasjenige zu besorgen, was bis jetzt den Sittengerichten
oblag; 4) vor jeder Kirchenvisiration sich über den christlich-
kirchlichen Zustand der Gemeinde zu berathen und an der Visitation

selbst sich darüber auszusprcchen.

§. 25.

DerBezirkssynode liegt ob: 1) dieBerichteüberdieKirchen-
visitationen anzuhören, über Alles, was sich zufolge derselben



in der Amtsführung der Prediger und im Zustande der Gemeinden

als mangelhaft ausweist, ernstlich einzutreten, den Mängeln
selbst wo möglich unmittelbar abzuhelfen oder diese Abhülfe
höheren Ortes einzuleiten; 2) auch abgesehen von den Visitationen,

über den kirchlichen Zustand der Gemeinden des Bezirks
überhaupt zu wachen, durch brüderliche Aufmunterung, Ermahnung

und Zurechtweisung an die Geistlichen und die Kirchenältesten
das christliche Leben und die christliche Berufstreue möglichst

zu fördern, besonders auch MißHelligkeiten zwischen den Gemeinden

und ihren Seelsorgern, oder zwischen Gemeinden und
Gemeinden in kirchlichen Dingen durch liebreiche Vermittlung
beizulegen ; 3) über den religiösen und kirchlichen Zustand des
Bezirks der Kantonssynode jährlich einen Bericht einzugeben.

s. 26.

Der Kantonssynode liegt ob: 1) sich die Wahrung und
Förderung christlicher Erkenntniß, christlichen Glaubens und Lebens
in der ganzen evangelisch-reformirten Landeskirche möglichst angelegen

sein zu lassen; 2) die nöthigen Verordnungen über
Prüfung, Aufnahme und Konsekration der Kandidaten des heiligen
Predigtamtes zu erlassen; 3) die in Folge der Berichte der
Bezirkssynoden erforderlichen Anordnungen zu treffen; ä) die
Zusammenstellung derselben zu einem Ganzen zu veranstalten, auch
über ihre eigenen Verhandlungen, und wo sie es für heilsam
erachten würde, über den religiösen und kirchlichen Zustand des
reformirtcn Landes nach ihrem Gutfinden entweder jährlich oder
wenigstens alle vier Jahre einen Bericht durch den Druck zu
veröffentlichen; 5) überhaupt diejenigen Befugnisse und Pflichten,
welche ihr als kirchlicher Oberbehörde in innern Angelegenheiten
durch die zu erlassenden Kirchengesetze werden zugetheilt werden,
auszuüben.

§. 27.

Die Kantonssynode bestellt einen ständigen Ausschuß
zur Besorgung derjenigen Geschäfte, welche sie ihm zuweisen
wird, und zur Bereinigung derjenigen, welche in der Zeit
zwischen ihren Versammlungen ihre Erledigung fordern.

Arbeiten und Gutachten kann sie außerdem durch besondere
Kommissionen sich vorbereiten lassen.

Also durch die Generalsynode zu Bern gutgeheißen, und
der hohen Regierung empfehlend zugewiesen durch Beschluß vom
17. Oktober 1856.

Namens der Synode:
Der Präsident,

(Sign.) C. Wyß, Prof. Theol.

Der Aktuar

(Sign.) Güder, Pfr.

(Die Abänderungsanträge des Regierungsrathes folgen im
Rapporte des Herrn Berichterstatters.)

Herr Präsident des Regi erungsrath es als
Berichterstatter. Herr Präsident, merne Herren, so viel ich weiß,
ist der vorliegende Entwurf schon im Verlaufe der vorigen
Sitzung ausgetheilt worden und gleichzeitig mit dem Entwürfe
selbst das Resultat der Berathung durch den Regierungsrath,
woraus Sie entnommen haben werden, daß derselbe im Ganzen
genommen dem Entwürfe beipflichtet, wie ihn die Synode
vorgelegt hat, daß er jedoch in vier oder fünf Punkten Abänderungen

beantragt, die sich ebenfalls in den Händen der Mitglieder
befinden sollen. Meine Herren, das Verhältniß, um welches es
sich hier handelt, ist nicht ganz ohne Schwierigkeit. Es berührt
eine der delikatesten Beziehungen unseres bürgerlichen Lebens,
die Beziehung zwischen Staat und Kirche. Die Schwierigkeit
rührt hauptsächlich daher, weil dieser Organisationszweig für
uns ganz neu ist und wir darin noch keine Erfahrungen haben.
Der letztere Punkt hat für die vorberathende Behörde in Bezug
auf das vorliegende Gesetz den Ausschlag gegeben. Es ist ein
sehr detaillirtes und einläßliches Gutachten vorhanden, welches

Tagblatt des Großen Rathes.
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sich sowohl über das Institut der Synode im Allgemeinen, als
über die einzelnen Artikel des Entwurfs verbreitet und mehrere
Punkte desselben rügt. Der Regierungsrath hat jedoch in
Erwägung daß uns nun einmal alle Erfahrungen über diesen
Gegenstand mangeln, gefunden, man solle behutsam in der Kritik

sein und noch behutsamer in der Vornahme von Abänderungen.
Indessen hat die Regierung dennoch geglaubt, einzelne

Punkte nicht zugeben zu können, sondern beantragt Ihnen einige
Abweichungen. Herr Präsident, meine Herren, die Hauptproposition

des Regierungsrathes geht dahin, das ganze Projekt nur
provisorisch anzunehmen und zwar nur auf eine Dauer von 2
Jahren, so daß nach Verfluß derselben das Projekt einer einläßlichen

Berathung unterworfen würde. Bis dahin, hat die vor-
beralhende Behörde angenommen, sei es sämmtlichen Behörden,
wtlche hier betheiligt sein können, kirchlichen und nicht kirchlichen,
möglich, Erfahrungen zu machen. Mit Rücksicht darauf stellt
der Regierungsrath den fernern Antrag, das vorliegende Gesetz
nicht artikelweise, sondern in Alobo zu behandeln und, wie
gesagt, auf 2 Jahre anzunehmen. Vorausgesetzt, daß Sie mit
dieser Form der Behandlung einverstanden seien, wäre es nun
allerdings für mich eine überflüssige Aufgabe, auch nur den zehnten

Theil des vorher erwähnten Gutachtens vorzutragen. Anders
würde sich die Sache verhalten, wenn man den'Gegenstand
artikelweise behandeln wollte, in der Voraussetzung, daß das
Gesetz definitiv angenommen und vielleicht 10, 20 oder noch mehr
Jahre ohne Abänderung bleiben würde; dann müßte man
allerdings über jeden einzelnen Artikel eintreten. Von diesem Standpunkt

ausgehend, und in der Voraussetzung, der Große Rath
werde in Ermanglung aller und jeder Erfahrung in dieser
Beziehung mit dem Regrerungsralhe einig gehen, kann ich mich für
heute dieser Mühe wohl entledigen. Die Regelung dieses Ver-
hälinisses hat auch noch in einer andern Beziehung ihre Bedeutung,

indem sie die Ausführung einer bestimmten Vorschrift der
StaatSveifassung betrifft. Im tz, 80 ist fast übereinstimmend
mit der Verfassung von 183l, jedoch dem Wortlaute nach viel
bestimmter und schlagender, folgendes vorgeschrieben : „Die Rechte
der bestehenden evangelisch-reformirten Landeskirche, so wie der
römisch-katholischen Kirche in den zu ihnen sich bekennenden Gemeinden,

sind gewährleistet. Eine Kirchensynode ordnet die innern
Angelegenheiten der evangelisch-reformirten Kirche, unter Vorbehalt
des Rechtes der Genehmigung des Staates. In äußern
Kirchenangelegenheiten steht der Synode das Antrags- und Vorbe-
rathungörecht zu." Vor allen Dingen, meine Herren, mache ich
Sie auf Einen Punkt aufmerksam, den wir nicht aus den Augen
verlieren dürfen: wir haben gegenwärtig wohl eine Synode,
aber es ist keine Kirchensynode, sondern eine Geistlichkeitssynode,
d. h. in der gegenwärtig bestehenden Synode ist ausschließlich
die Geistlichkeit vertreten. Nach dem Wortlaute des K. 80 der
Staatöverfassung soll aber das nicht sein; es soll eine Kirchensynode

nicht bloß eine Geistlichkeitssynode bestehen — (denn
Kirche und Geistlichkeit sind zwei Sachen, nicht das Gleiche),
so daß die Geistlichen nicht allein, sondern auch die Nichtgeistlichen

vertreten seien. Von diesem Standpunkte ging auch die
gegenwärtige Synode aus, und zwar ging sie so weit, daß in
allen hier in Betracht kommenden Instituten (Kirchenvorstand,
Bezirkssynode und Kanlonssynode) die Repräsentation der
Nichtgeistlichen größer sein wird, als die der Geistlichen. Ich
ziehe aus dem S. 80 einen fernern Schluß: dieser Paragraph
unterscheidet zwischen innern und äußern Kirchenangclegenheiten.
In Bezug auf äußere sichert er der künftigen Synode das Recht
des Antrages und der Vorberathung zu; in Bezug auf innere
Kirchcnangelegenheiten geht er viel weiter: er überläßt der
Synode die Ordnung derselben, freilich unter Vorbehalt des
Rechtes der Genehmigung des Staates. Es ergibt sich daraus,
daß wir keine Aenderung in der Kirchenorganisàtion vornehmen
können, so lange das Organ, welches in der Verfassung vorgesehen

ist, nicht eristirt, und aus diesem Grunde hätte ich
gewünscht, daß dieses Geschäft schon in der letzten Sitzung erledigt
worden wäre, weil ich glaubte, es sei nicht gleichgültig, ob die
Synode diesen Herbst noch organisirt werde oder nicht. Ist sie

einmal organisirt, so können wir die Sache schon zur Hand
nehmen; so lange das aber nicht geschieht, sind wir mit allen
Reformen in Bezug auf die Kirchenorganisation in Verlegen-
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heit. Am Schlüsse der vorigen Sitzung war es jedoch nicht
wohl möglich, die Mitglieder dieser hohen Versammlung länger
beisammen zu behalten, ohne daß man ihnen Gewalt angethan
hätte, und so wurde denn die Sache verschoben. Das ist insofern

kein großer Nachtheil, als eS möglich sein wird, die
zweimalige Berathung deS vorliegenden Gesetzes noch im Laufe dieses

Sommers und die Organisation der Synode nächsten Herbst
vorzunehmen; würde die Sache aber auch heute verschoben, so

verschieben Sie damit auch die Organisation der Synode, wovor
ich sehr warnen möchte. Die Abänderungen, welche Ihnen der

Regierungsrath beantragt, sind folgende: Im §. 4 ist das Stimmrecht

an der Kirchgememde normirt; er hat so gelautet: (verliest

den §. 4 aus dem oben abgedruckten Entwürfe). Diese
Vorschrift fand die vorberalhende Behörve nicht für zweckmäßig
und in mehrern Beziehungen auch ungenügend. Ich erlaube mir
nur einen Punkt herauszuheben. Wenn man den §. 4 nach dem

Entwurf, wie er ursprünglich vorgelegt wurde, annehmen wollte,
so hätte in vielen Gemeinden nicht einmal der Pfarrer die
erforderlichen Eigenschaften, wenn er nämlich noch nicht zwei Jahre
dort gewohnt hätte. Nach dem Antrage des Regicrungsrathes
würde nun der erste Satz des z. 4 einfach so lauten: „Sämmtliche

Bewohner einer Kirchgemeinde, welche an der Einwohnergemeinde

stimmberechtigt und Glieder der evangelisch-reformirten
Landeskirche sind, bilden die Kirchgemcindeversammlung." Man
würde also im Ganzen genommen das Stimmrecht so nehmen,
wie man es in den Emwohnergemeinden festgesetzt hat, und
würde sagen: Diejenigen, welche in der Einwohnergemeinde
das Stimmrecht haben, bilden die Versammlung der reformirtcn
Kirchgcmeinve. Im §. 13 ist die Repräsentation der Kantonssynode

festgesetzt und zwar folgendermaßen (verliest den H. 13).
Dazu schlägt Ihnen der Regierungsrath folgenden Zusatz vor:
„Die übrigen dem bernischen Ministerium angehörenden
Mitglieder der theologischen Fakultät haben das Reckt, der Synode
mit berathender Stimme beizuwohnen." Daß die theologische
Fakultät der Universität als solche in der Synode repräsentirt
sei, das scheint ganz angemessen; hingegen hat es dem
Regierungsrath geschienen, es sei kein Nachtheil, wohl aber ein Vortheil

dabei, wenn der theologischen Fakultät nur ein Repräsentant

zufällt, den übrigen Professoren, welche zugleich Mitglieder
des bernischen Ministeriums sind, das Recht einzuräumen, mit
berathender Stimme den Verhandlungen der Synove beiwohnen
zu können. Mehrere Gründe haben dabei die vorberalhende
Behörde geleitet, von denen ich hier nur zwei anführen will.
Der Hauptgrund ist der, daß man gefunden hat, es sei sehr

wünschenswerth, daß auch das eigentliche wissenschaftliche Element
in der Synode repräsentirt sei, nicht nur die Geistlichen, die sich

mehr mit dem praktischen Leben beschäftigen. Dazu kommt noch
eine zweite Rücksicht: die Mitglieder des bernischen Ministeriums,
welche die theologische Fakultat bilden, sind die Lehrer unserer
Geistlichen, es durste daher sonderbar klingen, wenn man die
Lehrer der Geistlichen aus der Synode ausschließen würde.
Eine fernere Aenderung ist im §. 24 angebracht worden, wo es
heißt: (verliest den Z. 24). Hier schien es uns, es seien dem
Kirchenvorstand in diesem Paragraphen einige Funktionen
übertragen, die nicht streng kirchlich sind und die nach der
gegenwärtig bestehenden Organisation an einigen Orten den
Kirchgemeinden, an andern dem Kirchenvorstand und wieder an andern
den Gemeinderäthen zustehen. Der Regierungsrath beantragt
nun, die Ziffer 2 des §. 24 folgendermaßen abzuändern: „die
Kelchhalter beim Abendmahl, so wie die Vorsinger und Leser
beim Gottesdienste zu bestellen und die Aufsicht über ihre

Verrichtungen zu führen." Vom Sigrist u. s. w. wäre also dann
keine Rede, sondern es bliebe in dieser Beziehung bei der
Organisation der Gemeinden. Eine vierte Abänderung und zwar
die wesentlichste von allen besteht darin, daß überall in diesem
Gesetzesentwurf die Amtsdauer auf 4 Jahre festgesetzt ist und zwar
vorzüglich aus einem Grunde : man wollte auch in dieser Beziehung

Uebereinstimmung in der Gesetzgebung, welche für alle
übrigen Beamtungen eine Amtsdauer von 4 Jahren aufstellt;
dasselbe Maaß glaubte man bei der Synode anwenden zu
sollen. In diesem Sinne würden die §§. 4, 6, 9, 19, 14 und
15 modifizirt, und übereinstimmend damit werden in den §§. 4
und 14 die drei Jahre in zwei Jahre abgeändert. Endlich wird

folgender Schlußartikel als §. 28 vorgeschlagen: „Dieses Gesetz
tritt vom 1. 1851 hinweg auf die Probezeit von zwei
Jahren in Kraft und soll nach Vcrfluß dieser Frist einer neuen
Berathung unterlegt werden. Durch dasselbe werden die §§. 29,
39, 31 und 32 deö Gemeindegesetzes vom 29. Dezember 1833,
insoweit sie damit im Widerspruch sind, und wird insbesondere
der Beschluß über die Synodalordnung für die rcformirte
Geistlichkeit vom 39. November 1832 aufgehoben." DaS sind die
Abänderungen, Herr Präsident, meine Herren, welche Ihnen
der Regierungsraih zum vorliegenden Projekte vorschlägt. Was
die provisorische Jnkrafltretung von zwei Jahren anbetrifft, so

glaube ich, sie werde auf keine große Schwierigkeit stoßen. Nur
das habe ich noch anzuführen zur Verhütung von Mißverständnissen,

daß das Gesetz jedenfalls einer zwetmaligen Berathung
unterliegt, und wenn Sie es heute in Alobo annehmen, so kann
in drei Monaten wieder die Frage geltend gemacht werden, ob

man die Sache iu oder artikelweise behandeln wolle, denn
die heutige Annahme in ^lobo präjudizitt durchaus nicht.
Einstweilen habe ich nichts weiter beizufügen, behalte mir jedoch je
nach dem Gange, welchen die Berathung nimmt, vor, darauf
zurückzukommen.

Das Eintreten und die Behandlung in ^lolzo werden ohne
Einsprache durchS Handmehr genehmigt.

G y gar. Ich bin so frei, einen Abänderungsantrag zu
stellen und zwar in Bezug auf die Stimmfähigkeit der
Mitglieder. Ich möchte nämlich noch weiter gehen als der
Regierungsraih und in seinem Zusätze zu s. 4 anstatt: „Einwohnergemeinde"

sagen: „politische Versammlung." In der Einwohnergemeinde

sind bekanntlich nur Diejenigen stimmfähig, welche
Teilen bezahlen und sich über einen gewissen Vermögensbesitz
ausweisen. Wie es künftig gehalten sein wird, wissen wir
nicht; gegenwärtig ist es einmal so. Nach meinem Ermessen
wäre es viel zweckmäßiger, die Stimmfähigkeit an den politischen

Versammlungen auch hier als Grundlage anzunehmen, und
ich stelle daher den angebrachten Antrag. ^

Karr er. Auch ich möchte in Betreff des nämlichen
Paragraphen einen Abänderungsantrag stellen und zwar ebenfalls
wegen der Stimmfähigfeit.' Ich bin mit dem Antrage des Herrn
Gygar einverstanden und glaube, es sollten alle Diejenigen,
welche an politischen Versammlungen stimmfähig sind, auch an
den Verhandlungen der Kirchgemeinde Theil nehmen können,
sofern es sie interessirt, ob sie nun mehr oder weniger Vermögen
besitzen. Ich möchte sogar noch weiter gehen. Wenn nämlich
der Antrag des Herrn Gygar angenommen wird, so sind die
Besteuerten von jeder Theilnahme ausgeschlossen; nun finden
sich aber in vielen Gemeinden ganz gewiß eine Menge Leute,
die in unverschuldete Dürftigkeit gekommen sind, aber dennoch
mit dem größten Interesse au kirchlichen Angelegenheiten Antheil
nehmen würden. Auch diese möchte ich nicht ausgeschloffen
wissen, sondern ihnen Theilnahme an den Verhandlungen
gestatten. Es scheint dieß auch ursprünglich im Willen der Synode
selber gewesen zu sein. Ich schließe damit, daß ich den Antrag
stelle, nicht nur Denjenigen, welche an politischen Versammlungen
stimmfähig sind, sondern auch den Besteuerten zu gestatten, bei
den Verhandlungen der Kirchgemeinde mitzuwirken.

Herr Berichterstatter. Meine Aufgabe ist eine nicht
sehr schwierige, indem über den ganzen Entwurf nur zwei
Anträge vorliegen. Wenn ich Herrn Gygar recht verstanden habe,
— denn es hat gerade Jemand mit mir gesprochen — so hat
er die Erweiterung gewünscht, nicht daß Besteuerte mitstimmen
können, aber doch solche, die sich nicht durch Vermögen
auszeichnen, und an politischen Versammlungen auch stimmfähig
sind. Herr Karrer geht viel weiter, indem er auch die
Besteuerten darunter begreifen möchte. Ich habe darauf zu
entgegnen, daß sich hier zu Gunsten der Stimmfähigkeit dieser
Leute nicht Dasjenige anführen läßt, was bei politischen
Versammlungen ; ich könnte aber auch hauptsächlich aus dem Grunde
nicht zu den gestellten Anträgen stimmen, weil ich es immer für
einen Mißgriff halte, ähnliche Verhältnisse abweichend zu regu-



liren. In der Synode ist allerdings die Ansicht geäußert worden,

wie Herr Karrer bemerkt hat; allein er ist im Irrthum,
wenn er sagt, sie habe dieses auch beschlossen. Einzelne
Mitglieder haben es gewollt, jedoch die Mehrheit pflichtete nicht
bet. Aber, meine Herren, ich will Sie auf ein einziges Beispiel

aufmerksam machen, um zu zeigen, wie verschieden die
Verhältnisse sind. Um an den Verhandlungen einer Gemeinde
Theil nehmen zu können, muß Jemand mehrjährig sein; um
aber an politischen Versammlungen Theil zu nehmen, muß er
nur das zwanzigste Altersjahr zurückgelegt haben. Nun weiß
man, daß in vielen Gemeinden sich sstichtmehrjährige hinzudrängen,

um an den Gemeindeverhandlungen Theil zu nehmen.
Wenn nun für die Kirchgemeinde andere Erfordernisse der
Stimmfähigkeit aufgestellt würden, so würde sich eine Differenz
zwischen ihr und der Einwohnergemeinde ergeben, und solche

Differenzen soll man zu beseitigen suchen, sonst kommen wir
gar nicht dazu, ähnliche Verhaltnisse gleichartig zu reguliren.
Ich halte dafür, wenn der ursprüngliche Vorschlag der Synode
nicht gut war, weil ich darin eine Abweichung von der Einwoh-
nergemeinde erblickte, so glaube ich, dürfen wir auch die jetzt
vorgeschlagenen Abweichungen nicht annehmen. Zum Schlüsse
habe ich noch zu bemerken, daß wenn es sich darum handelt,
Repräsentanten in die reformirte Kirchensynode zu schicken,
Katholiken nicht daran Theil nehmen können, und Juden noch

weniger; das ist ganz natürlich. Allein das Stimmrecht für die
eine Gemeinde so. für die andere anders zu reguliren, halte ich
nicht für zweckmäßig und empfehle Ihnen daher den vorgelegten
Entwurf mit den oben erwähnten Abänderungsanträgen des
Regierungsraths.

Abstimmung.
Für Annahme aller Paragraphen des Entwurfes,

mit Ausnahme derjenigen, bei denen der
Regierungsrath Abänd'erungsanträge stellt,
in Aloko

'
Handmehr.

Für die Anträge des Regicrungsrathes, im Gegen¬
satze zu den Anträgen der Herren Gygar und
Karrer 79 Stimmen.

Dagegen 28 „

Vortrag der Finanzdirektion und des
Regierungsrathes mit dem Antrage der Gemeinde Guggis-
berg, ein Darlehen von 29,009 Fr. zu3>/z Prozent Zins aus
der Staatskasse zu bewilligen, dessen Rückzahlung in Annuitäten

von 6 Prozent festgesetzt werden soll.

Fueter, Finanzdirektor, als Berichterstatter. Herr
Präsident, meine Herren! Eine der allerbedrängtesten und bedürftigsten

Gemeinden im Kanton Bern ist die Gemeinde Guggisberg,
die sich seit der Theurungszcit in den allermißlichsten Verhältnissen

befindet und nur mit unendlicher Mühe ihren Verpflichtungen

nachkommen kann. Sie wurde sehr in die Enge getrieben,
und war in Betreibung, als sie petitionirte, man möchte ihr in
ihrer mißlichen und bedrängten Lage mit einem Darlehen unter
die Arme greifen. Wenn Sie nun diesem Begehren entsprechen,
wozu der Regierungsralh von sich aus die Kompetenz nicht
hatte, so wird es sich von selbst verstehen, daß die bereits
bestehende Forderung des Staates in den betreffenden 20,000 Fr.
nicht inbegriffen wäre. Gefahr bei der Sache ist keine, indem
die Sicherheit, welche die Gemeinde Guggisberg bietet, nach
Ansicht des Herrn Hypothekarkassaverwalters genügend ist. Wie
Sie aus dem schriftlichen Vortrag entnehmen, soll die Rückzahlung

durch Annuitäten von 6 Prozent geschehen, in der Weise,
daß 3'/z Prozent für Zins berechnet, 2Prozent dagegen für
Abbezahlung obiger Summe verwendet wird. Nachdem ich von
den obwaltenden Umständen nähere Einsicht genommen, so habe
ich mich überzeugen müssen, wenn je, so sei es hier am Ort,
der Gemeinde zu helfen.

G feller zu Signau. Ich möchte den Herrn Finanzdirekor
fragen, nach welchem Zinsfuß der Staat seine Anleihen bewerk-
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stelligt habe. Wenn es zu 3s/z Prozent oder noch niedriger
geschehen ist, so habe ich in dieser Sache nichts einzuwenden;
mußte aber der Staat einen höhern Zins als zu 3^ Prozent
bezahlen, so müßte ich der Konsequenz wegen darauss dringen,
daß man der Gemeinde Guggisberg nicht wohlfeiler Geld gebe,
als es der Staat erhalten hat, sonst dürfte die Fatalität
eintreten, daß wir auch von anderer Seite bestürmt würden. ES
ist mir sehr leid, daß ich in diesem Sinne gegen die arme
Gemeinde Guggisberg auftreten muß, aber ich' gebe zu bedenken,
daß es auch noch andere arme Gemeinden gibt, und daß man
der Konsequenz wegen auch schon manche andere Beschlüsse
gefaßt hat.

Der Herr Berichterstatter bemerkt, er könne zwar diesen
Augenblick nicht ganz bestimmte Zusicherungen geben, indessen
sei der Staat in letzter Zeit nicht oft in den Fall gekommen,
Geld aufzunehmen, und wo es geschehen, sei dasselbe in sehr
kurzer Zeit wieder zurückbezahlt worden; der Zinsfuß sei immer
ein sehr niederer gewesen, 3, höchstens 3^ Prozent.

G fell er zu Signau. Nach dieser Auskunft habe ich nichts
mehr gegen die Sache.

Stämpfli. Ich habe auch eine Bemerkung zu machen,
und zwar wegen des Systems, nach dem man zu verfahren
scheint. Wenn Sie einmal anfangen, Partikularen oder
Gemeinden zu einem andern Zinsfuße Geldanleihen zu machen,
als es gewöhnlich geschieht, so kommen Sie in kurzer Zeit
dahin, wo der Staat vor 1845 oder vor 1830 war, nämlich daß
er ungeheure Zinsrödel hat, von denen er sehr wenig zieht,
indem sie zu ganz verschiedenen Prozenten verzinst wurden. Nach
1845 hat man dergleichen Anleihen aufgekündigt. Auf der
andern Seite gehe ich aber auch von der Ansicht aus, daß der
Staat arme Gegenden und Gemeinden unterstütze, aber auf
einem ganz andern Wege, nämlich auf dem Wege, den uns das
Armengesctz vorschreibt, durch eine außerordentliche Armensteuer,
und dann wird es nicht leicht die Folge haben, daß andere
Gemeinden auch kommen und Geld zu 3Vz Prozent verlangen.
Ich trage daher darauf an, den Antrag nicht anzunehmen,
sondern den Regierungsrath einzuladen, der Gemeinde Guggisberg
auf andere Weise Hülfe und Beistand zu leisten. Wie gesagt,
ich stelle den Antrag nicht in dem Sinne, das Begehren der
Gemeinde abzuweisen, sondern nur der Konsequenz wegen, da
ihr auf anderm Wege geholfen werden kann.

Herr Berichterstatter. In sehr vielen Beziehungen
muß ich dem Herrn Präopinanten vollkommen Recht geben, und
auch ich habe mich vor den Konsequenzen gefürchtet; allein der
vorliegende Fall ist ein solcher, daß fast auf die vorgeschlagene
Weise geholfen werden muß. Die Gemeinde ist von einer
ungeheuern Armenlast bedrängt, daß sie sich fast nicht mehr zu
helfen weiß. Es liegt in Ihren Händen, zu verfügen, wie Sie
wollen; Sie mögen entscheiden.

A b st i m m u n g.

Für den Antrag des Regicrungsrathes 74 Stimmen.
Dagegen 42

Vortrag der Direktion der Domänen und Forsten
und des Regicrungsrathes, mit dem Antrage auf
Genehmigung des mit der BurgeMmeinde Schmecken, hinter St.
Beatenberg, abgeschlossenen Waldkantonnements, wodurch
dem Staate circa 18 Jucharten als freies Eigenthum zufallen
sollen, und auf Beseitigung der Rechtsansprache von acht Einsaßen
durch Tagesordnung.

Sträub, Direktor der Domänen und Forsten, als Berichterstatter

empfiehlt dem Großen Rathe diesen Antrag, indem er
zugibt, daß er für den Staat keinen großen Vortheil in Aussicht

stelle; immerhin sei es jedoch besser, als gar nichts.

Ohne Einsprache durch das Handmehr genehmigt.
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Nach dem Antrage der Direktion der Justiz und
Polizei und deS NegierungSrathes werden abgewiesen:

1) Peter und Niklaus von Aesch, von Großaffoltern, vom
Obergerichte am 8. Juli 1848 wegen Beihülfe zu
Münzfälschungen zu 3 Jahren und 9 Monaten Landesverweisung

verurthcilt, mit ihrem Gesuche um Nachlaß oder

Umwandlung des Restes der Strafzeit;
2) I. P. Müller, Sebastian und Jakob Ch appuis,

Fuhrleute, von Bonfol, wegen WiderHandlung gegen
das Zoll - und Ohmgeldgesetz vbergerichtlich am 18. Hor-
nung 1850 zu Nachbezahlung der verschlagenen Gebühren,
zu 1020 Franken Buße und zur Konfiskation der
eingeschmuggelten Waaren verurtheilt, mit ihren, Gesuche

um Nachlaß dieser Strafen.

Schluß der Sitzung: 12 Uhr Nachmittags.

Für die Redaktion:

Fr. Faßbind.

Dritte Sitzung.

Mittwoch den 21. Mai 1851,

Morgens um 8 Uhr.

Präsident: Herr Oberst Kurz.

Bei'm Namensaufrufe sind abwesend mit Entschuldigung:
die Herren Bcutler, Brügger zu Meningen, Ganguillet,
Grüring, Hirsbrunner, Kommandant; Karlen, Slabsmajor;
Kehrli, Fürsprecher; Knechtenhofer, Wirth; Moser zu Langnau;
Revel zu Neuenstadt; Rickli zu Wangen, Röthlisberger, Stabsmajor;

Schären, Simmen, Spahni, Teuscher, Tidche, von
Werdt und Leuenberqer, Gerbermeister; ohne Entschuldigung: die
Herren Batschelet, B^chaur, Bhend, Bühlmann, Fürsprecher;
Flcury, PostHalter; Fricdli, Funk, Geiser, Oberst; Gerber,
Handelsmann; Gouvernon, Kaiser, Küng, Müller zu Unterseen,

Probst, Rebmann, Rieder, Ritschard zu Aarmühle,
Ritschard zu Oberhofcn, Schmalz, Wirth; Schmutz, Stockmar,
Strelt, Trorler, Voyame, Zürcher und Moor.

Das Protokoll der gestrigen Sitzung wird verlesen und
ohne Einsprache durch das Handmehr genehmigt.

Verlesen werden: 1) ein Anzug des Herrn Großrath
Röthlisberger, von Münsingen, betreffend die Aufhebung der
Brückenzölle auf der Nydeck - und der Hunziken-Brücke; 2)
Vorstellung der Vorsteherschaft der bernischen Schulsynode, betreffend

den GesetzeSentwurf über die öffentlichen Primärschulen und
Ueberweisung desselben an die Schulsynode zur Vorberathung.

Der Herr Präsident bemerkt, es seien noch mehrere
Vorstellungen über letzter» Gegenstand eingelangt und dem Re-
aierungsraihe zur Berichterstattung überwiesen worden; übrigens
liege die Kontrolle der Vorstellungen und Bittschriften jedem
Mttgliede zur Einsicht bereit.

Tagesordnung:
GesetzeSentwurf über die öffentlichen Primär¬

schulen des Kantons Bern.

Moschard, Erziehungsdirektor, als Berichterstatter. Herr
Präsident, meine Herren! 'Der Gesetzentwurf, welcher heute in
Berathung kommen soll, ist einer der wichtigsten, den Sie in
dieser Amtsperiode zu erlassen haben; es handelt sich ja um
unser Schulwesen, um den öffentlichen Unterricht in unserm
Kanton. Es ist bekannt, daß in Bezug auf das Schulwesen
sehr verschiedene Ansichten walten; indessen nehme ich gerne an,
ein Jeder von uns wolle das Beste des Landes. Auch die
Negierung meine Herren, will Aufklärung; die Negierung huldigt
im UiiterrichtSwesen sowohl, als in allen andern Theilen der
Staatsverwaltung dem Prinzipe des Fortschrittes — nicht
demjenigen Forlschritte, der über Alles hinweggeht und der dem
Volke Ansichten. Grundsätze, Begriffe aufdringen will, sondern
dem gemäßigten, dem Fortschritte, welcher dem Charakter und
den Bedürfnisses unseres Volkes entsprechend ist. Dessenungeachtet

ist eö möglich, daß die vorberachende Behörde Ihnen ein
Gesetz vorlegt, welches nicht das Beste, nicht das Wünschcns-
wcrtheste für das Unterrichtöwesen enthält. Ihre Pflicht ist es

demnach, das Vorgelegte genau zu prüfen und an den
Berathungen regen Antheil zu nehmen, und wenn das Gesetz ohne

Vorurtheil, ohne Leidenschaft berathen wird, so habe ich die

innigste Ueberzeugung, daß der Große Rath dem Kanton Bern
ein Schulgesetz geben wird, welches dem Bedürfnisse des Volkes
und dem Fortschritte entspricht. Gehen wir nun über zum
eigentlichen Gegenstande unserer Berathung, und es sei mir
erlaubt, in das Einzelne deS Entwurfes einzutreten und Ihnen
auseinanderzusetzen, was als Grundlage dieses Gesetzes gegotten
hat und nach meiner innigen Ueberzeugung gelten soll. Sie
werden mir Alle zugeben, baß der Grundsatz der Centralisation
im Allgemeinen günstig aufgenommen werden soll; man kommt
mit ihm weiter, als mit dem entgegengesetzten Grundsatze, und
es wäre im Allgemeinen wünschbar, in der Verwaltung noch

mehr zu centralisiren; hätten wir z. B. weniger Regierungsstatthalter,

so würde der Gang der Verwaltung einfacher sein.
Es ist also klar, daß im Allgemeinen die Centralisation wünschbar

ist und dem Staate Vortheil bringt. Depenungeachlet ist

das Bernervolk im Allgemeinen nicht für die Centralisation,
ausgenommen ein Theil 'desselben, die Jurassier ; aber im
Allgemeinen — sage ich — möchte jede Gemeinde und jede
Korporation jeder Einzelne sogar die Hand im Spiele haben. Jede
Gemeinde im alten Kanton namentlich wünscht ihren Ansichten
Geltung zu verschaffen und in ihrer Wirksamkeit nicht durch die
obere Behörde beschränkt zu werden; im Jura hingegen ist die
Centralisation viel volksthümlicher. Im Jahre 1835, unter
Umständen, wo eö viel leichter war, als gegenwärtig, wurde
ein Schulgesetz erlassen, ein Gesetz, welches in den Grundideen
die Centralisation anstrebte, allein nicht ganz durchzuführen
wagte. Ich könnte Ihnen dieß mit Anreguug^einiger Punkte
schlagend darstellen. Nebinen wir einmal die Schulkreise: im
Jahre 1835 ist man nicht einmal dazu gekommen, im Kantone
gleichmäßige Schulkrcise zu bilden; warum, weil in dieser

LandeSgegend diese, in einer andern andere Uebungen und
Gebräuche vorhanden waren. So hatte das Emmenthal Gewohnheiten,

welche sich anderswo nicht fanden, und man hat ihnen
Rechnung getragen. Allein, waS war die Folge davon? Daß
die Verwaltung in der Vollziehung ihrer Anordnungen sehr

beeinträchtigt wurde. Ein großer Ucbelstand zeigte sich namentlich

z. B. bei der Eintheilung der Klassen; die Behörde sagte

nämlich nicht: so und so viele Klassen sollen je nach der Kinderzahl
gebildet werden, sondern sie hat es einfach den Gemeinden
überlassen und gesagt: wenn die Gemeinden eine Eintheilung nach
ihren Bedürfnissen wünschen, so soll sie ihnen gestattet werden.
Was war die Folge davon? daß man in Gemeinden, wo
150 Schulkinder waren, eine Klasse bildete, bei andern mit
nur 60 Kindern mehrere. Gewiß hätte da eine größere
Centralisation gute Dienste geleistet. Wie war es mit den
Besoldungen gehalten? Die Behörde hat nicht festgesetzt: die Lehrer
sollen im Allgemeinen so und so besoldet werden, sondern auch



dieß war den Gemeinden mehr oder weniger anheimgestellt, und
es ergaben sich denn auch infolge dessen die auffallendsten Ungleichheiten.

So kam es denn, daß z. B. ein Lehrer in einer
Gemeinde des Jura eine Besoldung von 50 Louisd'or bezog,
während ein anderer in einer Gemeinde eines andern Lanbeö-
theileö, z. B. im Oberlande, eine Besoldung von 7V Franken
erhielt, und doch ist der Lehrer im Oberlande so gut seiner
Besoldung werth, als derjenige im Jura. Der Regierungsrath
von sich aus konnte nichts machen. Ich berühre einen andern
Punkt in Betreff der Schulkommissionen. Ein jeder Schulkreis
hat seine Schulkommission mit ziemlich vielen Attributen-; doch

wurde in keiner Gemeinde die gleiche Verwaltung geführt, wie
in der andern. An vielen Orten wurden die obligatorischen
Lehrfächer vernachläßigt, sogar das Nothwendigste, wie Rechnen
und Lesen; warum? weil die Schulkommissionen nach dem Gesetze

von 1835 Befugnisse hatten Modifikationen zu treffen. Es zeigten

sich sehr große Uebelstände, und man kam sehr weit. Dieses
hätte meistens vermieden werden können bei strengerer
Durchführung der Centralisation. Betrachten Sie nun, meine Herren,
die Verhältnisse, wie sie sich uns gegenwärtig bieten. so sehen
Sie gewiß auf den ersten Blick das dringende Bedürfniß ein,
daß ein neues Schulgesetz erlassen werde. Es fragt sich dabei,
ob man ein ganz neues Gesetz wolle oder ob man es z. B. mit
einigen Modifikationen und Zusätzen bei demjenigen von 1835
bewenden lassen könne; freilich wären diese Modisskationen selbst
so wesentlich, daß das Ganze als neues Gesetz gelten könnte.
Bei diesem Punkte komme ich auf die Klagen zu sprechen, welche

gegen das Gesetz von 1835 laut wurden, über Punkte, die
entweder in Bittschriften erörtert wurden oder sich mir aus
eigener Erfahrung dargeboten haben. Meine Herren, eine
Hauptklage und keineswegs die geringste, welche gegen das
Gesetz von 1835 vorgebracht wird, betrifft den allzustrengen
Schulbesuch. Es gibt nämlich Gemeinden, die sich dadurch sehr
beschränkt fühlen und sagen: unsere Kinder sind zu viel in der
Schule; sie haben gar keine Zeit mehr, auf dem Lande zu
arbeiten oder ein Handwerk zu lernen; man bringt sie überhaupt
nicht mehr dazu, sie zu einer andern Beschäftigung zu
verwenden. Das mag einigermaßen richtig sein, und man kann
zugeben, daß in mehrern Beziehungen die Zeit besser eingetheilt
hätte werden sollen. Es ist nicht die Hauptsache, daß man die
Kinder vier, füns, sechs Stunden lang im Tage in der Schule
behalte, sondern das ist die Hauptsache, daß die Zeit gut benutzt
werde, und man darf auch nicht vergessen, daß das Bernervolk
seiner großen Mehrheit nach ein ackerbauendes Volk ist und daß
es mit einigem Recht die Frage an uns richtet: wie soll das
Kind arbeiten lernen, wenn es den ganzen Tag in der schule
zubringen muß? Es ist unzweifelhaft, daß man die Folgen des
allzu strengen Schulbesuches auf dem Lande gefühlt hat und daß
sich der Wunsch kund gibt, hierin eine Ermäßigung einzuführen.
Allein, wenn auf der einen Seite wirklich Grund zu solchen
Klagen vorhanden sein mag, so möchte ich doch davor warnen,
daß man auf der andern Seite nicht zu weit gehe, und nicht
etwa in das entgegengesetzte Ertrem verfalle. Ein andere Klage
betrifft das Bauen von Schulhäusern. In dieser Beziehung
enthält nämlich das Gesetz von 1835 ziemlich rücksichtslose
Vorschriften indem es die Gemeinden anhält, Schulhäuser zu
bauen, wo das Bedürfniß vorhanden, wenn auch die Hülfsmittel

der betreffenden Gemeinde in keinem Verhältnisse dazu
standen. Für die damalige Zeit begreife ich eine solche
Vorschrift, indem damals noch sehr wenig Schulhäuser vorhanden
waren. Allein das mußte vielen Gemeinden sehr lästig fallen,
namentlich wo der Bau eines Schulhauses durch mehr oder
weniger bequeme Einrichtung anderer Lokalitäten hätte vermieden
werde» können. Wie gesagt, auch dieser Gegenstand veranlaßte
die Gemeinden zu Klagen. Ein fernerer Punkt, worüber man
sich beschwert, ist das Verbot des abtheilungsweisen
Schulbesuches. Da man nämlich einerseits gestattet hat, daß in einer
und derselben Schule bis 180 und mehr Kinder sich befinden
dürfen, so hat es sich gezeigt, daß der Lehrer unmöglich allen
160 Kindern den gehörigen Unterricht ertheilen kann; hingegen
hat man gefunden, er konnte mehr leisten, wenn er die Kinder
abtheilungsweise unterrichten -würde. An vielen Orten ging
man weiter, und ungeachtet der strengen Bestimmungen des
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Gesetzes gab es Gemeinden, welche den abtheilungsweisen Schulbesuch

einführten, waö hie und da zu den Ohren der Behörden
gelangte. Das beweist Ihnen, daß der Grundsatz, wodurch
der abtheilungsweise Schulbesuch verboten wurde, nicht populär
war. Einer der wesentlichen Punkte, worüber häufige Klagen
vernommen wurden, sind die Besoldungsverhältnisse der Lehrer.
Meine Herren, es wurde auch hauptsächlich von Seite der
Lehrer darüber geklagt, und ich begreife das ganz gut und
vielleicht Jeder von uns, wenn wir uns an ihren Platz versetzen.
Vorerst geht die Beschwerde dahin, daß der Lehrer in vielen
Gemeinden zu kärglich besoldet ist. Das ist denn auch wirklich
der Fall; denn, wenn man bedenkt, daß es noch viele Lehrer
gibt, die nicht über 100 neue Franken, also etwa 70 Franken
alte Währung, beziehen; -wenn man ferner bedenkt, daß die
Lehrer oft die größte Mühe haben, ihre kleine Besoldung von
den Gemeinden zu erhalten, so kann man ihnen es gewiß nicht
verargen, wenn sie sich darüber beschweren. Ein ebenfalls nicht
geringer Gegenstand der Klage ist die Art und Weise, wie
man einen Lehrer von seiner Stelle entfernte. Nach dem
Gesetze von 1835 konnte eine Gemeinde, welche über ihren Lehrer
unzufrieden war, ihre Klage dem Erziehungsdepartemente
anbringen und dasselbe ersuchen, auf die Abberufung anzutragen,
welche dann von der Regierung erfolgen konnte. Seit 1846
hat sich dieses Verhältniß durchaus geändert, indem der §. 18
der Slaatsverfassung in Anwendung gebracht, und die Behauptung

aufgestellt wurde: der Lehrer kann nicht anders, als durch
gerichtliches Urtheil von seiner Stelle entfernt werden. Ob nun
diese Anwendung des §. 18 der Verfassung auf die Lehrer eine
glückliche war oder nicht, will ich jetzt nicht untersuchen. Allein
wie ist es dabei gegangen? diejenigen Gemeinden, welche mit
ihrem Lehrer nicht ganz zufrieden waren, die überhaupt kein
Zutrauen mehr zu ihm hatten und ihn zu entfernen wünschten,
waren meistens nicht im Stande, die Sache näher zu beweisen,
obwohl sie ihre Gründe gehabt haben mögen. Das brachte denn
Viele auf den Gedanken, das System, welches seit 1846 in
dieser Beziehung in Anwendung gebracht wurde, sei nicht mehr
passend, und es müsse» auch hierin Aencerungen eingeführt werden.

Was nun in Betreff dieses Punktes im neuen Gesetze an
der Stelle deS bisherigen vorgeschlagen wird, darüber werde
ich später eintreten. Das sind die Hauptklagen, welche gegen
das Gesetz von 1835 einlangten, und dre wahrhaftig geeignet
sind, einer Revision unsers Schulwesens zu rufen, selbst wichtig
genug, den Grundsatz anzunehmen, ein ganz neues Gesetz zu
erlassen. Anno 1849 hat die abgetretene Verwaltung ebenfalls
das Bedürfniß gefühlt, eiire Revision in diesem wichtigen Zweige
vorzunehmen, und sie hat ein Projekt verfaßt, worin ein schöner
Gedanke, ^ ich anerkenne dieß, — zu Grunde gelegt war, nämlich

der Gedanke der Centralisation. Allein gerade dieser
Gedanke scheint eben nach demjenigen, was sich bis zum heutigen Tage
über die Stimmung des Volkes kund gegeben, mit dessen
Charakter und Bedürfnissen im Widerspruche zu sein; deßwegen ist
dieses Projekt von allen Seiten angegriffen worden. Man hat
gesagt, dasselbe lege zu viel Gewalt in die Hand der obern
Behörden und lasse den Gemeinden und dem einzelnen Bürger
eine zu geringe Wirksamkeit, z. B. gerade bei der Art und
Weise der Bilvung von Schulkrcisen. Da heißt eS: jede
Einwohnergemeinde soll einen Schulkreis bilden; im nämlichen
Artikel jedoch, der dieses vorschrieb, war gleichzeitig eine Ausnahme
enthalten, die freilich nicht so weit ging, wie das Gesetz von
1835. Ein weiterer Beweis dafür, daß man die Zentralisation
einzuführen strebte, liegt darin, daß das genannte Projekt nicht
so kleine Schulkommissionen aufstellte, wie es gegenwärtig der
Fall ist ; vielmehr bezweckte man, dieselben nicht nur auf die

Schulen eines Kreises, sondern über mehrere auszudehnen. Auch
hierin ging man der Centralisation näher, als es im Gesetz von
1835 der Fall war, wo für jede Gemeinde eine Schulkommission

vorgesehen ist ; man hatte Schulkommissäre und Inspektoren
im Auge mit weit größern Befugnissen, als früher. Auch war
es der Schulzwang, der zu vielen Klagen gegen das Projekt
Anlaß gab, und zwar glaube ich selbst, man sei hierin so streng
gewesen, als im Gesetz von 1835. Sogar in Bezug auf den
Privatunterricht ist man ziemlich weit gegangen, und es wurde
in die Hand der Erziehungsdirektion gelegt, solchen zu gestatten



453

oder nicht. Ich halte sogar dafür, es liege in dieser Strenge
etwas Verfassungswidriges. Man kann zwar verschiedener
Ansicht darüber fern, ob etwas mit der Verfassung im Einklänge
stehe oder nicht: ich mache Sie j.doch auf die betreffende
Bestimmung derselben aufmerksam, wo es heißt, jeder Staatsbürger
sei verpflichtet, der seiner Obhut anvertrauten Jugend denjenigen
Grad von Unterricht zu ertheilen, welcher für die öffentlichen
Primärschulen vorgeschrieben ist. Die Staatsbehörde hat also

wohl das Recht, Aufsicht zu üben, aber den Schulzwang nicht
so weit auszudehnen, wie versucht werden wollte. In Betreff
des BauenS von Schulhäusern war eine ähnliche Bestimmung
aufgenommen wie im Gesetze von 1835. Ein Hauptgrundsatz
jedoch, Herr Präsident, meine Herren, den das Projekt von
1849 aufstellte, und der zu sehr vielen Klagen Stoff gab, ist
das Bcsoldungsverhältniß, Darin ist man nach meiner Ansicht
wohl etwas weit gegangen, denn eö wurde ein Minimum von
499 bis 459 Schweizerfranken angesetzt, nicht gerechnet Wohnung,
Beheizung und eine Jucharte gut gelegenen Pflanzlandcs zur
unentgcldlichcn Benutzung, Dieser Grundsatz ist an sich schon

gut, und ich würde ihn auch unterschreiben, wenn cs nur darum zu
thun wäre : ja wenn man dem Lehrer 59 LouiSdor geben könnte,
so würde ich es beute noch gerne unterschreiben.' Aber, Herr
Präsident, meine Herren, so kürz ist die Sache nicht abgethan,
sondern cs drängt sich die Frage auf: wer bezahlt dieses Minimum

von 459 Fr. fire Besoldung? Vorab die Gemeinden,
und wenn sie eö nicht können, wenn sie es nicht vermögen, wenn
sie zu arm sind dazu, sollen wir sie dann zwingen? Ich denke,
man müsse sich nach der Decke strecken, indem man nicht von
Allen das Gleiche verlangen kann, von einer armen Gemeinde
nicht, was von einer reichern. Die Verhältnisse sind nicht überall
die nämlichen: gehen Sie nach St. Immer z. B., dort können
Sie ganz gut eine solche Bestimmung durchführen, dort stürmt
das Volk, — um mich so auszudrücken — um höhere
Besoldungen zu erhalten; aber gehen Sie ins Oberland, in vielen
Gemeinden des Emmenthals und in andern Landesgegenden
und fragen Sie dort, was die Gemeinden dazu sagen: Sie
werden gnade das Gegentheil vernehmen. Die Verhältnisse
sind eben gar verschieden, wie ich schon bemerkt habe, und man
kann es den Gemeinden nicht übel nehmen, welche klagen; denn
man darf nicht vergessen, daß vielleicht in ganzen Ortschaften,
in ganzen Thälern des Oberlandes nicht so viel Geld vorhanden

ist, als in einzelnen wenigen Haushaltungen von St. Immer.
Man kann also nicht wohl jagen, jeder Lehrer im ganzen Kanton

solle mindestens 499 bis 459 Fr. beziehen. Aber es gibt
noch einen Grund, warum sich Klagen erhoben gegen das Projekt

von 1849, und dieser Grund ist die Periodiziiät der Wahl
eines Lehrers. Ich will hier nicht näher untersuchen, ob dieser
Grundsatz für unser Land paßt oder nicht; so viel ist gewiß:
es sind häufige Reklamationen dagegen eingelangt. Ich wiederhole

also, als Hauptgegenstände der vielen Klagen find geltend
gemacht worden: die allzugroße Centralisation, welche dem Projekte

zu Grunde lag, (man wollte für die Gemeinden mehr Freiheit,

mehr Wirksamkeit, mehr Befugnisse und weniger für die
obere Behörde) sodann die neue Organisirung der Schulkommissionen,

welche das Volk gemeindeweise wünschte, so wie die
Schulinspektorcn, von denen man befürchtete, fie hätten zu viel
Gewalt; ferner der allzustrenge Schulbesuch und dann
hauptsächlich die Besoldungsverhältnisse. Die Gemeinden kamen also
mit Vorstellungen ein, indem sie sagten: fie können die großen
Besoldungen nicht bcstreiten, sie wollen ein Minimum, daS
ihren Verhältnissen und Bedürfnissen angemessen sei. Von Seite
der Lehrer wurde hauptsächlich gegen die Periodizität der Wahlen
geklagt, zwar nicht überall, doch von vielen Seiten her. Sie
sehen, Herr Präsident, meine Herren, daß dieß Vorgänge sind,
welche wir nicht ohne Berücksichtigung lassen können, sondern
Vorgänge, aus denen wir Lehren für die Zukunft schöpfen
müssen, wohin auch mein Streben ging. Es bietet sich nun
zunächst die Frage: was hat uns als Grundlage deS neuen
Gesetzes zu gelten, und zwar gestützt auf die Erfahrungen, welche
wir nun haben, gestützt auf den Volkswillen, der sich über diesen
Gegenstand kund gegeben hat? Vorerst nehme ich eine gewisse
Centralisation als Grundlage an, nicht eine übertriebene Cen-
ralisation, sondern eine solche, welche dem Staate eine Ober¬

gewalt einräumt und zugleich den Gemeinden eine gehörige und
angemessene Mitwirkung gewährt, d. h. eine Centralisation,
welche Jedem das Seinige gibt. Von diesem Gesichtspunkte
ausgehend, ist ungefähr — ich sage nur ungefähr — dasjenige
beizubehalten, was das Gesetz von 1835 aufstellt, mit andern Worten:

man muß eben die verschiedenen Verhältnisse des Kantons
im Auge haben. Wir können nicht so rücksichtslos drein fahren,
ohne den Wünschen des Volkes Rechnung zu tragen. Ja, wenn
z. B. ein Napoleon käme und sagen würde: dieses und jenes
muß eingeführt werden, dann ließe sich etwas durchsetzen; aber
wir befinden uns in einer Republik, wo das Volk auch etwas
zur Sache zu sagen hat. Ich wiederhole also: die Zentralisa-
tion wird zwar als Grundlage aufgestellt, allein mit Rücksicht
auf die Verschiedenheit der vorhandenen Verhältnisse. Meine
Herren, der Regierungsrath hat den Gesetzesentwurf, wie er
hier vorliegt, durchberathen, und ich darf nicht vergeben zu
bemerken, daß er vorher eine Kommission niedergesetzt, und ihr
auferlegt hat, die Grundlagen des neuen Gesetzes zu entwerfen.
Diese Kommission hatte zu dem Ende eine Reihe von Fragen
zu beantworten, welche ihr vorgelegt wurden, und ihre Entscheidungen

haben bei der Vorberachung dem Negicrungsrathe als
Grundlage gedient. Was die Kommission für Grundsätze
aufgestellt hat, darüber kann ich im Einzelnen nicht näher eintreten;
eö würde zu weit führen. Ich habe noch zu bemerken, daß der
vorliegende Entwurf von mir ausgearbeitet wurde, und ich
verhehle mir seine Mängel und Gebrechen keineswegs, da ich gerne
anerkenne, daß ich hierin kein Fachmann bin. Ich bin in die
Erziehungsdireklion gekommen, ich weiß fast nicht wie, und es
ist Ihnen bekannt, daß es nicht Schulsachcn sind, mit denen ich

mich vorzugsweise beschäftigt habe, sondern das Recht, Prozeß
und Gericht, so daß ich weit entfernt bin, Ihnen den Entwurf
als etwas Vollständiges vorzulegen, vielmehr gebe ich zu, daß
derselde sehr mangelhaft ist; doch denke ich, es könne eine
Arbeit auS ihm werden, die, wenn sie näher gcprüpfl ist, unserm
Volke zur Beruhigung dienen mag. Was nun die Redaktion
der verschiedenen Artikel betrifft, so gestehe ich ihnen, daß wenn
ich eine gute Redaktion im Gesetze von 1835 oder im Entwürfe
von 1849 gefunden habe, ich mir nicht die Mühe gab, eine
andere ausfindig zu machen, sondern gerne das Vorhandene
aufnahm; nur da, wo mir dieselbe nicht als gut erschien, habe ich
versucht, eine andere zu geben. Wie oben bemerkt, hat der Re-
gicrungsralh den Entwurf, so wie er Ihnen hier vorliegt,
durchberathen und genehmigt; ebenso hat er denselben bekannt gemacht
und aufgefordert, allfalligc Bemerkungen einzugeben. Bis heute
ist mir eine einzige Bitl>chrift mitgetheilt worden, nämlich
diejenige der Gemeinde Münchenbuchice, welche mehr das Seminar
daselbst, als das Gesetz über die Primärschulen betrifft. Heute
vernehme ich nun, daß noch einige andere Vorstellungen
eingegangen sind; sie wurden auch im Regierungsrathe angekündigt,

allein die Zeit war zu kurz, als daß es mir möglich
gewesen wäre, sie näher zu prüfen. Desto mehr hat man sich

m öffentlichen Blättern mit dieser Sache befaßt, und es sind
mehrere Kritiken über den Gesetzesentwurf ergangen, und zwar
ziemlich bittere und heftige. Hier läßt sich auch die Frage
aufwerfen: und die Vorsteherschasl der Schulsynode, hat diese nichts
zur Sache gesagt? Doch, sie hat eine Zuschrift eingegeben. Aber
hat man sie denn nicht angefragt? sagt man weiter. Nein,
weder die Schulsynode, noch die Vorsteherschaft ist dis jetzt
angefragt worden. Man wird uns vielleicht vorwerfen, das sei

verfassungswidrig, und wir wollen einen Augenblick untersuchen,
ob wir wirklich verfassungswidrig handelten oder nicht. Die
Schulsynode hat allerdings das Recht, des Vorschlags bei jeder
Veränderung in der Organisation des Schulwesens. In dieser
Beziehung sagt das Gesetz über die Schulsynode Folgendes:
„Ueber alle Gesetze und allgemeinen Verordnungen, welche den
Unterricht und die innere Einrichtung aller öffentlichen Schulen
mit Ausnahme der Hochschule beschlagen, muß, bevor sie erlassen
werden, das Gutachten der Schulsynode oder der Vorsteherschaft
eingeholt werden." Ich kontestire der Vorsteherschaft oder der
Schulsynode keineswegs das Recht, Vorschläge zu machen; aber
ich behaupte, daß man gestützt auf diese Satzung noch lange
Zeit hat, die Synode anzufragen; denn was heißt das: bevor
solche Gesetze und Verordnungen erlassen werden, muß das Gut-



achten der Schulsynode oder der Vorsteherschaft eingeholt werden?
Das heißt nichts anderes, als: bevor solche Gesetze zu Ende
berathen werden. Das Gesetz kann daher ganz gut der Synode
erst nach der ersten Berathung vorgelegt werden, und dann kann

man sie fragen, ob sie allfälftg Bemerkungen darüber zu machen

habe. Es verhält sich ganz gleich mit der Bekanntmachung von
Gesetzen: es heißt nämlich auch in der Verfassung, jedes
bleibende Gesetz solle vor seiner Erlassung publizirt werden. In
welcher Absickt ist diese Bestimmung aufgenommen worden?
Damit das Volk, wie in diesem Falle die Schulsynode, von dem
Gegenstande Kenntniß erhalte, und seine Wünsche mittheilen
könne. Dessen ungeachtet geschah es sehr oft, wenn nicht gar
allemal, daß die betreffenden Gesctzesentwürfe erst zwischen der
ersten und zweiten Berathung dem Volke mitgetheilt wurden.
Das lag auch im Sinne des Regierungsrathes, indem er von
der Ansicht ausging, das Recht der Schulsynode bleibe durchaus
ungeschmälert, wenn ihr das Primarschulgesetz zwischen der ersten
und zweite» Berathung zur Begutachtung vorgelegt werde.
Wir befinden uns also durchaus nicht im Widerspruche mit der
Verfassung, sondern handeln nach der bisherigen Hebung und
sind ganz in der Stellung, die tz. ti deö Synodalgesetzc's uns
angewiesen hat. Meine Herren, ich gehe nun zum Inhalt des
vorliegenden Gesetzes sebst über. Es ist in sieben Titel eingetheilt,
wovon der erste von den allgemeinen Bestimmungen über den Zweck
der öffentlichen Primärschulen, von den Schulkreisen, Schulbchörden
und der Zahl der Schulen handelt; der zweite von den Schulhäusern
und Schulgeräthschaften; der dritte von der Wahl der Lehrer, von
der Besoldung derselben, von ihren allgemeinen Rechten und
Pflichten, Klagen der Lehrer und gegen die Lehrer und von
Einstellung und Abberufung derselben; der vierte vom
Schulbesuche von den Schulabthcilungcn und der Dauer der Schulzeit

^ der fünfte vom Unterricht, von der Schulzucht,
Beaufsichtigung und Prüfungen; der sechste von den besondern
Bestimmungen betreffend die Mädchenarbeits- und HauSwirthschafts-
schulen und die deutschen Schulen im französischen Kantonscheile;
und endlich der siebente von den Schlußbcstimmungen. Ich gehe
über zur nähern Prüfung dieser Bestimmungen im Einzelnen
und zwar zum Titel I. Was vorerst den Zweck der Primärschulen

betrifft, so hat die vorberalhende Behörde geglaubt, die
betreffende Vorschrift des Gesetzes von 1835 beibehalten zu
sollem, mit Beifügung des Zusatzes, daß die öffentlichen Primärschulen

zugleich auch den Zweck haben, dem Kinde „diejenigen
Kenntnisse und Fertigkeiten beizubringen, deren es bedarf, um
seine Bestimmung als Christ, Mensch und Bürger würdig
verfolgen zu können." In Betreff der Schulkreisc frägt es sich,
wie der Kanton in dieser Beziehung eingetheilt und die Kreise
gebildet werden sollen, und hier ist eine Stelle deS Projekies
von 1849 aufgenommen worden, nämlich, daß in der Regel
eine Einwohnergemeinde einen Schulkreis bilde. Doch hat man
gefunden, man müsse Ausnahmen davon gestatten, und eine
solche Bestimmung könnte nicht überall durchgeführt werden,
sondern wo mehrere Gemeinden zusammen wünschen. Einen Kreis
zu bilden, sei eben nicht viel Anderes zu machen, als ihnen zu
gewähren. Mit Rücksicht darauf wurde der Grundsatz der
Ausnahmen anerkannt und der Regierungsrath ermächtigt, indem
einerseits eine allgemeine Regel aufgestellt wird, cmdererseits
da, wo die Umstände es erfordern, die bisherigen Schulkreise
beizubehalten. Die S§. 3 und 4 handeln von den Ausnahmen,
die der Negierungsralh ebenfalls gestatten kann, und die, wenn
auch nicht in dem Umfange schon im^ Gesetze von 1835 enthalten
waren. Wir kommen nun zu den Schulbehörden, und in dieser
Beziehung habe ich zu bemerken, daß man hier nicht den Grundsatz

der Centralisation, so wie er im Projekt von 1849 versucht

wurde, durchgeführt hat, sondern daß man eher auf der Bahn
des Gesetzes von 1835 geblieben ist, indem man wenige oder
keine Abänderungen zu treffen für gut fand, durchaus von der
Ansicht ausgehend, man solle nicht ändern, wo es nicht
nothwendig ist. Ebenso wurden die Schulkommissioncn und das
Institut der Schulkommissäre als Mittelbehörden beibehalten,
und ich bin überzeugt, daß die Schulkommissionen, wie sie

bestehen, viel geeigneter sind, das Schulwesen zu fördern, als
solche, die für größere Kreise gebildet sind; denn wer bildet
gewöhnlich eine solche Schulkommission? es sind meistens Fami-
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lienväter aus den betreffenden Gemeinden, und diese haben ihr
großes Interesse dabei, daß es mit ihren Schulen gut gehe,
und eS liegt dieß auch im Interesse der Gemeinden selbst, eine
Kommission zu haben, welche aus den Vätern der Kinder
besteht, die die Schule besuchen. Der Gemeinderalh als
Wahlbehörde ist beibehalten, ebenso, wie oben bemerkt, die
Schulkommissäre. Hier muß ich auf einen Unterschied aufmerksam
machen in Betreff der Letzter». Der S. 9 sagt nämlich. die
Zahl und die Besoldung der Schulkommissäre werde vom
Regierungsrathe festgestellt; nun kommt der Schlußsatz, der wohl
auch Anlaß zu Kritiken gegeben hat, der aber, nach näherer
Untersuchung und Prüfung, gebilligt werden muß, nämlich:
„Die angepeilten Geistlichen können angehalten werden, diese
Funktionen zu übernehmen. Sie beziehen dafür keine Besoldung,
werden aber für ihre vaherigen Auslagen entschädigt." Welches
ist der eigentliche Grund dieser Bestimmung? Er liegt darin,
daß man in vielen Gegenden des Kantons sehr große Mühe hat,
Schulkomminäre zu finden unter den Nichtgeistlichen. Wer dafür
angegangen wird, läßt sich eben nicht gern in Anspruch nehmen,
und die Besoldung ist auch so, baß Mancher sich lieber der
eigenen Beschäftigung widmet, als er die Aufgabe des Schul-
kommissärS übernimmt. Ich könnte Ihnen Gegenden nennen,
wo ein halbes Dutzend solcher Männer angefragt wurden, welche
entschieden ablehnten, und es läßt sich'nicht verkennen, daß
dafür sehr oft ganz erhebliche Gründe angebracht werden. Wollen
wir diese Leuie zwingen, ein solches Amt anzunehmen? das
wäre gegen das Gesetz. Bei Beamten, welche schon ihre fire
Besoldung haben, gestaltet sich die Sache freilich etwas anders;
aber welche Beamte, möchte ich fragen, sind es, die sich in
der Stellung befinden, diese Aufgabe gegenüber der Schule
erfüllen zu können? Offenbar nur die Geistlichen deS Ortes;
diese sind besoldet; sie haben, nach meiner innigsten Ueberzeugung,

sicher Zeit, sich, neben ihren geistlichen Verrichtungen,
auch der Schule zu widmen; man kann ihnen dieses zumuthcn.
Es ist aber nicht zu übersehen, daß es im Entwürfe nur heißt,
die Geistlichen „können" dafür angehalten werden, nicht, sie

„Ivllen." Also, wenn man in Verlegenheit ist, einen passenden
Mann zu finven. der geeignet wäre, die Stelle eines Schul-
kommigärs zu übernehmen, da kann die Behörde die an dem
betreffenden Orte angestellten Geistlichen dazu anhalten. Ucbrigens
wissen Sie selbst, daß man in vielen Gegenden des Kantons
Niemanden findet, als eben den Geistlichen, der für diese Stelle
paßt; ich habe es auch erfahren. Es ist sehr natürlich, warum
auf dem Lande mancher einsichtsvolle Mann ablehnt; der weniger
Gebildete ist eben mehr in Verlegenheit, als der wissenschaftlich
Gebildete, der sich in solcher Lage immer zu helfen weiß, und
die Geistlichen sind wissenschaftlich gebildet, und dafür sollen sie

auch der Schule nützen. Diese Bestimmung ist für die Schule
bei weitem nicht so gefährlich, wie man es darzustellen versucht
hat, invem man behauptete, die Schule komme dadurch unter
den Einfluß der Geistlichen, sondern ich glaube, es müsse eine
solche Aufgabe für den Pfarrer, den man dafür in Anspruch
nimmt, nicht sehr angenehm, weit eher belästigend sein. Wenn
er eine Besoldung dafür beziehen könnte, ließe sich allfällig noch
Etwas anführen, aber da der angestellte Geistliche unentgeltlich
sich der Schule widmen muß, so kann gewiß Niemand mit Grund
behaupten, er habe dabei ein besonderes Jnterepe. Ich verlasse
diesen Punkt einstweilen und komme zu den ZH. 12 und 13,
welche von der Erziehungsdirektion handeln, und einige wenige
Aenderungen enthalten, über die ich einstweilen nicht näher
eintreten will. Der Z. 14 spricht sich über die Schulhäuser aus.
Wie ich schon bemerkt habe, ist im Gesetze von 1835 in dieser
Beziehung eine zu strenge Bestimmung enthalten; selbst arme
Gemeinden wurden angehalten, Schulhäuser zu bauen, und
kamen dabei oft sehr in Verlegenheit, waS dann zu bittern
Klagen führte, der Staat fordere im Schulwesen von den
Gemeinden zu viel. Das hat die vorberalhende Behörde auch

veranlaßt, in der Festsetzung der betreffenden Bestimmung
vorsichtiger zu sein und nicht'die frühere Strenge beizubehalten,
sondern den Grundsatz aufzunehmen, daß die Gemeinden
angehalten werden sollen, einen zweckmäßigen Ort zu bezeichnen,
wo Schule gehalten werden kann, aber nicht so weit zu gehen,
daß jedes Mal ein Schulhaus gebaut werden müßte. Findet
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sich irgendwo in der Gemeinde sonst ein gutes Lokal, so benutzt
man 'es; freilich kann, je nach Umständen und Bedürfnissen,
die Gemeinde, welche die Mittel dazu besitzt, angehalten
werden, ein Schulhaus zu bauen. Kann also cine Gemeinde
nachweisen, daß sie arm ist und ihr die Mittel nicht zu Gebote
stehen, welche zu einem Neubau erforderlich sind, so wird sie

auch nicht dazu angehalten werden; denn eS wäre offenbar
unbillig. an eine selche Gemeinde Anforderungen zu stellen, wie
an eine andere, wo Reichthum und Wohlhabenheit herrschen.
Also auch hierin berücksichtigt dieses Gesetz die finanzielle Lage
der Gemeinden. Im §. 15 sodann wird gesagt, daß der
Regierungsrath jeden Schulkreis anhalten kann, je nach seinen
Bedürfnissen und Mitteln die so eben berührten Vorschriften zu
vollziehen. Die folgenden §Z. 16 und 17 handeln von den
Vorschriften welche bei neuen Schulhausbauten oder sonstigen
bedeutenden Aenderungen zu beobachten sind, und zwar ist die
Bestimmung des K. 17 etwas präciser, als die betreffende im
Gesetze von 1835 ; denn es heißt hier: „Wenn ein Schulkreis
den Befehlen, die ihm nach Mitgabe des Z, 15 dieses Gesetzes

gegeben worden sind, nicht Folge leistet, so kann der RegierungS-
rath die als nothwendig erachteten Bauten auf Kosten desselben
oder der betreffenden Gemeinde ausführen lassen." Nach dem
Gesetze von 1835 wußte man nicht recht, was die obere Behörde
zu thun hätte, wenn sich eine Gemeinde weigerte, ein Schul-
hauö zu bauen; obiger Wortlaut ist also klarer, indem daraus
unzweifelhaft hervorgeht, daß die Negierung in einem solchen

Falle auf Kosten der betreffenden Gemeinde könnte bauen lassen.

Im §. 18 ist die Betheiligung des Staates an den Baukosten
festgesetzt. Nach einer speziellen Gesetzesvorschrift über diesen

Gegenstand hatte der Staat jeder Gemeinde, welche ein Schulhaus

bauen wollte, einen Beitrag von 1l) Procent zu liefern;
alle Gemeinden hatten also das Recht, diese Leistung vom
Staate zu fordern. Nun kam aber der Fall oft vor, daß die
Gemeinden, anstatt bescheidene Schulhäuser, je nach ihren
Bedürfnissen und Mitteln, eigentliche Schulpaläste bauten und der
Staat angehalten wurde, große Beiträge zu geben und sich in
sehr bedeutende Kosten einzulassen. Das ist, nach meiner Ansicht,
gar nicht recht, sondern auch hier soll eine arme Gemeinde wieder
anders gehalten werden, als eine reiche. Deßwegen soll im
neuen Gesetze deutlich gesagt werden, daß die Beiträge des
Staates in einem nach den Mitteln der betreffenden Gemeinden
sich richtenden Verhältnisse geschehen sollen, und zwar höchstens
zehn Prozent betragen und erst ausgerichtet werden, nachdem
amtlich ermittelt worden ist. daß die Bauten nach den
genehmigten Plänen ausgeführt worden sind. Bietet sich also in
Zukunft ein solcher Fall, so stellt sich der Regierungsrath zunächst
die Frage: welches sind die finanziellen Verhältnisse der
Gemeinde Besitzt sie nicht hinreichende Mittel, den als nothwendig
anerkannten Bau auszuführen, so bewilligt der Staat je nach
Umständen 5, 6, 7, 8 bis 10 Prozent, aber weiter geht er
nicht. Ist jedoch die betreffende Gemeinde reich, so gibt der
Staat entweder gar nichts oder jedenfalls doch nur im Verhältnisse

der vorhandenen Mittel, z. B. 5/j oder 6 Prozent,
überhaupt so viel, als nothwendig erscheint. ES leuchtet ohne Zweifel

ein, daß dieser Grundsatz offenbar gerechter ist gegenüber
den armen Gemeinden, als der im Gesetze von 1835 enthaltene.
Die übrigen Paragraphen dieses Abschnittes enthalten
untergeordnete Bestimmungen über die Benutzung der Schulhäuser,
und wir kommen zu Titel III, der die wichtigen Bestimmungen
über die Wahl der Lehrer, über ihre Besoldung und über einige
andere Verhältnisse enthält. Wir stoßen hier auf zwei Haupl-
unterschiede zwischen diesem und dem Gesetz von 1835. Der
erste derselben betrifft die Wählbarkeit, indem der vorliegende
Entwurf das erfüllte 19. Altersjahr fordert, um zum Lehrer
gewählt werden zu können, während dem im früheren Gesetze das
zurückgelegte 18. Altersjahr genügte. Der Regierungsrath hat
nämlich in Berücksichtigung von Volkswünschen,' welche in
Vorstellungen ausgesprochen waren, gefunden, ein Lehrer dürfe nicht
zu jung sein; im 18. Jahre habe man noch nicht hinreichende
Erfahrungen. Nun fragt es sich: will man das 19., 20., oder
21. Altersjahr festsetzen? In Bezug auf das 20. und 21. Jahr
hat sich die fernere Frage dargeboten : was soll der junge Mann
in der Zwischenzeit vom 18. bis zum 20. oder 21. Jahre thun?

Beträgt dieser Zwischenraum nur ein Jahr, so kann der junge
Lehrer das früher Gelernte in einer andern Schule wiederholen
und läuft weniger Gefahr, dasselbe zu verlernen und zu
vergessen als wenn die Zwischenzeit größer wäre. Eine andere
neue Bestimmung ist in Betreff der Religion des zu wählenden
Lehrers aufgenommen worden, ein Punkt, worüber im Gesetze
von 1835 gar nichts gesagt ist. Es heißt dort nicht, ob ein
katholischer Lehrer in einer protestantischen Gemeinde und ein
protestantischer in einer katholischen Schule funklioniren dürfe
oder nicht; hier hingegen hat man den Grundsatz aufgenommen,
daß jeder Lehrer sich zu der Religion bekennen muß, welche in
der zu besetzenden Schule gelehrt werden soll. Im §. 22 sind
die nähern Ausipeismittcl über den vorhergehenden Paragraphen
angegeben. In Betreff des Alters ist die Bescheinigung leicht;
schwieriger ist sie in Bezug auf die Sitten, über welchen Punkt
die Abfassung einer Bestimmung schwer wird. Man hat dieses
Ausweismitiel an Zeugnisse von Gemeinderäthen geknüpft, wo
sich der betreffende Lehrer aufgehalten. Zwar wird man sagen,
es sei mit diesen Zeugnissen eine eigene Sache, sie seien nicht
immer sehr zuverlässig und können auch so oder anders genommen

werden. Es mag sein, daß dieses Mittel nicht genügend
ist, aber auf irgend eine Art muß die Sache doch geregelt werden.

Was »un den Umstand betrifft, daß der Lehrer sich zu
derjenigen Religion bekennen soll, welche in seiner Schule gelehrt
wird, sei eS nun die katholische oder protestantische, so ist die
Bescheinigung einfach; sie geschieht durch Vorweisung eines
Admissionsscheines und durch eine Erklärung des Lehrers zu
welcher Religion er sich bekenne, denn es hat der vorberathenden

Behörde geschienen, das Verhältniß eines Lehrers, der sich

möglicherweise nicht zu der Religion bekennt, in der er seine
Schüler unterrichten soll, zu diesen sei ein nicht wnnschens-
werlhes. Durch die einschlagende Bestimmung dieses Entwurfs
weiß aber die Behörde, mit wem sie es zu thun hat. Der
§. 23 u. .ff, besprechen die Art und Weise, wie man ein Lehrer-
patent erhalten kann. Ich trete darüber einstweilen nicht näher
ein, da die Bestimmungen zum Theile auch vom frühern Gesetze
und vom Projekte von 1849 herrühren, welches Letztere mitunter
sehr Gutes enthält und insofern auch von mir benutzt wurde.
Aehnlich verhält es sich mit den Schulausschreibungen. Was
nun das Uebrige der Bewerbung betrifft, das Eramen u. s. w.,
so wurde es bis jetzt so gehalten, daß der Lehrer, der sich für
eine Stelle anschreiben ließ, einem Eramen unterworfen war
und zwar nach dem Gesetze. Man kann nun sagen, daß sei für
den Lehrer auch sehr lästig gewesen; doch wird man zugeben,
daß es für ihn viel weniger lästig war, als es für ihn künftig
sein würde, wenn er der periodischen Wahl unterworfen sein
soll. Niemand kann verkennen, daß es eine erschwerende
Bestimmung ist, daß der Lehrer jedesmal, wenn er sich um eine
andere Schule bewirbt, ein Eramen ablegen soll, während er
doch sein Patent in der Hand hat. Auf ver andern Seite hat
man in Erfahrung gebracht, daß die Gemeinden den lebhaften
Wunsch äußern, zu wissen, mit was für Bewerbern sie es zu
thun haben, was diese leisten können, damit sie nach eigene
Anschauung und nach eigener Ueberzeugung die Wahl vornehmen
können. So ist man dazu gekommen,' auch im neuen Entwürfe
die Prüfungen beizubehalten, freilich nicht in der Ausdehnung,
wie dieß im Gesetze von 1835 der Fall war, sondern die Prüfung

wird nur da stattfinden, wo der Gemeinderath und die
Schulkommission sie fordern, und zwar soll dieß bei der
Ausschreibung ausdrücklich bemerkt werden. Es kann auch der Fall
sein, daß kein Eramen verlangt wird und die bloße Vorweisung
eines Patentes genügt. Nach S. 32 soll die Wahl des Lehrers
den Gemcinderälhen zustehen; seine Amtsdauer ist auf 4 Jahre
festgesetzt, nach deren Ablauf er wieder wählbar ist. Das ist eine
der allerwichtigsten Bestimmungen im ganzen Gesetze. Sie wissen,

meine Herren, die Wahl der Lehrer war früher
lebenslänglich: einmal gewählt, wenn sie sich gut aufführten, konnte
man sie nicht von ihrer Steile entfernen. Es läßt sich nun
allerdings fragen: hat man unter dem Gesetze von 1835 in dieser
Beziehung Klagen gehört? Ich glaube —nicht; warum? weil
die Gemeinden unter dem Gesetze von 1835 ein Mittel hatten,
einen schlechten Lehrer von der Hand zu weisen: sie konnten
beim Erzichungödepartement ihre Klage anbringen und gestützt



auf §. 166 des Gesetzes konnte der angeklagte Lehrer entweder
eingestellt oder abberufen oder ibm das Patent genommen werden.

Dieser Modus hatte unbestreitbar seine großen Vorzüge,
vielleicht auch seine Nachtheile, je nachdem man die Sache ins
Auge faßt und je nach der Person, welche dabei die Gewalt
ausübte; denn ich gebe zu, daß man bei den Abberufungen von
verschiedenen Ansichten ausgehen konnte, indem man vielleicht
bei dem einen zu viel Nachsicht hatte, bei einem andern gerade
das Gegentheil anwandle, den Kläger anhörte und ohne nähere
Untersuchung entsprach. Das mag in einzelnen Fällen geschehen
sein, allein, Herr Präsident, meine Herren, ich frage Sie doch,
seit wann hat man von allen Seiten her den Wunsch vernommen,

es möchte der Grundsatz der periodischen Wahl gesetzlich
anerkannt werden? Sie wissen es, es geschah vorzüglich seit

1846, und warum geschah eö, daß gerade seit dieser Epoche dieser

Wunsch laut wurde: proklamirt' den Grundsatz der periodischen

Wahl! Das kommt daher, meine Herren,, daß seit 1846
der Grundsatz der Abberufung geändert wurde. Man hat nämlich

— ob es mit Recht oder mit Unrecht geschehen, will ich für
einmal nicht untersuchen, — man hat, sage ich, den K. 18 der
Slaatsverfassung auf die Lehrer angewendet, jede Abberufung
vor die Gerichte gezogen. Wohin kam es damit? Die Gemein-^
den, welche Mißtrauen gegen ihre Lehrer hegten und mit ihnen
unzufrieden waren, ohne daß sie gerade Beweise dafür vorlegen
konnten, haben freilich vom Abberufungsantrag abstrahirt, dafür
aber sind sie nach und nach auf den Gedanken gekommen, es

sollte möglich werden, solche Lehrer, welche das Zutrauen einer
Gemeinde nicht mehr besitzen und nicht mehr verdienen, auf
eine andere Weise entfernen zu können, und so kam man auf
die periodische Wahl. Ich frage aber weiter: ist eS ein Glück,
wenn man die Periodicität der Wahl anerkennt, ist es ein Glück
für die Lehrer, ein Glück für die Schule selbst? Das möchte
ich sehr bezweifeln. Bedenken Sie einmal die Stellung des
Lehrers gegenüber den Familienvätern; wenn er alle vier oder
sechs Jahre von diesen entfernt werden kann: ist er nicht in
der allerabhängigsten Stellung, die es geben kann?» Und für
die Schule, ist es ein Glück für sie, wenn alle vier Jahre eine
Lehrerstelle ausgeschrieben wird und ein neuer Lehrer kommt?
Nein; aber warum, werden Sie fragen, ist denn dieser Grundsatz

in den Gesetzesentwurf aufgenommen worden? Ja, wenn
Sie erwägen, wie zahlreich die'Bittschriften über diesen Gegenstand

eingelangt sind, wie von vielen Landestheilen der lebhafteste
Wunsch ausgesprochen wurde, so finden Sie es erklärlich. Die
abgetretene Verwaltung war auch nicht für die Periodicität der
Wahlen, dennoch hat sie diesen Grundsatz in ihr Gesetzesprojekt
aufgenommen.. Ich komme aber auf meine persönliche Ansicht
zurück und wiederhole die Frage: ist das ein Glück für den
Lehrer oder für die Schule? Ich möchte dieß sehr bezweifeln.
Und wenn wir zur Behandlung des betreffenden Artikels
kommen, so wird es Gelegenheit geben, Ihnen zu zeigen, daß die
Stellung des Lehrers sowohl gegenüber den Kindern, als gegenüber

den Familienvätern durch diesen Grundsatz erschüttert wird ;
denn wenn auch von vielen weiten die Periodicität lebhaft
gewünscht wird, so soll der Gegenstand doch sehr genau untersucht
werden, bevor ein Entscheid darüber fällt; es soll untersucht
werden, woher diese Wünsche komme», unv auf was für Gründe
sie sich stützen. Wird die Ueberzeugung erlangt, daß auf andere
Weise geholfen werden kann, so werden wir einen andern Weg
einschlagen müssen. Doch ich werde später auf diesen Punkt
zurückkommen. Ich gehe über zu den verschiedenen Punkten der
ausnahmsweiseu Ausschreibung und zum Minimum der Amtsdauer

eincS Lehrers. Hier habe ich eine Bemerkung zu machen.
Früher war es in dieser Beziehung so gehalten: es ist ein Lehrer

gekommen, und in einer Schule provisorisch angestellt worden;
man sagte: wir wollen sehen, wie es geht. Er hält einige Zeit
Schule, geht an einem schönen Morgen in eine andere schule,
die ihm besser gefällt, bewirbt sich darum und läuft am ersten
Orte davon. Ja, wenn man nach diesem Grundsatze dem Lehrer

freie Hand lassen will, sich jeden Augenblick um eine andere
Schule zu bewerben, und von einem Orte zum andern zu gehen,
so leidet gewiß die Schule sehr darunter, deßwegen ist im §. 36
dieses Entwurfes die Bestimmung aufgenommen worden, daß
kein Lehrer während des Winterhalbjahres an eine andere
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Schule gewählt werden kann. Indem ich einige Bestimmungen
übergehe, die weniger wesentlich sind, komme ich zum z. 39,
der von der Besoldung der Lehrer handelt. Auch dieser Paragraph

ist ein sehr wichtiger. Ich habe bereits gesagt, daß nach
dem Gesetze von 1835 die Gemeinden darin mehr oder weniger
freie Hand hatten; jedoch der Erziehungsdircktion stand das
Recht zu, unter Umständen einer Gemeinde zu befehlen, dem
Lehrer eine höhere Besoldung auszusetzen. Das ist aber sehr
selten geschehen, so daß die Besoldungen meistens sehr niedrig
waren. Von verschiedenen Seiten ist daher gewünscht worden,
es möchte ein Minimum gesetzlich festgestellt werden. Auch im
Gesetzesprojekt von 1849 war, wie ich bereits zu bemerken die
Ehre hatte, ein solches Minimum vorgesehen, und zwar stieg
es von 466 bis zu 456 Fr. Der Negierungsrath hat geglaubt,
hierin nicht so weit gehen zu dürfen, sondern auch den ärmcrn
Gemeinden Rechnung tragen zu sollen; so ist er dazu gekommen,
das Minimum der Besoldung auf 256 Fr. neue Währung
festzusetzen, und zwar für jährlich. Darin ist inbegriffen
Wohnung, Holz, Garten u. s. w., überhaupt kann diese Besoldung
in Geld oder auf eine andere Weise geleistet werden. Der
Negierungsrath glaubt, das sei ein Minimum, welches von jeder
Gemeinde gefordert werden könne, jede Gemeinde könne sich
das gefallen lassen. Uebrigens wenn es noch Gemeinden geben
sollte, denen es nicht möglich wäre, auch dieses Minimum zu
leisten, so ist eine Andeutung dafür da, welche sagt, daß für
jolche Gemeinden der Staat einen Beitrag gebe. Wenn also
die Gemeinde nur im Stande ist, 166 Fr. zu geben, so wäre
der «Staat dafür da, die fehlenden 156 Fr. beizulegen, denn
Her Staat hat auch seine Pflichten gegen die Schulen. Das
erste Alinea des Z. 39 lautet so: „Das Minimum der vom
Schulkreise zu leistenden^Besoldung beträgt 256 Fr. neue Währung

jährlich, und die Staatszulage 156'Fr. während den ersten
acht Jahren Schuldienst, 266 Fr.

'
vom 9. bis zum 16., vom

16. bis zum 21. 256 Fr. und für jedes fernere Dienstjahr 366
Franken." Man hat geglaubt, es sei billig, daß nicht jedem
Schullchrer eine gleich große Besoldung gegeben werde; wenn
Aso der Lehrer bereits viele Jahre seine Stelle versehen, so soll
er dafür auch eine höhere Besoldung erhalten, als ein jüngerer,
der nur wenige Dienstjahre zählt. 'So ist man dazu gekommen,
die oben angeführte Progression aufzunehmen. Dabei ist es
nicht so gemeint, daß der Lehrer zwanzig Jahre in der gleichen

"Gemeinde die Stelle bekleidet haben muß, um das Maximum
der Besoldung zu erhalten, sondern wenn er überhaupt diese
Anzahl von Dienstjahren im Kanton zugebracht hat. Der
folgende Paragraph enthält einen Grundsatz, der auch im frühern
Gesetze war, daß nämlich die vom Slaaie bestimmte Besoldung
von den Gemeinden ohne Genehmigung der Erziehungsdirektion
nicht vermindert werden könne. Bet §. 41 war man der Ansicht,
es müste dem Lehrer eine Garantie gegeben werden, daß ihm
seine Besoldung richtig ausbezahlt werde. Wie viele Lehrer
gibt es, die stets mit den Gemeinden zu kämpfen und um ihre
Besoldungen die größte Mühe haben! Es sind Gemeinden, die
gegenüber ihrem Lehrer mit Ausrichtung der Besoldung zwei
bis drei Jahre sich im Rückstände befinden; solchen gegenüber
muß doch dem Lehrer ein schützendes Mittel an die Hanv gegeben

werden. Das Gesetz von 1835 bot sehr wenig Abhülfe
dar; seit 1846 konnten Zahlungsaufforderungen an die Gemeinden

gerichtet, und Betreibungen eingeleitet werden, allein auch
darunter litt der Lehrer. Der Staat mußte auf diese Verhälc-
niste Rücksicht nehmen und dafür sorgen, daß dem Lehrer die
Besoldung ausbezahlt werde. Das brachte ihn aber gegenüber
den Gemeinden in eine fatale Lage, und so ist man zu der
Aenderung gekommen, daß die Baarbesolvung dem Lehrer alle drei
Monate verabfolgt, und wenn die Gemeinde um einen Monat
im Rückstände bleibe, mit 5"/> verzinst werde. Das ist ein
Mittel, um die Gemeinden zur richtigern Auszahlung der
Besoldungen anzuhalten. Was den H. 44 und die folgenden betrifft,
so handeln sie von der Verwaltung der Schulfonds, und ich
kann mich in Bezug auf dieselben enthalten, besondere Bemerkungen

anzubringen. Im H. 47 ist von den außerordentlichen
Staatsbeiträgen die Rede. Wenn nämlich eine Gemeinde nach
Erschöpfung aller vorgesehenen Einnahmsquellen außer Stand
ist, ihren Lehrer angemessen zu besolden, so ist der Regierungs-

59



462

rath ermächtigt, die Lehrerbesoldungen bis auf das gesetzliche

Minimum zu ergänzen. Zu diesem Zwecke wird ihm ein Kredit

eröffnet, dessen Betrag alljährlich festzusetzen ist. Sie werden

vielleicht entgegnen: Ja, im Gesetze ist so etwas leicht
gesagt; auch in demjenigen von 1835 war so etwas vorgesehen,
und doch wurde nichts gethan. Das ist freilich wahr, es wurde
früher nichts darin gethan; aber was früher nicht geschehen ist,

das kann noch später geschehen, daher eine solche Bestimmung
in diesem Entwürfe. Ich gehe über zu den Pflichten der Lehrer

im Allgemeinen; dieser Punkt ist ungefähr wie im Gesetze

von 1835 behandelt. Sodann folgen die Bestimmungen über
die Klagen der Lehrer, über die Klagen gegen die Lehrer, und
über die Einstellung und andere Strafen. Wenn die Behörde
glaubt, es liegen Gründe genug vor, um die Abberufung oder

Absetzung eines Lehrers einzuleiten, so soll das Verfahren nach

dem Abberufungsgesetze vom 20. Februar 1851 stattfinden. Als
Disziplinarstrafe kann die Erziehungödirektion auch die Einstellung

bis aus drei Monate verhängen. Hier wird man einwenden,

dieß sei gegen die Verfassung, da die Einstellung oder

Abberufung eines Lehrers nicht anders stattfinden könne, als nach

Z. 18 der Verfassung, nämlich durch gerichtliches Urtheil. ES

frägt sich nun, meine Herren, ob der mehrerwähnte s. 18 wirklich

auf die Lehrer anwendbar sei oder nicht. Die einschlagende

Bestimmung des §. 18 lautet: „Kein Beamter und Angestellter
kann vom seinem Amte entsetzt oder entfernt werden, als durch
ein richterliches Urtheil." Die nächste Frage, welche sich nun
bietet, ist diese: sind die Lehrer Beamte oder Angestellte des

Staates? Man hat den entgegengesetzten Grundsatz angewendet,
und ich mache Sie namentlich darauf aufmerksam, daß in einem

gegebenen Falle die Frage, ob die Lehrer in dieser hohen
Versammlung sitzen dürfen, mit Ja entschieden wurde; mithin ist

der Entscheid dahin gefallen, die Lehrer seien nicht Staatsbeamte,

und der s. 18 der Verfassung nicht anwendbar auf sie.

Die Einstellung auf drei. Monate ist also auch gerechtfertigt.
Die §ß. 61, 62 und 63 sind die nähere Ausführung dieser
Bestimmung. Der folgende Parageaph normirt den Schulbesuch
und' enthält eine von der frühern etwas abweichende Bestimmung,
nämlich daß jedes Kind gehalten sei, vom zurückgelegten siebenten
Alteröjahre die öffentliche Primärschule des Schulkreises zu
besuchen, wo es wohnt, und zwar die Protestanten bis zur
Admission zum heiligen Abendmahl, die Katholiken oder Bekenner
einer andern Religion bis zum zurückgelegten sechszehnten Jahre.
Nach dem Gesetze von 1835 wurde der Anfang des Schulbesuches
auf das zurückgelegte sechste Altersjahr gesetzt ; man hat jedoch
gefunden, das sei etwas zu früh, und ich will in dieser Beziehung
nur auf den Umstand aufmerksam machen, daß es für ein Kind,
welches die Schule in weiter Entfernung besuchen mußte, selbst

gefährlich sein konnte. Für angemessener hielt man das
zurückgelegte siebente Jahr; indessen ist im gleichen Gesetze gesagt,
daß auch Kinder von sechs Jahren die Schule besuchen können,
doch nur insofern, als hieraus kein Hinderniß für die Schule
und den Unterricht im Allgemeinen erwächst. Die Schulpflicht
ist also im s. 64 anerkannt ; allein sie soll nicht auf alle Kinder
ausgedehnt werden, und diese Ausnahmen sind im folgenden
Paragraphen näher bestimmt, indem davon ausgenommen sind
diejenigen Kinder, welche eine höhere Schule besuchen, das
Gymnasium u. s. w.; diejenigen, welche eine vom Gesetz anerkannte
Privatunterrichts- und Erziehungsanstalt besuchen, sei es in
einer Pension oder in irgend einer andern Anstalt; diejenigen,
welchen ihre Eltern oder Vormünder den für die öffentlichen
Primärschulen vorgeschriebenen Grad von Unterricht zu Hause
ertheilen lassen oder selbst ertheilen. Man hat nämlich nicht
leicht zu befürchten, daß im Allgemeinen die Familienväter sich
nicht um ihre Kinder bekümmern. Im Uebrigen ist zu bemerken,
daß wenn ein Familienvater oder ein Vormund erklärt, er wolle
seinem Kinde selbst Unterricht ertheilen, er unter der Aufsicht der
Schulkommission steht. Die ss. 66, 67 und 68 bilden die
Ausführung dieses Grundsatzes. Was den Urlaub der Schüler
betrifft, so sagt der §. 71, daß der Lehrer einem Schüler einen
Urlaub von einem Tage in der Woche, der Schulkommissions-
präsivent acht Tage im Monat, und die Schulkommission einen
solchen von einem Monat im Jahre gestatten könne; jede längere
Befreiung vom Schulbesuche kann nur von der Erziehungsdrrek-

tion ausgehen. Hier ist eine Bemerkung gefallen, indem man
zusammenrechnete, wenn der Lehrer einen Tag Urlaub geben
könne, der Schulkommissionspräsident acht Tage und die
Schulkommission einen Monat, so mache dieß einen Urlaub von über
fünf Wochen, und eS bleibe am Ende für den Schulbesuch nichts
übrig. Wenn man sich die Sache so denkt, daß alle diese
Urlaube auf einander fallen, so glaube ich allerdings schon,

daß man zu einem solchen Resultate kommt; aber das ist
eben nicht ganz richtig. Wenn ein Kind krank oder abwesend

ist, so ist es möglich, daß die Krankheit oder
Abwesenheit längere Zeit dauert, und für diesen Fall hat man
eine Äefugniß in die Hände des Schulkommissionspräsiventen
und der Kommission selbst gelegt. Indessen wie gesagt, das
sind Ausnahmen, wodurch der Schulbesuch keineswegs illusorisch
gemacht werden soll. Im §. 77 sind Strafbestimmungen
enthalten gegenüber denjenigen Personen, welche der Verpflichtung,
ihre Kinder in die Schule zu schicken, nicht nachkommen. Dieser
Punkt ist ungefähr gleich regulirt, wie im Gesetze von 1835 ;

im erstem Falle beträgt die Buße nur 1 bis 10 Fr. n. W.,
welche Buße sich verdoppelt, wenn sich der Fall innert Jahresfrist
wiederholt. Es ist naiürlich, daß etwas von Bußen aufgenommen

werden mußte; denn die Gewohnheiten sind einmal so, und
man kann lange im Gesetze sagen, daß Väter, Mütter,
Vormünder u. f. w. die Pflicht haben, ihre Kinder in die Schule
zu schicken; wenn im Gesetz keine Strafen vorgesehen sind, so

ist es fast gleichviel, als wenn gar nichts gesagt wäre. Der
H. 78 enthält die Bestimmungen über die Klasseneintheilung.
Jede Schule nämlich, welche über 160 schulpflichtige Kinder
zählt, wird in zwei Klassen, in eine Elementar- und in eine
Oberklasse getheilt; zählt sie mehr als 240 Kinder, so soll sie

in drei Klassen getheilt werden, und so fort im gleichen
Verhältnisse. Jeve Klasse hat ihren besondern Lehrer. Jede Schule,
welche über 80 Kinder zählt, kann auf das Begehren des Schulkreises

durch Verfügung der Erziehungödirektion in zwei Klassen,
wenn sie über 160 Kinder zählt, in drei Klassen, wenn sie über
240 Kinder zählt, in vier Klassen getheilt und sofort in gleicher
Progression. Den Schulkreisen bleibt es endlich überlassen, ihre
Schulen in noch mehrere Klassen zu trennen, jedoch ohne daß
dem Staate daherige weitere Kosten zur Last fallen. Nach dem
frühern Gesetze über das Schulwesen war den Gemeinden, so

zu sagen, freie Hand darin gelassen worden. Ist eine Gemeinde
mit dem Antrag gekommen, eine Schule zu theilen, wenn sie

auch nur 50 oder noch weniger Kinder hatte, so hat man es

ihr fast immer gestattet; andere Gemeinden dagegen wurden
nicht in dem Maße begünstigt, indem sie es nicht dahin bringen
konnten, mit 150 und 160 und mehr Schulkindern eine neue
Klasse zu bilden. Letztere waren also in viel ungünstigerer
Stellung, als die Gemeinde, welche mit 150 Kindern mehrere
Klassen hatte. Man wird fragen, woher diese Verschiedenheit
der Verhältnisse gekommen sei, und es ist davon vorzüglich der
Grund zunächst derjenige, daß im Gesetze von 1835 über die
Zahl der Kinder für eine Klasse gar nichts bestimmt, sondern
alles der Behörde überlassen war. Gegenwärtig hat es jedoch
nothwendig geschienen, eine Bestimmung darüber in das neue
Gesetz aufzunehmen, und in diesem Punkte kann man sagen,
die Centralisation sei ziemlich durchgeführt. Ich gebe zu, daß
die Zahl der Kinder für eine Klasse immerhin noch groß ist;
doch darf nicht übersehen werden, daß die bestimmte Vorschrift
da ist, eine Schule, die über 160 Kinder zählt, in zwei Klassen
zu theilen; sie soll also getheilt werden, was früher nicht der
Fall war. Aber, dürfte man einwerfen, es sind in einer Schule
nur 1Z0 Kinder, so ist das immer noch zu viel. Ich gebe das
zu, daß dieses allzuhoch ist, aber der Schulkreis kann darin
helfen, er kann zu bewirken suchen, daß der abtheilungsweise Schulbesuch

den Ucbelstand hebt, wenn z. B. Äbtheilungen von 50
Kindern mit einander die Schule besuchen; dann würde die Zahl
allerdings nicht zu groß. Immerhin mußte man eine Grenze
setzen, und ich glaube, es dürfte durch diese Bestimmung
dasjenige wenigstens einigermaßen erreicht werden, wozu man durch
eine gleichmäßigere Eintheilung der Schülerzahl zu gelangen
strebt, so daß man sich damit zufrieden erklären könnte. ZÜas
die Art und Weise der Bestimmung der Kinderzahl betrifft, so

möchte die Frage aufgeworfen werden, ob jährlich eine Zählung



stattfinden solle. Das ist nicht einmal nothwendig; denn um
diese Umständlichkeit zu vermeiden, kann ganz füglich eine
Durchschnittszahl angenommen werden. Eine nicht gar leichte Lösung
bietet die Frage dar, wie das Verhältniß der Stundenzahl
geregelt werden soll. Der Entwurf, wie er Ihnen vorliegt, setzt
die Zahl der Unterrichtsstunden für jede öffentliche Primärschule,
so wie für jede Schulklasse wöchentlich im Sommer von l8 bis
24, im Winter von 3l) bis 36 fest. Die Schulkommission
vertheilt die vorgeschriebenen Unterrichtsstunden auf die sechs Werktage

der Woche. Meine Herren, es dürfte hier der Einwurf
fallen, diese Stundenzahl genüge nicht, besonders an denjenigen
Orten, wo der abtheilunqsweise Schulbesuch eingeführt sei. Ich
gebe das in einiger Hinficht zu, daß es zu wünschen wäre, mehr
Stunden für den Unterricht bestimmen zu können; aber auf der
andern Seite gebe ich zu bedenken, daß es in unserer Aufgabe
liegt, nicht nur für die Kinder zu sorgen, sondern auch für die
Lehrer, und wenn ein Lehrer bereits 36 Stunden in der Woche
Unterricht gegeben und eine Schule von 156 Kindern hat, so

glaube ich, es sei dieß wohl genug. Der H. 85, der dieses
Verhältniß regelt, wurde also ganz in der Absicht aufgenommen,
dem Lehrer eine Garantie zu geben, daß ihm nicht eine Last
aufgebürdet werde, die über seine Kräfte geht. Der folgende
Paragraph handelt von der Theilung der Schulen in zwei
Altersklassen, betreffend die Schüler der nicht in Klassen getheilten
Schulen, so wie derjenigen Klassen, in welchen sich Kinder von
12 Jahren und darüber befinden. Die erste Altersstufe umfaßt
diejenigen Kinder, welche das 12. Altersjahr zurückgelegt und
sich als fähig ausgewiesen haben, die zweite die Kinder unter
12 Jahren Der Unterricht wird jeder dieser Altersstufen
besonders ertheilt und zwar fo, daß die erstere im Winter wenigstens

drei und im Sommer wenigstens eine Stunde, die zweite
hingegen das ganze Jahr hindurch wenigstens zwei Stunden
täglich Unterricht genieße. Es hat sich nämlich so ziemlich
allgemein in unserem Kanton die Ansicht geltend gemacht, die
Behörden seien bis dahin in Bezug auf den Schulbesuch zu weit

gegangen, und die Kinder hätten bei der Strenge desselben zu
wenig Gelegenheit mehr gehabt, arbeiten zu lernen; besonders
auf dem Lande wurde diese Klage erhoben. Es ist hier ein
Unterschied zu machen; denn bei einem Kinde unter 12 Jahren
hat es nicht so viel zu bedeuten, sondern erst wenn diese Altersgrenze

überschritten ist. Hat einmal das Kind das 12. Alrers-
jahr zurückgelegt, so wenden es die Eltern gerne zur Landarbeit
an. ES konnte daher nur zweckmäßig sein, dieses nicht
unbedeutende Verhältniß zu berücksichtigen und für Kinder über 12

Jahren eine besondere Bestimmung aufzunehmen. Hierbei hat
sich auch die Frage geboten, ob nur Repetirschulen einzurichten
seien, d. h. solche Schulen, die nicht alle Tage gehalten' würden,

sondern nur etwa 1 bis 2 Tage in der Woche. Dagegen
ist eingewendet worden und zwar ganz richtig, solche Repetirschulen

haben den Nachtheil, daß die Kinder leicht verlernen,
was sie bereits gelernt haben, so daß der eigentliche Zweck
damit nicht erreicht würde; ferner set die Rücksicht nicht aus dem
Auge zu verlieren, daß die Kinder gerade vom zwölften Jahre
an am meisten lernen; die Hauptsache sei also nicht die, daß
man viele Stunden festsetze, sondern daß alle Tage Schule gehalten

werde. Die vorberathende Behörde hielt dafür, drei Stunden

im Winter für Kinder über zwölf Jahre und eine im Sommer
genügen, um Dasjenige nicht zu vergessen, was im Winter
gelernt worden. Das ist der Gedanke, welche dieser Bestimmung
zu Grunde liegt. Ein fernerer Artikel des Gesetzes wird die
besondern Pflichten der Lehrer feststellen, in Bezug auf welche
sich fragen läßt, ob eine Bestimmung darüber in's Gesetz

aufgenommen werden solle. Ich glaube, ja und vorzüglich aus
dem Grunde, weil es gut ist, daß jeder Lehrer wisse, was er
für Pflichten hat. Er entgeht dadurch dem Uebelstande, daß
man ihm dieselben heute so, morgen anders auslegen könne.

Ich gehe zu demjenigen Theile des Entwurfes über, welcher
vom Unterricht, von der Schulzucht, Beaufsichtigung und von
den Prüfungen handelt. Der §. 96 setzt die obligatorischen
Lehrfächer fest, welche die gleichen sind, wie sie schon im Gesetze

von 1835 bestimmt waren, nämlich: christliche Religion beider
Konfessionen, deutsche und französische Sprache, Zahlenlehre,
Schreiben und Gesang. Das sind die obligatorischen Fächer,
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welche in jeder Schule gelehrt werden müssen. Der folgende
Paragraph zählt diejenigen Fächer auf, welche zwar nicht gerade
obligatorisch sind, aber diese Eigenschaft erhalten.können,'näm¬
lich : das Linearzeichnen, Geschichte, Geographie, erste Kenntnisse

der Naturwissenschaften, Grundzüge unserer eidgenössischen
und kantonalen Institutionen und die' Elemente der einfachen
Buchhaltung und der Haus-und Landwirthschaft. Im folgenden
Paragraphen ist darüber die wichtige Beschränkung aufgenommen,
daß der Unterricht in den zuletzt aufgezählten Fächern nur in
denjenigen Schulen eingeführt werden dürfe, wo die Fähigkeiten

der Lehrer und die vorgeschrittene Geistesentwicklung, so

wie die Kenntnisse der Schüler es gestatten. Eine ähnliche
Bestimmung war auch schon im Gesetze von 1835, jedoch in der
Ausdehnung, daß jede Schulkommission festsetzen konnte, welche
nichtobligatorische Fächer in einer Schule gelehrt werden sollen,
und so ist es denn hin und wieder gekommen, daß in Gemeinden,

wo man nicht gerade die größte Einsicht hatte und die
Sache nicht am besten verstand, Lehrgegenstände, welche nicht
obligatorisch waren, eingeführt, und die wichtigern, die
hingegen als obligatorisch vorgeschrieben waren, vernachläßigt wurden;

das Nothwendigere wurde also da vernachläßigt und das
weniger Nothwendige aufgenommen. Unter solchen Umständen
ist es nicht unzweckmäßig, eine beschränkende Bestimmung
aufzustellen, und diese findet sich im s 92, der zu dem oben
angeführten noch festsetzt, daß die Schulkommission jedes Jahr
bestimme, welche nichtobligatorische Fächer in den Schulen ihres
Kreises gelehrt werden sollen. Ihre Verfügung soll dem
Schulkommissär mitgetheilt werden, und wenn dieser aus irgend
welchen Gründen mit dem Projekte der Schulkommisston nicht
einverstanden ist, so legt er es der Erziehungsvireklion vor, die
in letzter Instanz darüber entscheidet. Dadurch glaube ich, sei
die Möglichkeit gegeben, dahin zu gelangen, daß in unsern
Primärschulen nicht Dasjenige gelehrt werde, was unzweckmäßig,
und das unterlassen werde, was nothwendig ist. Herr Präsident,

meine Herren, wir hatten im Gesetze von 1835 schon eine
Bestimmung, daß kein Lehrbuch eingeführt werden solle ohne
Bewilligung der Erziehungsdirektion; dessenungeachtet wird
Niemand bestreiten, daß viele Bücher eingeführt wurden ohne den
Willen, selbst ohne Wissen der obersten Behörde. Sie werden
vielleicht sagen, es lasse sich leicht festsetzen: die Erziehungsdirektion

bezeichnet die Bücher und übrigen Lehrmittel, welche
in den öffentlichen Primärschulen sollen gebraucht werden —
leichter festsetzen, als vollziehen. Aber soll man die Sache denn
so gehen lassen, wie bisher? Ich gebe zu, daß vielleicht der
Zweck nicht überall erreicht wurde; aber nun wirk wenigstens
die Erziehungsdirektion die Bücher bezeichnen, indem sie
denselben ihren Stempel aufdrückt. Diese Befugniß ein Lehrmittel
zu bezeichnen, soll nicht jeder Schulkommission, noch weniger
fedem Lehrer freistehen; da zeigt sich die Centralisation als
nothwendig, und sie muß durchgeführt werden. Bei Lehrbüchern
der Religion ist überdieß noch vorgeschrieben, daß sie ohne die
Genehmigung der obern Kirchenbchörden der betreffenden Konfession

in die Schulen nicht eingeführt werden können. Das hatten
wir schon früher gegenüber den Katholiken, und ich sehe also
nicht ein, warum nicht die nämliche Bestimmung auch für die
protestantische Religion gelten sollte; denn der religiöse Unterricht

in den Schulen ist nur eine Vorbereitung auf denjenigen,
der später vom Pfarrer gegeben wird. Wenn also die Behörden
es unterlassen würden, in Bezug auf den Religionsunterrichc
ein geeignetes Buch zu bezeichnen, so könnte es leicht dazu
kommen,' daß ein Lehrbuch eingeführt würde, welches dem Kinde
später gar nicht mehr dienen könnte; hingegen wird die oberste
kirchliche Behörde darüber angefragt, so ist anzunehmen, daß
sie die Bücher bezeichne, welche gerade eine Vorbereitung zum
spätern Unterrichte bilden. Eine Bestimmung, welche das
Verhältniß in diesem Sinne regelt, kann also gewiß nicht mit Grund
angefochten werden. Ich übergehe für einmal die Pflichten der
Lehrer in Bezug auf den Unterricht und was den Lehrplan,
den Stundenplan und das Alles betrifft, so. sind darin ungefähr
die gleichen Bestimmungen, wie im Gesetze von 1835 festgehalten.
Einen wichtigen Punkt bildet die besondere Beaufsichtigung der
Schule, ein Punkt, über den schon mannigfache Kritiken ergangen

sind. In dieser Beziehung hat man das Gesetz entweder
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nicht gelesen, oder wer es gelesen, hatte es unrichtig aufgefaßt,
wenn er dennoch behauptete, daß die Schulen ganz unter den

Geistlichen stehen werden. Das ist nicht richtig, und um diese

Behauptung zu widerlegen, braucht man nur den Z. 105 zu
lesen, welcher so lautet: „Die Mitglieder und besonders die
Präsidenten der Schulkommissioncn sollen die schulen ihres
Kreises fleißig besuchen und darüber wachen, daß Lehrer und
Schüler ihre Pflichten erfüllen. Der Religionsunterricht steht
unter der besondern Aufsicht des Ortsgeistlichen; wo mehrere
Ortögcistliche sind, da bezeichnet die Erziehungödireklion
denjenigen, welcher, mit Ausschluß der übrigen, diese Aufsicht
ausübt." Also sehen Sie, daß die Schulkommissionen eigentlich
die Aufsicht über den Unterricht ausüben und daß die Aufsicht
des Ortsgeistlichen nicht so weit geht, sondern sich nur über
den Religionsunterricht ausdehnt. In dieser Beziehung möchte
ich Sie einfach fragen: ist dieß etwa ungerecht? Wie ich
bereits zu bemerken die Ehre hatte, ist der Religionsunterricht in
den Schulen nur eine Vorbereitung für den spätern Unterricht,
mithin das Verhältniß ein ganz natürliches, daß dessen Ueber-

wachung dem Ortsgcistlichcn zusteht. Von einer andern Aufsicht,
welche der Geistliche auszuüben hätte, ist in dieser Bestimmung
keine Rede, sondern dieselbe steht der Schulkommission und dem

Kommissär zu. Und ist dieß etwas Neues man sollte es

wahrhaft meinen, wenn man die Zeitungen darüber liest. Lesen

Sie in dieser Beziehung nur die Predigerordnung; sie sagt
Ihnen, daß der Pfarrer nicht nur die Pflicht habe, den

Religionsunterricht zu überwachen, sondern selbst die Schule zu
besuchen. Man ist also in diesem ^>mck keineswegs zu weit
gegangen, und mit Recht kann die Behauptung durchaus nicht
aufgestellt werden, daß die Schulen künftig unter den Geistlichen
stehen. Die ZK. 107 und 108 handeln von den Prüfungen.
In Bezug auf die Mädchenarbeits- und Hauswirthschaftsschulen
sind ungefähr die nämlichen Bestimmungen beibehalten, welche
bis jetzt gegolten haben, nämlich daß es den Gemeinden
überlassen bleibt, solche Schulen einzurichten. Das die Ausführung
nach einem von der Erziehungsdirektion gutzuheißenden Réglemente

geschehen soll, versteht sich von selbst. Sehr wichtig ist

§. 112. Sie werden sich nämlich erinnern, daß schon viele
Vorstellungen vor diese Behörde gelangt sind von Seite der
protestantischen deutschen Bevölkerung im Jura, und daß in
diesem Saale schon mehrfach der Anlaß gegeben war, über
Klagen dieser Bevölkerung Bemerkungen zu hören. Aus was
für Bürgern besteht denn vorzüglich die deutsche Bevölkerung im
Jura? Es kommen eben Leute aus dem Emmenthal, aus dem
Oberaargau und andern Landesgegenden dorthin, lassen sich

nieder und gehen später gewöhnlich wieder in ihre Heimathgegend
zurück. Diese Bevölkerung wird immer zahlreicher, und ich
glaube herzhaft die Behauptung aufstellen zu können, daß einzig
im Amte Münster ein Drittel der Bevölkerung protestantische
Deutsche sind. Es ist also sehr wichtig, daß auch in dieser
Beziehung etwas gethan werde. Von den Betreffenden selbst ist
nicht viel zu erwarten, insofern sie meistens arme Leute sind,
mit sehr wenigen Ausnahmen, und die Ausnahmen selbst haben
ihr Vermögen im Jura erworben; im Allgemeinen aber sind es,
wie bemerkt, meistens arme Leute. Zwingt man sie nun, die
dortigen Primärschulen zu besuchen, so entsteht das eigenthümliche

Mißverhältniß, daß wenn sie später, was meistens'der Fall
ist, in ihre Hcimathgegend zurückkehren, der Emmenthaler ins
Emmenthal, sie wohl lesen, schreiben und rechnen können, aber
eben kein Wort deutsch. Es fragt sich nun: liegt dieß im
Interesse der betreffenden Bevölkerung? Ich glaube dieß nicht,
sondern ich halte dafür, es solle dafür gesorgt werden, daß sie
Schulen erhält, damit, wenn sie in ibr'Heimathland zurückkehrt,
ihre Bildung demselben entspreche. In Berücksichtigung der
nun einmal bestehenden Verhältnisse, und namentlich des Um-
standes, daß die Mehrzahl dieser Bevölkerung mit wenigen
Ausnahmen (die Ausnahmen machen nicht das Gesetz) nicht
wohlhabend ist, ist der Grundsatz in den Entwurf aufgenommen
worden, daß auf Kosten des Staates im Jura deutsche Schulen
errichtet werden sollen, deren Anzahl sich nach dem anerkannten
Bedürfnisse richten wird, und die durch besondere Kommissionen
verwaltet und überwacht werden. Der Lehrer für diese Schulen
wird durch die Erziehungsdirektion ernannt, und vom Staate

besoldet. Das Minimum der Besoldung desselben beträgt 350
Franken neue Währung. Die Eltern und Vormünder der Kinder

oder die Stellvertreter derselben, welche eine dieser deutschen
Schulen besuchen, liefern das Schullokal und Alles, was zum
Unterrichte erforderlich ist. Trotz dem daß das hier aufgenommene

Minimum das bisherige übersteigt, so hoffe ich dennoch,
es werde diese Bestimmung bei Ihnen Anklang finden. Ueber
die Schlußbestimmungen werde ich kein Wort verlieren, sondern
einstweilen erwarten, was im Laufe der Diskussion für Bemerkungen

fallen werden. Meine Herren, nachdem ich nun das
Gesetz der Hauptsache nach durchgenornmen, gehe ich zu den
hauptsächlichsten Klagen über, welche von einigen eingelangten
Vorstellungen erhoben wurden, so weit ich dieselben zu kennen
im Stande bin; denn, wie ich bereits bemerkt habe, sind mir
dieselben nicht früh genug mitgetheilt worden, daß ich sie noch
hätte untersuchen können. Eine dieser Klagen verbreitet sich

darüber, der vorliegende Gesetzesentwurf sei viel zu lang: 11)
Paragraphen, das sei etwas Ungeheures. Hierüber bemerke ich
nur Folgendes: dieser Gesetzesentwurf enthält Bestimmungen,
welche bisher in drei anderen Gesetzen niedergelegt waren, nämlich

aus dem Gesetze von 1835 über das Primarschulwesen,
welches 129 Artikel enthält, ferner aus dem Gesetze über den
Privatunterricht von 1832, welches 13 Artikel enthält, endlich
aus dem Gesetze über die Staatszulagen an die Besoldungen
der Primarlehrer, welches 9 Artikel umfaßt. Im Ganzen
enthalten diese drei Gesetze zusammen, deren wesentlichsten
Bestimmungen im vorliegenden Entwürfe enthalten sind, über 150
Artikel; das gegenwärtige Gesetz aber ist nur aus 1l4 Paragraphen
zusammengesetzt, also bedeutend kürzer. Man sagt, es würde
genügend sein, wenn dasselbe nur aus 15 Artikeln zusammengesetzt

wäre. Das ließe sich leicht machen, wenn es nur darum
zu thun ist: man ziehe die 114 Paragraphen zusammen, und
verschmelze sie so, bis sie am Ende diese kleine Zahl ausmachen,
wenn es dann am Ende damit gethan ist. Dieß ist überhaupt
mehr eine Sache der Form, und es läßt sich im Laufe der
Berathung schon aussetzen, was nicht in das Gesetz gehört Von
einer andern Seite wird der Einwurf erhoben; die Centralisation
sei in diesem Projekte zu wenig festgehalten, während dieselbe
doch eine Idee sei, welche man verfolgen, und der man immer
näher und näher zu kommen trachten solle. Meine Herren, es

mag sein, daß diejenigen, welche eine vermehrte Centralisation
wünschen, dasjenige nicht im Gesetze finden, was sie wollen.
Es ist der Centralisation schon Rechnung getragen, freilich nicht
in dem Grade, wie es von gewisser Seile gewünscht werden
mag. Wie ich bereits die Ehre hatte zu bemerken, sind in den
verschiedenen Landestheilen darüber sehr verschiedene Ansichten
vorherrschend, und man ruft z. B. im Jura aus: Wie, die
Gemeinden sollen etwas über das Schulwesen zu sagen haben?
die Erziehungsdirektion will ihnen dieses oder jenes Recht
einräumen? Nein, die obere Behörde soll allein die Befugnisse
haben, wie man überhaupt in jenem Landestheile den obern
Behörden mehr Gewalt einräumen wollte. Fragen Sie dagegen
die Bevölkerung anderer Landesgegenden und hören Sie, was
man Ihnen dort entgegner, so vernehmen Sie eine ganz andere
Sprache. Man beschwert sich darüber, als haben die Gemeinden

zu wenig Rechte, es müssen ihnen mehr eingeräumt werden,
— also gerade das Gegentheil. Einerseits findet man also zu
wenig Centralisation, anderseits zu viel. Ich halte daher dafür,
der glücklichste Weg sei derjenige, welcher mitten durch diese
Verschiedenheit der Meinungen hindurch führe, daß nicht zuviel cen-
tralisirt werde, aber auch nicht zu wenig, indem man den
Verhältnissen auf beiden Seiten Rechnung trägt. Ein Haupteinwurf

besteht darin, indem man dem Entwürfe die Periodizität
der Wahl vorhält. Ich hatte bereits Gelegenheit, mich über
diesen Grundsatz auszusprechen, und ich begreife, daß man
demselben nicht huldigen kann, wie ich denn auch für meine Person
ihm nicht das Wort reden kann, und mich später noch darüber
äußern werde. Allein, wie ich bereits bemerkt, sind so zahlreiche
Wünsche aus verschiedenen Landesgegenden eingelangt, die darauf
dringen, dieser Grundsatz möchte Berücksichtigung finden, daß sich
die Behörde bewogen fand, denselben wenigstens in den
Entwurf aufzunehmen. Sie werden das Ganze näher untersuchen,
und dasjenige auswählen, von dem Sie überzeugt sind, es ge-



reiche zum Besten unsers Landes. Nicht minder verschieden
lauten die Klagen über die Besoldungsverhältnisse; die Einen
sagen: wie! 250 Franken als Minimum? Das ist gar nichts!
Die Andern hingegen meinen, 250 Fr. seiest schon ein artiges
Geld. Im Jura erscheint dieß als wenig, in andern Gegenden
fast zu viel. Sie sehen also, wie aus der Verschiedenheit der
Verhältnisse und des Charakters der Bevölkerung auch verschiedene

Ansichten hervorgehen. Es wird sich fragen, welche
Bestimmungen nach Berücksichtigung der verschiedenen Verhältnisse
in dieser Beziehung aufgenommen werden sollen. Der
Regierungsrath hat geglaubt, es lasse sich mit dem vorgeschlagenen
Minimum ordentlich auskommen, namentlich da durch eine
Bestimmung dafür gesorgt werden soll, daß da, wo die Kräfte
einer Gemeinde nicht' ausreichen sollten, der Staat zu Hülfe
komme. Einerseits wurde auch behauptet, es sollte weniger Zeit
für die Schule verwendet, mehr zur Arbeit benutzt werden
können, und man glaubt, die Kinder werden dabei doch nicht zu
kurz kommen. Von einer entgegengesetzten Seite kommt der
umgekehrte Vorwurs, der Schulbesuch sei noch zu wenig obligatorisch,

es sei zu befürchten, die Kinder lernen dabei zu wenig,
sie müßten nach und nach verdummen u. d.gl. Es ist gewiß
denjenigen nicht ernst, welche mit dem Vorwurfe kommen, die
Regierung wolle auf die Verdammung der Jugend hinarbeiten,
oder ich wäre dann begierig, die Gründe dafür zu hören. Sie
sehen auch hier, wie ich bereits die Ehre halte, wiederholt zu
sagen, wie sich so verschiedene Ansichten und Wünsche von allen
Seiten geltend machen, daß es sehr schwierig ist, ein Gesetz zu
machen, welches jedem gefällt. Auf Verdummung ist es nicht
abgesehen, meine Herren, dessen versichere ich Sie, sondern der
innige Wunsch der vorberathenden Behörde geht dahin, dem
Volke ein Gesetz zu geben, welches seine Bedürfnisse befriedigen

kann. Ich habe auch bereits hervorgehoben, wie sich Manche
die Grille in den Kopf setzen, die Geistlichkeit erhalte künftig
zuviel Einfluß. Da haben wir es wieder, sagt man; da stehen
die Schulen wieder uüter der Macht der Geistlichen! Aber ich
möchte die Betreffenden, welche mit dieser Anklage um sich werfe».

doch fragen, wo sie das lesen und hernehmen. Lesen sie

vielleicht etwas davon im Projekte? Kein Wort steht in
demselben davon! Die Aufsicht über die Schulen ist ja zunächst
den Schulkommissionen und Schulkommissären übertragen; der
Geistliche überwacht einfach den Religionsunterricht. Dieß ist
eher eine Last für den Geistlichen, als es für ihn angenehm
wäre; daß er für die Stelle eines Schulkommissärs in Anspruch
genommen werden kann, das geschieht unentgeldlich. Meine
Herren, ich will Sie nicht länger aufhalten; ich glaube, die
Ansichten, welche sich hier und da gegen den vorliegenden GesetzeS-
entwurf geltend gemacht, durchgegangen und widerlegt zu haben,
und schließe meinen Rapport dahin: Sie möchten erkennen, es
sei in den vorliegenden Gesetzesentwurf einzutreten, und derselbe
sei artikelweise zu behandeln.

Jmobersteg, gewesener Regierungsrath. Herr Präsident,
meine Herren! Ich finde mich veranlaßt, vor Allein aus eine
Ordnungsmotion zu stellen. Als ich das Einladungsschreiben
für die gegenwärtige Sitzung erhielt und im Traktandenverzeichnisse

las, daß das Schulgesetz in dieser Sitzung behandelt werden

solle, so hat es mich', ich gestehe eö offen, frappirt; denn
ich hatte früher auch nicht einmal eine Ahnung davon, daß man
dieses Gesetz berathen wolle, bevor dem verfassungsmäßigen
Wege entsprochen sei. Ich war daher so frei, von der Er-
ziehungsdirektivn Aufschluß darüber zu verlangen, wie es damit
gehalten sei, indem ich nicht dafür halten dürfe, man wolle dieses
Gesetz behandeln, bevor ein Gutachten der Schulspnode oder
wenigstens der Vorsteherschaft derselben darüber eingeholt sei.
Die Erziehungsdirektion hat mir auf meine Anfrage folgende
Antwort ertheilt: „In Ihrem Schreiben vom 5. dieses fragen
Sie ein, wie es mit dem im §. 6 des Spnodalgesetzes
vorgeschriebenen Synodalgutachten über den vom Großen Rathe in
seiner bevorstehenden Sitzung zu behandelnden Primarschulgesctzes-
entwurf gehalten sein solle, da Sie nicht voraussetzen zu dürfen
glauben, daß der Große Rath in eine einläßliche Berathung
dieses so wichtigen Gesetzesentwurfes eintreten werde, bevor er
die Ansichten der kompetenten Behörde — der Schulsynode —
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entgegengenommen haben werde. — Der Regierungsrath, der
Ansicht der Erziehungsdirektion beipflichtend, versteht den §. 6
des Synodalgesetzes, wie der Wortlaut desselben es mit sich

bringt, dahin, daß über alle Gesetze und Verordnungen, die
öffentlichen Schulen (mit Ausnahme der Hochschule) betreffend,
das Gutachten der Synode einzuholen sei, bevor diese Gesetze
wirklich vom Großen Rathe in Folge der verfassungsmäßigen
zweiten Berathung erlassen werden. Dem gemäß wird die
Erziehungsdirektion das Gutachten der Synode über den Primar-
schulgesetzesentwurf nicht vor der ersten Berathung desselben
durch den Großen Rath einholen, wohl aber, bevor der Große
Rath den Entwurf zum zweiten Mal in Berathung nimmt und
über denselben endlich entscheivet." — Herr Präsident, inline
Herren! Ich sah mich veranlaßt, hierauf als Präsident der
Schulsynode sofort die Vorsteherschaft derselben zu versammeln;
diese hat dann auch letzten Freilag einstimmig meine Ansicht
getheilt, ein Schulgesetz dürfe nicht berathen werden, bevor vaS
Gutachten der Synode eingeholt sei, und sie gab sich daher die

Freiheit, in einer Vorstellung bei'm Großen Rathe darauf
anzutragen es möchte vor der Behandlung des in Frage stehenden

Gesetzes das Gutachten der Schulsynode oder doch der Vorstcher-
schaft derselben eingeholt werden. Ich bin so frei, hier diesen

Antrag zu wiederholen und erlaube mir, denselben,'mit wenigen
kurzen Bemerkungen zu begrünven. Herr Präsident, meine
Herren! Die Verfassung sagt im 8. 81 mit klaren Worten:
„Einer Schulsynode steht das Antrags - und Vorberachungs-
recht in Schulsachcn zu;" — also das Antrags - und
Vorberathungsrecht in Schulsachen! Auf diese Bestimmung
gestützt, hat der Große Rath in das Gesetz vom 2. Winier-
monat 1848 folgenden Passus aufgenommen: „Ueber alle Gesetze

und allgemeinen Verordnungen, welche den Unterricht und die
innere Einrichtung aller öffentlichen Schulen, mir Ausnahme der
Hochschule, beschlagen, muß, bevor sie erlassen werden, das
Gutachten der Schulsynode oder der Vorsteherichaft eingeholt
werden." Wie Sie sehen, ist also der Wortlaut der Verfassung
kategorisch : es soll eine Vorberathungs-, um mich so

auszudrücken, eine Erpertcnbehörve bestehen, welcher übervicß das
Anlragsrecht zusteht. Allein wie eS scheint, sucht die Regierung
ihren Haltpunkt in K. ti deö Synodalgesetzes, wo es heißt:
„bevor sie erlassen werden," und sie folgert dann daraus, es

werde dem Gesetze ein Genüge geleistet, wenn der Entwurf auch

nach der ersten Berathung und vor der zweiten der Synode
vorgelegt werde, um deren Gutachten zu vernehmen. Ich war
früher weit entfernt, einen solchen Gedanken zu hegen, und seiner

Zeit, als es sich darum handelte, denjenigen Entwurf zu
berathen, welcher von meiner Wenigkeit ausging, hatte ich nicht
von ferne den Gedanken, denselben vorzuberalhen, nicht einmal
im Regierungsrathe, bevor darüber das Gutachten der Synode
eingeholt wäre: so verstand man wenigstens damals Verfassung
und Gesetz. Dieß als vorläufige Bemerkung. In Bezug auf
die Sache selber gab ich mir die fernere Mühe und schlug die

Verhandlungen des Großen Rathes über das Synodalgesetz selbst

nach. In den Verhandlungen findet sich überall der Ausdruck

„Vorberathungsbehörde" und sodann die Art und Weise, wie
diese Behörde gewählt werden solle. Meine Wenigkeit hatte
damals die Ehre, Bericht zu erstatten und ich machte u. A. bei
jener Gelegenheit folgende Bemerkung : „Die Verfassung spricht
über die Nothwendigkeit einer Schulsynode kategorisch; es soll
eine Schulsynode bestehen, welcher daS Antrags- und Vorbe-
rathungörecht in Schulsachen zukommt." Im Weitern führte ich

an: „Ich betrachtete Schulsynode nur als eine vorberathende
Behörde, als eine Klasse von Staatsbürgern, die ihre Ansichten
als Techniker und Erperten geltend machen soll." Von einem
Mitgliede des Großen Rathes, nämlich von Herrn Fürsprecher
Jngold, fiel di.e Bemerkung : „Ich gebe zu, daß die Schulsynode
bloß das Recht der Antragstellung und Vorberathung hat und
mithin eine reine Expertenkommission ist." Herr Kasser äußerte
unter Anderm seine Ansicht dahin: „Ich betrachte die Schulsynode

nur als eine Kommission, die ihre Erfahrungen und
Wünsche dem Erziehunqsdirekior und dem Großen Rache nè
theilt." Das war die Ansicht, welche man sich sowohl über die
Verfassung als auch über das Gesetz bildete und dieser Sinn
liegt auch in beiden, nämlich, daß der Lehrerstanv gleichsam in
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ein Korps zusammentrete, als solches seine Wünsche und
Anträge geltend machen und das Recht für sich in Anspruch nehmen
könne, bevor ein Gesetz erlassen werde, sein Gutachten
abzugeben. Darüber war wenigstens damals kein Mensch in Zweifel
und bis heute fiel es auch Niemanden ein, der Verfassung oder
dem Gesetze eine andere Auslegung zu geben. Im Weitern
frage ich nun: ist Dasjenige richtig, was der Rcgierungsrath
und der Erziehungsdirektor behauptet? Kann wirklich vom Großen
Rathe ein Gesetz behandelt werden, bevor, und zwar vor der
ersten Berathung, von der Synode ein Gutachten eingegeben
ist? Meine Herren! So wie ich das Wort „erlassen" auffasse,
ist es so zu halten: jedes Gesetz soll, wie eS die Verfassung
vorschreibt, zweimal berathen werden. Nun betrachte ich die
zweimalige Berathung eines Gesetzes gewissermaßen als ein
Ganzes, als etwas, das zusammenhängt und zusammen gehört.
Wird nun das Gutachten der Synode erst nach der ersten
Berathung eingeholt, so kann man gewiß nicht sagen, dieselbe
habe das Gesetz „vorbcralhensondern es wurde von ihr
nur, um mich deutlich auszudrücken, „nachberathen." Ich sage
also: beide Berathungen eines Gesetzes bilden dessen Erlassung,
sonst könnte man nach der ersten Beratbung desselben sagen, es
sei erlassen, weil berathen. Aber noch mehr! Wenn man dem
Worte „erlassen" den Sinn beilegen will, den ihm der Herr
Erziehungsdirekior gibt: ein Gesetz könne erst als erlassen
betrachtet werden, nachdem dessen Promulgation erfolgt sei, —
wohin kommen wir dann? dann könnte das Gutachten der Synode
konsequenterweise auch erst nach der zweiten Berathung eingeholt
werden. Ich wiederhole aber: wenn auch der Sinn des
Gesetzes zweifelhaft wäre, so spricht doch die Verfassung kategorisch
und diese ist für uns maßgebend, obwohl auch das Gesetz nicht
im Zweifel läßt. Was hat sodann die Vorberathung für einen
Zweck? Durch die Vorberathung sollen wir alle Materialien,
deren wir zur Behandlung des Gesetzes bedürfen, alle Wünsche,
welche sich darüber kund geben, erfahren, überhaupt alles, was
zur richtigen Auffassung der Sache dienen mag. Das ist namentlich

nothwendig bei dem gegenwärtigen Gesetze und es wäre
sehr wichtig, die Ansichten des ganzen Lehrerstandes auch außerhalb

der Schulsynode zu vernehmen und wenn sich die
Erziehungsdirektion nicht ausschließlich als technische Behörde betrachten

will, so hätte sie nach einläßlicher Vorberathung der Sache
sagen sollen: jetzt kann das Gesetz mit gehörigen Kenntnissen
und Materialien behandelt werden. Abgesehen davon, was
vorgeschrieben ist, liegt es auch in der Natur der Sache, dieß zu
thun, wenn man nicht dazu noch ein verfassungsmäßiges
Institut auf die Seite setzen will. Warum die Anfrage vor der
ersten Berathung geschehen soll, ist sehr begreiflich. Sie wissen
wohl Alle, daß die erste Berathung beinahe immer maßgebend ist,
daß die zweite in der Regel beinahe immer so zu sagen zur
bloßen Formsache wird. Bei der ersten Berathung wird Alles
debattirt, was einen Gegenstand betreffen mag; namentlich bei
wichtigern Gesetzen werden gewöhnlich die bleibenden Grundlagen

festgestellt, und wenn, oft erst »ach hartnäckigem Kampfe,
bei der ersten Berathung, ein Hauptgrundsatz durchgesetzt
ist, so hält es sehr schwer, davon abzukommen, wenn er einmal
angenommen worden. Nun Hintenher, nachdem man Alles
festgesetzt hat, wie man es in der Hauptsache haben will, noch ein
Gutachten einzuholen, — das klingt ja, wenn ich mich so
ausdrücken darf, wie Spott gegenüber der Schulsynode. Mag man
übrigens von ihr halten, was man will, sie ist einmal ein
verfassungsmäßiges Institut, welches angefragt werden soll. Ich
richte die fernere Frage an Sie: was hat'eK für einen Werth,
das Gutachten später einzuholen, nachdem die Synode selbst die
Ueberzeugung erlangt haben muß, eS nütze so viel als nichts
mehr, wenn der Große Rath nämlich zuerst über die Sache
entscheiden will und sie erst in zweiter Linie ein Wort dazu
sagen soll? Ein solches Verfahren ist gewiß nicht am Orte.
Sei man dann lieber ganz offen und schließe die Synode ganz
aus, wenn man ihr Gutachten nicht berücksichtigen will. Ich
sehe sodann auch durchaus keinen Grund, den die Regierung
und die Direktion der Erziehung dafür haben kann, ein so wichtiges

Gesetz, welches kaum einige Tage den Mitgliedern dieser
Versammlung bekannt ist, sofort behandeln zu lassen. Oder ist
vielleicht der Grund dafür darin zu suchen, daß man diesen Zeit¬

punkt für viel passender hält und vielleicht fürchtet, später, wenn
sich reifere Ansichten über das Ganze gebildet haben, nicht durchsetzen

zu können, waS man eigentlich will? Ich will darüber
nicht näher eintreten, aber die Eile, mit der man uns kommt,
ladet fast den Schein auf sich, als sollte etwas durchgedrückt
werden. Uebrigens erinnere ich noch daran, daß sich der Re-
gierungsralh mit einem gestern behandelten Gesetze geradezu
ins Gesicht schlägt durch die verschiedene Art und Weise, wie
er die Kirchcnsynode behandelte und nun heute die Schulsynode
behandeln will, während dem doch kein großer Unterschied
zwischen den Rechten dieser beiden Institute bestehen soll. Die
Versassung spricht fast in den gleichen Ausdrücken von beiden. Ueber
die Schulsynode schreibt die Verfassung vor : „Einer Schulsynode
steht daö Antrags- und Vorberathungsrechl zu." Ueber die
Kirchensynode sagt sie: „In äußern Küchenangelegenheiten steht
der Synode das Antrags- und Vorberathungsrechl zu." Die
Bestimmung des Synodalgesetzes, welche nicht weniger klar ist,
habe ich bereits im Anfange meines Vortrageö angeführt. Also
ganz die gleichen Ausdrücke des „Antrags- und Vorberachungs-
rechies" sind für die beiden Instimre aufgestellt und dennoch hat
die Regierung den Entwurf einer ^ynodalordnung, den Sie
gestern dehandelten, durch die Kirchensynode vorberathen lassen,
;a nicht nur vorberalhen ließ man jenen Entwurf von Geistlichen

sondern sogar ganz ausarbeiten, wenn ich nicht irre.
Da scheint eS, habe man keinen großen Anstand gefunden, den
Rechten der Geistlichkeit Rechnung zu tragen, aber den Lehrern
gegenüber will man nicht gleiches Maß halten. Ist ein solches
Verfahren nicht der größte Widerspruch, den es geben kann!
Es will mir zudem scheinen — und doch läge eine freie Kritik
sowohl im Interesse des MgierungSralhes als der Erziehungs-
direkiion — es will mir scheinen, sage ich, als habe man Furcht
vor dieser freien Kritik gerade im Erziehungswesen, als wolle
man, wie schon bemerkt, etwas durchzwingen. Allein, Herr
Präsident, meine Herren, gerade diese freie Kritik soll gestaltet
werden, bevor die ^ache abgethan wird; dann wird auch die
Synode mit mehr Erfolg mit ihrem Gutachten herausrücken,
als wenn sie nur hintenvrein kommen muß, und ich habe die
Ueberzeugung, daß die Schulfreunde im Kantone, die nicht allen
seit IdW errungenen Fortschritt preisgeben wollen, mit zahlreichen

Vorstellungen einlangen werden. Das soll der
Erziehungsdirektion nur angenehm sein, damit sie sich in den Stand
gesetzt sieht, die verschiedenen Ansichten noch mehr zu berücksichtigen.

Noch Eins: eS liegen gegenwärtig schon eine Anzahl
von Vorstellungen hinter dem Regierungsraih, worüber derselbe
noch nicht Bericht erstaltet hat und die wir daher auch nicht
berücksichtigen können, bevor sie hieher gelangen; sie sollen aber
ihre Berücksichtigung finden. Allein abgesehen von allem
diesem, möchte ich schon aus rein formellen Gründen heute nicht
eintreten, weil es verfassungswidrig ist und ich wiederhole daher
meinen schon gestellten Antrag.

Herr Präsident. Ich setze voraus, dieß sei eine
Ordnungsmotion so daß damit die Einlrelungsfrage nicht berührt
wird.

Karlen in der Mühlematt. Herr Präsident, meine Herren!
Ich erlaube mir, in der vorliegenden Frage auch ein Wort
anzubringen. Es ist schwer, darauf einzutreten, wie die Versassung
wieder einmal ausgelegt wird. Nach der gegenwärtigen Er-
ziehungsdireklion wird die Verfassung dem Buchstaben nach
genommen und daraus wird dann der Schluß gezogen, wir
können heute eintreten, ohne die Synode zu fragen; der
gewesene Erziehungsdirektor scheint mehr den Standpunkt des
Geistes der Verfassung innezuhalten, und er sagt, es sei
derselben entgegen, in eine Berathung einzutreten, bevor die
Synode ihre Ansichten mitgetheilt hat. Ich müßte mich, ohne
daß ich gerade Alles unterschreibe, was Herr Jmobersteg über
die Auslegung der Verfassung gesagt hat, dahin aussprechen:
es wäre nach meiner Ansicht unbillig, wenn man in das
vorliegende Gesetz eintreten würde, ohne vorher das Gutachten der
Synode darüber zu erwarten. Ich sage, ich fände dieses
unbillig, während dem der Herr Regierungspräsident, wenn ich nicht
irre, bei Gelegenheit der Berathung veS BüvgetS, die Bemer-



kung gemacht hat, es könne in kirchlichen Dingen nichts
vorgenommen werden, wenn es nicht von der Kirchensynode vorher
berathen sei. Von diesem Standpunkte aus und billigkeitshalber
muß ich nun auch finden, daß wir es mit dem vorliegenden
Entwürfe verfassungsgemäß gleich halten und die Synode vorerst
anfragen sollen. Uebrigcns will es mir scheinen, es liege auch
im Geiste des Entwurfes oder im Interesse des RedakiorS eines
Gesetzes selbst, daß er Grundlagen habe, auf die er sich später
stützen kann, bevor er mit einer so wichtigen Sache hicher kommt.
Dieß liegt auch in der Verfassung, daß alle Gesetze wohl
geprüft werden. Ich müßte daher, wie gesagt, namentlich aus
Gründen der Billigkeit, mich dem Antrage des Herrn Jmobersteg
anschließen.

Lauterburg. Herr Präsident, meine Herren! Es ist
bereits hervorgehoben worden, wie schwierig die Abfassung eines
Schulgesetzes sei, schwierig nicht nur wegen der sehr verschiedenen

Wünsche und Bedürfnisse der verschiedenen Landestheile,
sondern auch in materieller Beziehung selbst. Es ist daher etwas
ganz Natürliches, daß eine vorberälhende Behörde, wenn es
sich um Feststellung der Grundlagen eines solchen Gesetzes
handelt, im ersten Entwürfe nicht allen Theilen das Rechte treffen
kann. Es konnte auch hier nicht wohl anders sein: die Sache
an sich selbst hat der Schwierigkeiten schon zu viele geboten.
Allein eine Menge Vorstellungen, welche bei diesem Anlasse
eingegeben wurden, haben die Schwierigkeit der Erlassung eines
Gesetzes, wie das vorliegende ist, noch mehr dargethan. Das
Resultat, wie es sich uns dargeboten, ist offenbar dieses: daß
sich die Nothwendigkeit geltend machte, es müsse ein Entwurf
ausgearbeitet werden, her mehr den Wünschen und Bedürfnissen
des Volkes entspreche, als es bisher der Fall war. Das ist

nun geschehen und der Entwurf eines solchen Gesetzes, das den
seit längerer Zeit kund gewordenen Wünschen Rechnung trägt,
liegt vor uns, und es fragt sich gegenwärtig nur noch, ob wir
in denselben eintreten wollen oder nicht. Meine Herren! Ich
für meine Person hätte mich früher auch dahin entscheiden
können, die Sache zu verschieben, bis sich die Synode versammelt
und ihr Gutachten darüber abgegeben hätte; allein mehrere Gründe
veranlassen mich nun, trotz des Angebrachten, zum Eintreten
zu stimmen, und ich bin so frei, diese Gründe kurz anzugeben.
Vor Allem aus ist zu bemerken, daß der Entwurf nicht unbekannt

geblieben ist; er wurde ausgetheilt, daß Jedermann, der
sich darum intcressirte, denselben einsehen konnte, und zwar
geschah dieß nicht in den letzten Tagen, sondern bereits vor
mehrern Wochen. Es ist also nicht der Fall daß man nicht
Zeit gehabt hätte, denselben zu prüfen, und ich könnte daher
nicht dazu stimmen, ihn ohne allen Grund noch zu verschieben.
Ein zweiter Grund, warum ich gegen das Verschieben stimme,
liegt darin, weil der vorliegende Entwurf das Wesentliche
enthält, ich sage nicht Alles, sondern nur, weil er das Wesentliche

desjenigen enthält, was geeignet ist, demjenigen
entgegenzukommen, was aus den Volkswünschen seit anderthalb Jahren
hervorging. Wenn nun- richtig ist, daß der Entwurf auf die

wesentlichsten Punkte der kundgegebenen Volkswünsche Rücksicht

nimmt, so sehe ich durchaus nicht ein, warum wegen einzelnen
Punkten, die im Laufe der Berathung wieder abgeändert werden

können, nicht eingetreten werden sollte. Ein anderer Grund
warum ich für sofortiges Eintreten stimme, ist dieser, daß die
verschiedenen Angriffe, welche von gewisser Seite gegen das
neue Schulgesetz erhoben wurden, nicht eigentlich gegen die

Grundlagen des Entwurfes gerichtet sind, sondern gegen einzelne
Punkte desselben, wenn auch zum Theil gegen wichtige, die
aber bei der Diskussion sehr leicht erörtert, verworfen oder

angenommen werden können, wie es in den Ansichten der
gesetzgebenden Behörde liegen mag und wie es bei jedem andern zu
erlassenden Gesetze auch geschieht. Was übrigens von einzelnen
Angriffen gegen den vorliegenden Entwurf zu halten sei, das
möchte ich Ihnen zu bedenken geben, indem ich an die Thatsache

erinnere, wie von gewisser Seite gegen den neuen
Entwurf Vorwürfe in Bezug auf Punkte gerichtet werden, in
Betreff deren von derselben Seite vor anderthalb Jahren ganz
entgegengesetzte Ansichten verfochten wurden. Wer darüber
im Zweifel sein sollte, den ersuche ich, die Vorstellungen nach-
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zulesen, welche damals einlangten und sie mit denjenigen zu
vergleichen, welche nun in öffentlichen Blättern gegen diesen
Entwurf veröffentlicht wurden, und die von den gleichen
Gemeinden ausgehen. Es zeigt dieß, daß es etwas sehr Leichtes
ist, zu protestirrn, aber eben so sehr spricht diese Thatsache dafür

daß solchen Protestationen nicht dasjenige Gewicht beizulegen

ist, das ihnen unter andern Umständen beigelegt werden
könnte. Ein fernerer Grund, welcher mich gegen die'Verschiebung

stimmt, ist für mich darin, daß dasjenige. welches für
die Behauptung angeführt wurde, der Entwurf müsse vor allen
Dingen der Synode zur Prüfung vorgelegt werden, für mich nicht
entscheidend ist. Es ist ganz richtig, daß in der Verfassung und
im Synodalgesetze die Rechte der Synode regulirt sind; aber,
wie bereits der Herr Erziehungsdirektor hinlänglich dargethan hat,
eS ist weder in der Verfassung, noch im Gesetze ausdrücklich
gesagt, daß diese Formalität gegen die Synode absolut vor der ersten
Berathung des Großen Rathes erfüllt werden müsse. Ich gebe
gern zu, daß dieses in der Regel geschehen soll; aber da es nicht
kann nachgewiesen werden, daß es eine eigentliche Verletzung von
Verfassung und Gesetz sei, wenn es dieß Mal nicht geschieht,
so möchte ich andererseits doch auch diejenigen Gründe zu
bedenken geben, welche für das Eintreten sprechen. Ihnen bleibt
es anheimgestellt, das Eine oder das Andere zu entscheiden.
Die Behauptung hat etwas für sich, daß es im Allgemeinen so

geschehen mag wenn ein Gesetz bei der ersten Berathung durchgeht,

daß es in der Regel bei der zweiten leichter und schneller
damit geht. Das mag richtig sein; doch ist damit nicht gesagt:
wenn bei der ersten Berathung wichtige Beschlüsse gefaßt werden,
daß man dann bei der zweiten nicht mehr darauf' zurückkommen
dürfe und ein anderes Resultat erzwecken könne. Es ist doch
nicht anzunehmen, daß diese hohe Behörde, wenn ich mich so
ausdrücken darf, so eigensinnig sein werde, das Ergebniß einer
ersten Berathung über sehr wichtige Gesetzesentwürfe so
festzuhalten, daß sie eine Bestimmung, wenn sie als wohlthätig und
zweckmäßig erscheint, nicht noch später aufnähme. Uebri'gens,
Herr Präsident, meine Herren, bin ich so frei, auch daran zu
erinnern, daß es nicht das erste Mal ist, daß man sich über
dieses Gesetz ausspricht. Die Ansichten der Synode darüber
sind bei Weitem nicht so unbekannt, wie es den Anschein haben
möchte; sie hat sich bereits einmal in einem Gutachten
ausgesprochen freilich nicht über diesen, sondern über den frühern
Entwurf, was, wenigstens theilweise, auch hier benutzt werden
kann. Ich bekenne frei und offen, daß ich gegenüber der
Synode durchaus unbetheiligt bin und mich in einer ganz
unbefangenen Stellung befinde, daß ich sogar in einzelnen Punkten
mich von der Synode belehren ließ und mich in der Folge theilweise

zu den Ansichten derselben bekenne, ein Beweis, daß ich mich
belehren lasse, wenn mir etwas für besser einleuchtet als meine
eigene Ansicht. Uebrigens ist noch der Umstand nicht zu
übersehen, daß die Synode wenigstens zum Theil aus Mitgliedern
zusammengesetzt ist, welche hier sitzen und an den Berathungen
Theil nehmen; wenn nicht die Hälfte so ist doch ein Theil der
Mitglieder der Vorsteherschafl unter uns, so daß sie bereits bei
der ersten Berathung ihre Ansichten über den Gesetzesentwurf
äußern können, so daß dieselben im gutfindenden Falle benutzt
werden können. Ich halte endlich dafür, daß ganz gewiß schon
Besprechungen über diesen Gegenstand stattgefunden haben, sei
es nun, daß es auf dem Wege der öffentlichen Presse geschehen,
oder unter.Freunden und anderswie; ebenso darf auch vorausgesetzt

werden, daß dieselben Herren, welche nun gegen das
Eintreten sich erheben, wohl mit andern Mitgliedern der Synode,
etwa mit den einflußreichern, Rücksprache genommen haben werden

so daß wir bei einer allfälligen Zurückweisung wenig Neues
mehr vernehmen würden. Die gleichen Gründe können jetzt
angeführt werden und sich Geltung verschaffen ebensogut als
später. Ein wesentlicher Grund, warum ich das Eintreten nicht
verschieben möchte, ist für mich der povisorische Zustand, in dem
sich unser Schulwesen befindet und worunter es sehr leiden muß.
Sowohl Lehrer als Gemeinden legen ihr Wort dafür ein, daß
dieser Zustand einmal aufhören möchte; sie sehnen sich schon

lange darnach, daß einmal ein gesetzmäßiger Zustand eintrete.
Jetzt ist dieser Anlaß vorhanden, da Ihnen ein Entwurf
vorgelegt wird, der geeignet ist, die Lehrer aus ihrer Unsicherheit
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zu reißen und den Wünschen der Gemeinden Rechnung zu tragen.
Auch deßwegen könnte ich mich daher nicht dafür "entscheiden,
daß die Sache zurückgewiesen und verschoben werde. Es ist

übrigens eine irrige Idee, wenn man glaubt, Alleö über den

gleichen Leisten schlagen zu können; die Bedürfnisse des Volkes
sind vielmehr so verschieden, daß es rein unmöglich ist, rein
nach Theorien zu gehen. Ich glaube allerdings, der Entwurf,
wie er uns hier vorliegt, habe nicht diejenige Vollendung,
welche man ihm wünschen möchte; aber wenn man auf diesen
Punkt kommen will. so möchte ich fragen: wie manches Gesetz
ist nicht schon erlassen worden und wird noch erlassen werden,
dem dieser Charakter der Vollendung fehlt! Ja, wenn man so

weit gehen wollte, so fände man gar kein solches Gesetz. Endlich
halte "ich dafür, man werde bei der Berathung des vorliegenden
Entwurfes von dem Standpunkte ausgehen und dieselbe Stellung
einnehmen müssen, wie die Kommission des frühern Großen
Rathes im Januar 1850, als sie sich dahin aussprach: wenn es

nur auf die subjektive Ansicht der Mitglieder ankäme, so ließe
sich manche Theorie aufstellen, die jetzt unmöglich sei; allein
man müsse einerseits berücksichtigen, was das Volk wünsche,
zweitens die vorhandenen Mittel abwägen, welche uns zu Gebote

stehen, und endlich vor Allem aus die Ausführbarkeit der
Bestimmungen, welche aufgenommen zu werden für gut erscheinen.
Damit hat die Kommission ausgesprochen, wovon ich glaube,
eö sei auch hier der Fall, daß nämlich nicht festgesetzt werde,
was vielleicht in der Theorie als das Gediegenste und Beste
erscheinen mag, sondern dasjenige vorzuziehen, was den
Bedürfnissen und der Anschauungsweise des Volkes entsprechender
ist, und ich glaube, der Entwurf strebe dasjenige an, wodurch
das Mögliche und Wesentliche eines guten Volksunterrichts
erreicht werden kann. Ich unterstütze also das Eintreten, und
haltc^dafür, wenn die erste Berathung erfolgt und später dann
die Synode, um ihr Gutachten angefragt, eine Vorstellung
eingibt und genügende Gründe dafür sprechen, so könne denselben
ja freilich so gut Rechnung getragen werden, als wenn man den
entgegengesetzten Weg einschlägt. Ich erlaube mir aber, -noch
einen zweiten Antrag zu stellen. Ich glaube nämlich, bei der
großen Wichtigkeit, die dieses Gesetz für unser Land hat, möchte
es zweckmäßig sein, wie es bei andern Anlässen auch geschieht,
eine besondere Kommission niederzusetzen, mit dem Auftrage,
den Entwurf zu begutachten und mit möglichster Beförderung
Bericht zu erstatten. Daß ein Hinderniß dagegen vorhanden
wäre, wüßte ich nicht. Im Gegentheile möchte dieses Verfahren
hier eben so gut am Platze sein, wie man es bei andern
Gesetzen beobachtete; ich verweise in dieser Beziehung nur auf das
Wirthschaftsgcsetz, wo man das Gleiche that. Mein Antrag
geht also dahin, die EintretungSfrage bejahend zu entscheiden,
die weitern Verhandlungen über diesen Gegenstand aber zu
verschieben, bis eine aus der Mitte des Großen Rathes selbst
gewählte Kommission Bericht erstattet und ihre Anträge gestellt
haben wird.

Herr Präsident des Regierungsrathes. Herr Präsident,
meine Herren! Sie werden mir erlauben, über diesen wichtigen
Gegenstand auch noch zwei Worte anzubringen. Es sind bis
jetzt nur zwei Anträge gestellt worden. Ueber den einen werde
ich kein Wort verlieren; er geht dahin, zur nähern Begutachtung
des vorliegenden Gesetzesentwurfs noch eine Kommission
niederzusetzen. Bei Behandlung wichtiger Gesetze ist dieses.Verfahren
auch schon beobachtet worden, und bei Gegenständen, von denen
voraus zu sehen ist, daß sie zu einer größern Debatte Anlaß
geben dürften, mag dasselbe sogar zweckmäßig sein.^ Ich glaube
auch, im Namen des Regierungsralhes Ihnen die Versicherung
geben zu können, daß er seinerseits nichts dagegen hat. Das
vorliegende Gesetz ist in der That ein so wichtige's, die Ansichten
und Bedürfnisse in Bezug auf dasselbe sind in unserm Lande so
verschieden, daß dasjenige, was an einem Orte unausführbar,
ich sage physisch unausführbar ist, an einem andern Orte als
dringendes Bedürfniß erscheint. Die verschiedenen Verhältnisse
sollen daher genau geprüft werden, und der Regierungsrath kann
sich nur freuen, wenn sich nach nochmaliger Berathung des
Entwurfes durch eine Kommission noch etwas Besseres finden läßt,
als was er nach seiner Ansicht als das Beste Ihnen vorgeschlagen

hat. Also über den einen Antrag habe ich nichts weiter zu sagen, hin-
hingegcn die andere Proposition, welche uns vorliegt hinsichtlich der
Vorberathung des Entwurfes durch dieSchulsynvde erlaube ich mir
noch mit einigen Worten zu berühren. Das Verhältniß zu unserer
Staatsverfassung ist dabei zur Sprache gezogen worden, und ich halte
dafür, wenn Jemand von der Verfassung sprechen will, so sollte
es mit der größten Gewissenhaftigkeit geschehen, und man sollte
nicht mit so großer Leichtigkeit den Vorwurf der Verfassungsverletzung

erheben. Meine Herren, in der vorberathenden
Behörde ist dieser Punkt nicht übergangen worden: die Frage, ob
man die Schulsynode anfragen müsse, und in welchem Zeitpunkte
dieses geschehen solle, ist in der vorbcralt,enden Behörde
besprochen unv entschieden worden, und zwar von einem doppelten
Gesichtspunkte aus: von dem Gesichtspunkte der Zweckmäßigkeit
und des verfassungsmäßig Vorgeschriebenen. Wenn der "Re-
gierungsralh geglaubt hätte, es sei verfassungsmäßig vorgeschrieben,

daß die Vorberathung dieses GesetzeSentwurfes durch die
Synode vor sich gehen müsse, bevor der Große Rath selbst die
Sache zur Hand nehmen könne, so hätten wir gar nicht gefragt,
ob es zweckmäßig sei oder nicht, daß die Äynove angefragt
werde, sondern wir hätten gesagt: sobald die Verfassung es
ausdrücklich verlangt, so ist die Sache abgethan, sei es nun
zweckmäßig oder nicht. Umgekehrt, wenn man zur Ueberzeugung
gekommen, daß von der Verfassung darüber nichts bestimmt sei,
ob die Berathung durch die Schulsynode vor oder nach der ersten
Berathung des Großen Rathes geschehen solle, so hat der Re-
gierungsrath geglaubt, die Frage ver Zweckmäßigkeit in Betracht
ziehen zu sollen, so daß, wenn es sein müsse, die Begutachtung
der Schulsynove vor der ersten Berathung stattfinde; aber auch
umgekehrt, wenn eö nicht sein müsse, nach derselben. Von diesem

Standpunkte aus will ich für einmal ganz absehen von
demjenigen, was vorgeschrieben ist, und da habe ich individuell
ganz entschieden die Ansicht, es sei zweckmäßig, den in Frage
liegenden Gesetzesenlwurf erst nach ver ersten Berathung der
Synode mitzutheilen. Wenn man sagt, die zweite Berathung
sei nur eine Formalität, so kann man allfällig den gestrigen
Tag dafür anführen; denn gestern ist ein Gesetz, welches gar
nicht ohne Bedeutung ist, wie es selten geschieht, fast ohne
Diskussion in erster Berathung genehmigt worden, und wenn man
voraussetzt, das nämliche werde bei der zweiten Berathung
geschehen, so könnte man vielleicht sagen, dieselbe sei für den
betreffenden Gegenstand wenig mehr als eine bloße Formalität.
Nach der Verfassung ist aber die zweite Berathung nicht eine
bloße Formalität, und bei vielen andern Gesetzen haben wir
gesehen, daß sich bei der zweiten Berathung lebhafte Diskussionen

entsponnen haben. Meine Herren, wie geht es z. B. in
England in dieser Beziehung? Dort ist bekanntlich die erste
Berathung eines Gesetzes sozusagen eine leere Formalität, und
wunderselien werden bei derselben Abänderungsanträge gestellt;
aber bei der zweiten oder bei der letzten Berathung (.denn wenn
ich mich recht erinnere, finden dort drei Berathungen statt)
entwickelt sich die Diskussion, und der Kampf engagirt sich und
zwar oft sehr lebhaft. In einzelnen Fällen wird die erste
Berathung entscheidend unv die zweite eine Formalität, das gebe
ich zu, namentlich wo, wenn ich mich eines trivialen Ausdruckes
bedienen darf, Widerstand entsteht unv ein Projekt. den Bach
hinunter geschickt wird. Ich frage Sie nun, Herr Präsident,
meine Herren, vom Standpunkte der Zweckmäßigkeit aus,
vorausgesetzt, wir haben freie Hand: was war zweckmäßiger, das
vorliegende Gesetz der Schulsynvde zur amtlichen Berathung
vor over nach der ersten Berathung durch den Großen Rath
mitzutheilen, ich sage zur amtlichen Berathung; denn es ist doch
vorauszusetzen, daß die Mitglieder der Synode den Entwurf
bereits gekannt haben, wie jeder andere Staatsbürger auch, der
sich darum interessirte, sonst hätte sich die Vsrsteherschaft der
Synode in ihrer Vorstellung an den Großen Rath nicht solcher
Ausdrücke bedienen können, wie es geschehen ist, indem sie unter
andern von einem „sogenannten Entwürfe" sprach. In welchem
Zeitpunkte also die amtliche Berathung durch die Synode passender

sei, das ist ein Punkt, wovon der Regierungsrath glaubte,
seine Entscheidung hange hauptsächlich von der Natur des
Gesetzes ab, welches in Frage steht. Ist daö Gesetz ein solches,
bei dem die vorberathende Behörde ziemlich sicher sein kann über



die Ansichten des Volkes, und wo man annehmen kann, die erste

Berathung werde nicht viel daran ändern, dann mag es besser
sein, wenn die Begutachtung vor der ersten Berathung geschieht.
Allein ich wende den Satz um. und sage: es gibt Gesetze, bei
denen die vorberathende Behörde nicht sicher, wo es vielmehr
sehr problematisch ist, ob sie das Rechte getroffen hat, und wo
es geschehen kann, daß ihr Entwurf bei der ersten Berathung
vollständig umgeändert und umgegossen wird, und in diesem

Falle ist eS doch gewiß weit zweckmäßiger, das Gutachten der
Lehrer nicht von vornherein, ehe man weiß, was heraus kommt,
einzuholen, sondern vorerst die erste Berathung des Großen
Rathes zu erwarten. Dann hat die Synode nicht nur ein
Gutachten der vorberathenden Behörde, des Regierungsrathes,
vor sich, sondern einen Entwurf des Großen Rathes selbst,
worin die Ansichten der verschiedenen Landestheile ihre
Berücksichtigung gefunden haben werden, so daß, wenn nicht
außerordentliche Fälle dazwischen treten, anzunehmen ist, es seien
darin die bleibenden Grundsätze der gesetzgebenden Behörde
niedergelegt. Dafür hatten wir bisher keine Garantie, ob wir
das Rechte getroffen oder nicht. Wenn hingegen, ich wiederhole
es. der Große Rath einen Entwurf angenommen hat, dann läßt
sich menschlicherweise voraussetzen, er werde in der zweiten
Berathung, wenigstens der Hauptsache nach, ungefähr die gleichen
Ansichten beibehalten. Die Schulbehörde kann sich dann darnach
richten, wenn ihr nicht nur das Gutachten des Regierungsrathes,
sondern ein Entwurf des Großen Rathes selbst vorliegt, dann
ist ihre Vorberathung eine ernste. Kann man dieß aber auch
behaupten, wenn der Entwurf der Synode vorher mitgetheilt,
und dann vom Großen Rathe in seiner ersten Berathung ganz
abgeändert würde? Die Synode hat noch nicht die wünschbaren
Vorlagen, und der Entwurf ist für sie nicht von der Bedeutung,
wie wenn sich der Große Rath bereits darüber ausgesprochen
hat. Oder verlangt man, daß ihr dann auch der durch den
Großen Rath abgeänderte Entwurf mitgetheilt werden soll Von
einer zweimaligen Mittheilung ist kein Wort vorgeschrieben.
Wie schon bemerkt, indem ich dieses sage, abstrahire ich durchaus

von demjenigen, was vorgeschrieben ist; ich glaube, wer
unbefangen sein Urtheil abgeben will, stimme mit mir darin
überein, wenn ich sage: wir wollen die erste Berathung des
Großen Rathes vorbeigehen lassen, und dann der Synode den
Entwurf vorlegen. Entscheiden Sie nun darüber, wie Sie
wollen; ich habe die Ansichten ausgesprochen, wie sie im
Regierungsrathe obwalteten, und wie ich sie für richtig halte.
Nun, Herr Präsident, meine Herren, bietet sich die Hauptfrage;
denn ich wiederhole noch einmal: wenn eine Vorschrift eristirt,
daß die Mittheilung des Entwurfes an die Synode vor der
ersten Berathung geschehen solle, dann ist die Sache abgethan.
Hier erlaube ich' mir, ein Prinzip mit zwei Worten zu berühren,
gestützt auf welches zwei parallel laufende Verhältnisse
verfassungsmäßig normirt sind. Es ist bemerkt worden, die Kirchensynode

habe in kirchlichen Angelegenheiten ein gleiches Recht wie
die Schulsynode in Schulsachen. Das unterschreibe ich unbedingt;
aber, meine Herren, unterschreiben sie dann nicht für die Schulsynode
mehr Recht, als für die Kirchensynode. Ich komme hier auf ein
Faktum, welches ich zwar nicht selbst anführen hörte, das aber, wenn ich
recht berichtet bin, irrig angeführt wurde ; sollte ich die Sache unrichtig

auffassen, so bitte ichj mich zu berichtigen. Herr Jmobersteg
hat gesagt, es falle ihm auf, daß man die Kirchensynode vor
Behandlung des Organisationsgesetzes berathen habe, jetzt aber
der Schulsynode nicht dasselbe' Recht gewähren wolle. Diese
Ansicht beruht auf einem Irrthume. Die Kirchensynode ist in
Betreff des gestern hier behandelten Gesetzes gar nicht berathen
worden, sondern sie hat den betreffenden Entwurf selbst gemacht
und vorgelegt. Im Uebrigen ist das Verhältniß beider Synoden
ein vollständig gleiches; sie haben beide ein doppeltes Recht:
die Schulsynode hat das Recht des Antrages in Schulsachen,
die Kirchensynode hat dasselbe Recht in kirchlichen Dingen; aber
beide Synoden haben noch ein anderes Recht. Das Recht der
Vorberathung ; darüber werden wir einverstanden sein. Was
resultirt daraus? In Bezug auf die Kirchensynode, was ich

gestern, nicht nur früher bei verschiedenen Anlässen gesagt habe
und nun wiederholen will: daß wir nicht das Recht haben, ein
Gesetz zu erlassen in Sachen kirchlicher Organisation, ohne daß
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es vorher von der Kirchensynode vsrberathen worden ist.
Vollkommen daS gleiche Recht hat die Schulsynode in ihrer Sphäre.
Wir haben das Recht nicht, ein Schulgesetz zu erlassen, bevor
die Synode angefragt worden ist; darüber wird Niemand streiten
wollen. Aber da liegt der Streitpunkt: wann soll die Synode
berathen werden? Ist es nothwendig, daß^die Schulsynode (und
die Kirchensynode in Kirchensachen ganz gleich, denn eS ist dabei
kein Unterschied) berathen werden muß, bevor der Große Rath
sich mit dem betreffenden Gegenstände befaßt hat, oder bevor die
definitive Berathung beendigt ist, bevor überhaupt das Gesetz
erlassen ist? Wenn wir über die Bedeutung eines Wortes dis-
putircn wollen, so frage ich: was ist die „Erlassung" eines
Gesetzes eigentlich? Ist das „Erlassen" und „Berathen" eines
Gesetzes das Nämliche? Heißt es im Synodalgesetze:
„vorberathen," — bevor ein Gesetz „vorberathen" sei, müsse die Synode
angefragt werden? Nein, es heißt nur: „bevor sie (die Gesetze)
erlassen'wcrden," d. h. wir dürfen ein Gesetz nicht endlich
berathen, nicht definitiv darüber abstimmen, es nicht in Kraft
treten lassen, kurz, nicht publiziern, bevor die Schulsynode sich

darüber ausgesprochen hat. Allein ich wiederhole noch einmal:
die Kirchensy'node befindet sich in dieser Beziehung in vollkommen
gleicher Stellung, nicht besser und auch nicht schlimmer als die
Schulsynode, unv hier erlaube ich mir auf eine kleine Konsequenz
aufmerksam zu machen, indem ich die Frage an Sie richte :
wollen wir uns die Hand so binden, daß der Große Rath in
kirchlichen Angelegenheiten gar nichts vornehmen kann, nicht
einmal eine erste Berathung, bevor die Synode angefragt worden

ist? So viel an mir, möchte ich mir dieses Prinzip
verbitten. Ich bin vielmehr entschieden der Ansicht: wir haben
das Recht, zu berathen, aber nicht das Recht, zu erlassen und
wenn wir eine Kirchenangelegenheit zu behandeln haben, so

spreche ich mich ganz gleich aus, und ich gestehe der Synode nicht
das Recht zu. zu berathen, bevor der Große Rath die erste
Berathung vorgenommen hat. Allein wenn man behaupten woll e

(und hier wende ich den Spieß um), der Große Rath habe das
Recht, definitiv zu berathen, und zu beschließen ein Gesetz in
Kraft treten zu lassen, bevor die Synode angefragt sei, insofern
es einen in ihren Vorberathungskreis fallenden Gegenstand
betrifft, so sage ich: dazu halte

'
ich den Großen Rath nicht für

berechtigt. Und so ist es vollkommen gleich zu halten mit der
Schulsynode. Sie hat das Recht der Vorberathung, sie kann
mit der Verfassung in der Hand auftreten und sagen: Ihr könnt
wohl berathen, aber nicht definitiv annehmen, nicht erlassen.
In diesem Rechte wird die Schulsynode auch nicht im Mindesten
verkümmert, wenn wir den Gesetzesentwurf zuerst zur Hand
nehmen und unsere Meinung darüber aussprechen. Daß sie

berathen werden muß, bevor wir das Gesetz erlassen, das weiß
ich wohl, und ich wiederhole es, darin sind beide Synoden ganz
gleich. Ich schließe meinen Vortrag mit einer Bemerkung in
Betreff der Kirchensynode, weil ich nicht will, daß in meine
Worte mehr gelegt werde, als ich selbst hineinlegen wollte. Ich
bin mißverstanden worden, wenn man behauptet, ich hätte gesagt,
der Große Rath dürfe über nichts berathen, was kirchliche
Angelegenheiten betreffe, bevor die Synode darüber angefragt worden

sei. Das habe ich nicht gesagt, sondern nur behauptet, der
Große Rath dürfe keine Aenderung in kirchlichen Dingen
vornehmen, nichts definitiv beschließen, bis die Synode organifirt
sei, um ihr Gutachten abgeben zu können. Darum habe ich

auch früher schon bemerkt, es wäre eine durchaus unfruchtbare
Arbeit, sich über eine Aenderung in Kirchensachen zu berathen,
bevor die Synode vorhanden set. Ganz gleich verhält es sich

mit der Schulsynode, wir dürfen kein Gesetz erlassen, nichts
ändern, bevor sie angefragt worden ist; aber ob dieß gerade vor
der ersten Berathung geschehen solle, da will ich keck erwarten,
wer das behaupten will, wenigstens in der Verfassung steht dieß
nicht und auch nicht im Synodalgesetze. Dafür ist keine Spur
von Vorschrift vorhanden und ich kontestire dieß auch ganz
bestimmt und zweifle überhaupt, ob sich irgend ein stichhaltiger
Grund dafür anführen lasse. Das behaupte ich hingegen auch,
daß, wenn der Große Rath ein Schulgesetz, die Hochschule

ausgenommen (denn so viel ich weiß, hat die Synode dazu nichts
zu sagen), erlassen, definitiv beschließen wollte, ohne die Synode
anzufragen, daß dieß dann gegen die Verfassung sein würde;
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der Große Rath soll von den Ansichten der Synode Kenntniß
haben. Unser Verhältniß ist also in dieser Beziehung ein ganz
freies und wir sind durchaus nicht gezwungen, weder gegenüber
der Schul-, noch gegenüber der Kirchensynode. Ich sage: wir
sind vom Standpunkte der Klugheit, oder um mich richtiger
auszudrücken, von demjenigen der Zweckmäßigkeit aus angewiesen,
das Gutachten der Synode einzuholen, nachdem der Große Rath
seine Ansicht in der ersten Berathung kund gegeben. So hat
der Regicrungsrath die Sache aufgefaßt und empfiehlt Ihnen
seine» Antrag in dem Sinne, daß die Schulsynove berathen
werde, aber eS sei nicht nothwendig, auch nicht zweckmäßig, daß
es vor der ersten Berathung geschehe.

Da sich auf die Bemerkung des Herrn Präsidenten, es

mochte ihm die Befugniß gegeben werden. bei der Abwesenheit
deö Herrn Vizepräsidenten und seines Stellvertreters einen
andern Stellvertreter zu bezeichnen, kein Widerspruch erhebt, so

bezeichnet er als solchen den Herrn Großrath v. Er lach.

Bützberger. Herr Präsident, meine Herren! Wenn ich

mir einige Bemerkungen über das vorliegende Gesetz erlaube,
so dürfen Sie versichert sein, daß ich nicht weitläufig eintreten

werde; denn nach meinem Dafürhalten ist die vorliegende
Angelegenheil so einfach, daß viele Worte gar nichts nützen. Ich
erkläre von sorncherein, daß ich auf den 2—3stündigen Vortrug
des Herrn Erziehungsdirektor Moschard nicht eintreten will; ich

erkläre ebenso, daß ich nicht gegen das Eintreten stimmen werde,
weil ich die Bestimmungen des Gesetzes, welches uns Herr
Moschard vorlegt, nicht für zweckmäßig halte; denn ich habe das
vorliegende Gesetz noch gar nicht studiert, einzelne Bestimmungen
desselben habe ich wohl durchgegangen und gelesen, aber studiert
habe ich sie nicht so, daß ich darüber sprechen könnte. Warum?
Weil ich mir sagte: ich will dann das Gesetz prüfen, wenn ein
Gutachten der Schulsynode vorliegt. Also mir ist es heute total
gleichgültig, ob uns ein guter oder schlechter Entwurf vorgelegt
worden sei, ob wir ihn annehmen sollen oder nicht; das ist mir
ganz gleichgültig. Ich glaube nämlich, der Große Rath habe
auf heute nicht die Macht, zu einer Berathung des Gesetzes
selbst die Hand zu bieten; er hat das Recht nicht dazu. Das
ist der Grund, warum ich einige Bemerkungen zur Unterstützung
deS Antrages des Herrn Jmobersteg und zur Empfehlung der
Vorstellung der Vorsteherschaft der Schulsynode anzubringen so

frei bin. Herr Präsident, meine Herren, in der letzten Sitzung,
wenn ich nicht irre, habe ich in einem Votum (ein ehrenwerthes
Mitglied hat dieses Votum als einen Mißtrauensbaum bezeichnet)
gesagt, es bemühe mich, das Verfahren der Regierung zu sehen;
nicht nur das, man habe ihr mißtrauen müssen, auch deßwegen,
weil ich sehe, daß man über Verfassungsbestimmungen hinweggehe,

weil ich sehe, wie man sich oft an den dürren Buchstaben
halte gegen den Sinn der Verfassung, und ein anderes Mal,
wenn der Buchstabe deutlich spricht, den Sinn suche. Ich bin
sogar weiter gegangen und habe gesagt: wenn es sein müsse, so

gehe man über die Verfassung hinweg, sowohl über den Sinn
als über den Buchstaben. Man hat mir diese Behauptung übel
genommen; ich gebe zu, daß es eine herbe Anklage war.' Die
Regierung ripostirte dagegen: man könne in der Auslegung von
Verfassung und Gesetz differiren, absichtlich habe man sie nicht
umgangen. Nun liegt wieder ein Fall vor — ich weiß nicht,
soll ich mich dessen freuen oder nicht, — wo wir in der
Auslegung der Verfassung wieder nicht einig sind. Freuen könnte
ich mich, weil dieser Fall den schlagendsten Beweis giebt, daß
dasjenige wahr ist, was ich behauptete; aber bedauern muß ich es,
vaß es so weit gekommen ist, daß uns die Regierung Gesetze
vorlegt, ohne daß sie der Verfassung Genüge geleistet hat. Das
muß ich bedauern und ich erkläre von vornherein, dieß betrifft
freilich nur meine Person, daß ich an der ersten Berathung über
den vorliegenden Gesetzesentwurf, sofern sie heute vorgenommen
werden sollte, in keiner Weise Theil nehmen werde. Ich will
warten, bis ein Gutachten der Schulsynode vorliegt; aber bis
diese Formalität erfüllt sein wird, will ich für meine Person
keinen Theil haben an der Uebergehung einer Verfassungsbestimmung.

Bei der heutigen Verhandlung haben die Herren
Regierungspräsident Blösch, Erziehungsdirektor Moschard und

sodann auch Herr Lauterburg sich zwei Fragen gestellt. Sie sagen:
es frage sich, ob es zweckmäßig sei oder nicht, daß der Große
Rath die erste Berathung des Schulgesetzes vornehme und erst
nach derselben die Synode anfrage. Dann fragen sie sich auch
(und Herr Blösch hat diese Frage einläßlich erörtert), ob man
dieß thun dürfe. Alle drei genannten Herren stimmen darin
überein und sind mit einander einverstanden, daß der Große Rath
das Recht habe, die erste Berathung des Entwurfs zu beginnen
und zu vollenden und erst nachher das Gutachten der êynode
einzuholen. Auch darüber sind sie mit einander einig, daß dieses
Verfahren das zweckmäßigere sei. Herr Regierungspräsident
Blösch hat zwar gesagt, es nehme ihn Wunder, ob Jemand mit
Grund eine entgegengesetzte Ansicht vertheidigen dürfe. Ich will
es versuchen und bin so frei, wie es Herr Jmobersteg vor mir
gethan hat, eine andere Ansicht zu verfechten, man mag sie nun
acceplircn oder nicht, weil ich glaube, wir seien durch die
Verfassung gebunden, die ich beschworen habe und wenn ich dieses
sage, daß die Verfassung es nicht gestatte, heute über das Schulgesetz

zu deliberiren, so'sind zwei Vorschriften ganz besonders ins
Auge zu fassen. Die eine befindet sich in der Verfassung selbst,
die andere im Gesetze. Diese stehen in einem solchen Verhältnisse

zu einander, daß die zweite, nämlich die Gesetzesbestimmung,
nichts anderes sagen darf, als was mit der Verfassung übereinstimmt;

sie darf nur deren Ausführung sein. Wäre darin ein
anderer Grundsatz aufgenommen worden, so anerkenne ich ihn
nicht und wenn heute der Große Rath ein Gesetz erläßt, daS der
Verfassung widerspricht, so sage ich: einem solchen Gesetze unterziehe

ich mich nicht. Was die Vorschrift der Verfassung betrifft,
so ist sie sehr kurz und schlagend; ich will sie ablesen. ES heißt
im §. 8l: „Einer Schulsynode steht das Antrags- und
Borberathungsrecht in Schulsachen zu." Die Schulsynode hat also

das Recht der Vorberathung in Schulsachen. Nun stelle ich mir
zwei Fragen, nur zwei, und ich will sehen, ob Jemand mit einigem
Grunde eine verneinende Antwort geben könne. Ich frage
einmal: ist das eine Schulsache, die uns vorliegt? Wer wird sagen :

nein! Denn sie ist es. Meine zweite Frage ist die: hat die

Schulsynode diese Schulsache vorberathen? Wer wird das sagen
können! Wenn aber das wahr ist, daß der vorliegende Entwurf
eine Schulsache ist, ferner daß die Synode darüber nicht gehört
worden ist, so sage ich, hat man noch etwas nicht erfüllt, was
der tz. 8l der Verfassung ausdrücklich fordert; man hat der Synode
ein Recht entzogen, das ihr nach §. 8l der Verfassung ausdrücklich

gebührt. Da glaube ich, höre die Interpretation auf, weil
die Bestimmung der Verfassung an und für sich klar und deutlich
ist; denn das Wort „erlassen", auf das sich die Herren Blösch
und Lauterburg namentlich stützen, kommt im H. 8l gar nicht
vor. Aber wie verhält es sich mit der Bestimmung des Gesetzes,
wo das Wort „erlassen" vorkommt? Dort heißt es: der Schulsynode

sollen alle Gesetze und allgemeinen Verordnungen, welche
das Schulwesen betreffen, „bevor sie erlassen werden", zur
Vorberathung vorgelegt werden. Hier kann man allfällig interpretiern.

Aber ich wiederhole: interpretire man nur ein Gesetz,
und wenn man es anders interpretiren will, als ich es
interpretire, so behaupte ich, daß es entgegen einer klaren Vorschrift
der Verfassung ist. Das behaupte ich und zwar keck, und wenn
man eine andere Interpretation macht, so ist es wahr, daß man
einer Verfassungsbestimmung Gewalt anthut, wozu ich nicht Hand
biete. Herr Regierungspräsident Blösch und Herr Moschard
sagen: wenn das Gesetz sagt, daß alle Gesetze über Schulsachen
der Synode zur Vorberathung vorgelegt werden sollen, bevor
sie erlassen werden, so müsse man untersuchen, was das Wort
„erlassen" bedeute, und hier kommen wir wieder auf das
Nämliche heraus: Herr Blösch sagt, es sei „publiziren," Herr
Moschard, es sei „promulgiren," und ich will die Ausdrücke,
welche diese Herren in ihrem Vortrage brauchten, festhalten.
Ich anerkenne, daß diese beiden Herren Juristen sind, ich
anerkenne auch ihre Kenntnisse; eben so ist es richtig, daß man
in der Rechtswissenschaft das Erlassen so versteht. Allein wenn
Sie es so auslegen und sich an diese Auslegung halten wollen,
so will ich Ihnen mit ein paar Worten nachweisen, wie sehr
Sie in Widerspruch kommen mit der Verfassung; ich will Ihnen
nachweisen, daß dieselbe unter Erlassung eines Gesetzes etwas
Anderes versteht, nicht dasjenige, was man allerdings in der



Rechtswissenschaft darunter versteht. Herr Präsident, meine
Herren, die Verfassung versteht unter der Erlassung eines
Gesetzes nicht nur die Publikation desselben, sondern die Berathung
und die Publikation. Zu Begründung dieser Behauptung berufe
ich mich auf den §. 27, welcher sagt: „Dem Großen Rathe,
als der obersten Staatsbehörde, sind folgende Verrichtungen
übertragen: I. a. Die Erlassung, Erläuterung, Abänderung und
Aufhebung von Gesetzen und allgemein bleibenden Verordnungen"

u. s. w. Die Erlassung von Gesetzen ist also durch diese
Bestimmung dem Großen Rache übertragen, und der folgende
Paragraph sagt, er dürfe diese Befugniß nicht an eine andere
Behörde delegiren, sondern müsse sie selbst versehen. Wollen
Sie nun heute das Wort „erlassen" so interpretiern, wie es
die beiden genannten Herren so eben versucht haben und wie es
scheint, daß es die Regierung selbst durchsetzen wolle, wenn sie

sagen, die Deliberation über ein Gesetz gehöre nicht zur
Erlassung desselben, so frage ich Sie: wo führt dieß denn hin?
Mit gleichem Rechte könnte man behaupten, wenn ein Gesetz
hieher gebracht wird, so brauche der Große Rath gar nicht
darüber zu deliberiren und könne unter Umständen, wenn er es
für zweckmäßig erachte, die Berathung einer andern Behörde
übertragen, da sie nicht zur Erlassung eines Gesetzes gehöre.
Wenn aber ein solches Verfahren eingeschlagen würde, könnte
man dann noch sagen: die Promulgation eines Gesetzes geht
vom Großen Rathe aus? Ich bin überzeugt, meine Herren,
daß in einem solchen Falle Keiner von uns im ganzen Saale
sagen würde, der Große Rath habe nicht gegen die Verfassung
gehandelt. Allein ich wiederhole es: dahin führt es, wenn die
Auslegung, wie sie versucht wurde, Geltung erhalten sollte.
Sie sehen also, daß die Verfassung unter dein Erlassen eines
Gesetzes dessen Berathung und Publikation zusammenbegrcift.
Allein abgesehen von dieser Konsequenz, abgesehen von dieser
Vorschrift der Verfassung, will ich Sie noch auf Eines aufmerksam

machen. Ich erlaube mir nämlich die Frage: hat der Große
Rath, als er das Gesetz über die Schulspnode erließ, unter
dem Worte „erlassen" dasjenige verstanden^ was Herr Blösch
so eben behauptete, indem' er sagte, die erste Berathung eines
Gesetzes gehöre nicht zur Erlassung desselben, oder will der
§. 27 der Verfassung diese Auslegung? Ich sage: nein! Das
hat der Große Rath damals nicht darunter verstanden; das hat
er nicht wollen und das ist auch nicht darunter zu verstehen.
Wenn die Verfassung sagt: vor der Berathung oder Erlassung
eines Schulgesetzes soll die Synode um ihr Gutachten angefragt
werden, kann dann noch mit einigem Sinne die Behauptung
aufgestellt werden, der Große Rath habe das Recht, zuerst zu
berathen und dann hintendrein die Synode anzuhören? Ich
sage also: in Bezug aus die erste Frage bin ich mit diesen
Herren, welche eine solche Auslegungsweise verfechten, nicht
einverstanden, mag nun das von ihnen vorgeschlagene Verfahren
ein zweckmäßiges sein oder nicht. Aber es sei mir auch noch
erlaubt, da man doch die Frage der Zweckmäßigkeit so als
entschieden dargestellt hat, auch noch ein paar Bemerkungen dagegen
anzuführen. Ich beginne dabei mit den Behauptungen, welche
Herr Lauterburg so eben aufgestellt hat. Er sagte: für ihn sei
das auch ein Grund, sofort m die Behandlung des Schulgesetzes
einzutreten, weil Jedermann Zeit gehabt habe, dasselbe zu
studiren und sich in die Möglichkeit zu versetzen, seine Wünsche
und Begehren bei'm Großen Rathe geltend zu machen. Herr
Präsident, meine Herren! Ich habe bereits gesagt, daß ich
wenigstens nicht in diesem Falle gewesen bin, und ich bin überzeugt

noch manches Mitglied dieser Behörde; warum? Weil
sich dasselbe, wie ich zu mir selbst, gesagt haben wird: ich will
den Entwurf dann studiren, wenn ich das Gutachten der Schulsynode

vor mir habe! Das ist Eins. Zweitens möchte ich Sie
fragen: wer interessirt sich am meisten um diesen Gegenstand
und fühlt sich am meisten berufen, dem Großen Rathe in Bezug
auf denselben Vorschläge zu machen? Ohne Zweifel die Lehrerschaft,

denn in dieser Angelegenheit können die Lehrer als
Fachmänner ihre Stimme abgeben, und es ist zweckmäßig, daß wir
die Stimmen derselben hören. Glauben Sie nun, diese
Fachmänner haben, als der Entwurf publizirt wurde, sich sofort an
die Arbeit gemacht? Ich glaube, nein, und zwar aus dem
einfachen Grunde, weil sie glaubten, sie kommen dann in der
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Schulsynode zusammen und können in derselben Bericht und
Antrag zu Handen des Großen Rathes besprechen. Der Grund,
welchen Herr Lauterburg angeführt hat, um seine Behauptung
zu erhärten, spricht also, nach meiner Ansicht, gar nicht für die
Zweckmäßigkeit des von ihm und von der Regierung empfohlenen
Versahrens. Herr Lauterburg sagt ferner, durch einzelne
Aeußerungen auf dem Wege der öffentlichen Presse über den Entwurf,
so wie aus den in einzelnen Vorstellungen enthaltenen
Aeußerungen ergebe sich, daß nur untergeordnete Punkte angegriffen
worden und diese Angriffe also nicht ein Grund der Verschiebung
seien. Wenn Herr Lauterburg aber dieses behauptet, so

verwechselt er gleichzeitig etwas. Denn er setzt dabei voraus, alle
Männer, welche sich berufen fühlen mögen, ein Wort in dieser
Sache mitzusprechen, haben schon geredet, ihre Ansicht schon

geltend gemacht; aber diese Voraussetzung ist nicht richtig. Das
verlangen wir eben; man kann also nicht mit Grund dasjenige
behaupten, was Herr Lauterbürg behauptet hat. Die Schulsynode

wartet darauf, daß ihr der Entwurf mitgetheilt werde,
um ihre Bemerkungen darüber machen zu können, und sie wird
ihre Bemerkungen darüber machen, ich weiß es. Herr Lauterburg

geht aber in seinen Behauptungen weiter und sagt ferner:
das Ganze sei eigentlich nur eine Sache der Form, und da es
pressant sei, daß man einmal aus dem provisorischen Zustande
unseres Schulwesens hinauskomme, so könne man diese Formalität

leicht übergehen. (Stimmen: Nein!) Es sagt Jemand,
es sei nicht wahr, was ich vortrage; ich wiederhole: Herr
Lauterbarg hat gesagt, es sei eine Formalität, um die es sich

hier handle. Diese Formalität ist aber hier ein wichtiges Recht,
nämlich das Recht der gesammten Lehrerschaft, das ihr die
Verfassung selbst einräumt, hier mitzureden. Das ist gar keine
bloße Förmlichkeit, und ich protestire gegen eine solche
Interpretation der Verfassung, etwas zu einer bloßen Formalität zu
stempeln, was ein wtchtiges Recht ist. Es handelt sich nicht
darum, eine bloße Formalität zu erfüllen, sondern darum handelt

es sich, ob man ein Recht, das die Verfassung einem

ganzen Stande gibt, durch denselben wolle ausüben lassen. Herr
Laulerburg stellt einen fernern Grund für seine Behauptung auf:
die Mitglieder der Vorsteherschaft ^er Synode sitzen hier, und
können daher jetzt schon sich über die Sache aussprcchen. (Lauterburg:

Ich habe nicht gesagt: die Mitglieder, sondern nur:
einige Mitglieder.) Desto weniger kann sich Herr Lauterburg
auf diesen Punkt stützen. Allein ich entgegne dieser Bemerkung:
ich anerkenne hier nicht eine Vorsteherschaft der Schulsynode;
hier spricht weder sie noch die Synode selbst, sondern hier spricht
einzig der Große Rath. Es gibt jedoch einen verfassungsmäßigen

Weg, wodurch die Synode zu ihrem Worte kommen kann
und diesen sollen wir ihr lassen. Endlich schließt Herr Lauterburg

seinen Vortrag, indem er den Antrag stellt, zur nähern
Untersuchung und Begutachtung des Entwurfes noch eine
Kommission niederzusetzen und zwar sieht er die Sache für so wichtig
an, daß er die Mitglieder derselben durch den Großen Rath
selbst will wählen lassen. Ich gestehe Ihnen offen, es hat
mich frappirt, den Redner am Ende seines Vortrages zu einem
solchen Schlüsse kommen zu hören; zu hören, wie er nach so

vielen Gründen, die er für die Zweckmäßigkeit des sofortigen
Eintretens und gegen die Vorbcrathung der Schulsynode
angebracht am Ende vom Liede noch sagt: jetzt muß zuerst noch
eine Kommission niedergesetzt werden! Also, Herr Lautcrburg
meint selbst, es möchte nicht unzweckmäßig sein, den Entwinf
noch von einer durch den Großen Rath selbst zu wählenden
Kommission prüfen und begutachten zu lassen! Aber wenn Herr
Lauterburg selber dieß anerkennt, daß noch eine Vorberathung
durch Experten nothwendig sei, warum dann nicht lieber geradezu
diejenigen Experten beralyen, die durch Verfassung und Gesetz

am Ersten berufen sind, über ein solches Gesetz chre Stimme
abzugeben? Dieser Antrag selbst beweist Ihnen, Herr Präsident',

meine Herren, daß es nicht unzweckmäßig ist, wenn wir
uns vor jeder weitern Verhandlung an die Schulsynode wenden.

Ich komme noch einmal auf das Votum des Herrn Regierungspräsidenten

Blösch zurück. Er sagt: man soll ja nicht etwa
glauben, daß die Regierung nicht an die betreffende Verfassungsbestimmung

gedacht habe, sondern er könne uns mittheilen, daß

sie sich darüber berathen, ihre Ansicht ausgesprochen und entschieden
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habe. Ich gestehe Ihnen offen, wenn Herr Regierungspräsident
Blösch uns dieses nicht selbst hier gesagt hätte, so würde ich

einfach gedacht haben, es sei ein Versehen von Seite der
Regierung sie habe es nicht genugsam überlegt; ich würde einfach

verlangt haben, daß man der Verfassung Genüge leiste, und
ich hätte wahrhaftig geglaubt, man würde auf ein solches

Begebren antworten: lieber die Verfassungsbestimmung erfüllen,
als über diesen — ich will annehmen, obschon ich es keineswegs
zugebe, daß über dessen Sinn ein Zweifel obwalten könne, aber
ich will dennoch annehmen — über diesen auch nur zweideutigen
Paragraphen der Verfassung hinwegzugehen! Allein dem ist

nicht'so; es ist nicht ein bloßes Versehen, sondern Herr
Regierungspräsident Blösch selbst sagt uns: wir haben uns darüber
berathen und die Regierung hat ihre Ansicht ausgesprochen; das
hat mich wirklich sehr frappirt. Herr Regierungspräsident Blösch
hat das Beispiel von England angerufen; dort, sagt er, sei

die erste Berathung nichts Wichtiges, nur eine Formalität; erst

bei der zweiten oder gar bei der dritten beginne der Kampf.
Ich sehe wahrhaft nicht ein, wozu uns das Beispiel von England

dienen soll. (Da von der Tribüne Beifallsbezeugungen
erfolgen, so ermahnt der Herr Präsident dieselbe zur Ruhe.)
Ich könnte es begreifen, wie das Beispiel von England angeführt

würde, wenn die Verhältnisse die gleichen wären; aber

hier ist gerade das Umgekehrte von dem der Fall, was in
England geschieht; die zweite Berathung ist hier dasjenige,
was, wie Herr Regierungspräsident Blösch sagt, in England
die erste, nämlich in der Regel eine bloße Formalität. Ich will
Sie nicht länger aufhalten, sondern schließe damit, indem ich

sage: meines Erachtens verlangt die Verfassung, daß die Synode
sich ausspreche, bevor wir berathen. Ich kenne keine definitive
und vorläufige Berathung, sondern ich anerkenne nur eine von
der Verfassung vorgeschriebene zweimalige Berathung, welche

im Interesse des Großen Rathes selbst vorgeschrieben ist, damit
er nach vorgenommener erster Berathung Zeit hat, über die Sache
nachzudenken, und wenn er findet, es sei etwas besser zu machen
oder zu ergänzen, bei der zweiten Berathung darauf zurückzukommen.

Wenn aber daS Gesetz berathen und erst vor der
zweiten Berathung der Synode mitgetheilt wird, so nehmen
Sie einmal den Fall an, die Synode bringe uns ein ganz
anderes System vor, wozu sie das Recht hat ; nehmen Sie
sogar an, was nicht außer dem Bereiche der Möglichkeit liegt,
es würde in einzelnen Punkten zu Gunsten der Synode entschieden

werden, wie kommt es dann Dann haben wir nicht mehr
die dreimonatliche Frist, um eine zweite Berathung zu erwarten^
sondern es ist definitiv entschieden, ob gut oder nicht gut. Sie
sehen, daß ein solches Verfahren sagen würde, man müsse zuerst
einen Entscheid fassen und erst nachher die Sache bedenken; denn
die dreimonatliche Frist zwischen der ersten und zweiten Berathung
ist nichts Anderes als eine Bedenkzeit, welche der Große Rath
hat, um seine Beschlüsse, die bei einer ersten Berathung gefaßt
wurden, abzuändern oder aufzuheben. Es ist wahrhaftig ein
verkehrtes Verfahren, zuerst einen Entschluß zu fassen und erst,
wenn man nichts mehr ändern kann, die Sache zu überlegen.
Ich erlaube mir nur, ein Beispiel aus der juristischen Praxis
anzuführen. Wenn Einer z. B. einen Prozeß anfangen will,
so klagt er nicht zuerst und nimmt erst nach dem richterlichen
Abspruche ein Rechtsgutachten, wenn er die Sache nicht verkehrt
anfangen will, sondern bevor er die Klage anhebt. Ich schließe,
indem ich wiederhole: ich mag die Sache ansehen, wie ich will,
so scheint es mir auch vom Standpunkte der Zweckmäßigkeit aus
nicht gut, jetzt in eine Berathung einzutreten. Aber, wie
gesagt ich lasse diesen Punkt links liegen und sage: wir haben
das Recht nicht, eine Berathung vorzunehmen, bevor sich die
Synode ausgesprochen hat. Sollte das Eintreten aber dennoch
erkannt werden, so erkläre ich wenigstens für meine Person,
daß ich an den fernern Debatten über diesen Gegenstand keinen
Theil mehr nehmen werde.

G y gar. Herr Präsident, meine Herren! Mir scheint
es der ganze Streit sei eine pure Rechthaberei; da sich die
Diskussion aber einmal so weit verbreitet hat, so erlaubeich
mir auch einige Worte in dieser Sache. Der ganze Kampf dreht
sich um diesen Punkt: die Negierung sagt uns, der vorliegende

Gesetzesentwurf müsse wohl der Synode vorgelegt werden, aber
erst wenn er vom Großen Rathe einmal berathen worden sei;
dagegen behaupten verschiedene Mitglieder dieser Versammlung,
namentlich auf der linken Seite, die Mittheilung des
Schulgesetzes müsse vor der ersten Berathung geschehen. Das ist der
ganze Streit. Ich bekenne mich zu Denjenigen, welche sagen,
der Entwurf solle vor der Berathung durch den Großen Rath
der Synode vorgelegt werden und zwar aus dem einfachen
Grunde: da der Entwurf der Synode einmal zugeschickt werden
muß, so ist es besser, es geschehe früher, damit wir die
Ansichten derselben bei der ersten Berathung selbst noch in Betracht
ziehen können. Ebenso halte ich es für eine große Zeitersparniß,
wenn dieses Verfahren beobachtet wird. Ich glaube, die
Ansichten der Synode werden so entschieden ausgesprochen werden,
daß nachher kein Vernünftiger mehr gegen das Eintreten sich

erheben wird. Ich habe den Gesctzesemwurf gelesen und finde,
daß er gar nichts werth sei, ich gestehe es offen. Ich habe
einige Paragraphen durchgesehen und gefunden, die HaÜpttendenz
des Entwurfes ziele dahin, unsere Jugend wieder auf den Punkt
zu bringen, wo die ersten Christen, auf einen Standpunkt, wo
es nichts Anderes heißt, als: lesen, beten und singen, und
anstatt gründlichen Wissens Aberglauben und Unwissenheit! Ich
finde im vorliegenden Entwürfe offenbar die Tendenz
ausgesprochen (Herr'Moschard hat dieß zwar verneint, aber ich
behaupte es dennoch), unsere Schuljugend wieder unter den Einfluß

der Geistlichkeit zu stellen. Diese Tendenz will ich nicht;
auch Herr Moschard will sie nicht, sonst würde er nicht verneint
haben, daß sie im Gesetze ausgesprochen sei. Ich gestehe offen,
daS ganze Wesen des Entwurfes ist mir viel zu fromm
eingerichtet. Ich Halle überhaupt nicht viel auf solchen Gesetzen,
sondern ich will Gesetze, die den Bürger für das praktische
Leben erziehen, damit er sich zu helfen weiß. Was nun den
Punkt anbetrifft, ob die Vorberathung des Entwurfes durch die
Synode vor der ersten Berathung durch den Großen Rath
geschehen solle oder nicht, so erlaube ich mir darüber auch noch

einige Bemerkungen. Wenn der Herr Erziehungödirektor
behauptet, das „Erlassen" eines Gesetzes sei erst dessen Promulgation

oder dessen Publikation, so könnte er am Ende mit dem
gleichen Rechte behaupten, der Große Rath sei nicht verpflichtet,
einen Gesetzesentwurf dem Volke mitzutheilen bis zur zweiten
Berathung. Das wäre, wenigstens nach meiner Auffassungsweise

konsequent. Wenn man aber bei der Behauptung bcharrt,
es sei zweckmäßiger, der Synode den Entwurf erst nach der ersten

Berathung mitzutheilen, so erlaube ich mir in dieser Beziehung
ein Beispiel anzuführen und zwar in Betreff eines Hausbaues.
Ich setze den Fall, es will Einer ein Haus bauen; er läßt
Holz, Steine u. f. w., kurz, was er zu seinem Baue nöthig
hat, herbeiführen und zu bauen anfangen. Wie er aber zum
Aufrichten kommt, sagt er zum Baumeister: jetzt mache mir
einen Plan! (Heiterkeit.) Gerade ein solches Verfahren schiene
es mir, wenn der Große Rath dem Antrage des Negierungs-
rathes Folge geben würde. Ich stimme also zur Ordnungsmotion
des Herrn Jmobersteg.

Herr Präsident des Regierungsrathes. Herr Präsident,
meine Herren! Da Herr Bützberger einige Fragen gestellt hat,
so erlaube ich, mir, ihm darauf zu antworten. Herr Bützberger
sagte, er wolle zwei Fragen stellen; ich bitte ihn, mir auf die
dritte zu antworten. Er fragt: ist der in Frage stehende
Gesetzesentwurf eine Schulsache? Ich sage: ja. Er fragt ferner:
hat die Schulsynode das Recht, diese Schulsache vorzuberathen?
Ich sage wieder: ja, und Niemand wird dieß bestretten wollen.
Aber nun bitte ich Herrn Bützberger, mir auf eine Frage
Antwort zu geben, nämlich: wann hat die Synode dieses Recht?
Hat sie es vor der ersten oder zweiten Berathung? Das ist der
wichtige Punkt, über den wir nicht einig sind; darüber ist in
der Verfassung nichts gesagt. Es ist darin nicht ausdrücklich
gesagt, die Begutachtung soll nach der ersten Berathung
geschehen eben so wenig als es ausdrücklich gesagt ist, daß sie

vor derselben geschehen solle. Darüber hat der Große Rath das
Recht, sich auSzusprechen, und er hat sich auch ausgesprochen,
zwar nicht der gegenwärtige, sondern der frühere Große Rath,
und zwar in einem Gesetze, und mich dünkt, man sollte sich an



diesen Ausspruch halten. Hier ist das Synodalgesctz als Regel
geltend und an diese Regel hat sich der Regierungsrath auch
gehalten, indem er die Ansicht theilte, die Erlassung eines
Gesetzes sei eigentlich die definitive Berathung desselben,
obwohl ich mit der Behauptung einverstanden bin, daß, wenn
das Synovalgesetz mit der Verfassung im Widerspruche stände,
man sich an die Verfassung zu hallen hatte. Darüber waltet
der eigentliche Streit (ob die vorliegende Angelegenheit eine
Schulsache sei und ob die Synode das Vorberathungsrccht
habe, darüber sind wir einverstanden), aber wann diese Vor-
beralhung geschehen soll, darüber streitet man sich und die
Verfassung enthält nichts. Allein der Große Rath hat sich

auf dem Wege des Gesetzes darüber ausgesprochen. Die
Behauptung daß die zweite Berathung eines Gesetzes eine bloße
Formalität sei, gebe ich nicht unbedingt zu; je nachdem das
Gesetz einen Inhalt hat, mag dieß der Fall sein, aber in vielen
Fällen ist auch die erste eine Formsache. Ich komme auf das
Beispiel, welches Herr Großrath Gygar angeführt hat und hier
bemerke ich, man sagt nicht vergebens: alle Gleichnisse hinken!
Ich glaube, das Äleichniß des Herrn Gygar hinke auch ein
wenig, und erlaube mir, ein Wort daran zu knüpfen, um zu
zeigen, daß eS vielleicht nicht am Besten hieher paßt. Herr
Präsident, meine Herren! Ich glaube, die verfassungsmäßige
Behörde habe den Plan zum Baue gemacht, der aufgeführt
werden soll. Ob sie dabei gefehlt hat over nicht, das ist etwas
Anderes; aber die Behörde, welche Ihnen den Plan vorlegt,
ist der Regierungsrath. Hier erlaube ich mir eine Frage: ich
setze den Fall, ich wäre Eigenthümer, will bauen, habe einen
Architekt bestellt und lasse mir von ihm einen Plan machen
(oft theilt man den Plan eines Baues einem zweiten Baumeister
mit, um dessen Urtheil zu vernehmen) ; — nun frage ich: wann
schicke ich den Plan dem zweiten Baumeister, bevor ich ihn selbst

angesehen habe oder nachher? Ich glaube, in der Regel, nachdem

ich selbst die Sache angesehen habe. Und so wird es sich

der Große Rath gewiß nicht nehmen lassen, den ihm vorgelegten
Plan zuerst einzusehen, bevor er denselben einer andern Behörde
zur Begutachtung mittheilt. Ob nun der Regierungsrath der
gescheidlere Baumeister gewesen oder nicht, darüber glaube ich
nicht eintreten zu sollen und ich wäre am allerwenigsten in der
Stellung den Entwurf zu vertheidigen. Ich überlasse dieß der
Erziehungsdirektion und schließe noch einmal, indem ich Sie
daran erinnere: dieselbe Regel, welche Sie heute für die Schulsynode

annehmen. nehmen Sie auch für die Kirchensynode an,
und ob der Große Rath so weit gehen und sich heute die Hände
so binden wolle, daß er keine kirchliche Frage mehr behandeln
könne, bevor er die Kirchensynode angefragt habe, das bitte ich

zu bedenken. Ich weiß, was ich in dieser Beziehung für eine
Ansicht habe; ich will der Kirchensynode das Recht nicht nehmen,
in Kirchensachen ihre Stimme abzugeben, bevor der Große Rath
etwas definitiv beschließt; aber ich will sie nicht berathe» müssen,
bevor der Große Rath selbst die Sache zur Hand genommen
hat. Ich bin mit Herrn Bützberger darin einig, daß ich
anerkenne, wenn das Synodalgesetz mit der Verfassung im
Widerspruche wäre, so wäre damit die Sache nicht abgethan,
wenn man dem Gesetze folgen würde. Herr Bützberger geht
aber noch viel weiter und sagt, wenn ich ihn richtig
aufgefaßt wir kommen mit §. 27 der Verfassung in Widerspruch,
wenn die Erlassung eines Gesetzes nach der Ansicht des
Regierungsrathes ausgelegt werde. Ich könnte mir dieses Argument
erklaren, wenn tz. 27 von der Berathung sprechen würde,
wiewohl eS mir dann noch sonderbar vorkäme. Nach der
Argumentation des Herrn Bützberger könnte es dazu kommen, daß
nicht einmal der Regierungsrath mehr Gesetze vorberathen dürfte.
Sie sehen, daß unter der Erlassung eines Gesetzes etwas
Anderes verstanden ist, als die bloße präparatorische Behandlung

nämlich die definitive Annahme.

Bützberger. Herr Präsident, meine Herren! Ich erlaube
mir nur ein Wort zur Berichtigung. Herr Regierungspräsident
Blösch hat meine Fragen erörtert und ihnen eine neue zugesellt;
allein er hat die eine meiner Fragen unrichtig aufgefaßt. Meine
erste Frage ging dahin: ist der vorliegende Entwurf eine Schulsache

Herr Blösch hat sie selbst bejaht. Meine zweite Frage
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ging aber nicht dahin: hat die Synode das Recht, diese Sache
vvrzuberathen? sondern ich fragte: hat sie den Entwurf wirklich
vorberathen? Während Herr Blösch auf die erste Frage eine
unumwundene Antwort gab, stellte er in Bezug auf die zweite
nur die neue Frage: ob die Verfassung etwas darüber bestimme?
Die Antwort darauf ist einfach; denn ich glaube^ im Worte

„ Vorbcrathung " liege die Bestimmung der Verfaflung. Wir
haben eine andere Vorschrift, welche sagt, der Regierungsrath
berathe die Gesetze vor, und Niemand wird behaupten, diese

Vorbcrathung habe erst nach der Berathung durch den Großen
Rath statt. Gerade dieser Ausdruck „Vorberathung" beweist
mir, daß vor aller Berathung die Synode die Sache
vorberathen muß; erst nachher kommt der Große Rath und beginnt
seine Berathung. Es ist noch in einem andern Paragraphen
der Verfassung gesagt, daß die Gesetze dem Volke bekannt
gemacht werden sollen ; dort setzt aber die Verfassung ausdrücklich hinzu,
daß die Bekanntmachung vor der endlichen Berathung geschehen
soll. Wenn nun H. 8l von der Vorberathung spricht, so frage
ich <5-ie: mit welchen Gründen kann man sagen, es sei auch
eine Vorberathung, wenn sie erst vor der endlichen Berathung
geschieht und die erste Berathung schon vorausgegangen ist?

Gfeller von Signau. Herr Präsident, meine Herren!
Ich fühle mich verpflichtet, zu erklären, daß ich zu den Ansichten
derjenigen Mitglieder stimme, welche in den vorliegenden Ge-
setzeSentwurf heute nicht eintreten wollen und zwar hauptsächlich
der Form wegen. Vorerst muß ich gegenüber der Behauptung,
als sei der Entwurf schon vor einigen Wochen den Mitgliedern
ausgetheilt worden, erklären, daß ich dieses nicht für richtig
halte. Wenigstens was meine Person betrifft, so ist er mir erst

vor etwa vierzehn Tagen zugestellt worden. Noch viel weniger
wird es daher den Privatpersonen, welche an der Sache Interesse
haben, und den Lehrern möglich gewesen sein, den Entwurf zu
durchlesen, geschweige zu studiren und ihre Ansichten darüber
auszusprechen und vor obere Behörde gelangen zu lassen. Auch
deßwegen möchte ich heute nicht eintreten, weil ich finde, daß
dieser Gesetzesentwurf, selbst bevor ihn der Regierungsrath zur
Hand genommen, vor die Schulsynode hätte gebracht werden
sollen, oder, wenn dieß einmal nicht geschehen ist, bevor der
Große Rath darüber eintritt. Denn ich kann mich nicht enthalten

offen zu erklären, daß ich die Synode in dieser Sache für
eine bessere Erpertenbehörde halte als den Regierungsrath. ES
ist im Laufe der Berathung schon bemerkt worden, in Bezug
auf den Gesetzesentwurf über das Wirthschaftswesen, daß
derselbe an eine Kommission gewiesen wurde. Das ist allerdings
geschehen und zwar bevor selbst der Große Rath darauf
eingetreten ist. Nun glaube ich, wenn man es für wichtig genug
hielt, ein Wirthschaftsgesetz zuerst vorberathen zu lassen und
zwar durch eine besondere Kommission, so sei es noch viel wichtiger

und dringender, hier die Synode zu Rathe zu ziehen.
Herr Präsident, meine Herren! Es ist wohl möglich, daß,
wenn es sich hier wieder um ein Wirthschaftsgesetz handeln
würde, man dasselbe an eine Synode der Wirthe, in so fern
es eine solche gäbe, weisen würde; aber die Synode der Lehrer
will man umgehen! Man will ihre Ansichten nicht hören, nicht
berücksichtigen, bis es dem Regierungsrathe oder der betreffenden

Behörde genehm ist. Dwß bestimmt mich hauptsächlich,
heute nicht einzutreten; denn ich muß fast vermuthen, wenn die
Synode aus andern Männern zusammengesetzt wäre, so würde
man sich wahrscheinlich nicht gescheut haben, ihr den Entwurf
anzuvertrauen, hevor der Große Rath selbst dessen Berathung
vorgenommen hätte. Es thut mir leid, daß ich zu diesem
Gedanken gekommen bin, allein so wie die Sache steht, mußte er
sich mir aufdringen. ES ist ferner behauptet worden, um die
Sache als dringlich darzustellen, der provisorische Zustand des
Schulwesens erfordere es, daß der Große Rath den Entwurf
sofort zur Hand nehme. Was nun den angeblichen provisorischen
Zustand unserer Schulen betrifft, so begreife ich nicht recht, wie
man zu dieser Behauptung kommt. Wenigstens in unserer
Landesgegend weiß ich nichts davon; wir halten uns einfach an
das Gesetz von l835; unser Schulwesen hat seinen ordentlichen
Gang wie gewöhnlich, und ich sehe nicht ein, wie es in diesem

Momente sehr dringlich wäre, das Bestehende über den Haufen
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zu werfen und durch ein Gesetz zu ersetzen, von dem wir zur
Stunde nicht wissen können, ob es besser ist als das bisherige.
Aus diesen angebrachten Gründen und aus andern, welche
verschiedene meiner Herren Kollegen vorbrachten, stimme ich gegen
das Eintreten in den vorliegenden Gesctzesentwurf.

Car lin. Ich bin innigst überzeugt, daß man durch die

Berathung des Gesetzes über'die Primärschulen, ohne dasselbe
vorher der Schulsynode vorgelegt zu haben, die Verfassung
verletzt. Um in dieser Beziehung jede Verantwortlichkeit von mir
abzuwenden, ergreife ich das Wort. Warum will man heute
Alles überstürzen? Der Herr Erziehungsdircktor hat zwischen
dem Gesetze von 1835 und dem jetzigen Entwürfe Vergleichungen
aufgestellt, aus welchen die Dringlichkeit der Berathung durchaus
nicht hervorgeht. Und da die Sache so wichtig ist, so muß man
auch mit Klugheit verfahren. Die Sache ist allerdings wichtig.
In einer Demokratie, wo sämmtliche Bürger nicht nur ihre
Ansichten über den Geschäftsgang auszubilden haben, sondern wo
auch ein Jeder in Folge des Grundsatzes der Gleichheit zu den
höchsten Staarsstellen gelangen kann, ist es nothwendig, daß ihre
Intelligenz aufgeklärt werde, damit sie ihre Rechte und Pflichten
gehörig kennen lernen. Wo sollen nun die Kinder diese
Ausbildung erhalten, wenn nicht in den Primärschulen Ungeachtet
dieser Umstände, weigern Sie sich, das Gutachten der Synode
einzuholen. Wenn Sie also die Verfassung nicht verletzen wollen,
so können Sie die Berathung des Gesetzes nicht vornehmen,
ohne es vorher der Schulsynovc vorgelegt zu baben; dieß geht
aus dem §. 8l der Verfassung hervor. Was ist das Äorbe-
rathungsrecht, welches hier eingeräumt ist? Die Antwort
liegt im Worte selbst. Will man ein Gutachten über einen dem
Großen Rathe vorzulegenden Gesetzesentwurf, so ist dieses
Gutachten nicht erst dann'einzuholen, nachdem der Entwurf aufgehört

hat ein Entwurf zu sein, sondern vorher. Sonst könnte

von vorberathen nicht die Rede sein, sondern man würde
nachberathen. Man stützt sich auf das Gesetz von 1848
betreffend die Organisation der Synode, und legt auf den Ausdruck

„erlassen" großes Gewicht. Welches aber die Bedeutung
sei, die man dem Worte „erlassen" gibt, so ändert dieß an der
Sache nichts. Und wenn das Gesetz, welches, wie von Herrn
Bützberger richtig bemerkt worden, nicht über der Verfassung
stehen darf, sagt: „bevor sie erlassen worden." so ist es klar, daß
auch die Ausdeutung im Sinne der Regierung, die Wirkung
ausdrückt, und nicht die Ursache. Mag man also das Wort
„erlassen" auffassen, wie man will, so ist ein Gutachten über ein
Gesetz nicht erst einzuholen, wenn dasselbe bereits berathen und
auf dem Punkte ist, bekannt gemacht zu werden. Herr Lauterburg,

wie ich glaube, wünschte die Niedersetzung einer Kommission.

Das können Sie jedoch nicht, denn dadurch treten Sie
schon in den Entwurf ein, und genehmigen grundsätzlich wenigstens

die Grundlagen desselben. Ich behaupte, baß Sie das
Eintreten auf keine Weise beschließen können, bevor Sie das
Guiachten der Synode eingeholt. Würden Sie anderer Ansicht
sein, so könnte man auch sagen, der Große Rath bedürfe keiner
Negierung, als vorberathende Behörde, und wir könnten von
uns aus, ungeachtet des S. 43 der Verfassung, welcher
vorschreibt, daß sämmtliche Gesetzesentwürfe vom Regierungsrache
vorberathen werden sollen, die Gesetze erlassen. Im vorliegenden

Falle nun ist, nach einer besondern Vorschrift der Verfassung,
die vorberalhende Behörde zweifach: es ist die Erziehungsdirektion,

resp, der Negierungsrath und zugleich die Schulsynode.
Wenn man behauptet, die Schulsynode könne ihr Gutachten nach
der ersten Berathung abgeben, so läßt man außer Acht, daß der
Große Rath, wenn das Gutachten nach der ersten Berathung
einlangen sollte, das Gesetz in Folge einer wichtigen Berathung
annehmen würde, da er bei der ersten Behandlung nicht im
Falle wäre, sich über den eigentlichen Tert des Entwurfes
auszusprechen. Herr Regierungspräsident Blösch sagt, es habe die
Kirchensynode, obschon sie sich in den gleichen Verhältnissen, wie
die Schulsynode, befand, von den Rechten, welche letztere jetzt in
Anspruch nimmt, für sich keinen Gebrauch gemacht. Ich weiß
nicht, wie es sich damit verhält, da ich bei der Berathung deS
Gesetzes über die Kirchensynode nicht die Ehre hatte, im Großen
Rathe zu sitzen; allein in jedem Falle rechtfertigt ein Mißbrauch

nicht einen zweiten. Daß Herr Blösch gegenüber der Schulsynode

sowohl, als gegenüber der Kirchensynode, nicht gebunden
sein will, ist wohl und gut; allein hier bindet ihn die Verfassung.
Ich resumire mich dahin: es wäre eine Verfassungsverletzung,

wenn man in den Entwurf eintreten, oder eine
Kommission niedersetzen würde, bevor man das Gutachten der Synode
eingeholt ; und indem ich gegen eine solche Verletzung protestire,
schließe ich mich dem Antrage des Herrn Jmobersteg' an.

Weingart. Herr Präsident, meine Herren! Um die
vorliegende Frage richtig zu beurtheilen, glaube ich, es sei nöthig,
daß man zur Quelle zurück gehe, nämlich zu den Verhandlungen
des Verfassungsrathes über diesen Punkt. Damals hatte ich
die Ehre, auch Mitglied jener Behörde zu sein, und was geschah
zu jener Zeit? Daß viele Bittschriften vom Lande an den Ver-
fassungsralh gelangten von Seite der Lehrerschaft, welche die
Bildung einer Schulsynode wünschten, und der VerfassungSrath
fragte sich damals, wie man sich auch seither tausendmal gefragt
hat und wie wir uns auch heute fragen sollen: was kann das
Bernervolk mit Recht verlangen und was ist unsere Pflicht und
Schuldigkeit? Und man antwortete damals, was man jetzt
antworten muß: wir sollen dem Bernervolke ein wohlgeordnetes,
vollständiges Erziehungs- und Entwicklungssystem für alle Klassen,

das für alle Berusöarten sorgt, aufstellen, ein Entwicklung s-
unv Erziehungssystem, welches ebenso den Bcdürfnipen unseres
Volkes als den Forderungen der Zeit entspricht. Um ein solches
System aufzustellen und dessen Benutzung und Vortheile jedem
Bürger zugänglich zu machen, damit er denjenigen Grad von
Ausbildung erlange, den er zur Erreichung seiner Bestimmung
als Mensch und als Bürger nöthig hat, muß man ihn ganz
natürlich mit so vielen Kenntnissen ausrüsten, als eö nur möglich

ist. Damals hat man, wie gegenwärtig, die dringende
Nothwendigkeit gefühlt, Fachmänner zu Rathe'zu ziehen bei der
Ausführung dieses großen Unternehmens, und wer sind denn
diese Fachmänner? ES sind keine andern als unsere
Schulmänner, welche seit einer langen Reihe von Jahren in den
Schulen unseres Volkes arbeiten, die Schulmänner, welche die
Mängel unserer Volksschule kennen und im Stande sind, etwas
Gutes vorzuschlagen. Denn, meine Herren, der Große Rath
besteht in dieser Beziehung nicht aus Fachmännern und deßwegen
schlägt man vor, die Lehrerschaft um ihr Gutachten zu vernehmen.

Man hat daher der ^chulsynode ein Vorbcraihungörecht
gestattet, nicht ein NachberathungSrecht. Ich mache Sie darauf
aufmerksam, daß wir nach der Verfassung das Vereinsrecht,
die Preßfreiheit, u. s. w. haben. Wenn nun die Lehrerschaft
nur das Recht hätte, erst zwischen den ersten und zweiten
Berathungen ihre Einwendungen und Bemerkungen geltend zu
machen, so hätte sie kein anderes Recht als jeder andere Staatsbürger

auch. Da kann Jeder dieses Recht geltend machen, sei
es, daß er es auf dem Wege der öffentlichen Presse versucht,
sei es, daß er in Vereinen, an Gemeindeversammlungen u. s. f.
seine Bemerkungen macht; überhaupt ist es Jedem freigestellt,
sein Wort zur Sache zu sagen und sogar Vorstellungen hieher
zu schicken. Allein das Recht, welches die Verfassung den Lehrern

in der Synode einräumt, geht viel weiter; denn die
Verfassung spricht eö aus : es soll eine vorberathende Behörde sein,
die als Organ ver Lehrerschaft spricht, und dieses Recht fand
auch seine Achtung bei Behandlung deS frühern Entwurfes eines
Schulgesetzes, welcher hier nicht beliebte, weil man namentlich
die Kosten seiner Ausführung scheute. Damals hatte die Synode
den Entwurf vorberathen, dann prüfte die Erziehungsdirektion
und der Regierungsrath ihre Vorschläge. Heute verfährt man
ganz anders, man zieht die Schulsynode nicht zu Rathe. Dafür
hat die Regierung sich die Grundlagen zum Entwürfe von einer
eigeiien Kommission entwerfen lassen, worin zwei Männer von
einer wissenschaftlichen Bildung saßen, die ich sehr hoch schätze,
nämlich zwei Thierärzte. Es ist bekannt, daß unter dieser Klasse
von Berufsmännern verschiedene Verfahren beliebt sind, indem
die einen homöopathische Mittel anwenden, andere größere Dosen
appltzrren; eö ist verschieden. Diese Kommission, sage ich,
bestand nicht aus Sachverständigen, nicht aus Fachmännern,
sondern der Regierungsrath bringt uns den Entwurf, ohne die
Schulsynode zur Berathung gezogen zu haben. Er hat dieses



Institut ganz umgangen, außer Acht gesetzt, und heute bringt
man uns den Entwurf, indem man sagt: Siehe, Bernervolk,
das ist mein geliebtes Kind, an dem ich mein Wohlgefallen
habe; nimm es an! wir wollen es dann nach der ersten Berathung

der Synode übermitteln. Allein, Herr Präsident, meine
Herren, so schnell läßt sich die Sache nun einmal nicht abthun,
sondern wir müssen den Weg einschlagen, den uns die
Verfassung verzeichnet; sie wurde von 34,l)l)l) bernischen Bürgern
angenommen und soll gehalten werden. Man darf kein Iota
daran hinweg disputiren. Nein, denn eine krummgebogene gerade
Linie hört auf, eine gerade zu sein, und eine'krummgebogene
Wahrheit hört auf, Wahrheit zu sein und wird zur Unwahrheit.

Wir müssen also zur Quelle hinuntersteigen und dort sehen
wir, daß es im Willen des Verfassungsrathes gelegen ist, die
Vorberathung durch die Schulsynode geschehen zu lassen, bevor
der Große Rath selbst die Sache zur Hand nimmt. Man hat
ein Beispiel von einem Gebäude angeführt; dasselbe ist gar
nicht so unpassend, wie Herr Blösch es darstellen will. Ich
könnte ähnliche anführen. Z. B. ich will mir ein Haus bauen,
lasse mir alle Zubcrathungen dazu machen unv das Werk
beginnt. Nun komme ich und finde, daß man in meinem
Gebäude die Fenster zumauert, daß es finster wird unv was habe
ich nachher zu sagen? Es gefällt mir nicht in einer solchen

Wohnung; ich kann mich mit ihr nicht befreunden; ich will
nicht in einem Haüse wohnen, wo Finsterniß und Nacht herrschen.
Das Beispiel ist gewiß treffend und es verhält sich gerade so

mit der vorliegenden Angelegenheit. Wenn wir die Lehrer erst
fragen, wenn das Gebäude aufgeführt ist, so heißt dieß soviel
als inoài-clô axrös àer. Genug, meine Herren, ich will
Sie nicht länger aufhalten. Die Verfassung spricht deutlich und
nach ihr hat die Synode ein offenbares Recht der Vorberathung.
Von diesem Rechte, welches die Verfassung kategorisch aussprichr,
will ich nicht weichen, denn ich will mich nicht einer Übertretung
oder Verletzung der Verfassung schuldig machen, und ich glaube,
es läge so etwas auf meinem Gewissen und ich würde mich
dessen schuldig machen, wenn ich heute zum Eintreten stimmen
würde, ohne daß die Synode zuvor ihr Gutachten abgegeben hat.

Ni g geler. Herr Präsident, meine Herren! Ich hatte
nicht im Sinne, in der vorliegenden Angelegenheit zu sprechen,
allein die Art und Weise, wie man mit Verfassung und Gesetz
umspringt, nöthigt mich dennoch, auch ein Wort dazu zu sagen.
Wenn ich die Bestimmung des Z. 81 der Verfassung lese und
finde, daß er einfach so lautet: „Einer Schulsynode steht das
Antrags- und Vorberathungsrecht in Schulsachen zu" — so hätte
ich bisher wahrhaft nie geglaubt, daß man darüber im Zweifel
sein könnte. Aber ich sehe eben, daß ich mich täuschte und es

zeigt sich auch heute, wie wahr das Wort von Göthe ist: mit
Worten läßt sich trefflich streiten! Herr Regierungspräsident
Blösch sagt uns: nach der Verfassung steht der Synode freilich
ein Vorberathungsrecht zu, aber die Versassung bestimmt nicht,
wann diese Vorberathung geschehen solle. Nun, Herr Präsident,
meine Herren, frage ich doch: wie hat man die Sache bisher
in dieser Beziehung verstanden und wie ist sie zu verstehen?
Wenn man von einer Vorberathung spricht, wann findet sie
statt? Etwa am Ende einer Berathung Ich glaube kaum,
sondern es ist eben eine Handlung, welche der eigentlichen
Berathung vorausgehen soll. Wohin kommen wir nach der Theorie
des Herrn Regierungspräsidenten Blösch? Ich erlaube mir dieß
an einem Beispiele nachzuweisen und zwar an einem solchen,
das nicht hinken soll. Der H. 81 der Verfassung spricht von der
Vorberathung in Schulsachen; in einem vorhergehenden
Paragraphen ist eine ähnliche Bestimmung enthalten in Bezug auf
den Regierungsrath. Wenn nun richtig ist, was uns von anderer

Seite über die Vorberathung gesagt wurde, so muß der
nämliche Grundsatz auch auf den Regierungsrath angewenvet
werden und dann kann uns nicht nur der Regierungsraih einen
Gesetzesentwurf in Schulsachen vorlegen, sondern jedes Mitglied
desselben, ja jedes Mitglied dieser Versammlung müßte dasselbe
Recht haben. Wie käme dieß aber heraus? Ich bringe z. B.
heute einen Gesetzesvorschlag betreffend Erbauung eines neuen
Rathhauses; was würde mir der Herr Präsident sagen? Der
Antrag, welchen Sie bringen, würde er sagen, kaun höchstens
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erheblich erklärt werden, aber von einer einläßlichen Diskussion
über denselben kann für einmal keine Rede sein; venn der
Gegenstand ist noch nicht vorberathen worden. Nach dem Raisonnement

des Herrn Blösch könnte ich aber entgegnen : das ist
allerdings richtig; die Verfassung schreibt vor, daß der Gegenstand,
welcher hier behandelt werden soll, zuerst vorberathen werde;
aber sie sagt nicht, wann. Wir wollen also vorläufig die erste
Berathung vornehmen und dann nachher die Regierung darüber
anhören. Wenn wir mit dem VorbcrathungSrecht der Schulsynode

so umspringen, so können wir zuverläßig auch dasselbe
thun mit demjenlgcn des RcgierungSrathes. Dann frage ich
aber: liegt dieß im Sinne.unv Geiste der Verfassung Zuverläßig

nicht. Man wendet zwar ein, die Bemerkungen der
Synode können auch bei der zweiten Berathung noch' geprüft
und berücksichtigt werden; aber die Vorberathung hat eben den
Zweck, daß dieß vor der ersten Berathung geschehe. Denn man
weiß wohl, wenn einmal ein Grundsatz angenommen ist, so

hält cS schwer, davon zurückzukommen. Wenn auf meinen
Antrag ein Gesetz erlassen wird, das wichtige Grundsätze enthält,
so wird es schwer hallen, die Majorität, welche dafür gestimmt
hat, davon abzubringen. Man führt aber noch etwas Anderes
an, indem man einerseits behauptet, die Verfassung sage über
den streitigen Gegenstand nichts, doch enthalte ein seither erlassenes

Gesetz vie Bestimmung, daß die Vorberathung durch die
Synode vor der Erlassung eures Gesetzes oder einer allgemeinen
Verordnung geschehen solle. Nun wirft man die Frage auf:
was heißt das: ein Gesetz „erlassen?" unv man ist mit der
Antwort keinen Augenblick in Verlegenheit, indem man behauptet:

Erlassen ist nichts anderes als das Publiziren oder Pro-
mulgiren eines Gesetzes. Herr Präsident, meine Herren! Ich
bin mit dieser Ansicht nicht einverstanden, denn man thut dem
Sinne und Geiste des Gesetzes Gewalt an, wenn man diese
Auslegung annimmt, abgesehen davon, daß das Synodalgesetz,
wenn es auch diesen Sinn hätte, mit Z. 81 der Verfassung im
Widersprüche stehen würde. Vergleichen wir diese Vorschrift mit
S. 27 ein wenig, den schon Herr Bützberger angeführt bat. Hier
findet sich gerade auch das Wort „Erlasfung," indem es heißt:
„Dem Großen Rathe, als der höchsten Staatsbehörde, sind
folgende Verrichtungen übertragen: I. a. Die Erlassung,
Erläuterung, Abänderung und Aufhebung von Gesetzen und
allgemeinen, bleibenden Verordnungen; K. die Erlassung der Mili-
tärverfassung des KanlonS u. s. w." Nun sagt Herr
Regierungspräsident Blösch : was ist das „Erlassen" eines Gesetzes?
Nach der Interpretation des Herrn Bützberger würde die
Vorberathung auch darein fallen und dann hätte der Regierungsrath
nicht einmal mehr das Recht, ein Gesetz vorzuberathen. Halten
wir uns aber an die Vorschriften der Verfassung: hier finden
wir, daß der Erlassung eines Gesetzes eine Vorberathung
vorausgehen soll, geschehe diese nun durch eine Kommission oder
durch den RegierungSrath, bei einzelnen Gegenständen ist die
Synode die vorberathende Behörde. Allein ebenso bestimmt
setzt die Verfassung fest, wie der Große Rath die Erlassung
eines Gesetzes vornehmen soll: er soll eine zweimalige Berathung

vornehmen und die zu erlassenden Gesetze werden dem
Volke bekannt gemacht. Nun glaube ich, unter der Erlassung
seien die beiden Berathungen durch den Großen Rath und die
nachherige Promulgation des Gesetzes zu verstehen. Wenn wir
diese Auslegung nicht annehmen wollen, so frage ich Sie noch
einmal: wohin kommen wir nach der Theorie des Herrn Blösch?
Wenn seine Argumentation richtig ist, wenn die erste Berathung
eines Gesetzes nicht zur Erlassung gehört, gehört dann die zweite
dazu? Offenbar nicht; denn die zweite Berathung hat keinen
andern Charakter als die erste und diese hat keinen andern als
die zweite. Es würde daher gar nichts übrig bleiben, als die
bloße Publikation und am Ende könnte man dann auch noch
sagen: die Publikation findet nicht statt. Man könnte also dem
Regierungsrathe eine bestimmte Frist setzen mit dem Auftrage,
die Synode innerhalb derselben zu berathen, oder es ließe sich

noch auf andere Weise machen: der Große Rath nimmt die erste

Berathung vor, nachher auch die zweite, behandelt aber das
Gesetz nur his zum letzten Paragraphen, und bevor er beschließt,
an diesem oder jenem Tage tritt das Gesetz in Kraft (das ist
die Promulgation), könnte er sagen: jetzt wollen wir die Synode
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anfragen und sehen, ob man mit unserer Arbeit zufrieden ist,
wenn'diescs nicht der Fall wäre, so könnten wir sie auf die
Seite setzen. Wäre dann aber eine solche Behandlung von
Gesetzen im Sinne und Geiste der Verfassung? Offenbar eben
so wenig als das Verfahren, welches uns heute der Regierungsrath

vorschlägt und das uns der Präsident desselben 'so eifrig
vertheidigt. Herr Blösch hat uns dabei, um mich so
auszudrücken einen „Bölimann" gemacht, indem er uns warnte:
wir möchten wohl daran denken: wenn wir diesen Grundsatz,
hier für die Schulsynode annehmen, so binden wir uns die
Hände auch für die Behandlung von Gegenständen, welche das
Kirchenwesen angehen. Herr Präsivent, meine Herren! Diesen
„Bölimann," den unS hier Herr Regierungspräsident Blösch
vormalen will, fürchte ich ganz und gar nicht. Ich erinnere
nur daran, daß Herr Blösch uns daS schon gar oft gesagt hat,
wenn etwa ein Antrag hiehcr kam, der die Geistlichkeit betraf.
Er sagte uns dann allemal: Ihr könnt' gar nichts machen,
nichts vornehmen, bis die Kirchensvnode angehört worden ist.
Herr Regierungspräsident wird sich schon noch daran erinnern.
Ich will nicht weilläufiger sein. Nehme man die Vorschriften
von Verfassung und Gesetz nach dem gemeinen Menschenverstände,

wie man sie im gewöhnlichen Leben auffaßt und auffassen
muß und frage man: wenn man wenigstens einen vernünftigen
Sinn damit verbinden will, kann man behaupten, die Erlassung
eincö Gesetzes sei im Sinne und Geiste und nach den Buch,
staben der Verfassung der letzte Akt der Jnkrafttrctung oder der
Promulgation? Nein, wenn man wenigstens ehrlich raisonniren
will mit der Hand auf dem Herzen, so muß man gestehen, daß
eine solche Auslegung nicht im Sinne und Geiste der Verfassung
sei, daß dadurch die Vorberathung in eine Nachberathung
verwandelt würde und eben der kleinste Theil der Elaboration eines
Gesetzes zur Erlassung gehört. Ich schließe mich dem Antrage
des Herrn alt Regierungsrath Jmobersteg an, indem ich gegen
das Eintreten stimme.

von G on zen bach. Herr Präsivent, meine Herren! Ich
erlaube mir in dieser wichtigen Angelegenheit auch einige
Bemerkungen zu machen, und fange damit an, Ihnen zu erklären,
daß cS mir persönlich^ ziemlich gleichgültig sein kann, falle der
Entscheid in dieser Sache so oder anders. Ich fahre damit
fort, daß ich sage : wenn ich den Vortrag des Herrn Bützberger
zuerst angehört hätte, so würde er wahrscheinlich mein Urtheil
momentan bestimmt haben; nachdem ich aber den Vorlrag des
Herrn Regierungspräsidenten angehört habe, sind alle Zweifel
darüber bei mir geschwunden, ob der H 8l der Verfassung
wirklich die Begutachtung des bezüglichen Schulgesetzes vor aller
und jeder Berathung im Großen Rathe erheische; ich war daher
fevr gespannt darauf, wie Herr Bützberger diese seine Ansicht
begründe» werde, und ich darf Sie versichern, daß ich dem Vor-

des Herrn Bützberger aufmerksam gefolgt bin, daher kann
tch ihnen auch sagen, in wie weit er mich überzeugt hat, und
in wie weit nicht. Neberzeugt hat mich Herr Bützberger, wenn
er sagte: in den Punkten, wo das Gesetz über die Synode nicht
ganz konform mit der Verfassung sei, habe man dasselbe nicht
zu beachten, sondern die Verfassung bleibe die Norm. Ueberzeugt

hat mich Herr Bützberger serner, wenn er behauptet: das
Wort „erlassen" soll durchaus nicht nur heißen „publiziren,"
lodern es begreift auch die Berathung eines Gesetzes in sich.
Nicht überzeugt hat mich dagegen Herr Bützberger, wenn er
behauptete, vle Verfassung schreibe ausdrücklich vor, daß jedes
auf Schulangelegenheitcn bezügliche Gesetz auch vor der ersten
Berathung der Schulsynode vorgelegt werden müsse. Die Ver-
sastung sagt weiter nichts als: einer Schulsynode steht das
Antrags- und Vorberathungsrecht in Schulsachen zu. Wann dieses
Recht ausgeübt werden soll, darüber schweigt die Verfassung
gänzlich. Mit Rücksicht auf die Verfassung hat Herr Bützberger
zwei Fragen gestellt; ich werde mir erlauben, ihm nur eine zu
stellen. Die Verfassung sagt, wie schon bemerkt: „Einer Schulsynode

steht das Antrags- und Borberathungsrecht in Schulsachen

zu." Nun will ich weder das Antrags- noch das
Vorberathungsrecht der Synode irgendwie beschränken > ich frage
aber: wie lange kann sie dieses Antrags- und VorberathungS-
recht ausüben? und antworte: bis die Endberathung beginnt;

denn dem Worte „Vorberathung" steht das Wort „Endberathung"
gegenüber, und bis diese da ist, dauert die Vorberaihung fort.
Also vom Standpunkte der Verfassung auS kann die Ansicht des
Regierungsrathes vollkommen gerechtfertigt werden. DaS ist der
Grund, warum ich eigentlich das Wort ergriffen habe, um die
Versammlung auf diesen Unterschied aufmerksam zu machen.
Wenn von einer Seite stets von „umspringen" mit Verfassung
und Gesetz gesprochen wird, so dürfen meiner Ansicht nach so

unbegründeie Vorwürfe nicht stillschweigend hingenommen
werden; denn ich bin überzeugt, daß die Regierung die Verfassung
so gut hallen will, als diejenigen, welche von „umspringen" mit
derselben reden. Ich komme auf einen andern Punkt und
betrachte die Sache vom iVlandpunktc der Convenienz des Großen
Rathes und demjenigen der Convenienz der Schulsynode auS.
Vom ersten Standpunkte aus frage ich Sie: wollen Sie sich

wirklich so die Hände binden, daß Sie in Schul- und Kirchensachen

sdenn wie Ihnen bereits Herr Regierungspräsident Blösch
gesagt hat, wie Sie heute rücksichtlich der Schulsynode entscheiden,

werden Sie morgen in Betreff der Kirchensynode entscheiden

müssen) dem Großen Rathe das Recht nicht einräumen
wollen, irgend etwas zu berathen, bevor die Synode ihr Worr
mitgesprochen hat Wenn dieß wirklich Ihre Ansicht ist, so

haben Sie gegen dieselbe selbst schon gefehlt. Ich erlaube mir,
Ihnen nur einen Vorgang in Erinnerung zu rufen, indem ich
die Frage an Sie richte: ist nicht schon die sehr wichtige Frage
einer eidgenössischen Hochschule hier zur Sprache gekommen, ohne
daß wir darüber ein Gutachten der Schulsynodc vor uns hatten?
Ist daS nicht auch eine Schulsache? Allerdings wird mir Herr
Niggeler antworten, wie ich dieß auf seiner Physiognomie lese:
aber es betraf nur die Erheblicherklärung eines Anzuges. Allein
ist die Erheblicherklärung eines Anzuges nicht der Berathung
über die EintrctenSfrage bei einem Gesetze entsprechend Wenn
man die Sache so weil treiben will, so könnte der Große Ralb
demnach nicht einmal die Eintretensfrage entscheiden. In den
Entwurf selbst will ich nicht eintreten; es ist ein Grundsatz in
denselben aufgenommen worden, den ich nicht billige, sondern
seiner Zeit hier bekämpfen werde, nämlich derjenige der Pcrio-
dizilät der Wahl der Lehrer. Nehmen Sie nun aber einen
Augenblick an, die Synode besorge, dieser Grundsatz könne im
Großen Rache eine Mehrheit auf sich vereinigen, das Interesse
der Lehrer erheische aber, daß derselbe nicht ins Leben trete.
Was wird sie denn thun? Sie wird die, ihr angeblich absolut
zustehende Vorberathung während einem, zwei, drei Jahren,
während einer ganzen Amlsperiove des Großen Rathes
hinhalten. Wie dann? Sie können allerdings einwenden: wir
haben Mittel, die Synode zu zwingen; allein wenn sie heute
den Beschluß fassen,^welchen Ihnen Herr Jmobersteg vorschlägt,
so haben Sie, der Synode gegenüber, gebundene Hände, denn
wo steht geschrieben, innert welcher Zeitfrist die Schulsynode ihr
Gutachten einzureichen hat? Dieß liegt aber offenbar nicht im
Willen des Gesetzgebers, daß eine obere Behörde gegenüber
einer untern gebundene Hände habe. Vom Standpunkte des
Großen Rathes auö ist cs^ also nicht zweckmäßig, daß unter
allen Umständen zuerst die Schullehrer oder die Geistlichen, denn
das Verhältniß ist für beide gleich, einen Gegenstand behandeln
müffen, bevor der Große Räch selbst es thun darf. Aber eS ist
auch nicht zweckmäßig vom Standpunkte der Lehrerschaft oder
der Synode aus. Denn man mag nun von diesem Institut
halten, was man will, so soll man doch annehmen, ihre
Berathung soll eine ernste, nicht eine oberflächliche sein; sie müßte
aber meiner Ansicht nach unbedeutend und beinahe werthlos
sein, wenn die Schulsynode nicht ungefähr weiß, welche Grundsätze

des Gesetzes im Großen Rathe Billigung finden, und welche
nicht. Es verhält sich damit ungefähr, wie mit der Vorberathung
durch eine Großrathskommission, und wenn Sie mich fragen
würden, wann der Große Rath eine Kommission niedersetzen
soll, ob zuerst eine Diskussion über den betreffenden Gegenstand
ergehen soll oder nicht; so würde ich sagen: wir wollen vorerst
eine Diskussion über die Sache abhalten; dann wird die
Kommission wissen, welche Grundsätze und Ansichten sich gellend
gemacht haben. Wenigstens mir wäre dieß erwünschter, als in
erster Linie meine Ansichten kund zu geben, und so verhält es
sich mit der Schulsynode: glauben Sie, ich wollte, wenn ich



Mitglied derselben wäre, nicht hundertmal lieber zuerst die
Ansichten des Großen Rathes wenigstens in der Hauptsache
vernehmen, als vielleicht über ein Projekt des Langen und Breiten
meine Stimme abgeben, das möglicherweise im Großen Rathe
gar keinen Anklang findet? Ich will dabei nur die Frage der

Periodizität der Wahl in's Auge fassen und annehmen, die
Synode trete über diesen Punkt sehr weitläufig ein; der Große
Rath verwirft die Periodizität. Was nützt dann eine einläßliche
und gründliche Argumentation dagegen? Hieße dieß nicht eine

offene Thüre einstoßen? Wenn sie aber weiß, daß diese Periodizität

im Großen Rathe unterstützt worden ist, so wird sie^mit
viel größerer Energie nicht nur auf dasjenige eintreten, was
im Allgemeinen dagegen gesagt werden kann, sondern sie wird
die Gründe einzeln und speziell zu widerlegen trachten, die bei
der Mehrheit im Großen Rath Anklang gefunden haben. Ich
als Mitglied einer Schulkommission würde wenigstens lieber
nach der ersten Berathung meine Ansicht äußern. Meine Herren,
ich berühre noch mit einem Worte das Beispiel, welches Herr
Bützberger angeführt hat. Er fragt: holt Jemand, der einen

Prozeß hat, ein Rechtsgutachten nach dem Richterspruch? Nein;
aber ich frage ihn, holt man nicht oft ein Rechtsgutachten ein,
zwischen dem ersten und dem zweiten Spruche? So kann es

füglich der Regierungsrath auch machen: er läßt den Großen
Rath die erste Berathung vornehmen, holt dann das Gutachten
der Synode ein, und dann berathet der Große Rath das Gesetz

definitiv. Ich wiederhole es: das ist der einzige
zweckmäßige Weg, den man einschlagen kann, sofern die Berathung
der Synode eine ernste sein soll. Die Konvenienzen der Schulsynode

und des Großen Rathes sind dafür, unv die Verfassung
ist nicht dagegen. Ich schließe also dahin, daß ich wiederhole:
ich lege keinen großen Werth darauf, wie entschieden werde:
aber darauf lege ich großen Werth, daß man nicht sagen könne,
wir haben leichtsinnig entschieden. Ich habe die Verfassung nach
bestem Wissen und Gewissen interpretirt so gut als Ändere, unv
finde, daß gestützt auf dieselbe, eine Vorberathung angeordnet
werden kann, bis zum Zeitpunkte wo die Endberathung eines
Gesetzes beginnt.

Bützberger. Herr Präsident, meine Herren! Ich sehe

mich veranlaßt, sogleich auf die Frage des Herrn Gonzenbach

zu antworten. Er fragt: wie lange hat die Synode das Recht
der Vorberathung? und gibt zugleich die Antwort darauf: bis
die Hauptberalhung beginnt. Ich frage nun aber Herrn
Gonzenbach: wann beginnt die Hauptberathung

von Gonzenbach. Diese Frage zu beantworten wird
mir gar nicht schwer: die Hauptberathung ist diejenige, welche
beginnt wenn alle Gutachten der vorberalhenden Behörde
vorliegen Liegen diese bei der ersten Berathung vor, so ist die
erste Berathung in der Regel die Hauptberathung, liegen
dieselben dann zmmal aber noch nicht vor, so wird die zweite
Berathung zur Hauptberathung.

Zingg. Herr Präsident, meine Herren! Ich sehe mich
ebenfalls veranlaßt, kurz anzugeben, warum ich gegen das
Eintreten stimme, nämlich weil der Entwurf so beschaffen ist, daß
ich viel lieber nichts davon will. Es hat ein Redner behauptet,
es sei ein gemäßigter Fortschritt, den die Regierung in diesem
Entwürfe anstrebe; aber ich sehe diesen Forlschritt für einen
solchen an, daß man, um ihn zu begreifen, der Welt komman-
diren müßte: rechts umgekehrt! Es mahnt mich dieß an eine
Begebenheit aus der Epoche der helvetischen Republik. Damals
ändte der helvetische Senat eine Abordnung oder einen
Gesandten nach Paris in der Person von Zuber. In einer
Unterredung mit ihm äußerte er dem französischen Minister seine
Bedenken darüber, daß in der Schweiz der aristokratische Einfluß

sich wieder geltend mache, dem man die Wirkungen
einer guten Volksschule entgegenstellen müsse. Der Minister
Röder gab ihm zur Antwort: davon habt Ihr nichts nöthig,
sondern vor allem gute Weiden für Euer Vieh. Wenn
ich nun den vorliegenden Entwurf ins Auge fasse, so scheint
es mir fast, man habe hierseits ähnliche Ansichten. Herr
Lauterburg behauptete zwar, der Entwurf entspreche den An-

Tagblatt des Großen Rathes. 1851.

sichten und Wünschen des Volkes. Ich gaube, wenn man
hier vom Entsprechen gegenüber den Volksansichten reden wolle,
so könne dieß allfällig von demjenigen Theile des Volkes
behauptet werden, der die Volksbildung nicht will. Ich stimme
also zum Antrage des Herrn Jmobersteg, und zu der Ansicht des
Herrn Bützberger.

Lehmann, I. U. Herr Präsident, meine Heren! Nachdem

die Diskussion bereits sich schon so ausführlich über diesen
Gegenstand verbreitet hat, will ich Sie nicht lange mehr
aufhalten; doch kann ich mich nicht enthalten, auch noch einige
Bemerkungen über die vorliegende Frage zu machen. Ich pflichte
der Ordnungsmotion des Herrn Jmobersteg bei, sowie sie Herr
Bützberger motivirt hat. Ueber den Inhalt des Entwurfes selbst
will ich mich einstweilen nicht verbreiten; ich habe denselben nicht
gehörig nachlesen können; ich hatte nicht Zeit dazu, und wünschte
namentlich vorerst die Anficht der Synode darüber zu vernehmen,
bevor ich selbst ein Urtheil darüber abgebe. Herr Präsident,
meine Herren, die Gründe, die mich bestimmen, mein Votum in
diesem Sinne abzugeben, sind ähnliche, wie diejenigen, welche
bereits andere Redner vor mir angebracht haben, weil ich glaube,
der K. 8l 'der Staatsverfassung würde verletzt, wenn wir heute
eintreten würden, und dann im Weitern, weil ich dafür halte,
die Vorberathung der ^-chulsynode sollte stattfinden, bevor der
Große Rath selbst sich damit befaßt. Ich bin nicht ein Gesetzesund

Rechtskundiger; allein ich glaube, im Worte „Vorberathung"
liege allerdings der Sinn, daß die Behörde, welche das Recht
dieser Vorberathung hat, ihre Ansicht ausspreche, bevor die
Berathung durch den Großen Rath beginnt. Was die Zweckmäßigkeit

der Sache betrifft, so muß ich ebenfalls finden, daß
überhaupt beim Entwerfen von Gesetzen eine der schwierigsten
Aufgaben zu lösen ist, die selten das erste Mal glücklich gelöst wird,
selbst in größer» Staaten. Dafür wurde denn auch bisher das
Verfahren eingeschlagen, daß man Vlänner zusammentreten ließ,
-welche vor Allem kompetent sein müssen, die Sache gehörig zu
würdigen, und die nöthigen Elemente und Gedanken zusammen
zu bringen, die bei einem Gesetze nicht fehlen sollen. Wenn
dieß bisher das Verfahren war, welches man nicht nur bei uns,
sondern auch in andern Staaten beobachtete, so ist es gewiß
nothwendig, daß wir bei einem der allerwichligsten Gesetze, welches

der Große Rath erlassen kann, vor Allem aus das Erper-
tengutachten der Lehrerschaft anhören, damit wir, die nicht als
Fachmänner sprechen können, unser Urtheil desto gründlicher
abgeben können. Vor Allem müßte ich warnen, daß man nicht
aus bloßer Rechthaberei diese Sache entscheide. Denn
dieselbe ist so wichtig, daß wir dabei nur die Bildung unserer
Jugend im Auge haben sollen, und deßhalb ist es billig, weil
eben die Schulsynode aus Fachmännern besteht, diese vor Allem
aus zu hören. Ich habe mir, wie gesagt, noch kein Urtheil über
den Entwurf, wie er uns hier vorliegt, gebildet, aber darüber
werden wir einig sein, daß das Gesetz, welches wir erlassen
sollen, nicht nur für einen einzelnen Theil unserer Bevölkerung,
fondern für die ganze Jugend des Bernervolkes erlassen werden
soll. Herr Präsident, meine Herren, und wenn ein Theil dieser
Versammlung sagt: wir haben uns noch kein Urtheil darüber
gebildet, und da keine Gefahr im Verzüge liegt, so sehe ich nicht
ein, warum die Majorität nicht mit einiger Rücksicht handeln
könnte. (Sich gegen die rechte Seite wendend.) Ja, ich glaube,
wenn wir an die Delikatesse dieser Männer appellircn, welche
die Majorität bilden, so können sie nicht anders als diesen Wünschen

entsprechen; denn sie sind durchaus gerecht und verlangen
nichts Unbilliges. Aus diesen Gründen und aus andern, welche

von verschiedenen meiner Herren Kollegen angebracht worden
sind, schließe ich mich dem Antrage des Herrn AltregierungS-
rath Jmobersteg an, und empfehle Ihnen denselben zur
Annahme.

Kasser. Herr Präsident, meine Herren! Erlauben Sie
mir nur mit einigen Worten meine Ueberzeugung auszusprechen.
Diese Diskussion hat auf mich einen betrübenden Eindruck
gemacht und machen müssen. Ich will zwar über den Wortlaut
von Verfassung und Gesetz jetzt nicht eintreten, obwohl die Lehrer
im Allgemeinen die Ansicht theilen, daß der Große Rath nicht

kl
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vorberathe, sondern daß er eine erste und eine zweite Berathung
habe; aber ich wiederhole es: die heutige Diskussion macht einen
betrübenden Eindruck auf mich, weil diejenigen, welche heute

eintreten wollen, absolut nicht zugeben, daß die Synode ihr Vor-
berathungSrecht ausübe. Es ist allerdings richtig, daß, wie

angedeutet worden ist, zwar einzelne Mitglieder der Vorsteherschaft

der Schulsynode hwr sitzen als Mitglieder des Großen
Rathes; allein es sind deren nicht viele hier, und ich glaube
nicht, daß sie berechtigt wären, ohne weiteres die Ansichten und
Wünsche der Lehrerschaft in deren Namen auszusprechen. Der
Eindruck der heutigen Diskussion auf mich ist betrübend, weil
Ansichten ausgesprochen wurden, die mich an einen frühern
Ausspruch erinnern, der dahin ging, als seien die Lehrer anmassenv

und aufgeblasen. Ein einziges Wort, das hier gefallen ist, hat
mir dieses in Erinnerung gerufen. Ich gebe zu, daß es einige
Lehrer geben mag, welche ihrer Aufgabe nicht genügen; aber

ich habe auch die innigste Ueberzeugung, daß der größte Theil
der Lehrerschaft aus gewissenhaften Männern besteht. Man ist

eben immer nur zu geneigt, Fehler auf Andere zu werfen! ^ch
kann nicht anders als diese Bemerkung machen. Herr Präsident,
meine Herren, ich habe den Entwurf auch durchgegangen, und

heute erschreckte er mich, weil ich annehmen mußte,- wenn er

nicht durch die Synode vorberathen wird, er sei gegen die Lehrer

gerichtet, und ich sage es offen und frei, daß es manchen luchtt-

gen und gewissenhaften Lehrer erschrecken wird, namentlich solche,

die Kops und Herz am rechten Orte haben. Dadurch wird
mancher Lehrer abhängig gemacht, und zum eigentlichen Augcn-
gendiener, anstatt nur ernzig seiner Pflicht zu leben. Ich kann

daher nicht anders als mich gegen das Eintreten aussprechen,
da der Große Rath ja doch noch eine zweite Berathung
vornimmt. Ich möchte Sie daher dringend bitten, daß sie nicht von
vorn herein Mißtrauen gegen die oberste Landesbehörde einem

Stande einflößen, der gewiß einer der ehrenhaftesten und
wichtigsten unserer bürgerlichen Gesellschaft ist. Ich will nicht glauben,

daß dadurch jedes Streben für Entwickelung und Bildung
des Volkes unmöglich gemacht würde; doch kann ich nicht
verhehlen, daß mich eine gewisse Bangigkeit nicht verläßt, wenn
Sie auf der Eintretungsfrage beharren. Ich wiederhole daher
die Bitte, man möchte den geäußerten Wünschen Rechnung
tragen, um so mehr, als sie sich aus die Verfassung stützen. Was
Herr Gonzenbach anbrachte, daß sich der Große Rath schon

gegen diese Regel verfehlt habe, indem die Frage einer
eidgenössischen Hochschule hier erörtert worden sei, ohne daß man ein
Gutachten der Synode gehabt habe, so erinnere ich mich an
diesen Fall nicht so genau; aber ich glaube, die Synode habe
sich nicht über Hochschulsachen auszusprechen, so daß dieses kein
Grund wäre, das' Eintreten zu unterstützen. Ich schließe mich
daher der Ordnungsmotion des Herrn Jmobersteg an.

Karrer. Herr Präsident, meine Herren! Ich bin auch
noch so frei, einige Bemerkungen zu machen. Ich würde das
Wort nicht ergriffen haben, wenn von andern Rednern alle
Einwendungen widerlegt worden wären, welche für das Eintreten
angebracht wurden; indessen da einige Behauptungen noch nicht
ihre Widerlegung gefunden haben, und es nach dem
Schlußrapporte nicht mehr möglich ist, das Wort zu ergreifen, so glaube
ich, nicht unbescheiden zu sein, wenn ich dem bereits Angeführten
noch ein Wort beifüge. Ich beginne damit, daß ich einen Spruch
anführe, den Herr Regierungspräsident Blösch bei Gelegenheit
der Änleihensfrage hier angebracht hat, indem er damals sagte:
wenn eine große Anzahl von Mitgliedern des Großen Rathes
Zweifel habe, und diese Zweifel wenigstens theilweise auch von
den übrigen können getheilt werden, ob eine Verfassungsbestimmung

so oder anders ausgelegt werden könne, und keine Jnkon-
venienz damit verbunden sei; so sei die Mehrheit verpflichtet,
den Ansichten der Minderheit in einem solchen Falle Rechnung
zu tragen. Ich glaube nun, und Sie werden gewiß mit mir
einverstanden sein, wenn dieser Ausspruch des Herrn Regierungspräsidenten

Blösch je seine Anwendung finden soll, so soll er es
heute. Ich komme auf eine fernere Aeußerung des Herrn Blösch
zurück. Es wurde von einigen Rednern bemerkt, das Kirchen-
synodalgesetz sei von der Kirchensynode vorberathen worden.
Herr Blösch sagte hierauf: das sei nicht richtig; das betreffende

Gesetz sei von der Kirchensynode nicht vorberathen worden, so«-
dern sie habe dasselbe selbst versaßt. Liegt darin nicht auch eine
Vvrberathung? Ich will nicht auf Früheres zurückkommen,
obwohl ich einen Beschluß vom 18. Oktober 1847 anrufen könnte,,
sowie dasjenige, was später vom Großen Rathe verhandelt
wurde. Ich frage einfach: ist der vorliegende Entwurf von
Seile der Erziehungsdirektion der Synode zur Vorberathung
überschickl worden over nicht: Wenn in Kirchensachen diese
Martine festgehalten wird, warum geschieht dieß nicht von Seite
der ErziehungSdireklion und des Regierungsrathes auch in
Schulsachen? Warum soll hierin ein exzeptionelles Verfahren
stattfinden? Ich könnte mir keine stichhaltigen Gründe dafür denken.
Ich will mich in die Auslegung von Verfassungsbestimmungen
nicht einlassen; es ist heute bereits zur Genüge geschehen, und
Jeder von uns wird sich in dieser Beziehung seine Meinung
gebildet haben, ein Jeder wird seine Ueberzeugung in dieser
Angelegenheit haben. Bloß noch aus dasjenige, was Herr Gonzenbach

angeführt hat, erlaube ich mir ein Wort. Er spricht von
einer Vvrberathung und einer Endberathung. Wenn die
Verfassung diesen Ausdruck brauchen würde, so hätte seine Behauptung

noch einigen Grund; allein weder in der Verfassung, noch
im Gesetze steht etwas von einem solchen Unterschiede, sondern
es heißt nur: die Synode hat das Vorberathungsrecht, und der
Große Rath berathet. Herr Gonzenbach hat sich auch auf den
Standpunkt der Synode versetzt, und von demselben auö die
Frage gestellt: ist es nicht wünschenswerth für sie selbst, daß der
Große Rath sich zuerst über den Gegenstand ausspreche, damit
sie dann eine bessere Grundlage ihrer Berathung habe? Ich
weiß nicht, ob wir uns nicht vielmehr auf den Standpunkt der
Schulsynode, als auf denjenigen des Großen Rathes stellen
sollen; allein warum soll mau dann nicht alle Gegenstände zuerst
hier in Berathung ziehen, und sie bann erst nachher dem Re-
gierungörathe zur Vvrberathung überweisen, dem es gewiß auch
sehr angenehm sein müßte, wenn er schon etwas hätte, woran
er sich halten könnte. Der gleiche Grund ließe sich gegenüber
allen vorberathenden Behörden anwenden. Ich frage Sie nun,
Herr Präsident, meine Herren, wie ist es uns, ich darf fast
sagen, Allen mit diesem Schulgesetzesentwurfe gegangen? Ich
habe denselben durchlesen, manchen Punkt gefunden, über den
ich mir kein kompetentes Urtheil erlaube, bevor ich ein Urtheil
von kompetenterer Stelle kennen gelernt habe. Ich habe aber
über diesen Gegenstand nichts fmden können, als was etwa
in der Vorstellung der Gemeinde Münchenbuchsee und in eimgen
weniger bedeutenden Zeitungsartikeln enthalten war. Ich glaube,
es werde andern Mitgliedern dieser Versammlung ähnlich gegangen
fein. Oder hat ein Mitglied die Möglichkeit gehabt, sich die
wünschbaren Aufschlüsse zu verschaffen? Herr Lauterburg stellt
den Antrag, daß noch eine Kommission niedergesetzt werde zur
nähern Prüfung des Entwurfes. Er muß selbst das gleiche
Gefühl haben, daß wir noch nicht hinlänglich vorbereitet seien

zur Behandlung dieses wichtigen Gegenstandes, oder warum
stellt er denn diesen Antrag? Warum stellt er nicht lieber den
Antrag, die Vvrberathung und nähere Prüfung des Entwurfes
durch jene Behörde vornehmen zu lassen, welche die allerkompe-
tenteste in dieser Sache ist, durch die Schulsynode Herr
Lauterburg wendet ein, wir seien mit unserm Schulwesen in einer
provisorischen Stellung, und es fei wünschenswerth, daß wir
aus derselben herauskommen; deßwegen will er eintreten. Worin
besteht aber das Eintreten, welches er unS vorschlägt? Es wird
eine Kommission erwählt, und an diese wird der Gegenstand
zurückgeschickt. Ist dieß eine Beförderung der Sache, wenn eine
Kommission dieselbe besonders begutachten muß, und wir
unterdessen nach Hause gehen, um ihren Bericht zu erwarten?
Können wir diese Aufgabe unterdessen nicht eben so gut der
Schulsynode oder deren Vorsteherschafl übertragen? Wir
gewinnen durch die Annahme des Antrages des Herrn Lauterburg
durchaus nicht. Es ist noch ein Punkt, den ich nicht berührt
habe, und den ich mit einem Worte berühren möchte. Herr
Gonzenbach sagt, die Endberathung sei die Hauptberathung, und
wenn wir vorher den Entwurf an die Synode gelangen lassen,
so habe diese denselben dennoch vorberathen können, und man
habe ihr gegenüber Genüge gethan. Ich will einen Augenblick
annehmen, die Endberathung sei die Hauptberathung, obschon ich



rS nicht zugebe, aber einmal angenommen, es sei wirklich so,

so erlaube ich mir die Frage: ist nicht eine Möglichkeit denkbar,

M es nicht vielleicht einzelnen dieser Herren schon in den Sinn
gekommen, daß man ein Gesetz auch nach erstmaliger Berathung
annehmen kann? Was schreibt die Verfassung in dieser Beziehung

vor? Daß alle bleibenden Gesetze einer zweimaligen
Berathung unterstellt, und vor der endlichen Annahme dem Volke
bekannt gemacht werden sollen. Hier bei diesem Entwürfe ist
eines der Erfordernisse, welche die Verfassung aufstellt, vorhanden

: die Bekanntmachung hat stattgefunden; auch daß heute die
erste Berathung beschsossen werde, das liegt in der Macht der

Majorität; man könnte sogar das Gesetz heute in Kraft erklären.

Wie könnte man sich dabei helfen, um die Sache zu
bewirken? Einfach dadurch, daß die Jnkrafterklärung provisorisch
erfolgen würde. Die Möglichkeit ist also da, und wer gibt uns
die Garantie dafür, daß ein solcher Beschluß nicht wirklich
gefaßt werde? Ich wüßte nicht. Zum Schlüsse erlaube ich mir
noch vom moralischen Standpunkte aus ein Wort an die
Versammlung zu richten, mag der Ausgang der Debatte welcher
sein, als man will. Herr Präsident, meine Herren, durch die
heutige Verhandlung ist bei manchem Anwesenden gewiß die
Ueberzeugung, als sei die heutige einläßliche Berathung ganz verfas-
sungsgcmäß, bei manchem Anwesenden sage ich, ist diese Ueberzeugung

erschüttert worden. Mancher dürfte bei sich im Stillen
denken: möglicherweise könnte sich die Sache doch anders verhalten,
als die Regierung uns vorschlägt. Noch mehr: vielleicht denkt

Mancher: wahrscheinlicherweise ist es anders! Die Verfassung
will das nicht! Es liegt weder in ihrem Wortlaute, noch im
Sinne und Geiste derselben! Ich will annehmen, diese Ansicht
habe bei dem Einen oder Andern in der Versammlung Wurzel
gefaßt: kann er dann noch mit diesem Zweifel für die Anträge
der Regierung stimmen? Ich will das jedem Einzelnen für sich

überlassen zu entscheiden, und nicht weiter gehen, nicht weiter
darüber eintreten. Schließlich noch etwas: man kann vielleicht
sagen die Niedersetzung einer Kommission sei nicht ein eigentliches

Eintreten, sondern nur ein vorläufiger Beschluß. Man
kann ferner sagen, der zu niedersetzenden Kommission sei es

überlassen, das 'Gutachten der Synode 'udem noch einzuholen,
und dann sei Verfassung und Gesetz in allen Theilen entsprochen.
Allein dem ist nicht so. Sobald wir heute überhaupt irgend
eine Verhandlung über diesen Gegenstand vornehmen, welche der
Zurückweisung des Entwurfes entgegensteht, bis ein Gutachten
der Synode vorliegt, so ist es entgegen der Verfassung. Ich
stimme zum Antrage des Herrn Jmobersteg.

Aubry. Es sei mir erlaubt, meine Ansicht in wenigen Worten
zu entwickeln. Nach dem Vortrage des Herrn Präopinanten soll
der Herr Regierungspräsident in einem ziemlich ähnlichen Falle
gesagt haben, daß, wenn ein Theil der Versammlung Zweifel
habe und diesen oder jenen Beschluß für eine Verfassungsverletzung

ansehe, so sei es sehr natürlich, daß die Mehrheit nachgebe

wenn sie auch anderer Meinung sei. Ich theile diese
Ansicht vollkommen, Und wenn die gegenwärtige Verhandlung
eine Verfassungsverletzung zur Folge haben sollte, so wäre ich
der Erste, zu sagen: halten wir ein, und verletzen wir nicht
die Verfassung! Ich habe jedoch die Ueberzeugung, daß wir
die Schranken der Verfassung nicht überschreiten, und das
Resultat dieser langen Diskussion hat mir das Sprüchwort in's
Gedächtniß zurückgerufen: „Viel Gescher, wenig Wolle." Es
wird mir ein Leichtes sein darzuthun, daß diejenigen im
Irrthume sind, welche behaupten, es stehe uns nicht zu, das
Schulgesetz einer ersten Berathung zu unterwerfen, bevor das
Gutachten der Schulsynode darüber eingeholt worden. Ich
brauche nur den H. 81 der Verfassung nachzuschlagen (der Redner
verliest ihn). Herr Präsident, meine Herren, ist irgendwie
die Rede davon gewesen, daß die Regierung das Schulgesetz
erlassen wolle, ohne die Synode zu berathen? Durchaus nicht.
Welches ist also der Punkt, der eine so weitläufige Diskussion
aus lauter Reckthaberei veranlassen konnte? Es handelt sich

einzig und allein um die Zeit der Berathung der Synode. In
dieser Hinsicht theile ich die Meinung der Regierung, welche

das Gesetz der Synode dann vorlegen will, wenn eine bestimmte

Grundlage bestehen wird, um sie in ihren Verhandlungen zu
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leiten, das heißt also, nach Annahme des Gesetzes durch den
Großen Rath in Folge einer ersten Berathung. Unsere Gegner
hingegen wollen, daß das Gutachten der Synode eingeholt
werde, bevor der Große Rath sich mit dem Entwürfe befaßt.
Allein ist es möglich, daß die Synode ein von der Regierung
entworfenes Gesetz, welches später vom Großen Rathe ganz
abgeändert werden kann, gründlich prüfe Das ist der Punkt,
um den es sich handelt. Um nun die beiden Ansichten zu
vereinigen, erlaube ich mir, einen Antrag zu stellen, der sich
demjenigen des Herrn Lauterburg, der in dieser Sache kompetent
ist, ziemlich nähert. Ich trage darauf an, daß der Große Rath
das Eintreten beschließe, jedoch die Behandlung nicht sofort
beginne, sondern aus seiner Mitte eine Kommission ernenne, mit
dem Auftrage, die Grundlagen dieses Entwurfes zu prüfen,
der dann, falls es zweckmäßig erachtet würde, dem Gutachten
der Schulsynode unterworfen werden könnte. Der Antrag des
Herrn Lauterburg ist nicht zu verachten. Denn die Kommission
wird ihre Ansicht über sehr wichtige Bestimmungen zu äußern
haben, so z. B. über die Frage, ob die Lehrer lebenslänglich
ernannt oder einer periodischen Wahl unterworfen werden sollen.
Ich für meinen Theil bin mit diesem letztern Modus nicht
einverstanden. Mein Antrag wird überdies den Vortheil darbieten.
daß wir vas Gutachten der Synode schon vor der ersten
Berathung kennen lernen können, so daß Niemand uns einer
Verfassungsverletzung beschuldigen wird. Was heute besonders
auffallen muß, ist, daß diejenigen, welche jetzt protestiren, bei
Erlassung des Gesetzes von 1818 über die Schulsynode, welches
den Grundsatz der Verfassung nur näher entwickelt. mitgewirkt
haben. Sie hatten also im Jahre 1818 nicht die nämlichen
Bedenken, denn der K. 6 des erwähnten Gesetzes sagt, daß der
Verfassung Genüge gethan werde, wenn die Schulsynode vor
der Erlassung des Gesetzes ihr Vorberathungsrecht ausüben
könne. Nun ist der Große Rath der authentische Ausleger der
Verfassung, worüber sich der H. 29 deutlich ausdrückt. Ich
empfehle Ihnen meinen Antrag, der mir der Verfassung ganz
zu entsprechen scheint.

Herr Berichterstatter. Herr Präsident, meine Herren!
Sie werden mir erlauben, die einzelnen Einwürfe, welche gegen
den Antrag^der Regierung gemacht wurden, kurz zu durchgehen.
Von einer Seite wurde hauptsächlich geltend gemacht, die Schulsynode

sei nicht gesetzmäßig angefragt worden, bevor die Sache
vor den Großen Rath gebracht worden sei. Das ist eigentlich der
Haupteinwurf gegen das Eintreten; ich werde demselben auch
hauptsächlich meine Aufmerksamkeit im Schlußrapporte schenken.
Man hat auch gegen das Eintreten in den Entwurf gesprochen,
weil das neue Gesetzesprojekt auf Verdummung des Volkes
ausgehe. Ich habe diesen Einwurf erwartet; allein da die
betreffenden Redner diese Anklage erhoben, ohne sie im Mindesten
zu begründen. so sehe ich mich auch nicht veranlaßt, darauf
einzutreten. Man hätte wenigstens etwas dafür anführen und
nicht mit dem leeren Vorwurfe kommen sollen, bevor man
überhaupt eine so bedeutende Anklage erhebt. Wie gesagt, ich gehe
darüber hinweg, weil sie unbegründet geblieben ist. Ich komme

zu der Frage, ob der Vorwurf begründet sei, die Verfassung
sei nicht beobachtet worden. Wenn ich die Ueberzeugung hätte,
daß die vorberathende Behörde die Verfassung nicht beobachtet
hätte, so würde ich mich ganz einfach dem Antrage anschließen,
der gestellt worden ist, heute nicht einzutreten; denn ich würde
mir nicht erlauben, Sie zu bereden zu suchen, etwas anzunehmen,

was verfassungswidrig wäre. Ich halte viel darauf, die
Verfassung zu beobachten. Allein, Herr Präsident, meine Herren,
ich habe die innigste Ueberzeugung, daß sowohl die Erziehungsdirektion

als der Regierungsrath die Verfassung nicht gebrochen
haben, daß sie vielmehr im Sinne der Verfassung gehandelt
und diese Behauptung werde ich nunmehr suchen zu beweisen.
Meine Herren! Man hat dem Regierungsrathe damit opponirt:
die Schulsynode habe das Recht der Vorberathung; der
Regierungsrath habe sich über das Projekt ausgesprochen, die Synode
aber, welche das gleiche Recht habe, noch nicht. Um dieses
Argument gehörig zu würdige», muß ich einen Artikel unserer
Staatsverfassung vorlesen. Der H. 43 derselben sagt: „Er
(nämlich der Regierungsrath) berathet alle Gesetze und Geschäfte



vor, die er entweder von sich aus an den Großen Rath zu bringen

gedenkt, oder deren Vorberalhung ihm von dem Großen'
Rathe aufgetragen wird." Also in diesem Paragraphen ist dem

Regierungsrathe, als vcr vorberathenden Erekutivbehörde, nicht

nur ein Vorberathungsrecht eingeräumt, sondern der K. 43 ist

gebieterisch, daS heißt, der Regierungsrath berathet alle Gesetze

vor, die er von sich aus dem Großen Rathe vorlegen will oder

deren Vorberathung ihm von diesem übertragen worden. Haben
wir nun die gleiche Vorschrift gegenüber der Schulsynode?
Durchaus nicht'! Es heißt einfach : „Einer Schulsynode steht

das Antrags - und Vorberathungsrechl in Schulsachen zu."
Wenn nun die Versassung die Schulsynode auf den gleichen Fuß
hätte stellen wollen, wie den RegierungSrath, so wäre dieser

Paragraph nicht so abgefaßt, wie er wirklich abgefaßt ist,
sondern es würde gewiß im §. 81, wie im tz. 43, heißen: sie

berathet alle Gesetze mit vor. Schon die Fassung dieser zwei
Paragraphen soll Ihnen also die Ueberzeugung geben, daß diese

zwei Behörden durchaus nicht in gleicher Stellung neben einander
sind. Nun was sagt aber der S. 81 Was ich so eben

anführte, nämlich: „Einer Schulsynode steht das Antrags- und

VorberathuagSrecht in Schulsachen zu." Ich protestire durchaus
nicht, daß die Schulsvnode das Recht^des Antrages und der

Vorberathung habe, das heißt, die Schulsynode kann einen

Antrag stellen, ein Gesetz vorberathen, wenn sie will; allein
dieser Wortlaut beweist klar genug, daß es nicht alle Mal ihre
Pflicht sei. es zu thun, daß später sogar etwas Anderes verfügt
werden könne. Denn ein Zusatz des nämlichm Paragraphen
sagt: „Die Organisation dieser Synode, der Schulen und deS

Unterrichts überhaupt ist dem Gesetze vorbehalten." Es ist also

zu unterscheiden zwischen dem Antrags - und VorbcralhungS-
rechte und wann die Synode soll angefragt werden. Was sagt

das Synodalgesetz im §. 5? „Die Schulsynode behandelt
diejenigen Gegenstände, welche ihr von der Erziehungsdireklion
oder von der Vorsteherschaft zugewiesen werden, und kann von
sich aus Schulsachen beschlagende Wünsche und Anträge an die

Staatsbehörde gelangen lassen." Sie sehen, daß sich in dieser

Bestimmung der nämliche Gedanke wiederfindet, wie im s. 81,
daß nämlich die Schulsynode das Recht hat, Anträge zu stellen

und Gesetze vorzuberathen, welche sich auf Schulsachen beziehen.
Nun sind im nämlichen Gesetze von 1848 die Fälle bestimmt,
wann der Regierungsrath die Schulsynode anfragen soll. Der
Z. K sagt in dieser Beziehung, was folgt: „Ueber alle Gesetze

und allgemeinen Verordnungen, welche den Unterricht und die
innere Einrichtung aller öffentlichen Schulen, mit Ausnahme
der Hochschule, beschlagen, muß, bevor sie erlassen werden, das
Gutachten der Schulsynode oder der Vorsteherschaft eingeholt
werden." Also sehen Sie, daß nach dem Gesetze von 1848,
welches von den nämlichen Leuten ist berathen und ausgearbeitet
worden, welche die Verfassung gemacht haben, und von denen
nicht anzunehmen ist, daß sie sich in Bezug auf dieselben geirrt
haben, entweder der Synode oder der Vorsteherschaft solche

Gegenstände vorgelegt werden; mithinkann hier die Bestimmung
des H. 81 nicht in dem Sinne angerufen werden, wie es von
gegnerischer Seite geschehen ist, sondern sie hat nach derselben
das Recht, Anträge zu stellen und Gesetze vorzuberathen, und
sie soll es sogar, wenn sie dazu veranlaßt wird von Seite der
administrativen Behörde. Nun läßt sich fragen: wann kann
der RegierungSrath oder die Erziehungsdireklion die Synode
dazu veranlassen? Vor der Erlassung des Gesetzes, welches der
Große Rath behandeln will, sagt das Synodalgesetz. Ich will
nun nicht lange mehr darüber streiten, was unter Erlassung
eines Gesetzes eigentlich zu verstehen sei; diese Frage ist bereits
hinlänglich erörtert worden. Das weiß doch Jeder, der die
Sache unbefangen beurtheilen will: Erlassung eines Gesetzes ist
Promulgirung desselben. Man ist daher mit §. 6 des
Synodalgesetzes sowohl als mit S. 81 der Verfassung im Einklänge,
wenn der Entwurf vor der letzten Berathung der Synode
vorgelegt wird. Allein Herr Karrer bringt noch einen andern
Einwurf, indem er sagt: es ist schon oft geschehen, daß man ein
Gesetz provisorisch in Kraft gesetzt und erlassen hat; wie soll
es dann in diesem Falle gehalten sein? Dann hat ja die Synode
gar keine Gelegenheit, sich in dieser Sache auszusprechen. Allein,
Herr Präsident, meine Herren, wenn die vorberathende Behörde

Ihnen hier die Erklärung abgibt, daß sie eine zweimalige
Berathung des Schulgesetzes durch den Großen Rath wünscht, so

fällt doch, wie ich glaube, das von Herrn Karrer in dieser
Beziehung angeführte Argument weg. Man hat die Stellung der
Schulsynode verglichen mit derjenigen der Kirchcnsynode und
gefragt, warum' die Negierung nicht beide gleich halten wolle.
Das bestreitct Niemand, daß beide Synoden in dieser Beziehung

gleichgestellt sind, insofern sie beide ein Antrags- und
Vorberathungsrecht haben, die eine in Schulsachen, die andere
in Kirchenangelegcnheiten. Herr Karrer macht uns nun den
Vorwurf, die Synode sei über die neue Synodalordnung angefragt

worden und dadurch habe die Negierung den Grundsatz
anerkannt, daß dieß vor der ersten Berathung geschehen müsse.
Das ist aber, wie bereits vom Herrn Regierungspräsidenten
widerlegt wurde, durchaus unrichtig; die Kirchensynode wurde
über diesen Gegenstand gar nicht angefragt, sondern sie hat ihr
Gutachten eingegeben, ohne daß sie angefragt wurde, und zwar
gestützr auf das verfassungsmäßige Recht, welches ihr in dieser
Beziehung zusieht. In Folge dessen hat sie dann auch selbst die
Initiative ergriffen und einen Gesetzesentwurf ausgearbeitet,
den der Regierungsrath prüfte und dem Großen Rathe in den
letzten Tagen in erster Berathung zur Genehmigung vorlegte.
Auch diese Behauptung des Herrn Karrer besteht also in einem
Irrthume. ES wurde unter anderm auch die Behauptung
geltend gemacht, wenn die Begutachtung der Synode einmal
geschehen müsse, so sei es viel zweckmäßiger, daß es vor der ersten
Berathung geschehe; denn man wisse aus Erfahrung, daß die
erste Berathung eines Gesetzes fast immer entscheidend und die
zweite beinahe eine bloße Formalität sei. Zur Begründung
dieser Behauptung wurde auf ein Gesetz hingewiesen, welches
gestern in erster Berathung angenommen würde; ja man habe
dabei gesehen, daß eine zweite Berathung ganz überflüssig
gemacht werden könne. Allein darüber ist Herr Karrer im
Irrthum denn das Synodalgesetz ist vom Großen Rathe gestern
nur in erster Berathung vorläufig angenommen worden; ob es
bei der zweiten Berathung auch so leicht gehe, ist sehr zu
bezweifeln, vielmehr ist anzunehmen, daß die Sache zu wichtig
ist, um nicht zu Aeußerungen von Gegenansichten und verschiedenen
Bemerkungen Anlaß zu geben. Ich sehe überhaupt nicht ein,
warum man sich nun so sehr darüber aufhält, daß die Kirchensynode

von einem Rechte Gebrauch machte, vas ihr die
Verfassung zusichert;^es ließe sich vielmehr die Frage aufwerfen:
warum hat die Schulsynode nicht auch von ihrem Rechte
Gebrauch gemacht und die Initiative ergriffen. Hatte sie etwa
nicht Zeit dazu? Die Schulsynode ist in Schulsachen doch viel
gewandter, als der RegierungSrath und als die Erziehungsdirektion

selbst; wenn sie also Anträge ^hätte stellen wollen, so

wäre sie in der Möglichkeit gewesen. Sie unterließ es aber,
die Initiative zu ergreifen und so kann ich auch nicht einsehen,
wie sie sich mit Grund nun beschweren könnte, daß der
Regierungsrath ihr den Entwurf erst nach der ersten Berathung des
Großen Rathes vorlegt. Herr Präsident, meine Herren! Ich
glaube, Ihre Geduld, welche durch eine lange Debatte ohnedieß
ermüdet ist, nicht länger in Anspruch nehmen zu sollen, sondern
beschränke mich schließlich darauf, indem ich auf meinen ersten
Antrag zurückkomme, der dahin geht, der Große Rath möge
beschließen, es sei in den vorliegenden Gesetzesentwurf
einzutreten. Was den Antrag des Herrn Lauterburg betrifft, das
Eintreten grundsätzlich zwar zu beschließen, aber nicht heute
sofort einzutreten, sondern noch eine Kommission aus der Mitte
des Großen Rathes zu ernennen, welche den Entwurf noch
prüfen und begutachten soll, so habe ich meinerseits nichts
dagegen und glaube auch, der RegierungSrath werde damit
einverstanden sein.

Abstimmung.
Für die Ordnungsmotion des Herrn Jmober-

steg (heute nicht einzutreten, sondern vorerst
das Gutachten der Schulsynode einzuholen) 74 Stimmen.

Dagegen 85 Stimmen.

Bützberger. Herr Präsident, meine Herren! Ich habe
bereits im Laufe eines frühern Votums erklärt, daß, wenn der



Große Rath, entgegen meiner Ansicht (ich will nicht behaupten,
daß sie die einzig richtige sei, aber in diesem Falle halte ich sie
für richtig), das Eintreten beschließen sollte, ich an den fernern
Verhandlungen über diesen Gegenstand keinen Theil mehr nehmen

werde. Ich möchte daher'in dieser Beziehung eine Erklär
rung abgeben.

Da der Redner unterbrochen wird, so ersucht der Herr
Präsiv cut denselben seine Erklärung abzugeben; allein da
die Unterbrechung durch das Einreden mehrerer Stimmen
fortdauert, so protcstirt Herr Bützberger gegen den gefaßten
Beschluß, während zahlreiche Mitglieder der linken Seite sich
erheben und die Prolestation wiederholen.

Herr Stämpfli erklärt, daß er seine Erklärung schriftlich
eingeben werde.

Nun Fortsetzung der Abstimmung.
Für das Eintreten 86 Stimmen.
Dagegen .2 Stimmen.
Für Niedersetzung einer Kommission Handmehr.

Karlen in der Mühlematt. Ich glaube, die Eintretungs-
frage sei noch gar nicht diskutirt, sondern die bisherigen
Verhandlungen haben nur die Ordnungsmolion des Herrn Jmobersteg
betroffen.

Herr Präsident. Die Eintretungsfrage ist beseitigt. Herr
Jmobersteg hat mir mündlich mitgetheilt, er glaube nicht, daß
die Eintretungsfrage in Behandlung sei, worauf ich ihm erklärte,
diese sei auch in Behandlung, und Sie haben gehört, daß im
Laufe der Verhandlungen bereits mehrere Redner sich damit
befaßten. Wenn ich geahnt hätte, daß in dieser Beziehung
Zweifel obwalten würden, so würde ich früher eine Erklärung
abgegeben haben.

Karr er. Ich glaube, um die Verhandlungen in dieser
Beziehung zu vervollständigen, auf diese Aeußerung des Herrn
Präsidenten bemerken zu sollen, daß Herr Jmobersteg, als er
den Antrag gestellt hat, nicht einzutreten, die Sache so verstand,
heute nicht einzutreten, ohne damit die eigentliche Eintretungsfrage

zu berühren.

Herr Präsident. Hätte mir Jemand eine Bemerkung
gemacht, so würde ich gesagt haben, daß die Ordnungsmotion
und die Eintretungsfrage zugleich in Behandlung seien.

Da sich gegen die sofortige Vornahme der Wahl der zu
niedersetzenden Konimission kein Widerspruch erhebt, so erfolgt
dieselbe, auf den Antrag des Herrn Aubry, in offener
Abstimmung mit dem Beschlusse, daß sie aus neun Mitgliedern
bestehen soll.

Vorgeschlagen aus der Mitte der Versammlung werden
hierauf zu Mitgliedern der beschlossenen Kommission in offener
Abstimmung und im ersten Wahlgange gewählt: die Herren
Großräthe Lauterburg, Weiß müller, Kasser, Moreau,
Scholl, Haldimann und Rüedi.

Auf die Erklärung des Letztern, daß er die Wahl nicht
annehme, bemerkte der Herr Präsident, er sei, nach dem
Reglemente, zu der Annahme der Wahl verpflichtet.

Hierauf wird, ebenfalls im ersten Wahlgange, Herr v. Ganze
nb ach gewählt.

Da für die Stelle eines letzten Mitgliedes der Kommission
zwei Namen vorgeschlagen werden, so wird darüber abgestimmt.

Für Herrn v. S türler in Bern 65 Stimmen.
Für Herrn Bron .11 »

Da die Zahl der Stimmenden nicht das durch das Reglement

vorgeschriebene absolute Mehr ausmacht, so wird neuerdings

abgestimmt.
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Für Herrn v. Stürler in Bern 78 Stimmen.
Für Herrn Bron 8 „

Mit relativer Mehrheit ist somit Herr v. Stürler in Bern
zum neunten Mitgliede der Kommission gewählt.

Kasser. Wenn es irgendwie gesetzlich ist, daß ich aus
der so eben gewählten Kommission ausirete, so möchte ich davon
Gebrauch machen und erkläre meinen Austritt.

Herr Präsident. Ich wiederhole meine frühere Erklärung,
daß jedes Mitglied nach dem Reglemente verpflichtet ist, eine
Stelle in eine Kommission anzunehmen. Ich nehme an, diese
Angelegenheit sei einstweilen erledigt.

Verlesen wird ein Anzug der Herren Großräthe Karrer,
Bühlmann, Schmalz von Höchsteiten, Mauerhofer, Wißler von
Sumiswald, Schmid und Gfeller von Signau, dahin gehend,
der Große Rath möchte beschließen, da eine Anzahl Mitglieder
aus den Aemtern Signau, Trachselwalv und Konolfingen durch
das Emmenthaler-Wettschießen verhindert sein werden, Montag
den 26. dieß Monats im Großen Rathe anwesend zu sein: eS

seien die auf diesen Tag angesetzten Wahlen auf Mittwoch den
28. d. M. zurückverlegt.'

Nachdem der Herr Präsident bemerkt, daß erden eigentlichen

Grund, warum mehrere Mitglieder die Zurücksetzung der
Wahlen wünschen, gestern nicht gekannt, sonst würde er den
Sachverhalt der Versammlung angezeigt haben, motivirt Herr
Karr er den Anzug mit einigen erläuternden Bemerkungen,
und Herr v. Erlach, als Präsident der Kommission, welche
den Entwurf eines Wirthschaftsgesetzes vorzuberathen hat,
erklärt, daß es derselben wahrscheinlich möglich sein werde, bis
Montag den 26. d. M. ihre Berichterstattung zu beginnen.

Die Abänderung der Tagesordnung im Sinne des gestellten
Anzuges wird genehmigt, mit der Bemerkung, daß zu der
Sitzung, in welcher die Wahlen vorgenommen werden, noch
besonders und bei Eiden werde geboten werden.

Schluß der Sitzung: 3 Uhr Nachmittags.

Für die Redaktion:

Fr. Faßbind.

Vierte Sitzung.

Donnerstag den 22. Mai 1851,

Morgens um 8 Uhr.

Präsident: Herr Oberst Kurz.

Bei'm Namensaufrufe sind abwesend mit Entschuldigung:
die Herren Amstutz, Amtsrichter; Beutler, Brügger zu Mei-
ringen, Eggli,'Ganguillet, Grüring, Hirsbrunner, Kommandant;

Karlen, Stabsmajor; Knechtenhofer, Wirth; Leuenberger,
Gerbermeister; Moser zu Langnau, Moser zu Herzogenbuchsee,
Revel, Ricklj, Röthlisberger, Stabsmajor, zu Walkringen;
Röthlisberger, Jsaak, zu Walkringen; Simon, Spahni, Studer,
Teuscher, Tische und von Känel; ohne Entschuldigung: die
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Herren Bhend, Brügger zu Eisenbolgen; Bühlmann,
Fürsprecher; Flcury, PostHalter; Gerber, Gfeller zu Signau,
Gouvernon, Kaiser, König, Lenz, Moor, Müller zu Unterseen,

Probst, Ritschard zu Aarmühle, Ritschard zu Oberhosen,
Schmalz, Wirth; Schneider, Stettler, Bezirkskommandant;
Stockmar, Trorler, von Wattenwyl zu Oberdießbach, Wißler
und Niggeler.

Das Protokoll der gestrigen Sitzung wird verlesen und
ohne Einsprache durch das Handmehr genehmigt.

Bützberger. Herr Präsident, meine Herren! Ich wollte
gestern eine Protestation vorbringen gegen den Beschüß, welchen
die Mehrheit in Betreff des Gesetzesentwurfes über die Primärschulen

gefaßt hat; ich konnte jedoch nicht zum Worte kommen,
um meine Prolestation zu begründen. Ich habe mich daher mit
andern Mitgliedern gestern verständigt und wir sind überein
gekommen, schriftlich eine Protestation einzugeben. Dieselbe liegt
nun vor; sie ist unterzeichnet von etwelchen und siebenzig Groß-
rälhen und lautet folgendermaßen: „Protestation. Die
Unterzeichneten sind der Ansicht, es liege im klaren Buchstaben des
Z. 81 der Staatsverfassung und im Geiste des Institutes der
Schulsynode, daß das Gutachten dieser letztern Behörde über den
Schulgesetzcntwurf eingeholt werde, bevor der Große Rath in
die Berathung desselben eintritt Die Mehrheit des Großen
Rathes hat diesen, nach unserer Ansicht klaren Verfassungsgrundsatz

bei Seile gesetzt; sie hat ein Recht der Schulsynode, das ihr
zusteht, mißachtet und dem Gutachten, welches diese Behörde
abzugeben im Falle wäre, jede Bedeutung abgesprochen, indem
sie ungeachtet der erfolgten Gegenanträge beschloß, in die
Berathung des Entwurfs einzutreten. Die Unterzeichneten prote-
stiren gegen diesen Beschluß auf das Entschiedenste. Bern, den
21. Mai 1851." Nun folgen die Unterschriften, welche sich, wie
gesägt, auf siebenzig und emige belaufen. Herr Präsident, meine
Herren, die Unterzeichner dieser Erklärung verlangen einfach,
daß von derselben Vormerkung im Protokolle genommen werde.
Wenn der Große Rath uns dieß nicht gestatten will, worüber
wir keine Diskussion wollen, so werden wir die Protestation
einfach der Oeffentlichkeit übergeben.

Herr Präsident. Es wird nicht den Sinn haben, daß
diese Erklärung ganz aufgenommen werde, sondern nur ihrem
Hauptinhalte nach.

Bützberger. Mit den Namen der Unterzeichner.

Herr Präsident. Das ist eine ziemlich wichtige Frage,
indem der Große Rath früher nie gestattete, solche Erklärungen
zu Protokoll zu nehmen. Ich erinnere in dieser Beziehung nur
an einen Vorfall der Art, als es sich um Annahme des neuen
Bundes handelte. Zu jener Zeit verlangte Herr Fürsprecher
Matlhys auch die Aufnahme einer Erklärung zu Protokoll; allein
damals wurde erkannt, es sei dem Reglement zuwider. Wenn
man nur verlangt hätte, daß vom Hauptinhalte der fraglichen
Erklärung Vormerkung genommen, ohne daß sie gerade wörtlich
aufgenommen werde, so würde ich, sofern sich kein Widerspruch
erhoben hätte, davon Notitz^nehmen und die Erklärung zu den
Akten haben legen lassen, sobald aber verlangt wird, daß die
Erklärung ausführlich aufgenommen werde, so muß ich, gestützt
auf den Vorgang, den ich soeben berührte, so gerne ich eine
Diskussion oder einen Entscheid darüber vermieden hätte, die
Aufnahme bestreiken.

Wein g art. Herr Präsident, meine Herren! Ich glaube,
man sei von dem Grundsatze, den der Herr Präsident soeben
berührt hat und den er aufrecht halten will, zurückgekommen
durch Annahme des Nerantwortlichkeitsgesetzes, welches wir noch
in letzter Zeit erlassen haben. Dort ist, so viel ich Mich erinnere,
eine deutliche Bestimmung aufgenommen, die dahin geht, daß
diejenigen Mitglieder einer Behörde, welche die Verantwortlich¬

keit eines Beschlusses nicht tragen wollen, dieß durch eine
Erklärung zu Protokoll geben können.

Herr Präsident. Ich bemerke nur, daß die betreffende
Bestimmung des Verantwortlichkeitsgesetzes, die Herr Weingart
anruft, sich nicht auf den Großen Rath bezieht, indem im
nämlichen Gesetze eine Bestimmung ausdrücklich den Grundsatz
aufstellt, daß die Mitglieder des Großen Rathes für ihre Stimm-
gebung Niemanden verantwortlich sind als dem Volke, abgesehen
selbst davon, daß das Verantwortlichkeitsgcsetz noch nicht in Kraft
getreten ist und daher noch keine Anwendung finden kann.

Bützberger. Wie schon bemerkt, ich will keine Diskussion

veranlassen, sondern wünsche einfach eine Abstimmung.

Funk. Herr Präsident, meine Herren! Ich erlaube mir
darüber nur ein Wort. Ich halte dafür, daß unter dem
gegenwärtig bestehenden Neglemente ganz gleiche Fälle häufig
vorgekommen sind; ich könnte mehrere aus dem Gedächtnisse anführen,
wo der Große Rath jedesmal einen Entscheid gefaßt hat. Ich
möchte nun darüber das Großrathsprotokoll genauer konsultiren.
Das Sachverhäliniß der vorliegenden Angelegenheit kenne ich
übrigens nicht ganz genau, da ich gestern abwesend war; doch
möchte ich die Versammlung bitten, hierin mit Vorsicht zu
verfahren. Ich trage daher darauf an, allfällig eine Kommission
von drei Mitgliedern durch den Herrn Präsidenten bezeichnen zu
lassen, mit dem Auftrage, das Großrathsprvlvkoll in dieser
Beziehung zu konsultiren und zwar dabei so weit zurückzugehen,
als daS gegenwärtige Reglement besteht.

Stämpfli. Ich wünsche nur, daß die Sache erledigt werde.
Sie könne» ja heute darüber entscheiden, eS mögen übrigens
früher ähnliche Fälle vorgekommen sein, so viel Sre wollen.

Fischer, gew. Schultheiß. Herr Präsident, meiue Herren!
Ich will Sie nicht lange aufhalten und erlaube mir nur eine

Bemerkung in dieser Frage. Wenn die betreffende Protestation
nur einfach gegen irgend einen Beschluß dieser Versammlung
gerichtet wäre, ohne weiter zu gehen, dann hätte derselben
allfällig Rechnung gelragen werden können. Allein es liegt darin
geradezu eine Anschuldigung gegen die Mehrheit des Großen
Rathes, eine Anschuldigung, welche dieselbe nicht auf sich ruhen
lassen darf, nämlich die Anklage einer Verfassungsverletzung,
deßwegen, weil das Projekt eines Schulgesetzes der Schulsynode
nicht vorgelegt worden sei. Ich gestehe, daß ich nicht begreife,
wie man uns mit Grund diesen Vorwurf machen kann. Wir
waren gestern darüber einig, baß die Schulsynode müsse konsultirt
werden; nur darüber waren wir nicht einig, welches der geeignete

Zeitpunkt sei, wann diese Konsultation stattfinden solle und
in dieser Beziehung Hai sich der Streit um zwei Worte gedreht.
Ich glaube zwar, es könne über die authentische Interpretation
der Verfassung kein ernster Zweifel mehr obwalten. Man hat
uns gesagt, erlassen und berathen sei dasselbe; aber das ist so

wenig richtig, als wenn man sagen würde: annehmen und
besitzen sei das Nämliche. Deßhalb nun die Mehrheit einer
Verfassungsverletzung beschuldigen zu können, da^ halte ich für un-
zuläßig und ich meinerseits müßte entschieden eine Gegenprote-
station eingeben, und wenn man die Sache am Ende auf die
Spitze treiben will, so gebe ich den Vorwurf, den man uns macht,
dahin zurück, wo er herkommt. Ich protestier daher ganz
entschieden und aus das Feierlichste gegen den Vorwurf einer
Verfassungsverletzung und stelle den bestimmten Gegenantrag, daß
die Protestation, welche man soeben abgelesen hat, nicht
aufgenommen werde.

Trach sel. Ich möchte nur fragen, ob das Reglement
keine sachbezügliche Bestimmung enthält, und im Falle eine solche

da wäre, glaube ich, sie sei einfach zu handhaben.

Herr Präsident. Das Reglement sagt in dieser
Beziehung nichts und eben deßhalb ist in solchen Fällen bisher
angenommen worden, derartige Protestationen seien nicht
zuläßig. Allein wie bereits bemerkt, es bleibt dem Großen Rathe



unbenommen, in jedem gegebenen Falle einen Entscheid zu fassen.
Deßwegen muß ich die Sache ins Mehr sehen. Wäre die
Aufnahme der Protestation durch das Reglement verboten, so würde
ich über diesen Gegenstand gar keine Abstimmung vornehmen.

Funk zieht seinen Antrag zurück.

Abstimmung.
Für Aufnahme der Protestation 67 Stimmen.
Dagegen 86 „

Herr Präsid ent des Regierungsrathes. Herr Präsident,
meine Herren! Die Großrathskommtssion, welche Sie gestern
gewählt haben, hat im Laufe des Nachmittags ihre erste Sitzung
gehalten und durch ein Schreiben dem Regierungsralhe ihre Kon-
stituirung angezeigt. Am Schlüsse dieses Schreibens ist die Eröffnung

beigefügt: die Kommission habe beschlossen, dem
Regierungsralhe den Vorschlag zu mache» : derselbe möchle den Entwurf
eines Gesetzes über die Primärschulen des Kantons Bern der
Schulsyuove mittheilen und deren Gutachten darüber einholen.
Der Regierungsrath hat keinen Augenblick gezogen zu entsprechen
und ich erlaube mir, bei diesem Anlaße die Bemerkung
beizufügen, daß man schon gestern, wenigstens so viel es mich betrifft,
gar nicht Anstand genommen hätte, diesem Begehren zu einsprechen,
und ich glaube auch, meine Herren Kollegen würden diese Anficht

geiheilt haben, wenn nicht von Anfang an der Wunsch, daß
es geschehe, auf eine beleidigende Weise eröffnet worden wäre.
Herr Präsiven), meine Herren, wäre dieses Begehren in einer
andern Weise gestellt worden, wie es z. B. Herr Kasser gethan,
der, gestützt aus einen Zweifel, den er gegen das Eintreten hatte,
die dringende Bitte aussprach, daß vorerst die Schulsynode
berathen werde, so würde der Regierungsraih auf der Stelle
entsprochen haben. Allein von vornenherein der Regierung die
Beschuldigung ins Gesicht werfen, man wolle ihr jetzt zergen, wie
man mit Verfassung und Gesetz umspringe, das setzte die
Regierung in die Lage, entweder auf ihrem Antrage zu beharren,
oder den Vorwurf hinzunehmen. Ich wiederhole noch jetzt, daß
die Regierung einzig aus Rücksicht der Zweckmäßigkeit und weil
es weder nach der Verfassung, noch nach dem Gesetze unzuläßig
war, dafür hielt, der Entwurf sollte der Synode erst nach ver
ersten Berathung mitgetheilt werden. Sobald sie jedoch gesehen
hätte, daß der Große Rath abweichender Ansicht sei, so würde
sie auch nicht einen Augenblick gezögert haben, den Entwurf
sofort der Synode zur Begutachtung zu übermitteln.

Da das neugewählte Mitglied des Großen Rathes, Herr
Böchaur, angelangt ist, so wird dasselbe beeidigt.

Tagesordnung.
Zweite Berathung des Gesetzesentwurfs über die

Umwandlung des Münzfußes.

Fueter, Finanzdirektor, als Berichterstatter. Herr
Präsident, meine Herren! Nachdem vor ungefähr drei Monaten der
Gesetzesenlwurf über die Umwandlung des Münzfußes in einer
ersten und gründlichen Berathung durchgegangen worden, so

glaube ich, es werden sich bei der zweiten Berathung nicht viele
Schwierigkeiten erheben, sondern dieselbe werde ziemlich schnell
vor sich sich gehen können. Wie ich damals schon in meinem
Eingangsberichte andeutete, daß es geschehen werde, ist der
Entwurf dieses Gesetzes in der Zwischenzeit dem Bundesrathe zur
Einsicht mitgetheilt worden, wie er aus der ersten Berathung
des Großen Rathes hervorging, um zu vernehmen, in wiefern
er geneigt wäre, demselben die Sanktion zu ertheilen, oder all-
fällige Bemerkungen darüber zu machen. In einer Zuschrift
vom 13. März erklärt der Bundesrath, daß er das Gesetz

durchgegangen, und in demselben nichts gefunden habe, was ihn
veranlasse, eine Einwendung dagegen zu machen. Es ist daher
kein Hinderniß vorhanden, daß, nachdem die zweite Berathung
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vollendet sein wird, ohne wesentliche Aenderungen zu beschließen,
die Sanktion des Bundesrathes erfolgen werde. Ich glaube,
das sei ein Grund mehr, so wenig als möglich an der Sache
zu ändern. Indessen, Herr Präsident, meine Herren, befinde
ich mich doch im Falle, einen Zusatzartikel zu beantragen im
Namen des Großen Rathes. Es ist früher schon die Bemerkung

gemacht worden, daß der Entwurf nicht ganz vollständig
sei, indem im Jura Werthstipulationen Vorkommen, welche im
Entwürfe wirklich noch nicht berücksichtigt wurden. Es ist Ihnen
bekannt, daß der Jura früher unter französischer und ebenso
unter der Gesetzgebung des Bischofs von Basel gestanden. Aus
dieser Zeit datiren sich noch Schuldinstrumente in Geldsorten,
in Betreff deren nothwendig etwas bestimmt werden muß. Es
wird Ihnen daher mit Rücksicht auf diese Verhältnisse ein Artikel
1l neu vorgeschlagen, der folgendermaßen lautet:

Art. 11.

„Bei Schuldtiteln und Urkunden aus älterer Zeit, die theilweise

im Jura noch vorkommen, wird die Umwandlung des
Werthes der nachfolgenden Währungen bestimmt, wie folgt:

) für 81 franz. livres tournois Fr. 86. n. W.) für 166 Baslerlivreö (gleich 12 alten Btz.) „ 173. 61 Rp.
o) für 166 alte livres vom ehemaligen Für-

stenthum Pruntrut, auch alte Bisthum-
Basler-livres genannt (wovon 25 gleich
find 32 alten Berne: franken) „ 185. 56 „

ck) 166 alte Biclerthaler — Lous 6ous ge¬
nannt — (wovon 21 gleich sind 26 alte
Bernerkronen) „ 345. 66 „

e) 166 Bielerthaler — Leus ckgillles ge¬
nannt — (wovon 21 gleich sind -46 alten
Bernfranken) „ 276. 65 „

Herr Berichterstatter. Diese Berechnung stützt sich auf
Angaben, die ich mir von sach- und geschäftskundigen Männern
aus dem Jura selbst verschafft habe, und die darin übereinstimmen,

daß eine solche Bestimmung noch aufgenommen werden
müsse. Im Uebrigen habe ich nichts beizufügen, und wünsche,
daß dieser Gesetzesentwurf, wie er aus der ersten Berathung
hervorgegangen ist, iu ^lollo behandelt.werde, während dem
über den neuen Artikel eine besondere Berathung stattzufinden
hätte.

Dieß wird ohne Einsprache durch das Handmehr beschlossen.
Ebenso erfolgt die Annahme der in erster Berathung genehmigten
Paragraphen, und endlich diejenige des neu beantragten Art. 11.

Angezeigt wird hierauf eine Interpellation des Herrn
Stämpfli mit dem Schlüsse: die Regierung möchte Auskunft
geben, ob nicht letzten Herbst eine Untersuchung der
Seminarverwaltung, und eine Prüfung der Zöglinge durch abgeordnete
Sachverständige stattgefunden. Wenn ja, so möchten die in
Folge dessen erstatteten Berichte zur Kenntnißnahme für die
Mitglieder des Großen Rathes auf den Kanzleitisch gelegt
werden.

Auf den vom Herrn Erziehungsdirektor geäußerten Wunsch,
daß ihm die Interpellation zugestellt werden möchte, erhebt der
Interpellant Einsprache, und dringt auf baldige Auskunft.

Erste Berathung des Projekt-Gesetzes, betref¬
fend die durch Einführung des neuen Münzfußes

nothwendig gewordenenAbänderungen
des Stempelgesetzes.

M

Fueter, Finanzdirektor, als Berichterstatter. Herr
Präsident, meine Herren! Sie wissen, daß wir ein Stempelgesetz
haben, welches mit Ausnahme des Stempels auf Zeitungen eine

ziemlich lange Reihe von Jahren unverändert geblieben ist bis
auf diese Stunde. Das vorliegende Projekt geht auch nicht
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dahin, große Abänderungen zu treffen, sondern vielmehr dasselbe
in den Hauptbcstimmungcn so zu belassen, wie es ist. Dagegen
ist es in Folge Umänderung des Münzfußes in der ganzen
Schweiz auch für uns unumgänglich nothwendig, einige
Aenderungen im Gesetze von 1834 vorzunehmen. Diese Aenderungen
beziehen sich meistens auf Zahlen, welche im Gesetze vorkommen;
was nicht Zahlen betrifft, bleibt mit wenigen Ausnahmen
unverändert. Man hat gesucht, bei den nöthig werdenden
Abweichungen so genau als möglich mit dem Werthe der alten
Münzen parallel zu bleiben. Indessen war dieß nicht ganz
möglich, wie es vielleicht gewünscht wurde; namentlich bei den
kleinen Münzsorten ist eine kleine Differenz unausweichlich, nämlich

bei den Rappen oder Centimen. In Folge dessen ist man
dazu gekommen, eine kleine Erhöhung zu beantragen, die auf
den ganzen Bogen 8 Rappen neue Währung oder nicht ganz
5V- Rappen bisherige Währung ausmacht. Die Progression
des Preises unter den verschiedenen Größen des Siempelpapiers
ist folgende:

Das Oktavblatt zu 8 Rappen neue Währung.
Das Quartblatt zu 16 „ „ „
Den halben Bogen zu .32 „ „ „
Den ganzen Bogen zu 64 „ „ „

Ein fernerer Punkt, worin Abänderungen getroffen werden mußten,

betrifft die Festsetzung von Bußen wegen Wiverhandlungen,
wie denn überhaupt, wo von Zahlen die Rede ist, Modifikationen

mehr oder weniger unvermeidlich sind. Allein auch bei den
Bußen hat mau sich'möglichst genau an die Bestimmungen des
Gesetzes von 1834 gehalten und gesucht, die Bußen in runden
Summen festzusetzen. Eine einzige wesentliche Erhöhung, die
auffallen möchte und Erwähnung verdient, ist die Erhöhung der
Auflage auf Spielkarten, deren Tare künftig nach dem neuen
Gesetze auf 20 Rappen käme, während sie bisher nur 1 Batzen
betrug. Ich glaube, diese Erhöhung sei eine in jeder Beziehung
gerechtfertigte, und diese Ansicht theilte auch die vorberalhende
Behörde. Wenn Sie den Entwurf annehmen, wie er Ihnen
vorgeschlagen ist, so wird der Staat dadurch eine ganz kleine
Einnahme von etwa 8000 Franken alter Währung machen, oder
auf der Stempelabgabe gewinnen. Ich trage daher darauf an,
der Große Rath möchte eintreten, und die artikelweise Behandlung

des Entwurfes beschließen.

Stämpfli. Herr Präsident, meine Herren! Ich will
gegen das Eintreten selbst keinen Antrag stellen; nur eine
Ansicht erlaube ich mir bei diesem Anlasse zu äußern, die dahin
geht, ob es nicht zweckmäßiger wäre, diese Sache allgemeiner
zu behandeln, als auf die Art und Weise, wie es uns der
Regierungsrath vorschlägt. Es werden nämlich in Folge Einführung

des neuen Münzfußes eine ganze Reihe von Tarifen
umgeschrieben werden müssen, die sich auf öffentliche Abgaben
beziehen, wie die Gerichtssporteln, Kanzleigebühren u. dgl. Ich
will nicht alle nennen, die unter diese Klasse fallen; aber es
sind eine ganze Reihe solcher Tarife, deren Reduktion nöthig
wird. Ich halte nun dafür, es sei viel zweckmäßiger, alle diese
zusammen zu fassen und in einem Gesetze zu behandeln, als
heute die Reduktion für die Stempeltare, morgen vielleicht für
eine andere Gebühr und später noch für andere, vorzunehmen;
überhaupt statt verschiedener Spczialgesetze für jeden Tarif
möchte ich ein allgemeines Reduklionsgesetz. Uebrigens, wie
gesagt, werde ich nicht einen Antrag gegen das Eintreten stellen,
sondern wollte Ihnen nur zu bedenken geben, ob der Weg, den
ich Ihnen soeben andeutete, nicht der bessere sei.

Herr Berichterstatter. Herr Präsident, meine Herren!
Den Modus, welchen uns Herr Stämpfli soeben vorgeschlagen
hat, hatte ich im Anfange auch im Auge, jedoch habe ich mich
bei näherer Prüfung der Sache überzeugt, daß auf diese Weise
die allerverschiedenartigsten Gegenstände in einem Gesetze
zusammen geworfen würden, was nicht zweckmäßig, sondern nur
geeignet wäre, Verwirrung herbei zu fuhren; der Erfolg würde
dieß bald herausstellen. Auch werde» sich die einzelnen Anlässe
nach und nach bieten, die Aenderungen, wo sie nöthig sind,
vorzunehmen und zugleich Verbesserungen einzuführen. Ich sehe

durchaus keine Jnkonvenienz darin, wenn wir so progrediren,
wie Ihnen der RcgierungSralh vorschlägt, nämlich in der Weise,
daß dasjenige, was sich jeweile» auf'ein Gesetz bezieht, auch
in einem besondern Umwandlungsgesetze vorgelegt werde. Das
hindert durchaus nicht, am Ende die ganze Reihe von Um-
wandlungsgesctzen zu sammeln und etwa in eine Broschüre
zusammenheften zu lassen. Ich muß um so mehr wünschen, daß
das Eintreten nicht verschoben werde, als noch verschiedene
Vorbereitungen zur Einführung des neuen Stempels zu treffen
sind; namentlich ist nicht zu vergessen, daß für das neue Papier
neue Stempel gestochen werden müssen, was immerhin auch
einige Zeit in Anspruch nimmt. Bevor aber der neue Werth
des Stempelpapiers bestimmt ist. kann dieses nicht geschehen.
Ist dieser Gegenstand erledigt, so werde ich Ihnen binnen ganz
kurzer Zeit auch Vorschläge bringen in Betreff Umwandlung der
Ohmgelvgebühren und namentlich auch der Salztare.

Das Eintreten und die artikelweise Berathung werden durch
das Handmehr genehmigt.

Art. 1.

Herr Berichterstatter. Wie ich bereits im Eingangsrapporte

die Ehre hatte, zu bemerken, reiht sich dieser Ansatz
ganz genau an den bisher gesetzlich bestehenden. Es ist zwar
eine kleine Erhöhung aufgenommen worden; allein ich bitte,
dabei nicht vergessen zu wollen, daß, wenn man nur um 1 Rpp.
herabgegangen wäre, der Ansatz dann niedriger als bisher sein
und einen Ausfall der Staatseinnahmen verursachen würde,
was bet den gegenwärtigen Klagen über unsere Finanzzustände
gewiß nicht passend wäre. Die vorberalhende Behörde wenigstens

hat gefunden, wir sollen zu unsern Staatseinnahmen
Sorge tragen und darin ohne die größte Noth keine Reduktion
vornehmen.

Karlen in der Mühlematt. Herr Präsident, meine Herren!
Ich erlaube mir einige Bemerkungen über diesen Artikel zu
machen. Es scheint mir nämlich, daß, so wie die Tare auf die
neue Währung reduzirt ist, eine sehr ungerade Rechnung heraus
kommt, wenn die Ansätze so bleiben: für den Bogen 64, für
den halben Bogen 32, für das Quartblatt 16 unv für das
Oktavblatt 8 Rappen. Ich bin überzeugt, daß es viel
zweckmäßiger ist, den ganzen Bogen zu 40, den halben zu 20, das
Quartblatt zu 10 unv das Oktavblatt zu 5 Rappen zu tariren.
Ich gebe zu, daß es jedenfalls einen Ausfall in unsern Finanzen
zur Folge haben wird; aber er wird nicht so gar bedeutend
sein und sich jedenfalls nicht in die Hunderttausende belaufen.
Ich erlaube mir daher, diesen abweichenden Vorschlag zu machen
und meine Gründe dafür kurz anzugeben. Ich berufe mich
dabei namentlich auf eine Bestimmung in der Verfassung, wo
es heißt: man soll das indirekte Steuersystem nicht vervielfältigen,

sondern allmälig immer mehr das direkte entwickeln. Das
liegt im Sinne und Geiste der Verfassung und wenn wir den
Stempel hier erhöhen, so -widerstreitet dieß derselben. Ich will
zwar nicht gerade sagen, die Verfassung werde direkt verletzt;
denn im Ganzen genommen, kann man oft die Verfassung
auslegen, wie man will.

Stämpfli. Herr Präsident, meine Herren! Ich bin auch
so frei, einen Antrag zu stellen. Die ganze Frage scheint sich

nur auf den Punkt zu reduziren: will man ein Stempclerhöhungs-
oder nur ein Umwandlungsgesetz? Will man den Stempel
erhöhen und zwar etwa um 10 Prozent, so kann man diesen
Entwurf annehmen; will man sich jedoch auf eine bloße Umwandlung
beschränken, so läßt sich die Sache nicht so annehmen, wie sie

vorliegt. So wie unS dieser Entwurf vorliegt, ist das Verhältniß
dieß: bis dahin kostete der Bogen 40 alte Rappen, oder

ö7""/s? neue; in Zukunft soll der Bogen 64 neue Rappen kosten,
also eine Erhöhung von 6^/gg neuen oder 4'^gg alten Rappen,
was ungefähr 10 Prozent ausmacht, oder in den Einnahmen des
Staates jährlich ungefähr 7—8000 Fr. Gewinn oder Vermehrung

der gegenwärtigen Einnahmen. Allein, Herr Präsident,
meine Herren, ich halte dafür, wir sollen nicht auf diesem Wege
progrediren, nicht durch Vermehrung von indirekten Abgaben das



Gleichgewicht der Finanzen herstellen, sondern durch direkte, wie
Herr Karlen richtig bemerkt hat. daß es in der Verfassung
vorgeschrieben ist. Ich würde daher denjenigen Ansatz vorzwhen,
welcher dem bisherigen am nächsten steht, das wäre: für den
ganzen Bogen 56, für den halben 28, für das Quartblatt 14
und für das Oktavblatt 7 Rappen neue Währung. Das macht
sich auch einfacher und daher besser in der Bezahlungsweise;
man braucht nämlich viel weniger Geldstücke nach diesem
Vorschlage, als nach demjenigen des Herrn Finanzdirekiors. Nehmen

Sie den Antrag des Regierungsralheö an, wie er im
Entwürfe steht, so brauchen sie in Zukunft, um einen Stempelbogen
zu bezahlen, nicht weniger als vier Geldstücke, so wie nämlich
in Zukunft das Geld sein wird. Sie brauchen ein Fünfbatzenstück

und ein Einbatzenstück; das macht Ihnen erst 66 Rappen;
der Bogen kostet aber 64, also müssen Sie noch zwei Zweirappenstücke

dazu legen. Mit > andern Geldstücken wird man sich

dann nicht mehr helfen können. Also vier Stücke Geld, ich

widerhole es, werden Sie dazu auslegen müssen, während, wenn
Sie den Preis des Bogens zu 56 Rappen ansetzen, Sie nur
drei Stücke brauchen. So ist es verhältnißmäßig auch bei den
Stempelblättern von kleinerm Formate. Nehmen Sie das kleine
Oktavblättlein, so müssen Sie nach dem Entwürfe drei Geldstücke
hervornehmen, um die 8 Rappen auszumachen, nämlich ein
Fünfrappen ein Zweirappen- und ein Einrappenstück, weil Sie
nach dem neuen Systeme weder Achtrappen,- noch Dreirappenstücke
haben werden, während dem, wenn das Oktavblättlein nur 7

Rappen kostet, man auch nur 2 Geldstücke dafür braucht, ein
Fünf- und ein Zweirappenstück. Auch in dieser Beziehung würden

Sie also dem Publikum eine Erleichterung gewähren. Ich
stelle deßhalb den Antrag, der Große Rath möchte das Verhältniß

von 56, 28, 14 und 7 annehmen gegenüber demjenigen des
Entwurfes. Was mich persönlich betrifft, so könnte ich mich ganz
gut dem Antrage des Herrn Karlen anschließen, der noch einfacher
lst. Indessen um nicht den Schein auf mich zu laden, als wolle
ich durch Verminderung der indirekten Abgaben die Finanzen
gefährden, halte ich meinen Antrag fest.

Röthlisberger zu Münsingen. (Wird am Anfange
seines Votums nur mangelhaft verstanden.) Zur Vereinfachung
des allgemeinen Verkehrs und selbst zur Erleichterung schlage
ich vor, für den Bogen 66, für den halben Bogen 36, für das
Quartblatt 15 und für das Oktavblatt 7 Rappen festzusetzen.
Man wird auf diese Weise möglichst wenige Geldstücke brauchen
und ich glaube, es sei dadurch ziemlich den allgemeinen
Bedürfnissen entsprochen, ohne daß die kleine Erhöhung Jemanden
sehr beschwerlich fällt.

Friedli. Herr Präsident, meine Herren! Ich müßte die
letztgefallene Ansicht auch unterstützen. Auch ich bin damit
einverstanden, daß man nicht so viele ungerade Rappen festsetzt,

sondern dem Landvolke, das ohnedieß Mühe haben wird, mit
der neuen Rechnungsweise bekannt zu werden, das Rechnen so leicht
als möglich mache. Ich stelle daher den Antrag, den ganzen
Bogen zu 66, den halben zu 36, das Quartblatt zu 15, aber
das Oktavblatt zu 16 statt zu 8 Rappen zu tariren. Ich möchte
namentlich für daS letztere 16 Rappen aufnehmen, um dem Staate
die Gelegenheit zu geben, auf diesem Ansätze wieder einigermaßen

zu ersetzen, was er an den frühern verliert. Diese kleine

Erhöhung wird auch kaum Jemanden beschwerlich fallen. Denn
solche kleine Blättchen werden meistens für Quittungen u. dgl.
gebraucht, und ich stelle mir vor, daß derjenige, welcher Geld
bekommt und eine Quittung dafür ausstellen kann, nicht auf ein

paar Rappen schaut. Auf der andern Seite möchte ich die
Armen auch nicht beeinträchtigen. Man könnte in dieser Beziehung
vielleicht darin etwas nachhelfen, daß der Betrag, wofür man
kein gestempeltes Papier braucht, in etwas erhöht würde, meinetwegen

statt wie bisher auf 26 Fr., künftig auf 36—35 Fr.
Im Uebrigen unterstütze ich die Ansicht des Herrn Röthlisberger.

Karlen in der Mühlematt. Ich halte es für zweckmäßiger,
meinen Antrag zurückzuziehen und mich demjenigen des Herrn
Röthlisberger anzuschließen.

Tagblatt des Großen Rathes.
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Röthlisberger zu Münsingen. Ich könnte dem Antrage
des Herrn Friedli beistimmen, wenn es sich nur darum handeln
würde, daß man die kleinen Stempelblättchen zu Quittungen
für eingenommenes Geld verwenden würde; aber man darf
nicht vergessen, daß sie auch vielfach dazu gebraucht werden,
Zeugnisse auszustellen. So geschieht es z. B>, daß ein Meister
seinem Knechte oder sonst Jemanden ein Zeugniß ausstellt, ohne
daß er dafür einen Vortheil hat. Wenn man einen Unterschied
in Betreff der Summe machen würde, für die man den Stempel
braucht, in diesem Falle möchte es billig sein; aber, wie gesagt,
wenn man solche Blättchen nur zu Zeugnissen braucht, so möchte
ich deren Preis nicht zu hoch stellen.

Reichenbach. Da Herr Karlen seinen Antrag
zurückgezogen hat, so nehme ich ihn wieder auf. Ich glaube nämlich,
es sei im Interesse der Einfachheit, 4 Batzen für den Bogen,
2 Batzen für den halben Bogen, 1 Batzen für das Quartblatt
und Batzen für das Oktavblatt zu fordern.

v. Erlach. Herr Präsident, meine Herren! Da bei dieser
Frage schon so viele Anträge gestellt worden sind, so bin ich so

frei, auch noch einen vorzubringen. Ich finde nämlich, Herr
Friedli gehe in einer Beziehung etwas zu weit und ich glaube,
es sei hauptsächlich nöthig, daß der ganze und halbe Bogen in
einem richtigen Verhältnisse mit dem Quart - und Oktavblatte
seien. Ich möchte daher den Antrag des Herrn Friedli so

modifiziren, daß ich für den ganzen Bogen 66, für den halben
36 Rappen einerseits und dann für das Quartblatt 18 und für
das Oktavblatt 8 Rappen andererseits aufnehme. Ich möchte
also nur bei den beiden höhern Ansätzen die ungeraden 4 und
2 Rappen streichen, für die kleinern nicht. Auf diese Weise
würden dann auch die Finanzen keinen Abbruch erleiden. Zudem
dürfte auf diesem Wege den verschiedenen Wünschen wohl am
Besten entsprochen werven, wenn namentlich für das kleine
Oktavblättlein nicht so viel bezahlt werden müßte.

Friedli. Ich möchte dann mit dem Oktavblättlein lieber
gerade auf 5 Rappen hcrabgehen als auf 7 oder 8. Das möchte
ich dann in zweiter Linie, wenn mein Antrag nicht angenommen
würde ; dann müßte aber bei §. 6 die Summe von 36 Franken
auch modifizirt werden.

Tscharner zu Kehrsatz. Herr Präsident, meine Herren!
Ich möchte in diesem Gesetze nicht eine Finanzquelle öffnen;
auf der andern Seite möchte ich die Finanzen auch nicht zu sehr
beeinträchtigen. Man darf nicht vergessen, daß das Volk schon

ziemlich unter der Einführung des neuen Münzsystems leidet,
zudem sind ihm seit längerer Zeit die Finanzreformen empfindlich

geworden. Ich unterstütze daher die Ansätze, welche Ihnen
Herr Fürsprecher Reichenbach vorschlägt, da sie mir ein ziemlich
richtiges Verhältniß zu halten scheinen. Soviel ich urtheilen
kann, leiden dadurch die Finanzen nicht sehr; ich will aber
die Abgabe namentlich nicht auf den kleinen Älättlein vermehren,
da dieses die armen Leute bedrohen würde.

Herr Berichterstatter. Herr Präsivent, meine Herren!
Ich kann die Aeußerung nicht unterdrücken, daß, wenn man
viele dieser Herren hört, man glauben sollte, unsere Finanzen
wären in dem allerbrillantesten Zustande und man könne nur so

mir nichts, dir nichts die Abgalten vermehren oder vermindern.
Ich möchte Ihnen wohl zu bedenken geben, bevor Sie einen

Antrag annehmen, der die Stempelabgabe herabsetzen will, und
möchte Sie sehr dringend davor warnen, daß Sie die daherigen
Einnahmen des Staates nicht vermindern; sie sind dem Staate
unumgänglich nothwendig. Wenn man eine Erleichterung in
den indirekten Abgaben wünscht, so will ich eine solche angeben,
wozu sich bald der Anlaß bieten wird, nämlich bei Gelegenheit
der Reduktion des Salzpreises. Dort wird es wohl nöthig sein,
auf 16 neue Rappen herabzugehen. Allein daß man hier eine

Verminderung vornehme, dazu könnte ich nicht rathen, sondern
müßte vielmehr sehr entschieden davor warnen. Man sagt Ihnen
freilich, es handle sich nur um ein Umwandlungs -, nicht um
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ein Erhöhungsgesetz. Allein man vergißt dabei, daß eine genaue
Umwandlung ganz arithmetisch richtig nicht einmal wohl möglich
ist, sondern daß immer ein kleiner Unterschied herauskommt,
Sie mögen es nun machen, wie Sie wollen. Der Antrag des
Herrn Stämpfli selbst ist nicht eine bloße Umwandlung, sondern
eine Verminderung der bisherigen Tare. Eine gänzliche
Ausgleichung ist in diesem Gelde bis zu den kleinsten Münzen
hinunter gar nicht einmal möglich. Uebrigens halte ich diese

Differenzen zwischen dem entworfenen und dem bisherigen Tarife
für so minim, daß sie gewiß keinem Menschen lästig fallen
werden. Man wird sie 'eben unvermerkt bezahlen, ohne daß
man deßwegen den geringsten Unterschied in den Einnahmen
verspürt. Ich möchte daher den Vorschlag des Entwurfes
beibehalten, der in der gleichen Progression, wie das Gesetz von
1834, verfährt. Wenn man endlich auch überlegt, welche
Erleichterungen das Gesetz von 1834, wenn dessen wesentlichste
Bestimmungen beibehalten werden, gewährt, wenn man bedenkt,
daß auf ein Stempelblättchen, das nicht mehr als V? Batzen
kostet, eine Obligation von einer sehr bedeutenden Summe
gebracht werden kann und daß man in Zukunft nicht mehr als
etwa 5>/2 Rappen dafür bezahlt, so wird sich Niemand mir Recht
darüber beklagen können. Es können ja auf ein solches
Oktavböglein eine Menge Quittungen für Zinsen u. dgl. gebracht
werden. Ich habe schon solche gesehen, wo oft 10—15
Quittungen mitunter von nicht unbedeutenden Summen, auf dem
gleichen Böglein standen, was gewiß nicht im Verhältnisse mit
diesen Summen war. Es klagt überhaupt auch Niemand, daß
dieß eine lästige Abgabe sei, während sie auf der andern Seite
dem Staate sehr zum Nutzen gereicht. Ich müßte also noch
einmal sehr dringend davor warnen, daß keine Herabsetzung
beschlossen werde und die Versammlung bitten, beiden Ansätzen
des Entwurfes zu bleiben, indem ich überzeugt bin, daß später,
wenn die Regierung um Bewilligung von Ausgaben für die
aUerdringendsten Bedürfnisse, wofür man aber das Geld nicht
aufzutrei'ben weiß, einkommt, die Herren sich nicht mehr
erinnern wie sie hier eine Quelle stopften, wo es, nach meiner
Ansicht, gar nicht zu rechtfertigen wäre, indem durchaus kein
Bedürfniß vorhanden ist.

Abstimmung.
Für den Antrag des Regierungsrathes (64 Rappen

den ganzen Bogen 63 Stimmen.
Für weniger 84 „60 Rappen Mehrheit.

weniger Minderheit.
32 Rappen den halben Bogen Minderheit.
30 Rappen den halben Bogen Gr.Mehrheit.

Fur 16 Rappen das Quartblatt Minderheit.
Für 15 Rappen das Quartblatt Mehrheit.
Für weniger Minderheit.
Für 10 Rappen das Oktavblatt Minderheit.
Für 8 Rappen das Oktavblatt Minderheit.
Für 7 Rappen das Oktavblatt 86 Stimmen.
Für weniger 42 „

Nach dieser Abstimmung würde der Art. 1 so lauten:

Art. 1.

„Das Stempclamt wird das Stempelpapier verkaufen lassen
wie folgt:

den ganzen Bogen zu 60 Rappen neue Währung;
den halben Bogen zu 30 „ „ „das Quartblatt zu 15 „ „ „das Oktavblatt zu 7 „

Art. 2.

Herr Berichterstatter. Herr Präsident, meine Herren!
Hier ist die Abweichung folgende, daß im alten Gesetze jedes
Güterverzeichniß, das ein reines Vermögen von nicht unter
2000 alten Franken aufwies, dem Stempel unterworfen war,
während künftig ein reines Vermögen von nicht unter 3000 Franken

erfordert wird. Hierin liegt also eine Erleichterung des

Publikums, indem man für eine höhere Summe Gttterverzeich-
nisse ausfertigen lassen kamr. als bisher, ohne den Stempel
bezahlen zu müssen. Ebenso verhält es sich mit den Vormund-
schaftsrechnungen, wo künftig für den Stempel eine Summe
von 15,000 Franken als Grenze gesetzt ist, während das
bisherige Gesetz nur 10,000 Franken stempelfrei ließ. Das ist
mithin ebenfalls eine Erleichterung, die das neue Gesetz gewährt.

Geißbühler. Ich möchte einfach den Herrn Berichterstatter

anfragen, ob die in diesem Paragraphen ausgesetzten
Summen in alter oder neuer Währung zu verstehen seien.

Herr Berichterstatter. Alles in neuer Währung.

A m stutz, Amtsnotär. Ich glaube, es sei eine kleine
Auslassung in diesem Artikel. Es ist nämlich nur von amtlichen
Güterverzeichnissen und von Vormundschastsrechnungen die Rede;
dagegen ist von Vermögensverzeichnissen von Vvgtlingcn nirgends
gesagt, daß auch sie vom Stempel befreit sein sollen, wenn
sie nicht über 15,000 Franken reines Vermögen betragen. Ich
glaube daher, es sollte eine Ergänzung in diesem Sinne
aufgenommen werden.

Friedli. Es scheint mir doch der Mühe werth zu sein,
die Sache hier noch etwas zu erläutern, indem sich sonst ein
Mißvcrständniß einschleichen möchte. Wenn ich ihn recht begreife,
so will Herr Amstutz sagen: die Ausfertigung eines amtlichen
oder vögtlichen Güterverzeichnisses sei vom Stempel befreit bis
auf eine gewisse Summe.

Bürki macht den Vorschlag, die betreffenden Summen in
neuen Franken bestimmt auszusetzen.

Herr Berichterstatter. Herr Präsident, meine Herren!
Was die von Herrn Amstutz beantragte Vervollständigung
betrifft, so kann ich sie ganz gut zuHeben, nämlich nach dem Worte
„amtlichen" in der ersten Zeile einzuschalten: „oder vögtlichen."
Was sodann die Bemerkung des Herrn Bürki und eines andern
Mitgliedes betrifft, daß man im Zweifel sein könnte, ob unter
diesen Summen alte oder neue Franken zu verstehen seien, so
bemerke ich noch einmal: es sind neue Franken. Denn das
ganze Gesetz wird gerade deßwegen gemacht, daß die Umwandlung

in die neue Währung stattfinde. Man fand es um so

überflüssiger, einen solchen Zusatz zu machen, als das vorliegende
Gesetz erst in Kraft treten soll, wenn das neue Münzgesetz in
Kraft getreten ist.

Amstutz, Amtsnotar. Wie es scheint, hat mich der Herr
Berichterstatter nicht ganz richtig aufgefaßt, indem ich die
Einschaltung nicht in der ersten Zeile' möchte. Bis dahin war
nämlich für die Vögtlinge ein fruchtbares Vermögen bis auf
10,000 Franken stempelfrei. Ich möchte daher die Einschaltung:
„oder eines vögtlichen Gütcrverzeichnisses" nach dem Worte
„Vormundschaftsrechnung" anbringen.

Herr Präsident. Wenn der Herr Berichterstatter nichts
dagegen hat, so würde nun der zweite Satz so anfangen:
„Eine Vormundschaftsrechnung oder ein Vogtvermögensverzeich-
niß u. f. w."

Mit dieser Einschaltung wird der Art. 2 durch das Handmehr

genehmigt.

Art. 3.

Herr Berichterstatter. Herr Präsident, meine Herren!
Dieser Punkt, so wie er im alten Stempelgesetze regulirt ist,
hat hin und wieder zu Erörterungen Anlaß gegeben, indem
man nicht im Reinen war, wie groß das Format der betreffenden

Ankündigungen u. s. w. sein dürfe, das mit dem schwarzen
Stempel zu bezeichnen war, was natürlich auf Erhöhung oder
Ermäßigung des Werthes Einfluß hatte. Es war im bisherigen
Gesetze nur von „Foliobogen" die Rede; aber Jedermann weiß,



daß dieß heutzutage ein sehr relativer Begriff ist, indem es
Foliobogen der verschiedensten Größe gibt. Es kann Einer zu einer
solchen Ankündigung oder zu einem Anschlage einen Foliobogen
nehmen, der von hier bis an's andere Ende des Saales geht,
während ein Anderer nur einen solchen braucht, der nicht über
das Format des gewöhnlichen Schreibpapiers hinausgeht. Man
fand es daher für zweckmäßig, in dieser Beziehung eine ergänzende

Bestimmung aufzunehmen und zu sagen: für den Foliobogen
von 32V Quadratzoll wird 3 Rappen, was darüber ist, das Doppelte

bezahlt; für ein kleineres Format unter 160 Quadratzoll
2 Rappen, und wer sich dieser Abgabe entzieht, verfällt in eine
Buße von lv bis SV Franken. Ich empfehle Ihnen diese Redak-
tionsveränderung, jewcilen nach dem Worte „Quadratzoll" nicht
„zu," sondern „auf" zu setzen.

v. Er lach. Es ist hier wohl eine Tare für den Foliobogen

von 32V Quadratzoll und ebenso für das kleinere Format
von l60 Quadratzoll; aber was soll für das Format bezahlt
werden, welches zwischen diesen beiden bezeichneten steht?

Herr Berichterstatter. Was zwischen diesen beiden
Formaten steht, bezahlt eben auch 3 Rappen.

v. Erlach. Das scheint mir nicht wohl zuläßig daß jeder
Foliobogen, der über 16V Quadratzoll hält, gerade so viel
bezahlen soll, als derjenige von 32V Quadratzoll. Ich finde in
dieser Beziehung eine Lücke im Artikel, die vervollständigt werden

sollte, und es möchte vielleicht nicht unzweckmäßig sein,
wenn der Artikel in diesem Sinne an den Regierungsrath
zurückgeschickt würde.

Herr Berichterstatter. Dieses kann ich zugeben.

In diesem Sinne wird der Art. 3 durch das Handmehr
genehmigt.

Art. 4.

Herr Berichterstatter. Herr Präsident, meine Herren!
Hier nun käme eine Erhöhung in Frage, wie schon bemerkt
worden ist, indem die Stempelgcbühr für Kartenspiele auf
2V Rappen festgesetzt ist. Früher war diese Gebühr nur auf
1 Batzen tarirt, während die neue Gebühr nun 14 Rappen alte
Währung ausmacht, mithin eine Erhöhung von 4 Rappen für
jedes Spiel. Im Regierungsrathe waltete' die Ansicht ob, diese
Erhöhung lasse sich rechtfertigen, indem sie mehr oder weniger
nur einen Luxusartikel beschlage. Wer die Tare nicht gerne
bezahlt, mag einfach die Karten liegen lassen. Es läßt sich

übrigens ein Spiel lange brauchen, bis es abgenutzt ist. Die
Buße für diejenigen. welche ungestempelte Spielkarten aus dem
Auslande beziehen, ist dagegen etwas tiefer angesetzt, nämlich
zu 5 neuen Franken, während sie früher 4 alte Franken betrug.
Man wollte eine Erhöhung nicht aufnehmen, weil zu hohe
Bußen nicht die gehörige Vollziehung finden dürften, indem der
Richter vielleicht davor zurückschrecken dürste, die Leute zu hart
zu strafen.

RöthliSberger. Ich finde hingegen, eine Verminderung
der Gebühren sei hier nicht wohl am Platze, und schlage vor,
die Stempcltare für Kartenspiele auf 50 Rappen anzusetzen,
nämlich neue Währung. Ich glaube, eine solche Erhöhung lasse
sich wohl rechtfertigen, indem Diejenigen, welche von den Spielkarten

Gebrauch machen wollen, eine solche Abgabe auch sehr
leicht bezahlen können. Wenn nur einige Rappen auf jede
Flasche geschlagen werden, die man ausspielt, so ist die
Erhöhung für den Spieler unbeträchtlich.

Leuenberg er. Ich könnte jedoch nicht nur nicht zu einer
Erhöhung der Taren auf die Spielkarten stimmen, sondern ich
schlage vor, dieselben herabzusetzen und zwar von 20 auf 15 neue
Rappen, um im Allgemeinen eine Erleichterung zu verschaffen.

Herr Berichterstatter. Ich will es Ihrem bessern
Ermessen überlassen, den Ansatz anzunehmen, welcher Ihnen
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konvenirt. Herr Röthlisberger hat eine Erhöhung der Stempelgebühr

auf 5V Rappen für jedes Kartenspiel beantragt, Was
mich betrifft, so würde mir eine solche Erhöhung schon zusagen,
insofern dadurch dem Staate eine Mehreinnahme in Aussicht
stehen würde. Auf jeden Fall aber müßte ich ganz bestimmt
dagegen protestiren, daß die Versammlung nicht weiter gehe in
der Herabsetzung, als der Entwurf.

A b st i m m u n g.

Für den Art. 4 mit oder ohne Abänderung Handmehr.
Für den Antrag des Herrn Röthlisberger (Er¬

höhung der Stempelgebühr auf 50 Rappen) 84 Stimmen.
Dagegen und für weniger 48 „

Art. 5.

Herr Berichterstatter. Herr Präsident, meine Herren!
Im alten Stempelgesetze ist im s. 1v die Bestimmung enthalten,

daß für einen Gesundheitsschein für 1 Stück Vieh 3 Rappen
bezahlt werden, für 2 Stück 5 und für mehr als 2 Stück
1 Batzen. Hierin wurde nun eine kleine Aenderung getroffen
und zugleich eine geringfügige Erhöhung für diejenigen 'Scheine,
welche für 2 Stück und mehr ausgestellt werden. Es ist zu
bemerken, daß der Staat überdieß diese Gebühr nicht in seinen
Sack bezieht, sondern sie wird besonders berechnet und fließt in
die Viehassekuranzkasse, so daß ich glaube, diese kleine Erhöhung
sei schon ihrem Zwecke nach gerechtfertigt. Ich empfehle Ihnen
daher diese Bestimmung zur Annahme.

Friedli. Herr Präsident, meine Herren! Mich dünkt
doch, diese Erhöhung möchte in einiger Beziehung zu weit gehen;
in anderer Beziehung ist dieß nicht der Fall. Bis dato wurden
3 und 7 Rappen Ausfertigungsgebühr an den Viehinspektor
bezahlt. Es frägt sich nun, ob in Zukunft für die Ausfertigung
nur 5 neue Rappen oder mehr bezahlt werden soll, Wenn nur
5 Rappen festgesetzt werden, so glaube ich, es sei für den
Inspektor, der ohnedieß schlecht bezahlt ist, etwas zu wenig. Gibt
man ihm aber 1V Rappen, so kostet der Schein schon 15 Rappen;
dann wäre es etwas zu viel für den, der die Gebühr bezahlen
muß. Ich will nicht den Antrag stellen, daß die Gebühr auf
15 Rappen festgestellt werde. Es möchte vielleicht nicht unpassend
sein, per Stück 4 Rappen, für die übrigen 10 festzusetzen, oder
dann dort eine Aenderung zu treffen, wo zwei Stuck bei einander

sind. Setzen Sie dort für einen Schein 10 Rappen fest
und für die Ausfertigung eben so viel, so kostet die Sache schon
20 Rappen und es käme dann ins Gleiche heraus, wie wenn
man zwei Scheine für ein Stück oder einen Schein für zwei
Stück nimmt. Es dürfte daher am besten sein, die Sache noch
zu überdenken und den Artikel in dem Sinne zur weitern
Berücksichtigung zurückzuschicken.

Röthlisberger von Münsingen. Ich bin so frei, auch
hier einen Antrag zu stellen und zwar in dem Sinne, daß für
zwei und drei Stücke mit einander keine Gesundheitsscheine
bezogen werden können., Ich glaube nämlich, eine gute
Gesundheitspolizei für das Vieh erfordere dieß; denn wenn der Schein
recht sein soll, so muß er das Signalement für jedes Stück
enthalten, was also nicht wohl möglich wäre, wenn der Schein auf
mehrere Stücke ausgestellt werden könnte. Ich stelle daher den
Antrag, daß nur Scheine für je ein Stück ausgestellt werden
dürfen.

v. Er lach. Diesem Antrage müßte ich mich widersetzen;
denn wenn er angenommen würde, so müßte jeder Küher, der
z. B. mit 6V Kühen einmal auf- und abfährt, zweimal im Jahre
6V Scheine lösen. Das würde dem Reglemenie über die Bergfahrt

widersprechen und es wäre andererseits auch sehr unbillig,,
eine Klasse von Staatsbürgern mit einer solchen Abgabe zu
belästigen. Bis jetzt hat ein Schein genügt und er enthielt
nichts anderes als ein Zeugniß, daß das betreffende Stück
Vieh, oder wenn es deren mehrere waren, die betreffende
Anzahl, von einem Orte her kommen, wo keine ansteckende Krank-
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heit herrscht. Ich halte dafür, wie eS bisher ohne Uebelstände
geschah, so könne man auch in Zukunft, ohne daß es der Sani-
tätspolizei nachtheilig sei, für ganze Senten einen Schein
ausstellen lassen. Man muß jedoch diese Sache nicht verwechseln,
indem das Verhältniß gegenüber den Viehhändlern ein ganz
anderes ist und diese Erleichterung nur für die Bergfahrten
gilt. Also in dieser Beziehung möchte ich das bisher Bestandene

nicht ändern. Was sodann die Bemerkung des Herrn
Friedli betrifft wegen der Gebühr zu Gunsten des jeweiligen
Inspektors, so glaube ich, es komme fast vollkommen auf das
Gleiche heraus, was bisher in dieser Beziehung bestand, höchstens

V, Rappen mehr als bisher. Ich unterstütze den Antrag
des Regierungsralhes.

Trach sel. Ich halte dafür, Herr Röchlisberger müsse

sich im Irrthume befinden, wenn er glaubt, man könne eigentliche

Gesundheitsscheine für mehrere Stücke nehmen. Es besteht
ein Unterschied zwischen den verschiedenen Vieharten. Auf der
andern Seite finde ich eS doch sehr streng, wenn man einen

Küher zwingen würde, für jedes Stück, das an einen andern
Ort zieht, einen besondern Schein zu lösen. Ich sehe auch die
Uebelstände nicht ein, die Herr Röchlisberger in Betreff der
Gesundheitspolizei befürchten will und stimme daher zum Artikel,
wie er im Entwürfe ist.

Herr Berichterstatter. Aus Allem, was angeführt
wurde, glaube ich entnehmen zu können, daß es am Besten sein
dürfte, den Artikel so zu lassen, wie er im Entwürfe Ihnen
vorgeschlagen wird. Die Erhöhung ist gewiß sehr gering und
was Sie hier beziehen, bezahlen Sie dem Landmann wieder
zurück. Er ist dabei mehr oder weniger betheiligt und je weiter
Sie mit den Gebühren heruntergehen, desto weniger bekommt
er auf der andern Seite. Was die Ausstellung eines Scheines
für mehrere Stücke betrifft, so hat Herr v. Erlach treffend auf
den daherigen Einwurf geantwortet; man würde eine sehr lästige
Bestimmung aufnehmen, die den Betreffenden eine große
Beschwerde auflegen würde, wenn man dieß untersagen sollte. Ich
erlaube mir daher, auf dem Artikel zu beharren, wie er im
Entwürfe ist.

Nachdem die abweichenden Anträge zurückgezogen worden,
wird der Art. 5 durch das Handmehr genehmigt.

Art. ti.

Herr Berichterstatter. Sie wissen, daß nach dem Gesetze

von 1884 bis dahin jede Quittung oder überhaupt jeder
öffentliche Akt, der einen Werth von über 20 Fr. enthielt, auf
Stempel geschrieben werden mußte. Nunmehr wird die Summe
auf 80 Fr. erhöht, was nach alter Währung etwa 20 Fr. 70 Rp.
ausmacht. Auch diese Erhöhung ist für das Publikum eine
Erleichterung. In Folge alles dessen hätte ich geglaubt, die
Versammlung hätte um so eher den Z. 1 unverändert lassen können,
als andererseits mehrere Erleichterungen gegenüber dem alten
Gesetze in Aussicht stehen. Ich komme" im Vorbeigehen auf
diesen Punkt zurück, indem ich namentlich bemerke, daß die Bogen

nach dem Gesetze von 1834 auf sehr zweckmäßige Weise oben
und unten gestempelt waren, so daß man sie entzwei schneiden
konnte. Nun aber haben Sie eine ungerade Tare festgestellt
und die Progression unter den einzelnen Ansätzen gestört.
Indessen tröste ich mich einigermaßen damit, daß die betreffenden
Anträge einstweilen nur erheblich erklärt sind und daß man in
der Folge darauf zurückkommen kann. Wie bemerkt, die
Regierung glaubte, eine kleine Erhöhung bei Z. 1 sei durch
erleichternde Modifikationen in andern Artikeln hinlänglich
gerechtfertigt. "

Der Art. 6 wird ohne Einsprache durch das Handmehr
genehmigt.

Art. 7.

Herr Berichterstatter. Wie ich schon im Eingänge
andeutete, sind hier nur in Betreff derjenigen Paragraphen des
alten Gesetzes Modifikationen vorgeschlagen, wo es sich um die
Festsetzung von «summen handelt. Für alles Uebrige glaubte
man, es beim alten Gesetze bewenden lassen zu sollen.

Ohne Einsprache durch das Handmehr genehmigt. Ebenso
der Eingang des vorliegenden Gesetzesentwurfs.

Herr Berichterstatter. Herr Präsident, meine Herren!
Bei diesem Anlasse bin ich so frei, der hohen Versammlung
Auskunft zu geben darüber, wie ich glaube, daß sich die
Ausführung des neuen Münzsystemes machen werde. Ich glaube
nämlich, die erste Sendung der neuen Münzen werde rn den
Monat Juni fallen und sehr rasch dürften sick die andern dann
folgen. Der Stand Waadt wird zuerst neue Münzen bekommen,
einige Wochen nachher Freiburg, dann Wallis, Neuenburg und
dann kommt die Reihe an Bern, so daß allmälig die Ausführung

in verschiedenen Kantonen erfolgt und für uns jedenfalls
auf den 1. Januar 1852 der Zeilpunkt dazu heranrückt. Dieß
als beiläufige Bemerkung, da ich in dieser Beziehung schon öfter
angefragt worden bin.

Auf die Bemerkung des Herrn Steiner, was dann mit
dem allfälligen Vorrathe des alten Stempelpapiers anzufangen
sei, bemerkt der Herr Berichterstatter, man werde davon vorderhand

brauchen, im klebrigen werde man suchen, die daherige
Differenz auf irgend eine Weise auszugleichen.

Trachsel. Ich bin so frei, hier noch einen Zusatz zu
beantragen, der, wie ich glaube, zwischen die Art. 0 und 7 zu
stehen käme und dahin geht: eine Bestimmung aufzunehmen, daß
nicht mehr als ein Forderungstitel oder nicht mehr als eine
Quittung auf dem gleichen Blatte stehen dürfe. Ich habe dafür
meine Gründe, wovon der erste dahin geht, daß durch die so
eben beschlossene Herabsetzung der Stempelgebühren ein Ausfall
in unsern Finanzen entstehen wird, den wir auf irgend eine
Weise müssen zu -decken suchen. Ein zweiter Grund besteht für
mich darin, daß dadurch eine größere Gleichheit erzielt und der
Billigkeit selbst mehr Rechnung getragen würde. Nach diesem
Gesetze sollen Forderungen und Quittungen von unter 80 Fr.
keines Stempels bedürfen, nur diejenigen, welche diesen Betrag
übersteigen. Wenn es nur Forderungen und Quittungen dieser
kleinsten Klasse beträfe, so möchte es noch eher hingehen;
hingegen können solche von 2—800 Fr. oder noch höhern Summen
auch auf das gleiche Blatt geschrieben werden, was schon oft
der Fall war, wie selbst das ver Herr Berichterstatter zugegeben
hat. Es können vielleicht 7—8 bis 10 und mehr Quittungen,
jede von 300 Fr. und noch mehr, auf das gleiche Blatt
geschrieben werden, was gewiß nicht ganz billig ist. Ich wiederhole

daher meinen Antrag, daß nicht mehr als ein Forderungstitel
undnichtmehr als eineQuittungaufdasgleicheBlattkommenvürfe.

Herr Berichterstatter. Den gleichen Antrag, welchen
soeben Herr Trachsel gestellt hat, hatte ich auch dem Negierungs-
rathe, in einem besondern Artikel formulirt, vorgelegt, indem ich
es ebenfalls unbillig fand, daß man für jedes kleine Blättlein,
das nur '/z Batzen kostet, für so beträchtliche Summen
Quittungen schreiben könne. Allein bei näherer Untersuchung der
Sache hat der Regierungsrath gefunden, daß dieß auch seine
Schwierigkeiten habe und zwar nicht allein wegen der Stempelgebühr,

sondern auch wegen der Bequemlichkeit, die der
Betreffende dabei hat, wenn er, statt eine Masse von Quittungen
auszustellen, dieselben ganz bequem in seinem Portefeuille
versorgen kann. Daß dem Staate durch eine solche Borschrift eine
bedeutende Einnahme erwachsen würde, das unterliegt gar keinem
Zweifel; aber da einmal mein Antrag im Regierungsrathe —
um mich so auszudrücken — den Bach hinuntergeschickt wurde,
so getraue ich mir nicht, denjenigen des Herrn Trachsel zu
empfehlen.



Karlen in der Mühlematt. Da der Herr Berichterstatter
im gleichen Sinne geantwortet hat, wie ich es beabsichtigte, so

habe ich nichts mehr zu bemerken, als meine Verwunderung
darüber auszusprechen, daß überhaupt ein solcher Antrag gefallen

ist.
Der Antrag deS Herrn Trach sel bleibt in Minderheit.

Behandlung der Interpellation des Hrn. Stämpfli.
Stampf li. Herr Präsident, meine Herren! Den

Inhalt der Interpellation, welche ich vorgebracht, kennen Sie bereits,
und ich bin nun so frei, einige Erörterungen darüber zu geben.
Wie Sie wissen, ist das Seminar in Münchenbuchsee seit einiger
Zeit sehr großen Anfeindungen ausgesetzt und namentlich wrrd
dasselbe in 'öffentlichen Blättern der schwarzen Partei auf jede
Weise angegriffen. Auch las man vor einiger Zeit in den
Verhandlungen des Regierungsrathes, die zwar nicht offiziell
herausgegeben werden, eS sei eine Reform gegen das Seminar im
Wurfe und die Lehrer seien, gestützt auf ein Gesetz, das in der
letzten Sitzung erlassen worden, provisorisch erklärt worden. Nun
glaube ich, gegenüber den verschiedenen Anfeindungen und
Kritiken, welche gegen das Seminar gerichtet wurden, gegenüber
den Schritten selbst, die die Regierung gegen dasselbe eingeleitet
und vor hat, sei es im Interesse des Großen Rathes, daß die
Berichte über das Seminar, welche vorhanden sind oder wenigstens

vorhanden sein sollen, vorgelegt werden. Es ist nämlich
bekannt, daß letzten Herbst eine Endprüfung der Zöglinge des
Seminars, welche damals austreten sollten, von der Regierung
veranstaltet wurde und daß besondere Abgeordnete dazu bezeichnet

wurden in den Personen der Herren Pfarrer Hops in Thun,
Professor Rickli in Lausanne und eines Dritten, dessen Name
mir gegenwärtig nicht einfällt. Diese Abgeordneten werden ohne
Zweifel einen Bericht verfaßt und abgegeben haben, und dieser
kann, was wenigstens über die Prüfung des Seminars verlautet,

für die Anstalt nur günstig sein. Ferner werden sicher auch
in Betreff der ökonomischen Verwaltung des Seminars seither
Untersuchungen stattgefunden haben, damit die Regierung wisse,
ob die Lehrer oder die betreffenden Personen die Anstalt getreu
und gewissenhaft verwalten oder die Mittel derselben vergeuden.
Wenn also auch in dieser Beziehung Berichte über das Seminar
vorhanden sind, so verlange ich, daß sie vorgelegt werden. Ich
wiederhohle also das Ansuchen, welches Ihnen bereits schriftlich
verlesen wurde.

Mosch ard, Erziehungsdirektor. Ich kann die an mich
gestellten Fragen ganz kurz beantworten. Herr Präsident, meine
Herren! Die Erziehungsdirektion hat letzten Herbst dasjenige
gethan, was jede Erziehungsdireklion vor derselben schon gethan
hat. Sie ernannte erne Kommission, die den Auftrag erhielt,
den Prüfungen des Seminars beizuwohnen. Anno 1848 wurde
schon eine solche Kommission gewählt und am 7. Sept. 1850
geschah von meiner Seite dasselbe, indem ich dafür die Herren
Hopf, Rickli und Ritz bezeichnete. Diese Herren wohnten dem
Eramen im Seminar bei und erstatteten der Erziehungsdirektion
darüber Berich:. Nun wünscht man denselben einzusehen.
Er liegt da und ich habe nur die Bemerkung beizufügen, daß
ich aus dem Berichte der Erperten auch gar nie ein Geheimniß
machte. Das sehen Sie schon daraus, daß ich denselben Bericht
Herrn Grunholzer, Direktor des Seminars, auf seinen Wunsch
zuschickte. Er konnte ihn einseben und ich nehme auch hier durchaus

keinen Anstand, diese Akten vorzulegen. Dabei befinden sich

auch die Schreiben der Erziehungsdirektion an die
Expertenkommission vom 18. August 1848 und von mir unterm 7. Sept.
vorigen Jahres. Was sodann die weitere Frage betrifft, ob
Untersuchungen über die ökonomische Verwaltung des Seminars
oder in anderer Hinsicht angeordnet worden, darauf gebe ich die
Antwort: nein; ich wüßte nicht, daß andere Untersuchungen in
Betreff der Anstalt stattgefunden hätten.

Stämpfli. Ich möchte die Frage bestimmt beantwortet
wissen, ob nicht, wie es bei andern Anstalten auch geschieht,
Abgeordnete der Kantonsbuchhalterei die Rechnungsführung des
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Seminars untersucht haben, und wenn ja, so verlange ich, daß
auch hierüber die Berichte vorgelegt, werden.

Moschard, Erziehungsdirektor. Von mir aus wurden
keine solchen Untersuchungen angeordnet.

Fueter, Finanzdirekior. Ich kann vielleicht hier etwelche
Auskunft geben. Die Rechnungsuntersuchungen werden
regelmäßig gemacht im ganzen Kanton. Ob sie nun in Bezug auf
daö Seminar bereits stattgefunden haben, kann ich jetzt nicht
genau sagen. So viel kann ich Ihnen jedoch mittheilen, daß
drei Angestellte der Kantonsbuchhalterei und der Finanzdirektton
auf der Reise sind, um die Kassenuntersuchungen vorzunehmen.

Stämpfli. Ich wünsche noch zu vernehmen, ob vielleicht
solche Berichte über den Zustand der Kassen des Seminars
vorhanden sind und wenn ja, so wünsche ich, daß auch dieselben
vorgelegt werden.

V ortrag d es R eg ierun g srath c s und der Finanz-
dircktion mit dem Antrage, der Große Rath möchte über ein
Gesuch der Amtsbürgen des gewesenen Amtsschaffners Weber
von Aarwangen um Nachlaß: in erster Linie eines Theiles der
gerichtlich auferlegten Ersatzsumme von Fr. 8810. 4l., in zweiter
Linie wenigstens der Zinse dieser Summe vom 8. Mai 1847
an, sowie der Prozcßkosten von Fr. 419. 75 — der Konsequenz
wegen zur Tagesordnung schreiten.

Fueter, Finanzdirektor, als Berichterstatter. Herr
Präsident, meine Herren! Amtsschaffner Weber von Aarwangen
hat bekanntlich die Geschäfte Anno 1845 in einem sehr kläglichen
Zustande hinterlassen. Es ist mit ihm zum Gcld'stage gekommen

und die Untersuchung hat nachgerade gezeigt, daß auch der
Staat bei dieser Geschichte eine bedeutende Einbuße gemacht hat.
Die Ansprachen desselben beliefen sich auf nicht weniger als Fr.
15,500. Für einen Theil dieser Summe wurde er in der Folge
angewiesen; für einen andern Theil aber war man genöthigt die
Amtsbürgen zu belangen. Diese schlugen Recht dar und die
Gerichte sprachen ein Urtheil dahin aus, daß die Bürgen für
einen Theil der fehlenden Summe nicht einzustehen verpflichtet
seien, indem der frühere Amtsschaffner Weber auch Einnehmer
für den äußern Zinsrodel gewesen sei und zwar nicht in
amtlicher Stellung, sondern mehr in derjenigen eines Partikularen.
In Folge dessen kam es denn zu einem langwierigen Prozesse,
wobei der Staat in erster und zweiter Instanz verfällt wurde,
die Summe aus den Einnahmen des ZinsrovelS nicht von den

Bürgen fordern zu dürfen. Diese Summe belief sich auf
Fr. 5566. Nun kommen die Bürgen und verlangen auch noch,
daß ihnen der Rest geschenkt werde; allein weder die
Finanzdirektion, noch der Äegierungsrath haben eintreten zu können

geglaubt, da der Staat ohnevieß noch einen bedeutenden Verlust
macht. Die Bürgen stützen sich namentlich darauf, daß von
Seite des Staates die Untersuchungen nicht mit gehöriger Vorsorge

stattgefunden hätten; hätte der Staat fleißig nachsehen
lassen, wie die Sache stehe, so wäre sein Verlust nie so groß
geworden; der Staat habe sich also seine Einbuße wenigstens
theilweise selbst zuzuschreiben. Allein nach der gegenwärtigen
Sachlage sind die Amtsbürgen nun einmal gehalten, für den
Rest der Summe einzustehen und ick> könnte in keiner Weise
meine Einwilligung dazu geben, daß ein Nachlaß bewilligt würde;
weil wir auf solche Weise sonst in die allermißlichsten Konsequenzen

fallen würden. Jedesmal wenn sich ein solcher Beamter
aus dem Staube machen würde, könnten dann seine Bürgen
mit solchen Gesuchen kommen, und wohin das führen müßte,
können Sie selbst ermessen. In diesem Falle könnte ich aber
noch um so weniger eintreten, als, wie bereits bemerkt, der
Staat ohnedieß schon einen bedeutenden Verlust hat.

Bützberger. Ich erlaube mir dennoch, den Antrag zu
stellen, daß den Amtsbürgen wenigstens einigermaßen entsprochen

werde und zwar so weit, daß ihnen der Zins geschenkt

werde; vom andern Begehren möchte ich ebenfalls abstrahiren;
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hingegen den Nachlaß des Zinses finde ich nicht unbillig. Ich
erlaube mir dafür nur zwei Gründe anzuführen: erstens weil
andere Amtsbürgen im gleichen Falle gewesen sind und man
ihnen den Zins ebenfalls nachgelassen hat; nämlich den Bürgen

des Amtsschaffners Mühlcihaler hat der Staat aus
Billigkeitsrückfichten den Zins auch geschenkt. Zweitens möchte ich
dem Begehren einigermaßen entsprechen, weil das Obergericht
in dieser Sache nicht einig war. ob mit Recht ein solcher
Verzugszins, wie ihn der Staat fordert, verlangt werden könne.
Man nimmt gewöhnlich an. ein Verzugszins sei nur da zu
bezahlen, wo eine Summe mit Versäumniß nicht zu gehöriger
Zeit bezahlt worden ist. Hingegen hier haben die Bürgen nicht
einmal gewußt. wie viel Zins zu bezahlen sei, indem sie die
Größe der Entschädigungssumme noch gar nicht kannten. Die
einen Mitglieder des Gerichts glaubten daher, die Bürgen seien
keinen Zins schuldig; aber die Mehrheit beschloß einmal das
Gegentheil. Ich sage also: erstens weil es unbillig wäre, die
Bürgen anders zu halten als andere. die im gleichen Falle
waren, und zweitens weil sie nicht wußten, waS sie schulvig sein
würden, da die Summe der Entschädigung noch nicht àusge-
mittelt und das Gericht selbst iu der Sache nicht ganz einig
war, möchte ich darauf antragen, den Petenten den ZinS zu
schenken, mehr nicht.

Jmobcrsteg. Ich kann in dieser Sache unparteiisch
reden, indem ich mit der ganzen Sache nichts zu thun halte,
aber nichts desto weniger dieselbe genau kennen lernte. Herr
Präsident, meine Herren! Da es ausgemacht ist, daß eigentlich

der Staat bedeutend in mors ist, so theile ich die Ansicht,
daß daher nicht die Bürger, sondern der Staat für den
Schaden haften sollte. Wie verhält es sich eigentlich hier?
Amtsschaffncr Weber wurde bereits im Jahre 1838 gewählt, und
fünf Ämtsbürgen verpflichteten sich für ihn für eine «summe von
18,500 Franken. Anno 1815 machte sich Weber aus dem Staube
und hinterließ ein Defizit von 15,500 Franken, und wie
vertheilte sich dieß Etwa so, daß der Amtsschaffncr diese Summe
mitgenommen, oder so, daß das Defizit aus den letzten Monaten

des letzten Jahres herrührte? Nein, sondern diese Ge-
sammtforderung deö Staates datirt sich bereits seit dem Jahre
1839 her. Die Unterschlagung wurde also vom Jahre 1839 bis
1815 begangen, innerhalb welcher Zeit jedenfalls zu wenig
gerechnet wurde. Der Staat hat seine Rechnung geltend gemacht
und die Bürgen belangt. Allein es ist unrichtig, wenn
behauptet wird daß die Bürgen mit dem Staate prozedirt haben.
Sie haben sich vielmehr der Klage unterzogen, und so wurde
vor dem Gerichtspräsidenten und vor dem Obergerichte die
Summe ausgemittelt. Das war nicht so leicht, indem sie sich

durch eine Reihe von Jahren hindurchzog. Das soll also auch
ein Umstand der Rücksicht sein, daß die Bürgen mit dem Staate
nicht prozedirten, sondern sich unterzogen. Ich bin jedoch
entschieden der Meinung, die Bürgen hätten sich nicht unterziehen
sollen, wenigstens nicht unbedingt. Denn es war ausgemacht,
daß der Staat in der Vornahme seiner Untersuchungen nachläßig
war, daß nicht nach vorhandenen Instruktionen und Gesetzen die
Rechnungen genau geprüft und sodann namentlich auch die Kassen
nicht an Ort und Stelle untersucht wurden. Wenn nun das
Thatsache ist — und das wird Niemand läugnen wollen — so
spricht das zu Gunsten der Bürgen. welche sich unterzogen
haben, wo sie nicht einmal hätten müssen, da die Sache zu
ihren Gunsten ausfallen konnte. Ich habe den Vortrag des
Regierungsrathes gelesen und gefunden, daß, nach einem
besondern Verzeichnisse, noch einige Berichtigungen in Betracht
kommen. Die Gesammtforderungen des Staates beließen sich
noch auf 11,700 Franken. Von dieser Summe hat das Gericht
zwei Punkte gestrichen: erstens ist der Staat im Güterverzeichnisse

von Weber auf eine Summe von 1600 Franken angewiesen
worden und hat dieselbe angenommen, nichts desto weniger aber
seine Ansprache bei den Gerichten geltend gemacht. Von einem
zweiten Punkte fanden die Gerichte, er gehöre gar nicht in den
amtlichen Bereich des Amtsschaffners. Der erstinstanzliche Richter

hat die Vergütung von Verzugszinsen nicht ausgesprochen,
wohl aber das Obergericht; aber, wie gesagt, die Meinungen
darüber waren gecheckt. Nach der gegenwärtigen Sachlage halte

ich nun dafür, billiger Weise sollten den Bürgen nicht nur die
Verzugszinse, sondern auch etwas vom Kapital geschenkt werden.
Ich habe unter den Akten den Rapport des Herrn
Kantonsbuchhalters gefunden und darin einen Passus gesehen, der
etwas zu streng lautet. Es heißt darin, der Kantonsbuchhalter
sei erstaunt, daß die Amtsbürgen des Weber die unverschämte
Hoffnung haben, noch einmal mit frecher Stirne mit einem
solchen Begehren aufzutreten. Solcher Ausdrücke sollten sich

Beamte nicht bedienen gegenüber Ämtsbürgen, in Fällen, wo
der Staat größtentheils selbst die Schuld auf sich hat und wo
man nicht einmal annehmen kann, daß er eigentlich einen Vertrust

macht. Für einen beträchtlichen Theil ist der Staat bereits
bezahlt; er hat dafür den Betrag angenommen in Aktiven von
Werth und Unwerth, und wenn er'hintendrein davon etwas
verliert, so ändert das an der Sache nichts. Aus diesen Gründen

unterstütze ich nicht nur den Antrag des Herrn Bützberger,
für den ich eventuell jedenfalls stimme, sondern möchte den

Bürgen noch etwas am Kapital schenken. Wenn ich nicht irre,
machen sie selbst keinen bestimmten Vorschlag, sondern bitten in
erster Linie um Nachlaß eines unbestimmten Theiles, und in
zweiter um Nachlaß der VerzugSzinse. Ich möchte nicht zu weit
gehen und beantrage, den Petenten nebst den Verzugszinsen
noch 2000 Franken am Kapital nachzulassen.

Karlen in der Mtthlematt. Ich stimme zum Antrage des
Herrn Bützberger, und zwar aus dem Grunde, weil es sich

herausgestellt hat, daß die frühere Verwaltung an der Sache
einen großen Theil der Schuld trägt wegen ihrer Nachläßigkeit,
in der sie die Verwaltung der Beamten nicht gehörig untersuchte,
so daß ein Beamter, der seine Konnerionen bei den Behörden
hatte, leicht einer Untersuchung entgehen und sich gelegentlich
aus dem Staube machen konnte. Es ist traurig, wenn in
solchen Fällen dann die Bürgen herhalten müssen.

Stämpfli. Um allfälligen Mißverständnissen vorzubeugen,
finde ich mich nur veranlaßt, zu erklären, daß der vorliegende
Fall unter der Dreißiger-Verwaltung vor sich ging, nicht unter
desjenigen von 1816.

Gfeller zu Wichtrach. Ich wünschte nur zu wissen, ob
der Staat wirklich schon eine Einbuße macht.

Herr Berichterstatter. Der Staat büßt bereits
5566 Franken ein.

Jmobcrsteg dringt wenigstens auf Nachlaß der Zinse,
und bemerkt, auch die andere Summe stehe nicht mehr ganz
aus, indem die Bürgen bereits eine Abschlagszahlung gemacht
haben, in der Hoffnung, der Große Rath werde unter obwaltenden

Verhältnissen einige Rücksicht eintreten lassen; übrigens
sei eS nicht richtig, daß der Staat noch eine Einbuße von
5500 Franken mache.

Tscharner, Stadtseckelmeister. Gegenüber den Vorwürfen,
welche dem Staate gemacht wurden, erlaube ich mir eine
Bemerkung und bin so frei, auf die Bedeutung der Amtsbürg-
schafren aufmerksam zu machen. Was ist eigentlich eine Amts-
bürgschafl? Wenn ein Beamter Bürgen stellt, so erklären diese
für ihn, dem Staate gegenüber, daß sie diesen Mann für einen
moralischen, rechtlichen und ehrlichen Mann halten, überhaupt
für einen Mann, der sein Amt getreu und gewissenhaft
verwalten werde. Sie stehen gewissermaßen für den betreffenden
Beamten ein; denn der Staat kann unmöglich alle Beamten in
ihren einzelnen Eigenschaften kennen, und wenn sich zwei oder
mehrere rechtliche, solide Männer für Einen stellen, so schließt
er daraus, er könne den Mann, für den sie Bürgschaft leisten,
zum Beamten annehmen. Daher glaube ich, wenn der Staat
schon nicht alle mögliche Aufsicht gegenüber dem betreffenden
Beamten ausgeübt hat, so müssen die Bürgen nichts desto weniger

haften; denn am Ende kann keine Kontrolle den Staat vor
jeder Veruntreuung schützen Die Moralität und Rechtschaffenheit

eines Beamten ist eigentlich die einzige Bürgschaft, die er
in letzter Instanz dem Staate gewährt, und daher glaube ich,



daß die Bürgen auch in diesem Falle haften müssen. Es ist
freilich zu bedauern, daß sie in diesen mißlichen Fall kommen;
aber der Konsequenz wegen möchte ich dennoch in ihr Gesuch
nicht eintreten. Für Nachlaß der Verzugszinse könnte ich allfällig
noch stimmen, nicht aber für den Nachlaß eines Theiles des
Kapitals.

Hiltbrunner. Vor 1842 hatte der Amtsschaffner eine
spezielle Weisung vom Finanzdepartemente in Betreff der Ein-
kassirung von Restanzen. In Folge dessen geschah es, daß,
wenn auch die Regierungserperten die Kassen visitirten, der
Amtöschaffner füglich zwei Kassabücher führen konnte. In das
eine derselben trug er die Posten ein, welche wirklich eingegangen

waren, in das andere diejenigen, die er dem Regierungserperten

bei einer abfälligen Visitation verrechnen wollte.
Deßwegen war es sehr leicht möglich, daß ein Amtsschaffner z. B.
vor der Zehnt - und Bodenzinsliquidation eine Reihe von Posten
einziehen und deren Ertrag mehrere Jahre lang in seinem Nutzen
verwenden konnte, ohne daß die Regierung etwas davon wußte.
Nach meiner Ansicht fällt der Fehler dieser Zustände auf die
damalige Fiimnzverwaltung, und es war, nach meiner Ansicht,
ein sehr bedeutender Fehler. Später wurde den AmtSschaffnern
der Befehl gegeben, die Restanzen nicht länger ausstehen zu
lassen als ein halbes Jahr. Was nun den vorliegenden Fall
betrifft, so bin ich auch der Ansicht. daß der Verlust, der für
den Staat daraus entsteht, in größerm Maße den damaligen
Finanzbehördcn, als den Amtsbürgen zur Last falle, und ich
habe die Ueberzeugung, daß unter der gegenwärtigen Regulirung
der Buchhaltern und Finanzverwaltung ein Amtsbürge, der
eine Summe von 20,000 Franken verbürgt, weniger zu riskiren
hat, als damals ein Bürge, der nur für 10,000' Franken
gutstand. Ich stimme daher zum Antrage des Herrn Jmoberstèg.

Sträub, Regierungsrath. Herr Präsident, meine Herren
Ich erlaube mir bloß eine Bemerkung zu machen zur Rechtfertigung

der damaligen Finanzbehörden. Ich war zwar nicht dabei,
hatte aber doch Gelegenheit, einige Erkundigungen einzuziehen.
Wie bereits von einem andern Redner gesagt wurde, hat man
auch früher ja freilich Kassastürze gemacht, und zwar auch bei
Amtsschaffner Weber und zwar mehrere Male, wo das vor-
räthige Geld mit den Büchern übereinstimmte. Was fehlte
dabei? Daß viele Einzüge nicht in den Kassabüchern eingetragen

wurden; das konnte bei 4>er damaligen Ordnung der Dinge
nicht verhindert werden. Später wurden zum Theil andere
Einrichtungen getroffen; aber es sind auch noch in den letzten
Zeiten große Summen verloren gegangen, ohne daß es durch
eine Kontrolle hätte verhindert werden können. Wenn überhaupt
ein Beamter gewählt wird so nimmt man an, es sei ein braver
Mann; deßwegen ernennt man ihn. Wenn nun aber Einer
schlechte Streiche macht, allfällig eine falsche Kasse hält u. dgl.,
so ist das freilich eine fatale Geschichte, aber die betreffenden
Männer haben einmal sür ihn gebürgt und müssen nicht nur
für die Summe, welche allfällig verloren geht, sondern auch
mehr oder weniger für seine Schlechtigkeit einstehen. Das ist
leider auch hier der Fall. Es ist nun einmal ein obergericht-
liches Urtheil da, und der Staat kann solchen Schaden nicht
mir nichts, dir nichts hinnehmen. In Betreff der Verzugszinse
dürfte vielleicht einige Rücksicht eintreten. Allein Kassauntersuchungen

wurden vorgenommen; ich bin einmal selbst dabei
gewesen.

Reichenbach. Mir ist dieser Fall persönlich genau bekannt,
weil ich die Akten durchaus kenne. Ich halte dafür, der Staat
habe hier Alles gewonnen, was ihm zukam. Denn es ist nicht
richtig, was gesagt wurde, daß die Amtsbürgen von Weber
prozedirt hätten. Die Bürgen haben ein Befinden eingeholt, ob

sie sich den Forderungen des Staates widersetzen sollen oder nicht,
und den Anwälten, welche dieses Befinde» ausstellen sollten,
alle sachbezüglichen Akten vorgelegt. Das Befinden dieser
Anwälte ging dahin, die Bürgen dürfen sich der Klage widersetzen.
DaS Befinden stützte sich hauptsächlich auf den Umstand, daß
der Staat den Schaden selbst veranlaßte. Ich will nicht wiederholen

was in dieser Beziehung chereits gesagt worden ist,
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sondern nur die Bemerkung noch machen, daß die Amtsbürgen,
sobald sie wahrnehmen konnten, daß Weber nicht gut verwalte,
mehrere Male, ich sage, mehrere Male, den damaligen
Kantonsbuchhalter Roßelet ersuchten, eine Untersuchung vorzunehmen.
Er versprach dieß zwar, aber trotz verschiedenen Reklamationen
von Seite der Amtsbürgen kam es nie dazu und es blieb eben
bei'm Versprechen. Inzwischen bekam Weber Wind davon; die
Sache wurde ihm mitgetheilt; ein Bericht über seine
Amtsführung und Verwaltung lag bei der Behörde mit den Beschwerde-
Punkten; aber die Behörden verzogen die verlangte Untersuchung
so lange, daß Weber noch Zeit hatte, unterdessen eine bedeutende
Weibergutsabtretung'zu machen und zu gehen. Diese
Thatsachen sind aktenmäßig erwiesen, und, auf diese gestützt, wurde
den Bürgen der Rath ertheilt, die Sache vor Gericht zu ziehen.
Dennoch haben sie es vorgezogen, sich den Forderungen des
Staates zu unterziehen, in dem Sinne, daß der Gerichtspräsident

und später das Obergericht die Entschädigungssumme
bestimme. Der Beschluß, wovon der Bericht spricht, betrifft nur
eine Moderationssumme, nicht ein eigentliches Urtheil, und
bei'm Anlasse der Ausmittelung haben — der Anwalt in dieser
Sache ist anwesend und kann meine Bemerkung bestätigen —
mehrere Oberrichter erklärt, sie bedauern die Bürgen; wenn sie

die Klage ausgenommen hätten, so würde schwerlich der Staat
den Prozeß erobert haben. Es ist somit der Gutmülhigkeit der
Bürgen zuzuschreiben, daß der Staat in dieser Sache noch
einen Kreuzer bekommt. Ich stimme zum Antrage des Herrn
Jmobersteg.

Friedli. Ich stimme auch dazu, daß den Bürgen die

Verzugszinse geschenkt werden; ich könnte auch dazu stimmen,
ihnen einen Theil des Kapitals nachzulassen. Allein dabei
möchte ich denn doch zu bedenken geben, daß andere Bürgen in
ähnlichem Falle, oder in noch ärgern Verhältnissen sich befinden.

Ich erinnere nur an die Amtsbürgen des gewesenen Ämtsschaffners

Mühlethaler. Unter der Bedingung, daß auch diesen eben

so viel am Kapital erlassen werde', strmme ich zum Nachlasse
eines Theiles für die Bürgen des Weber. Denn jene sind

noch mehr zu bedauern, da sie ein noch härterer Verlust trifft.

Herr Präsident. Ich muß bemerken, daß ich einen

solchen Antrag unmöglich annehmen kann, denn die Bedingung
ist unzuläßig.

v. Graffenried. Ich möchte nur daran erinnern, daß,
wenn mich mein Gedächtniß nicht trügt, den Bürgen des Mühlethaler

nicht ein Theil des Kapitals, sondern nur die Verzugszinse

nachgelassen wurden. Daraüf trägt denn auch Herr Butz-
berger heute an. Weiter möchte ich nicht gehen, um die
Amtsbürgschaften wenigstens nicht ganz illusorisch zu machen.

Friedli. Ich werde zur Erlassung der Verzugszinse
stimmen, und sollte auch ein Theil des Kapitals geschenkt werden

so werde ich später darauf dringen, daß auch den Bürgen
des Mühlethaler ein Gleiches geschehe.

Herr Berichterstatter. Wie wiederholt die Bemerkung
gemacht wurde, ist es von den größten Konsequenzen, was Sie
rn solchen Angelegenheiten für Beschlüsse fassen. Herr Präsident,
meine Herren! Wenn einmal das Thor geöffnet und die
Amtsbürgschaften so viel als illusorisch gemacht sind, so können Sie
dem Dränge der Umstände keinen Einhalt mehr thun. Wenn
ich auch zugeben kann, daß allfällig ein Nachlaß der Verzugszinse

beschlossen werde, wenn man überhaupt in einen Nachlaß
eintreten will, so muß ich doch auf der andern Seite entschieden

daran festhalten, daß dieß bei'm Kapital nicht geschehe. Es ist
Thatsache, daß der Staat bereits eine Einbuße von 5506 Franken

macht; wenn das Uebrige gestrichen würde, so begingen
wir, nach meinem Dafürhalten, eine Unbilligkeit gegen den
Staat. Auch die Buchhalters warnt davor mit der bestimmtesten

Erklärung. Läßt man allfällig die Verzugözinse nach, so

soll dann um so strenger darauf gehalten werden, daß doch der
Nest bezahlt werde.
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A b st i m m u n g.

Für den Antrag des Regierungsrathes (inbegriffen
der Nachlaß der Verzugszmse) Mehrheit.

Für den Antrag des Herrn Jmoberstea (über-
dieß noch 2990 Franken vom Kapital nachzulassen

Minderheit.

Erste Berathung des Gesetzesentwurfs über die
Vertheilung des Ertrags der Geldstrafen.

Herr Präsident des Regierungsrathes als Berichterstatter.
Herr Präsident, meine Herren! Sie werden sich erinnern, daß
schon in einer frühern Sitzung die Eröffnung gemacht wurde,
es liege in der Absicht des Rcgierungsraihes, über die Verwendung

der Geldbußen eine allgemeine Vorschrift aufzustellen,
damit man bei Vertheilung einzelner Bußen nicht mehr im Falle
sei, spezielle Vorschriften aufzustellen, die sich sehr oft diametra-
lisch widersprechen. Es hat ein Mitglied bemerkt, obschon es
einverstanden sei, daß eine allgemeine Bestimmung eingeführt
werde, so zweifle es doch, ob dieselbe auf alle Bußen angewendet

werden könne. Ich erlaube mir in dieser Beziehung zwei
Worte anzubringen, damit man nicht mißverstehe, was eigentlich

der Sinn und die Bedeutung der vorliegenden Bestimmungen
sei. Es ist nicht der Sinn, damit zu verbinden, daß nach

Annahme dieses Gesetzes der Ertrag aller und jeder Bußen
nach dessen Bestimmungen müsse verwendet werden; sondern
der Sinn soll dieser sein: daß alle Bußen, in Betreff deren
nicht in einem besondern Gesetze aus besondern Gründen etwas
Abweichendes festgesetzt ist, nach den Bestimmungen dieses
Gesetzes verwendet werden sollen. Aber diejenigen Bußen, über
deren Verwendung eine besondere gesetzliche Vorschrift besteht,
sind nicht inbegriffen. Ich nehme für bekannt an, wir haben
ein Gesetz, in welchem Bußbestimmungen enthalten sind, die mit
Schulsachen zusammen fallen; so würde man wahrscheinlich den
Ertrag der daherigen Bußen der Gemeinde zufließen lassen, nicht
den Ortsarmen. Aber in hundert und hundert Fällen wird
total nichts daran liegen, bestimmen Sie die Sache so oder
anders, indem es auf dasselbe herauskommt. Um in Zukunft zu
verhüten, daß nicht fünfzig oder noch mehr verschiedene Ver-
theilungsarten in eben so vielen Gesetzen und Dekreten zerstreut
umher liegen, soll eine allgemeine Regel aufgestellt werden. Es
wird dieß im allgemeinen Interesse liegen, und namentlich kann
sich dann der Richter an eine allgemeine Vorschrift halten. Also
für alle Bußen, worüber nicht bereits etwas vorgeschrieben ist,
gilt dieses Gesetz, und die betreffenden Fälle werden darnach
entschieden. Ich hoffe, die Sache werde übrigens keine großen
Schwierigkeiten darbieten, da Sie dem Grundsatze nach mit den
Ansichten der vorberachendcn Behörde einverstanden sein werden.
Was die Art und Weise betrifft, wie der Entwurf zu behandeln
ist. so denke ich, dieselbe dürfte artikelweise geschehen. Jedenfalls

wird er Sie nicht lange aufhalten, da er nur zwei Artikel
enthält.

G y gar. Ich finde mich veranlaßt, gegen das Eintreten
in den vorliegenden Entwurf zu stimmen, und zwar aus ganz
einfachen Gründen. Ich glaube nämlich nicht, daß durch
Annahme dieses Entwurfes dem Wirrwar, wie er sich gegenwärtig
vorfindet, könne ein Ende gemacht werden, wenn man nicht noch
einige Paragraphen dazu fügt. Bekanntlich haben wir sehr viele
Gesetze, die Bestimmungen enthalten, wie die Bußen verwendet
werden sollen, Bestimmungen, die den Ertrag entweder den
Armen des Ortes, oder dem Armengute, dem Schulfond oder
andern Zwecken zusprechen, kurz es sind beinahe alle möglichen
Fälle vorgesehen. Nun bleiben nach diesem Gesetzesentwurfe
alle bisherigen gesetzlichen Bestimmungen stehen; das möchte ich
aber gerade nicht. Wenn man eine Maßregel treffen will, so

müssen diese verschiedenen Fälle regulirt werden; auf diese Weise
erhalten wir aber zu der bisherigen Menge von Vorschriften
nur eine neue, die die alten vermehrt. Ich halte daher dafür,
daß der Regierungsrath uns einen Entwurf vorlege, der geeignet
sei, dem bestehenden Wirrwar ein Ende zu machen.

Lehmann, I. U. Ich pflichte dieser Ansicht bei, welche
Herr Gygar soeben ausgesprochen hat. Es bestehen über die
Einkassirung der Bußen viele Regeln, und doch werden sie
meistens nur langsam eingezogen; oft geht es gar Jahre lang, bis
sie verrechnet sind, und oft bleiben sie endlich auf sich beruhen,
ohne daß sich Jemand mehr um sie bekümmert; wenigstens früher
war es so. Ich wünschte nun ein Regulativ, das für alle Fälle
gelten sollte, und den Grundsatz beizubehalten, daß, wo die Bußen
bisher den Armen zufielen, dieß auch für die Zukunft bleibe,
mit dem Unterschiede/ daß, anstatt nur die Hälfte, zwei Drittel
den Armen zukommen sollten. Man wird sich dabei leicht
behelfen können. Sodann möchte ich auch in der Beziehung eine
Modifikation eintreten lassen, daß da, wo Arme gebüßt werden,
anstatt ihnen die Buße in Gefangenschaft umzuwandeln, dieselben
zu Arbeiten verwendet würden, welche den Gemeinden zu gut
kämen. Es ist mir dabei gleichgültig, ob der Herr Regierungspräsident

uns bereits jetzt solche sachbezügliche Anträge vorlegen
will, ober ob die Sache zur nähern Prüfung in diesem Sinne
zurückgeschickt werden soll.

Fueter, Regierungsrath. Ich könnte hingegen den letzt-
gefallenen Ansichten nicht beipflichten, sondern ich fürchte, wir
werden vielmehr in Verwirrung hineingerathen, wenn wir die
Sache so rcguliren, wie die zwei letzten Redner vorschlagen, als
wenn Sie den Antrag des Rcgierungsraihes annehmen. Dann
glaube ich, wir sollen die bereits bestehenden Gesetze nicht un-
nöihige.weise verstümmeln, und sie würden verstümmelt, wenn
wir einzelne Bestimmungen herausreißen würden. Es wäre
auch leicht, Ihnen durch eine Reihe von Beispielen zu zeigen,
wie unpraktisch die so eben gemachten Vorschläge sich machen
würden. Nehmen Sie z. B. vie einschlagende Bestimmung des
Ohmgeldgesetzes, wo die eine Hälfte der Buße dem Verleiber,
die andere Hälfte dem Staate zufällt. Es würde nun sehr wohl
klingen, zu sagen, zwei Drittel davon sollen den Armen zufallen;
aber damit müßten Sie in Zukunft gerade auf einen großen
Theil dieses Ertrags verzichten, indem sich wenige Verleiver
mehr zu Entdeckern^ hergeben würden; selbst im Interesse des
Staates müssen ^ie dem Verleider einen erklecklichen Theil
geben. Ein anderes Beispiel will ich Ihnen barin anführen:
nehmen Sie gerade die Bußen im Ohmgeldgesetze und bestimmen
Sie hier im Entwürfe, daß ein gewisser Theil aller Bußen den
Ortsarmen zufallen soll, so führen Sie eben dadurch ein
unbilliges Verhältniß ein; denn gerade diese Bußen würden dann
nur den Armen jener Gegenden zukommen, wo das Ohmgeld
bezogen wird, während gewiß die Armen des übrigen Kantons
auch dazu berechtigt sind, und doch würden die im Innern des
Landes nichts davon bekommen. Sie sehen schon aus diesem
wenigen Angebrachten, daß der Entwurf, wie er Ihnen vom
Herrn Regierungspräsidenten vorgeschlagen wird> weit besser ist,
als der Antrag des Herrn Gpgar, den ich für durchaus unpraktisch

halte, abgesehen davon, daß er viele Gesetze verstümmeln
würde.

Herr Berichterstatter. Die beiden Vorschläge, welche
im Laufe der Berathung gefallen sind, gehören eigentlich nicht
in die Umfrage über das Eintreten, sondern in die Berathung
über daö Gesetz selbst. Der eine wie der andere dieser Anträge
sind in einem Punkte übereinstimmend mit dem Entwürfe; beide
wünschen Gleichförmigkeit für die Zukunft; nur wollen sie noch
weiter gehen in Betreff der" Ausführung. Herr Gpgar wünscht
nämlich eine Ergänzung des Entwurfes in dem Sinne, daß er
dieses Gesetz in Zukunft auf alle jetzt bestehenden Geldbußen,
die noch in den verschiedenen Gesetzen und Dekreten zerstreut
sind, anwenden will. Herr Altregierungsraih Lehmann hat den
Vorschlag gemacht, anstatt den Armen die Hälfte der Bußen
zuzusprechen, ihren Antheil aus zwei Drittel zu erhöhen. Er scheint
also mit dem Einwürfe selbst einverstanden zu sein und möchte,
wie ich ihn aufgefaßt habe, nur einen Paragraphen abändern.
Herr Präsident, meine Herren, da diese Anträge einmal gefallen
sind und man sich bereits darüber ausgesprochen hat, so will ich,
damit man in dieser Beziehung von vornherein wisse, woran man
ist, meine Ansicht über beide aussprechen, obschon sie, wie gesagt,
eigentlich nicht zum Eintreten gehören und Herr NegierungS-
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Armen ihren schönen Antheil haben, während es Fälle gibt, wo
fie leer ausgehen und die Buße etwa dem Schulgute u. s. w.
zufällt. Als Regel stellt der Entwurf fest, daß ein Drittel dem
Staate, ein Drittel den Armen und ein Drittel dem Verleider
zufallen würde. Herr Präsident, meine Herren, damit habe ich
zwar der artikelweisen Berathung vorgegriffen, und die Herren
mögen sich orientiren, wie sie stimmen wollen; allein da die
Anträge einmal gestellt waren und man darüber eingetreten ist, so

glaubte ich mich auch darüber aussprechen zu sollen. Ich trage
darauf an, einzutreten und den Entwurf artikelweise zu behandeln.

Das Eintreten und die artikelweise Berathung werden durch
das Handmehr genehmigt.

rath Fueter zum Theil auch schon darauf eingetreten ist. Was
die von Herrn Gygar angeregte Frage betrifft, so hat sie sich
bereits bei der Vorberathung im Regierunäsrathe dargeboten und
ich glaube Ihnen in dieser Beziehung «vie Versicherung geben
zu können, wenn der Regierungsrath gedacht hätte, es werde auf
diesem Wege mehr Gutes erreicht als auf demjenigen, den Ihnen
das Projekt vorschlägt, so würde die vorberathende Behörde
Ihnen denselben ohne Zweifel empfehlW. Allein ich habe schon
in der vorberathenden Behörde davor gewarnt und warne jetzt
noch davor. Es gibt einen verständigen und legitimen Weg,
Vereinfachung in die Gesetzgebung zu bringen; allein das
geschieht nicht durch einen Antrag, der im Grunde, so wohl gemeint
er sein mag, die Verwirrung noch größer macht als sie bereits
ist. Das Uebel besteht eben darin, daß, wenn ein Nichtstudierter
ein Gesetz zur Hand nimmt und meint: du habe ich alle
Vorschriften über den betreffenden Punkt; aber nach Durchlesung
des Gesetzes sich fragen muß: sind nicht vielleicht noch 17—29
Gesetze und Dekrete, die über den nämlichen Gegenstand etwas
anderes, Abweichendes festsetzen? Und fehr oft blättern
Gelehrte in den Gesetzen und sind am Ende nicht klüger, als sie

am Anfange waren. Die Verwirrung wird durch den Antrag
des Herrn-Gygar nicht nur nicht gehoben, sondern vermehrt.
Denken wir uns einfach in die Stellung der Polizei. Wenn
wir sagen: alle Bußen ohne Unterschied sollen nach diesem
Gesetze vertheilt werden, so sagen Sie dieß nicht nur für die
Zukunft, sondern auch für die Vergangenheit. Und wie steht es
hierin? Sie können fast kein einziges Gesetz zur Hand nehmen,
worin Bußen aufgestellt sind, das die Sache gleich normirt wie
andere. Wir haben gegenwärtig ein Gesetz über die Bußen
wegen Ohmgeldverschlagnissen; aber der Richter, welcher.darnach
urtheilen würde, wäre, wenn der Antrag des Herrn Gygar
angenommen würde, auf dem unrechten âge. Sie würden also
die Gesetze verstümmeln, wovor ich sehr warnen wüßte. Aber
für die Zukunft wollen wir sorgen Ich erinnere an das Spielgesetz.

Dort war ein Artikel ursprünglich aufgenommen worden,
der zwar keine große Bedeutung hatte. Ber der zweiten
Berathung desselben im Regicrungsrathe hat man gesagt: da
nächstens ein Entwurf dem Großen Rathe vorgelegt werde, der
die Verwendung der Bußen im Allgemeinen regle, so wolle mMG
Spielgesetze nichts über diesen Punkt vorschreiben. Es ist
überhaupt fast kejne Sitzung des Großen Rathes, wo nicht 2—3
und mehr Gesetze gemacht werden, wo Bußen für die Zukunft
ausgestellt sind; für diese wollen wir eine gemeinschaftliche Regel

aufstellen. Allein in Bezug atE die Vergangenheit würden
wir sehr unklug handeln, wenn wir da so leichthin Aenderungen
vornehmen würden. Was den Vorschlag des Herrn
Altregierungsrath Lehmann betrifft, so ist es evideW, daß er in die
artikelweise Berathung- und zwar zu Art. 1 gehört. Allein ganz
gewiß ist die Sache auch hier nicht so leicht damit gemacht, daß
man einfach sagt: wir wollen künftig den Armen zwei Drittel
der Bußen geben, statt derlHälfte oder nur eines Drittels.
Sodann fragt es sich: woher diesen Drittel nehmen, den man den
Armen geben will? Entweder müssen Sie ihn dem Verleider
oder dem Staate nehmen. Nun glaube ich nicht, daß Herr
Lehmann damit einverstanden sei, dem Verleider künftig gar nichts
mehr zu geben; denn ich fürchte, auf diesem Wege würde man
nicht nur dem Verleider seinen Antheil.nehmen, sondern bald auch
den Armen nichts mehr geben können. Oder will man den
betreffenden Drittheil dem Staate nehmen? Vergessen Sie hierbei
nicht, daß der Staat auch ein Armenverein ist und zwar der
größte. Allein es ist dagegen noch etwas anderes einzuwenden:
der Staat trägt die Untersuchungskosten, namentlich da, wo nichts
heraus kommt, wo entweder keine Schuld erwiesen wird, oder
wo der Angeschuldigte nicht bezahlen kann. Es ist sehr natürlich,
daß bet der Unzahl von Polizeiuntersuchungcn, wo entweder keine
Schuld herauskommt oder der betreffende Angeklagte nicht
bezahlen kann, der Staat einen Ersatz für seine großen Auslagen
haben muß. In Bezug auf den Verleider ist damit nicht gesagt,
daß er immer seinen Theil von der Buße beziehe. Es gibt Fälle,
wo er gar nichts bekommt, während ganz gewiß der Schmuggel
nur begünstigt würde, wenn dem Verleider nicht ein erheblicher
Antheil an der Buße in Aussicht stehen würde. In Betreff des
Antheiles der Armen verhält es sich so: es gibt Fälle, wo die

Tagblatt des Großen Rathes. 1851.

Art. 1.

Herr Berichterstatter. Ich habe hier nur ein Wort
hinzuzufügen» Der Schlußsatz: „Wo kein Verleider vorhanden
ist, fallen zwei Drittel der Staatskasse zu" — ist im ersten
Entwürfe nicht gestanden; hingegen wurde er in der Vorberalhung
durch den Regierungsrath aufgenommen, und ich glaube, mit
Recht. Dabei ist auch die Frage angeregt worden: wie soll es
gehalten sein, wenn ein Staatsbeamter die Anzeige macht? Ist
er als Verleider zu betrachten? Ich glaube, nein, sondern nur
derjenige Staatsbürger, welched ohlle spezielle amtliche Pflicht
eine Anzeige macht. Es wurde bemerkt, daß hierüber allfällig
ein Zweifel obwalten könnte, wie eS gehalten sein solle, wenn
ein Staatsbeamter eine Anzeige macht. Wenn z. B. der Finanzdirektor

durch einen Kassasturz entdeckt, daß ein Amtsschassner
im Rückstände ist, soll er einen Beitrag in Folge der Anzeige
erhalten oder nicht?

Friedli. Ich möchte den Herrn Berichterstatter um eine
Erläuterung bitten. Soll diese Auslegung in Bezug auf Beamte
so wett gehen, daß, wenn z. B. ein Polizeidiener eine Anzeige
über irgend etwas macht, er nichts bekommt? Gegen eine solche

AiMehnung müßte ich mich erheben; denn auf diese Weise
«W» es Wieder dahin kommen, wo es lange gewesen ist, davor
müßte ich aber warnen; denn es würden bann wenige oder
fast keine Anzeigen mehr gemacht. Ich möchte einen Unterschied
machen und bin einverstanden, daß ja freilich Beamte, wie
Regierungsstatthalter, Gerichtspräsidenten oder überhaupt solche
Staatsbeamten nicht als Verleider angesehen.werden und daher
auch vom allfälligen Bußantheil ihrer Anzeige nichts erhalten,
daß aber die Polizeidiener als Verleider betrachtet und auch
gehalten werden. Was dann die Bestimmung betrifft, welche
einen Drittel „den Armen" zukommen läßt, so glaube ich, es
würde deutlicher sein, zu sagen: „den Armenvereinen," sonst

könnte man am Ende meinen, die betreffenden Bußen müssen
ausgetheilt werden. Es versteht sich von selbst, wie die
Bestimmung zu verstehen ist; aber der mehrern Verdeutlichung
wegen und damit die Sache nicht anders ausgelegt werden soll,
als wie sie wirklich zu verstehen ist, wäre eS wohl nicht
unpassend, diese kleine Veränderung in der Redaktion anzubringen.

Lehmann, I. U. Was der. Herr Berichterstatter auf
meine Ansicht entgcgnet hat, läßt sich zwar in Erwägung ziehen;
indessen glaube ich doch, den Vorschlag, den ich andeutete,
bestimmt geltend machen zu sollen und stelle daher den definitiven
Antrag, daß ein Drittel der Bußen dem Verleider und zwei
Drittel den. Armenvereinen zufallen, und wenn kein Verleider
vorhanden wäre, würde der eine Drittel in die Staatskasse
fließen. Ich glaube, auf diese Weise werde auch die Rechnungsführung

nicht erschwert, da die Amtsschaffner mit dem Einziehen
der Bußen beauftragt sind. Sehr oft können die Geldbußen
nicht einmal eingezogen werden und dann werden die Leute zu
einer entsprechenden Gefangenschaft verurtheilt und müssen den
Betrag auf diese Weise abbüßen. Das ist nicht das geeignete
Mittel, Leute, die kein Schamgefühl mehr haben, zu strafen;
sondern man kommt ihnen viel empfindlicher bei, wenn man sie

zu Arbeiten verwendet. Die Gemeinden können überhaupt solche

Individuen besser beaufsichtigen, weil sie ihre Leute kennen.
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was von Seite des Staates nicht so der Fall ist; sie haben
dabei nicht die vielen Kosten, welche dem Staate unvermeidlich
sind, wenn er sich mit dieser Sache befassen muß und endlich
können die Gemeinden von den Kräften der Betreffenden bessern
Nutzen ziehen als der Staat. Ich trage daher darauf an, den

Paragraphen in diesem Sinne abzufassen.

T scharner zu Kehrsatz. Ich glaube, der Herr Präopi-
nant habe dem Artikel 2 etwas vorgegriffen, da wir noch nicht
auf dem Punkte angelangt sind, welchen derselbe bereits berührt
hat. Wenn der Herr Präopinant den Antrag stellt, die Bußen
anstatt den Ortsarmen den Armcnvereinen zukommen zu lassen,
so könnte ich dazu gar und ganz nicht stimmen. Einmal gibt
es viele Gemeinden, wo keine Armenvereine bestehen, und dieß
sind gerade die ärmsten, weil sie es nicht vermögen, solche zu
bilden, ja wo selbst der Bettel geduldet werden muß. Will
man aber dem Art. 2 in so weit vorgreifen, so gibt es hier
verschiedene Benennungen, die nicht synonym sind und hier muß
man sich in Acht nehmen, daß dieselben nicht verwechselt werden.
(Der Redner wird nur mangelhaft verstanden.)

Sträub, Regierungsrath. Ich erlaube mir, auf den

Zweifel des Herrn Friedli zu antworten, daß man im
Regierungsrathe die Polizeidiener nicht als Beamte angeschen hat,
sondern als bloße Angestellte, und daß sie also ihren Antheil au
der Buße beziehen dürfen." Das wurde auch erwähnt hei der
Vorberathung. Was Herr alt Regierungsrath Lehmann
angebracht hat, darauf bin ich so frei, die Frage aufzustellen: wie
würden die Gemeinden auch Mittel haben, ihre Leute zur Arbeit
anzuhalten, wenn sie die Buße nicht bezahlen können? Ich
glaube kaum, daß dieß anginge. Ich kenne eine Gemeinde
unseres Amtes, die ein Exempel dafür lieferte und wo ein solches

Verfahren eingeführt werden wollte ; aber es ging eben nicht.
Auch würde der Staat mitunter dabei Einbußen machen. Nehmen
wir z. B. die Bußen, welche in Folge von Holzfreveln ausgesprochen

werden und wo der Staat dre Betreffenden, welche nicht
bezahlen können, selbst zu Arbeiten verwenden kann. Der Staat
kann die Leute gewiß besser verwenden, als die Gemeinden^ und
daß die betreffenden Posten sich jährlich auf eine große Summe
belaufen, weisen die Forstrechnungen nach.

Stämpfli. Es heißt in diesem Entwürfe: „Der Ertrag
sämmtlicher Geldstrafen, über deren Bertheilung nicht ausnahmsweise

anders verfügt ist, fällt zu: zu einem Drittel dem
Verleider, zu einem Drittel den Armen, zu einem Drittel der
Staatskasse." Hier läßt sich die Frage auswerfen, und dieser
Punkt ist nicht unwichtig: soll nicht nn Grundsatz im Gesetze
über die Landjäger von 1846 abgeändert werden, wo bekanntlich

u. A. auch eine Bestimmung steht, daß die Landjäger keinen
Antheil mehr an den Bußen haben, ssewisse Fälle vorbehalten.
Deßwegen hat man ihnen die Besoldung erhöht und zwar von
8 auf 12 Batzen per Tag, indem man von der Ansicht ausging,
in Zukunft sollten sie keinen Antheil an den Bußen mehr haben.
So wie die Sachen aber jetzt stehen, scheint man den Bußantheil

der Landjäger wieder einführen zu wollen, was ich indessen
nicht für zweckmäßig halten Man ging nämlich bei Aufhebung
dieser Bestimmung früher von der Ansicht aus, wenn den
Landjägern ihr Bußantheil gelassen werde, so richten sie ihr Augenmerk

vorzüglich auf kleine Fehltritte, kleine Vergehen, auf denen
eben Geldstrafen bestehen, während sie dadurch abgehalten werden,

größern und schwerern Verbrechen nachzugehen, weil eben
keine Geldbuße und kein Antheil für sie damit verbunden ist.
Auch hatte man zugleich dabei die Absicht, dadurch eine Art
Korruptionssystem bet den Landjägern zu unterdrücken. Man
betrachtete es nämlich als eine Art Korruption, einen Landjäger
durch Versprechen eines kleinen pekuniären Vortheils zu etwas
anzuspornen. Wenn nun die Absicht obwaltet, dieses System
wieder einzuführen, so stelle ich den bestimmten Antrag dagegen,
daß es nicht geschehe, sondern daß das Gesetz von 1846 aufrecht
erhalten werde. Ich mache darauf aufmerksam, daß die Bußen
im Jahre eine bedeutende Summe ausmachen. Wenn man die
Landjäger gut stellen will, so habe ich an und für sich nichts
dagegen ; aber dann thue man dieß auch gegenüber andern Be¬

amten, namentlich stelle man die Lehrer besser. Ich sage, wenn
Sie dem Landjäger jährlich ein Einkommen von 7—860 Fr.
aussetzen wollen, so geben Sie dem Lehrer doch jährlich wenigstens

500 Fr. Ich erlaube mir noch eine andere Bemerkung.
Es heißt im Art. 1 von Geldstrafen, „über deren Vertheilung
nicht ausnahmsweise anders verfügt ist u. s. w." Wie soll nun
das gemeint sein? Ich halte dafür, man werde darunter doch
nicht etwa das Urtheil verstehen und dem Richter nicht etwa die
Befugniß einräumen wollen, über die Vertheilung der Bußen
zu verfügen. Um Mißdeutungen zu vermeiden, möchte ich in
dieser Beziehung einen bezeichnernden Ausdruck, etwa zu sagen
(natürlich eine geeignete Redaktion vorbehalten): wo nicht durch
Gesetze oder Dekrete anders verfügt ist. Eine ähnliche Bestimmung

besteht schon von früher her. So ist im Reglemcnte von
1813 gesagt: alle Bußen, worüber nicht andere Bestimmungen
vorhanden seien, kommen dem Staate zu. Ich halte dafür, wir
werden mit diesem Entwürfe kaum den beabsichtigten Zweck
erreichen; denn die ganze Vereinfachung besteht darin, daß wir
ein neues Gesetz bekommen, während alle bisherigen Bußbestimmungen

in andern Gesetzen und Dekreten fortbestehen.

Brunn er, Regierungsrath. Herr Friedli glaubt, es wäre
zweckmäßiger, wenn man den Landjägern ihren Bußantheil lassen
würde, um ihren Diensteifer und ihre Aufmerksamkeit rege zu
erhalten. Ich bin in dieser Beziehung der ganz gleichen
Meinung; indessen auf den heutigen Tag könnte ich eine Aenderung
doch nicht vornehmen helfen. Wie Herr Stämpfli bemerkt hat,
so hatten die Landjäger vor 1846 eine geringere Besoldung,
etwa 10 Batzen. Bei der neuen Organisation wurden Aenderungen

getroffen; der Große Rath hat es nicht für zweckmäßig
erachtet, den Landjägern auch ferner einen Bußantheil zu lassen,
indem man befürchtete, es möchte dieselben zu allzustrenger
Wachsamkeit und Ausübung ihrer Pflichten verleiten, wo es
nicht am nothwendigsten sei. Deßwegen erhöhte man ihnen die
Besoldung um etwas in dem Sinne, daß für -die Landjäger
kein Bußantheil mehr ausgesetzt werde, mit Ausnahme der Buße
wegen Zoll- und Ohmgeldverschlagniß. Dieß wurde dann auch
so gehalten bis auf heute, und ich kann die Bemerkung beifügen,
WA; so lange die Landjäger so besoldet sind, wie jetzt, wo
einer auf 12>/z Batzen täglich kommt, ich durchaus die Ansicht
theile, daß ihnen kein Antheil an den Bußen zukommen soll.
Ob man nicht später einen Vorschlag machen werde, einige
Aenderungen in dieser Beziehung vorzunehmen, das möchte ich
jetzt nicht in Abrede stellen; aber für den heutigen Tag eine
Aenderung vorzunehmen, hielte ich wirklich nicht für rathsam.
Was die Einwohnergemeindepolizeidiener betrifft, so fallen diese
nicht unter die Kategorie der Landjäger und wurden auch bisher
als Verleider betrachtet, wenn sie eine Anzeige machten.

Tschiffeli. Ungeachtet der Bemerkungen, welche gegen
den Antrag des Herrn alt Regierungsrath Lehmann angebracht
wurden, erlaube ich mir doch denselben zu unterstützen. Ich
halte es nämlich für sehr nöthig und zweckmäßig, daß die Ar-
menvercine auch Einnahmsquellen erhalten. Uebrigens verliert
der Staat dabei nichts; denn wenn diese Einnahmen den
Armenvereinen zufallen, so braucht der Staat weniger direkte
Unterstützungen zu verabreichen. Ich modifizire diesen Antrag
dahin, daß man sage: wenn die Buße den Betrag von 8 Fr.
nicht übersteigt, so soll dem Verleiver ein Drittel, zwei Drittel
den Armen zufallen; beträgt die Buße aber mehr als 8 Fr.,
so wird der gleiche Berlheilungsmodus beibehalten, wie ihn dieser

Entwurf aufstellt. Kann aber die Buße wegen Armuth nicht
bezahlt werden, so ist es mir ziemlich gleichgültig, ob es dann
den Gemeinden oder dem Staate zukomme/die Betreffenden zu
Arbeiten u. s. w. anzuhalten.

Friedli. Ich möchte noch eine Erläuterung gegenüber
den Bemerkungen des Herrn Tscharner. Es gibt nämlich
Gemeinden, namentlich in den untern Gegenden, die keine arme
Burger haben, sondern nur arme^ Einsaßen. Diese haben noch
keine Armenvereine, und wenn ein Einsäße verarmt, so wird
ihm oft nicht geholfen, und die Betreffenden müssen dann zurückgehen

in die Gegenden, wo sie zu Hause sind, und beklagen sich



dort. Ich möchte einen Drittel auch aus dem Grunde den
Armenvereinen zukommen lassen, weil den betreffenden Gemeinden
dadurch mehr oder weniger empfohlen wird, Armenvereine zu
bilden. Ich werde daher bei Art. 2 noch einmal darauf
antragen.

Tscharner zu Kehrsatz. Wenn Herr Friedli meint, man
thue dort nichts für die Ortsarmen, wo keine Armenvereine
bestehen, so ist er im Irrthum. Nach dem Gesetze soll die
Ortsbehörde alle mögliche Hülfe aufbieten, und sämmtliche Arme
ihres Gemeindebezirkes, nicht nur die bürgerlichen Armen, gleich
halten. Ich bin in einer Gegend, wo sich Arme befinden, wo
aber kein Armenverein ist, und wir besorgen- die Armen doch.
Wir könnten ganz gut einen ArMenverein bilden, aber wir haben
kein Mittel, uns gegen den Andrang der rings umher liegenden
armen Gegenden zu schützen. Wenn man die IsMenveremd
gezwungen durchführen will, so muß man ihnen ckuch Mittel und
Wege verschaffen, ihre Armen zu versorgen; denn an vielen
Orten reichen die Mittel dazu nicht hin, und namentlich in
ärmer» Gegenden ist die Bildung von Armenvereinen schwer.
Man muß aber auch die Verhältnisse beurtheilen, wie sie sind.
Denn man kann lange sagen: gebt den Bettlern kein Almosen,
gebt ihnen nichts zu essen! Wenn 15 -2t) Vaganten kommen
oder 60 — 16t) Bettler in einer Gemeinde im kläglichsten Zustande,
so muß doch irgendwie geholfen werden. Die Gemeinden müssen
zuerst Mittel haben, Armenvereine zu bilden. Gehen Sie ins
Amt Seftigen, in's Guggisberg, und an andere ähnliche Orte,
und betrachten Sie da die Verhältnisse, wie sie eigentlich sind,
und da werden Sie sehen, daß bald etwas vorgeschrieben, aber
nicht so leicht auszuführen ist.

Fischer, gewesener Schultheiß. Ich möchte nur noch ein
Wort sagen über den Antheil der Staatskasse. Im Allgemeinen
bin ich nicht für Nachlaß von Bußen, wenn solche Begehren
hier zur Sprache kommen; aber es gibt doch gewiß Fälle, wo
es fast nicht möglich ist, einen andern Entscheid zu fällen, als
eben die Buße thcilweise wenigstens nachzulassen. Wenn Sie
nun der Staatskasse nicht wenigstens den Drittel lassen wollen,
wie Ihnen der Entwurf vorschlägt, so werden Sie in Zukunft
kein Mittel mehr haben, einen Theil der Buße nachzulassen.
Ich glaubte, auf diesen Punkt hinweisen zu sollen, und halte
dafür, es sei damit immer noch möglich, den Armen und dem
Verleider etwas zukommen zu lassen.

Weißmüller. Ich bin ganz damit einverstanden, daß
man so viel möglich trachten soll, den Armenvereinen Quellen zu
öffnen, damit sie den Bedürfnissen begegnen können; aber es

fragt sich, ob dabei die Bußen auch nach den verschiedenen
Bedürfnissen verwendet würden. Ich befürchte, gerade diejenigen
Gemeinden, welche der Unterstützung am bedürftigsten sind, würden

am wenigsten bekommen, wenn dieser Weg eingeschlagen
würde. Ich stelle mir nämlich die Sache so vor: je größer und
lebhafter der Verkehr an einem Orte oder überhaupt in einer
Gegend ist, desto mehr Bußen werden fallen. Alfo in einer
entfernten Berggegend, wo fast Niemand hinkommt, würde dieß
nicht der Fall sein, und doch möchte eine solche Gemeinde den
Zufchuß viel nothwendiger haben. Sie wäre mithin in einer
weit ungünstigern Lage, als wenn in die Staatskasse ein
größerer Theil fallt, weil dann auch der Staat billige Rücksicht bei
der Vertheilung nehmen könnte. Ich habe geglaubt, auch diesen

Punkt berühren zu sollen.

Lehmann, I. U. Ich will Sie nicht lange mehr aufhalten,
sondern Ihnen nur noch etwas kurz zu hedenken gehen. Wenn
Herr Regierungsrath Sträub behauptet, der Staat könne die
armen Leute, welche die Bußen, in die sie verfällt sind, nicht
bezahlen können, besser zu Arbeiten verwenden, und namentlich in
größerm Maße als die Gemeinden, so gibt es doch auch Fälle,
wo dieß nicht geschehen kann, wo der Ort der Arheit zu weit
entfernt wäre. Aehnlich ist es mit dem Werkzeuge, das oft die
Bestraften nicht besitzen, während darin die Gemeinden leicht
aushelfcn können. Deßwegen glaube ich immer noch, es wäre
sehr gut, wenn man solche Leute auf diese Weise durch die Ge-
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meinden zur Arbeit anhalten könnte. Man hat dabei den Vor-
tbeil, daß ein gewisser Einfluß auf die Bestraften selbst ausgeübt

wird. Denn ich kenne in unserer Gegend manche, die sich

wenig oder nichts daraus machen würden, in die Gefangenschaft
zu gehen, während dem sie sich mehr scheuen, öffentlich arbeiten
zu müssen. Auch die Aufsicht würde in den Händen der
Gemeinden viel wirksamer sein; ich halte daher dafür, daß mein
Antrag bei weitem nicht so unpraktisch sei, als er dargestellt
werden wollte. Auch würde es sich dann noch fragen, wie die
betreffenden Arbeiten gegenüber den Armenvereinen zu Nutzen
gezogen werden sollen. Das wäre noch zu regeln.

Herr Berichterstatter. Vor allen Dingen habe ich zu
erwähnen, daß in der Debatte über den Artikel 1 eine Bemerkung

gefallen ist, die in die Eintretensfrage gehört hätte. Es ist
ganz richtig, daß früher auch eine Regel bestanden hat, aber
eine Regel, die ihres Inhaltes wegen so sehr zur Ausnahme
geworden ist, daß sie nicht einmal mehr als Ausnahme zur
Anwendung kommt. Wenn man ein Gesetz darüber macht, welcher
TheilungSmodus künftig gelten soll, wie der fallenden Bußen
vertheilt werden sollen, so kann man nicht wohl sagen, es sei
dieß etwas Ueberflüssiges, sondern es ist vielmehr etwas sehr
Nothwendiges. Ein Beispiel haben Sie imWSpielgesetze. Andere
Bemerkungen gehören eigenstich eher zu H. 2 als hieher ; indessen
da sie einmal gefallen sind, so will ich sie durchgehen. Herr
Stämpfli sagt, es sollte im ersten Satze dieses Artrkels genauer
gesagt sein, was darunter zu verstehen sei, wenn man von Bußen
spreche, über die nicht schon anders verfügt sei. Man sollte in
dieser Beziehung einen bestimmtem Ausdruck wählen, und dafür
setzen: Bußen, über die nicht schon durch Gesetze oder andere
Erlasse, worin Strafbestimmungen enthalten sind, anders
verfügt sei. In der Sache selbst scheint Herr Vtämpfli mit dem
Entwürfe einverstanden, nur möchte er nicht den Gerichten eine
Kompetenz über die Vertheilung der Bußen geben, die er nur
dem Gesetze einräumen will. Ich glaube, wir können von dieser
Ergänzung abstrahiren, obschon ich mit dem Sinne derselben
vollkommen einverstanden bin. Ein anderer Antrag betrifft den
Modus der Vertheilung der Bußen selbst, und hierüber sind die
Ansichten etwas abweichend. Herr Altregierungsrath Lehmann
will ddn Ärmenvereinen mehr zukommen lassen, während Herr
Tschiffeli im Betrage der Bußen selbst eine» Unterschied machen
möchte, und die Bußen bis auf8 Fr. von denjenigen über, diesen
Betrag ausscheidet. Herr Präsident, meine Herren, wenn sie die
Modifikation annehmen wollen, daß den Armen zwei Drittel zukommen

sollen, so geben Sie ihnen dieß in allen Fällen, geben Sie
ihnen dann den Betrag ganz. Aber dem Amtsschaffner, welcher
eine Masse von Bußen verrechnen muß, noch die Aufgabe
überbinden, daß er auch diesen Unterschied berechne, das ist keine
Vereinfachung, sondern eine Komplikation. Etwas anderes ist
es mit dem Antrage deS 'Herrn Lehmann, denn er hat doch
nicht diese Jnkonvenienzen, wie der andere.frägt sich, ist
er zweckmäßig oder nicht? In einzelnen AiWahmen könnte ich
diesen Modus gelten lassen, als Regel ihn aber nicht annehmen.
Vor allen Dingen hat Ihnen schon Herr Weißmüller das
Verhältniß ins Gedächtniß gerufen, daß nicht alle Gemeinden in
der nämlichen Lage sind. Es gibt Gemeinden, in denen der
Natur der Dinge nach eine ungleich größere Zahl von Bußen
fallen, als in andern, wegen größern Verkehrs, der einen größern

Ertrag der Bußen mit sich zieht. iDchon deßwegen kann
daher nicht wohl auf alle Gemeinden derselbe Modus
angewandt werden. Ueberdieß möchte ich bei diesem Anlasse eine
Bemerkung wiederholen, die ich schon früher gemacht habe. Wir
sind gewohnt, die Staatskasse als etwas Fremdes zu betrachten
Was heißt es aber: der S:aatskasse soll ein Drittel des Ertrages
der Bußen zukommen — anders als: dieser Theil soll unter
allen Gemeinden vertheilt werden? Die Staatskasse ist
vielleicht in hundert Fällen genöthigt, Unterstützung verabfolgen
zu lassen, während sie vielleicht kaum in neunzig einen Beitrag
weder an die Kosten, noch von den Bußen erhält. Ist nicht der
Staat der gemeinschaftliche Armenverein? die Staatskasse die
gemeinschaftliche Armenkasse? Ist es etwa weniger billig, einen
Theil der Bußen in diese Kasse fallen zu lassen, als in die
andern? Herr Tschiffeli hat sodann eine Bemerkung gemacht, die
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nicht ganz richtig ist: er sagte, wenn die Armenvereine größere

Beitrage von den Bußen erhalten, so brauche der ^>taat wemger
zu geben auf dem Wege der direkten Beiträge. Das ist nicht

richtig: der Staat gibt seine 400,000 Fr. dennoch, ob der
Antheil der Armenvereine an den Bußen ein größerer sei oder nicht;
das ändert an der Sache nichts. Als Regel müßte ich diesen

Vorschlag bekämpfen, als Ausnahme möchte er hie und da

zuläßig sein. Auch eine Bemerkung des Herrn Friedli in Betreff
der Armenvereine gehört zu §. 2; indessen weil sie auch hler
angebracht wurde, will ich sie auch gerade durchgehen. Herr
Friedli hat zweierlei bei seiner Bemerkung übersehen: erstens ware
sein Antrag praktisch unausführbar, weil leider in sehr vielen
Gemeinden noch gar keine Armenvereine bestehen. Allein das

ist nicht die Hauptsache; die Frage, ob die Einwohner-, Kirchenoder

Burgergemeinden zu verfügen haben, gehört nicht hreher,

sondern in die Organisation des Armcuwesens, und wenn ^re
die Erläuterung befriedigen kann, so sage ich Ihnen, daß dre

Vorschrift, welche Herr Friedli aufzunehmen wüchcht, bererlö
vorhanden ist, und zwar dort, wo sie sein soll. Und hier ist wieder
einer der Anlässe vorhanden, wo ich mir erlaube, Sie darauf
aufmerksam zu machen,, wie bald man in der Verwirrung der

Gesetzgebung weit gegangen ist. Wenn hier wieder etwas
Abweichendes aufgenomMii, wieder eine Aenderung vorgenommen
wird, wo sie nicht am Platze ist, so wird wieder ein Gesetz

verpfuscht und verstümmelt. Im Organisationsgesetze heißt es,

was den Kirchgemeindearmenvereinen zukommen soll, nämlich:
sämmtliche für die Armen gesprochene Bußen und Gefälle.
So soll es sein, wie eS §. 17 Ziffer L regelt. Wollen wir
nun eine abweichende Bestimmung aufnehmen, und vielleicht
später anstatt Armenvereine wieder Gemcinderäthe einfuhren,
die sich damit zu befassen haben (ich weiß es nicht, ich rede nur
beispielsweise), so verstümmeln wir das Gesetz. Also dem Wunsche

des Herrn Friedli ist zur Stunde entsprochen: überall wo
Armenvereine bestehen, werden ihnen die Bußen und Gefälle
zukommen; wo keine Armenvereine bestehen, sind eS eben die

Behörden, welche sich mit der Ortsarmenpflege befassen, die die

Bußen in Empfang nehmen. Wenn übrigens von Ortöarmen
die Rede ist, so ist nicht diese oder jene Klasse von bürgerlichen,
oder nicht bürgerlichen Armen gemeint, sondern die Ortsarmen
im Allgemeinen. Also nicht hier soll die Bestimmung angegriffen
werden, wer die Bußen in Empfang nehmen soll, sondern im

Orqanisationsgesetz über vaS Armenwescn. Die letzte Bemerkung

bezieht sich auf deu Schlußsatz: „Wo kein Verleider
vorhanden ist, fallen zwei Drittel der Staatskaste zu." Hier werd

zweierlei gefragt: erstens wie soll es gehalten sein, wenn Landjäger

die Anzeige machen? Hier setze ich voraus, wenn nichts

Besonderes gesagt wird, so bleibt es beim Bisherigen. Man frag
aber weiter: wie soll es mit den Gemeindepolizeidienern gehalten

sein? Diese werden als Anzeiger betrachtet. Insofern
indessen der betreffende Antrag dazu dienen kann, Zweifel zu
heben, so kann à denselben als erheblich zugeben, daß im
Schlußsatze eine dUtlichere Bestimmung über die Landjäger und
Gemeindcpolizeidiener aufgenommen werde, sofern es

nothwendig ist; von den übrigen Anträgen möchte ich abstrcchiren.

Nachdem Herr Tschiffcli seinen Antrag zurückgezogen
hat, werden unter Erheblicherklärung des vom Herr Berichterstatter

zugegebenen Punktes die übrigen Anträge verworfen,
und der Artikel 1 angenommen.

Art. 2.

Herr Berichterstatter. Hier ist vor allem ein Fehler
zu berichtigen. Es soll nämlich nicht heißen: Amtsbezirks,"
sondern „Armenbezirks;" im Originale ist dieses denn auch richtig
angegeben. Was den Artikel selbst anbetrifft, so erlaube ich

mir nur ein paar kurze Bemerkungen. Man ging von der
Ansicht aus, daß hier bestimmt ausgesprochen werden solle, wem
die Bußen zukommen, damit kein Zweifel darüber obwalte.
Der den Armen bestimmte Drittheil fällt also den Ortsarmen
desjenigen Armenbezirkes zu, in welchem das Vergehen verübt
wurde, seien es nun Burger oder Einwohner. Hingegen eine

andere Frage, welche He.rr Friedli in Anregung gebracht hat,
ist hier nicht so leicht zu entscheiden, aus dem Grunde, weil wir
der Organisation nicht vorgreifen wollen, und nach der bestehenden

Organisation die Vcriheilung auf diesem Wege nicht ganz
gleichmäßig stattfinden würde. Die Sache wird sich so machen:
in allen Bezirken, wo Armenvereine sind, wird der Armenverein
die Bußenqelder in Empfang nehmen; wo kein Armenverein ist,
bildet der Gcmcinderath die 'Armenbehörde, und tritt also an die
Stelle deöselbcn. In dieser Beziehung soll man nicht nur seine
Gemeinde im Auge haben, sondern auch die übrigen berücksichtigen;

denn die Verschiedenheit in den Einrichtungen ist sehr
groß. ES gibt z. B. im Amte Burgdorf sehr große Kirchge-
meindcn, wo für sämmtliche Ortsarmcn nur eine Armenbehörve
besteht, wo also die Venheilung der Bußen kirchgemeindeweise
erledigt wird. An andern Orten hat jede Einwohnergemeinde
ihre Armenbehürdc. Man kann daher nicht für alle Gegenden
zugleich sagen.^irchgcmeiiideweise oder einwohnergemeindewcise
soll die Venheilung stattfinden; sondern es ist zweckmäßiger zu
sagen: die Bußentheile fallen den Armen des ArmcnbezirkeS
zu, fei er nun klein oder groß, und damit gar kein Zweifel
obwalten kann, setzt man in einer Klammer bei: „(Kirchgemeinve
oder Einwohnergemeinde)." Also wo der Armenverein eine ganze
Kirchgemeinde ümfaßt, nimmt dieser die Bußantheile in
Empfang, wo er nur eine Einwohnergemeinde umfaßt, ist es wieder
dieser Armenverein. Es kann noch ein anderer Fall cintreien,
derjenige nämlich, wo in einer Einwohnergemeinde mehrere
Armenvereine bestehen, vier, fünf, sechs; heute ist dieß

zwar noch nicht der Fall, aber ich lasse eS darauf ankommen,
ob es nicht geschehen werde. Auch für diesen Fall wäre nicht
gesorgt, wenn die Sache nach dem Vorschlage geregelt würde,
den ich soeben berührte. Also daS Wort „Amtsbezirks" ist ein
Druckfehler, und soll ersetzt werden durch das Wort „Nrmcn-
bezirkS."

Tscharner zu Kehrsatz. Die Ansicht veö Herrn
Berichterstatters daß unter den Armen nicht nur Burger oder

Einsaßen, sondern sämmtliche Arme eines Bezirkes verstanden seien,

billige ich ganz. Es ist mir nur darum zu thun, daß eine

Redaktion gewählt werde, welche leicht faßlich sei und keinen

Zweifel übrig lasse, und darin könnte ich die Ansicht deS Herrn
Berichterstatters nicht ganz theilen, daß gar keine Anstünde
eintreten können, indem eS sehr viele Gegenden gibt, wo unter
Ortsarmen nur die bürgerlichen Armen verstanden sind, nicht
in dem allgemeinen ^inne, wie die Sache eigentlich aufzufassen

ist. ES könnten daher immerhin noch Zweifel auftauchen. Ich
möchte also solche Anstünde vermeiden und wünschte in dieser

Beziehung eine deutlichere Redaktion.

Herr Berichterstatter. Wenn Zweifel obwalten, so

habe ich nichts dagegen, daß man die Bestimmung deutlicher
fasse; denn es ist wenigstens möglich, daß Mißverständnisse
eintreten könnten, und wo diese vermieden werden können, biete ich

gerne die Hand. Bis dahin mochte man unter den Armen des

Ortes freilich an vielen Orten die bürgerlichen Armen verstehen;
doch glaubte ich im Ausdrucke von „Ortsarmen" und „OrtS-
armenpflege" liege der Gegensatz dieser Auffassung. Um indessen

den Artikel ganz klar zu machen, kann ich zugeben, daß man
hinter dem Worte „Ortsarmen" in einer Klammer beifüge:
„ohne Unterschied der Herkunst;" dann dürfte jeder Zweifel
beseitigt sein und man weiß,(woran man ist.

Mit dieser Erläuterung wird der Artikel 2 durch das Handmehr

genehmigt.

Herr Berichterstatter. Im ursprünglichen Entwürfe
war noch ein weiterer Artikel, der möglicher Weise als Zusatz-
artikel aufgenommen wird. Ich trage nicht darauf an, daß er
aufgenommen werde, obschon er, gegen meine Ansicht, gestrichen
wurde. Es war nämlich im Artikel 0 die Vorschrift enthalten,
daß von dem Betrage der Bußen, welche den Armen zufallen,
ein Theil kapitalisirt, ein Theil für die laufende Verwaltung
verwendet werden soll. Die vorberalhende Behörde hat zwar
dieses nicht unpassend gefunden, indessen hat man geglaubt, die



Noch sei in den Gemeinden so groß, daß es zu unbedeutend
wäre, solche Summen zu kapitalisiern, und nur den übrigen
Theil für die lausende Verwaltung zu verwenden. > Darum
wurde der betreffende Artikel weggelassen. Ich erwähne dieses
Umstandes nur, um den Gang der Berathung über diesen
Entwurf zu erklären.

Verlesen wird das Entlassungsgesuch des Herrn Lanz,
Amtsnotarö, in Bern, von der Stelle eineö Suppleanten des
Obergerichls. Auf den Antrag des Regierungsrathes wird
diesem Gesuche in allen Ehren und unter Vervankung der
geleisteten Dienste ohne Einsprache durch das Handmehr einsprechen..

Projektbeschluß.
^

Der Große Rath des Kantoms Bern,
auf den Antrag des Regierungsrathes,

^ beschließt:
Art. 1.

Das Dekret des Großen Rathes vom 1. Juni 1849,
lautend:

„1) Die Werbungen für den neapolitanischen Militärdienst,
„welche seit dem 5. Juni 1848 eingestellt gewesen sind,
„sollen nicht wieder eröffnet werden."

„2) Der Rcgierungsrath ist beauftragt, für die Auflösung der
„Kapitulationen und die Rückkehr der im Dienste Neapels
„stehenden chemischen Truppen und die Wahrung und
Besorgung ihrer Interessen die nöthigen Schrille zu thun
„und in dieser Beziehung in das nöthige Einverständniß
„mit dem Bundesraihe over den Regierungen der übrigen
„kapitulirenden Kantone zu treten."

»3) Im Falle von finanziellen Opfern hat der Regierungsrath
„dem Großen Rathe weitern Bericht zu erstatten und
„geeignete Anträge zu stellen;" —

ist aufgehoben.

Art. 2.

Gegenwärtiges Dekret ist auf den die Militärkapitulationen
bctreffenven Bunvesbeschluß vom 13. und 2». Juni 1849 ohne
Einfluß.

Art. 3.

Dieses Dekret tritt sofort in Kraft.

Herr Präsident des Regierungsrathes, als Berichterstatter.
Herr Präsident, meine Herren! Es ist Ihnen wahrscheinlich
noch erinnerlich, wie dieser Vortrag veranlaßt wurde. Am
Schlüsse der letzten Sitzung ist nämlich ein Anzug erheblich
erklärt worden, der dahin ging: es möchte das Dekret des
Großen Rathes vom 1. Juni 1849, welches die Werbungen für
das kapiiulirte Bcrner-Regiment in Neapel verbot, aufgehoben
werden, jedoch ohne das Verbot, welches später von der
Bundesversammlung erlassen wurde, zu berühren. Ich glaube, ich soll
nach der erschöpfenden Diskussion, die bei Anlaß der Behandlung

dieses Anzuges hier stattgefunden, nicht näher eintreten.
Nur erkläre ich ausdrücklich, daß ich glaube, die Regierung
habe bei diesem Beschlusscsentwurfe denjenigen Standpunkt
festgehalten, wie er in dem von Ihnen erheblich erklärten Anzüge
angegeben war. Wir wollen nur das Verbot aufheben, welches
der Große Rath von Bern erlassen hat, und zwar mit Rücksicht
auf die finanziellen Opfer, welche aus dem genannten Beschlusse

für ihn entstehen könnten. Darum ist im Art. 1 des Beschlusses

gesagt: (der Redner citirt den betreffenden Artikel aus dem
abstehenden Projektbeschluß.) Im Artikel 2 des Beschlusses ist
aber ausdrücklich bemerkt, was den Bundesbeschluß von 1849
betreffe, so sei dieses Dekret ohne Einfluß auf denselben. Das
Verhältniß ist nun einfach folgendes: daß die Kapitulationen,
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oder vielmehr die Werbungen für den Militärdienst in Neapel,
verboten bleiben, nur bleiben sie verboten durch einen Bundesbeschluß

nicht unnöthiger Weise auch noch durch einen kantonalen

Großrathsbeschluß. Die Frage des Bundesbeschlusses als
solche ist uns fremd; wir fassen bloß einen Beschluß, wodurch
ein früherer Beschluß des Großen Rathes aufgehoben wird. Ich
will einstweilen die Berathung erwarten; sollten Bemerkungen
fallen, so behalte ich mir vor, darauf einzutreten. Ich empfehle »

Ihnen den Vortrag des Regierungsrathes zur Annahme.

Stämpfli. Herr Präsident, meine Herren! Ich werde
gegen den Antrag des Regierungsrathes stimmen, und stelle
daher den förmlichen Antrag auf Verwerfung desselben. Indessen
dagegen sprechen werde ich nicht. Wir haben gestern die
Erfahrung gemacht, daß man ganze Tage sprechen kann, ohne
daß etwas herauskommt. Heute wird das Verhältniß
wahrscheinlich ein umgekehrtes sein. Nur die Bemerkung wollen Sie
mir erlauben: diese Aufhebung des vom Großen Rathe erlassenen
Werbungsverbotes ist, in meinen Augen wenigstens, eine
Demonstration gegen das Bundesverbot. Sie können freilich
dagegen protestiren. Zweitens enthält dieses Dekret einen ziemlich

'deutlichen Ausdruck der Sympathie für das Institut der
Kapitulationen selbst. Sie können auch gegen diese Behauptung
protestiren; ich habe nichts dagegen. Nur auf zwei Fragen
möchte ich ganz unumwundene und bestimmte Antwort. Erstens:
ob die Regierung der Ansicht ist, daß nach Aufhebung des Werb-
vcrbotes des Großen Rathes das Verbot des Bundes im Kanton

Bern noch Kraft und die Behörden die Pflicht haben, die
Werbungen, wo sie sich zeigen sollten, zu verhindern und zu
verfolgen? Meine zweite Frage ist die: wenn z. B. Deserteurs
aus Neapel da sind oder vielleicht kommen werden, ob die
Regierung der Ansicht ist, daß die bernischen Behörden sie

ausliefern werden? — ja oder nein. Diese zwei Fragen stelle ich

an den Herrn Berichterstatter, und den Antrag auf Verwerfung
des Vorschlages deS Regierungsrathes.

Herr Berichterstatter. Herr Präsident, meine Herren!
Es ist mir selbst sehr erwünscht, wenn sich keine neue Deliberation

über den vorliegenden Beschluß entspinnt; denn ich glaube,
die Ansichten haben sich gegenseitig so ausgebildet, daß man sich

weder von der einen noch von der andern Seile belehren würde.
WaS hingegen die Bemerkung betrifft, als ob man gestern zum
ersten Male die Erfahrung gemacht hätte, daß, trotz alleS
Redens, sich am Resultate nichts ändern lasse, so könnte ich den
Herrn Präopinanten daran erinnern, daß ich zwölf Jahre lang
in diesem Saale eine ähnliche Erfahrung gemacht habe und
zwar in ganz anderm Maße als er, In Bezug auf die fernere
Bemerkung, als ergebe sich aus dem Ihnen vorgelegten
Projektbeschlusse eine Sympathie von Seite der Regierung gegenüber
den Militärkapitulationen, entgegne ich nur, daß ich nicht
wüßte, wie diese Behauptung motivirt werden soll; wenigstens
ich kann mir keinen Grund denken, der dajür spräche. Soll ich

darauf antworten, so erkläre ich : ich habe'für Militärkapitula-
ttonen keine Sympathie, aber für geschlossene Verträge habe ich

Sympathie. Was sodann die Frage betrifft, ob die Regierung
den Bundesbeschluß des Werbungsverbotes vollziehen wolle, so

glaube ich, während der letzten Deliberation über diesen Gegenstand

ein amtliches Schreiben des Regierungsrathes an ven
Bundesrath vorgelegt zu haben, worin offen erklärt war, daß
der Regierungörath alle Mittel anwende, um dem Bundes-
beschlufse Nachachtung zu verschaffen. Daß die Mitglieder des

Regierungsrathes selbst Polizei machen, das wird man von uns
nicht erwarten; aber das lasse ich der Negierung auch nicht
nachreden, daß sie in der Erfüllung ihrer Pflichten gegen den
Bund zurückbleibe. Ob dann das Obergericht in gegebenen
Fällen auch Strafen auSspricht, ist eine andere Frage, welche
wir hier nicht zu erörtern haben. Es ist endlich noch die Frage
aufgeworfen worden, wie es die Behörden halten würden, wenn
sich Fälle von Desertion aus dem bernischen Regimente ereignen
würden. Herr Präsident^ meine Herren! Das ist eine Frage
von etwas delikater Natur. Bis jetzt hat sie sich nicht
dargeboten; ob es unter der frühern Verwaltung geschehen ist,
ignorire ich. Die gegenwärtige Verwaltung hat von Seite der



498

neapolitanischen Regierung noch kein derartiges Ansuchen um
Auslieferung eines Deserteurs empfangen. Würde sie ein solches

erhalten, so gestehe ich, sie käme in eine delikate Stellung.
Durch den Bundesbeschluß ist nichts verboten als die Werbungen.
Nun halte ich dafür, es hieße etwas weit gehen, wenn man
behaupten wollte, daß die Ausreißer, welche sich allfällig im
Kanton befinden sollten, nicht, wie es der Kapitulationsvertrag
vorschreibt, verfolgt werden sollen. Bis jetzt, wie ich bereits
bemerkte, ist es nicht geschehen. In der letzten Zeit hat sich

erzeigt, daß ein solcher Ausreißer (es gibt deren in Bern) nicht
nur hier in Bern sich aufgehalten hat, sondern daß er selbst in
das bernische Jnstruktionskorps aufgenommen worden war.
Verfolgt wurde zwar der Betreffende nicht, jedoch entlassen,
indem die Behörde glaubte, wir seien es unserer eigenen Ehre
schuldig, daß wir nicht einen Deserteur aus unserm eigenen
Regiment? als Jnstruktor unserer Truppen anstellen.

Abstimmung.
Für den Antrag des Regierungsrathes 90 Stimmen.
Dagegen 51 „

Herr Präsident. Es ist noch ein Gesetzesentwurf
vorhanden, in Betreff der Aufhebung der Amtsweibelstcllen, der
zwar nicht auf der Tagesordnung steht. Ich will anfragen, ob

Jemand Bedenken trägt, denselben zu behandeln.

Stämpfli. Ich für mich reklamire nicht. Sie mögen
nur die Konsequenzen eines solchen Verfahrens bedenken; denn
wenn auch keiner der Anwesenden Einsprache erhebt, so sind
Sie noch nicht sicher, ob dieß nicht vielleicht von Seite der
Abwesenden geschehen würde.

Herr Präsident. Auch ich bedenke die Konsequenzen,
welche entstehen können, und ich von mir aus möchte nie einen
Gegenstand vornehmen, der nicht auf der Tagesordnung angezeigt

war, von dem ich weiß daß er Widerstand finden dürfte,
und ich habe auch in dieser Beziehung noch ausdrücklich mit
Herrn Stämpfli darüber gesprochen. Weil ich aber annehmen
zu können glaubte, daß wahrscheinlich kein Widerspruch entstehen
werde, und da es nicht ein Gesetz betrifft, das große Konsequenzen

nach sich ziehen könnte, so hielt ich dafür, wir könnten die
Berathung desselben noch vornehmen, da wir sonst keine Gegenstände

mehr auf der Tagesordnung haben. Uebrigens mache ich
darauf aufmerksam, daß man schon oft im Falle gewesen ist,
Gegenstände zu behandeln, die nicht gerade auf der
Tagesordnung standen. Auch richtete ich vorerst eine Anfrage an die
Versammlung.

v. Gonzenbach. Soviel ich hörte, hat Herr Stämpfli
gesagt, er erhebe keine Einsprache. Ich halte nun dafür, so

lange noch Gegenstände an der Tagesordnung seien, und ich
glaube, es sind alle Anzüge darauf (Herr Präsident: Nein!)
dann haben Sie allerdings die freie Wahl, etwas zu beschließen,
und hinsichtlich der Konsequenzen glaube ich, wenn nur Einer
der Anzüger da ist, so könnten wir doch noch einen oder den andern
Anzug behandeln. Denn Anzüge einzugeben, die von mehrern
Mitgliedern unterzeichnet sind, und sie dann nicht behandeln
können, bis alle Anzüger da sind, das scheint mir denn doch
auch nicht ganz in der Ordnung.

Erste Berathung des Dekretsentwurfs, betreffend
die Aufhebung der Amtsweibelstellen.

El saß er, Direktor der Justiz, als Berichterstatter. Herr
Präsident, meine Herren! Bereits bei der Berathung des
Besoldungsgesetzes ist der Wunsch ausgesprochen worden, die
Amtsweibelstellen möchten aufgehoben werden, indem dieß einerseits
den Gang der Verwaltung vereinfachen und andererseits dem
Fiökus Kosten ersparen würde. Diesem Wunsche ist nun Rechnung

getragen worden, und bevor der Regierungsrath Ihnen

selbst einen Entwurf vorlegte, hat er mittelst Krcisschreiben eine
Anfrage an sämmtliche Reaierungsstatthalter des Kantons
gerichtet, um von ihnen selbst zu erfahren, ob es wirklich
zweckmäßig sei, dieses Institut aufzuheben. Nun haben sämmtliche
Regierungsstatthalter des Kantons diese Frage bejahend
beantwortet, mit einziger Ausnahme derjenigen von Aarberg,
Fraubrunnen, Thun und Trachselwalv. Die Ersparniß, welche man
dabei beabsichtigte, ist freilich nicht sehr bedeutend, indem sie die
Summe von 2276 Fr. alte Währung nicht übersteigt; aber ein
beträchtlicher Vortheil liegt darin, daß der Gang der Verwaltung
befördert, und die Zahl der Beamten ohne Nachtheil vermindert
werden kann, ein Wunsch, der in letzter Zeit im alten Kantonstheil

oft geäußert worden ist. Ich empfehle Ihnen daher das
Eintreten, und was die Art der Behandlung betrifft, so scheint
es mir zweckmäßig, die artikelweise Berathung vorzunehmen,
was ^ie übrigen/nicht sehr lange in Anspruch nehmen wird,
indem der ganze Entwurf nur aus vier Artikeln besteht.

Ohne Einsprache durch das Handmehr genehmigt.

§-1- »
Herr Berichterstatter. Ich erlaube mir nur eine Lücke

auszufüllen, welche in diesem Paragraphen enthalten ist, indem
er sagt, daß sämmtliche Amtsweibelstellen des Kantons aufgehoben

sein sollen, ohne den Zeitpunkt der Aufhebung anzugeben.
Ich erlaube mir, Ihnen vorzuschlagen, daß dieß am 1. Juli
nächsthin stattfinde.

Jmobersteg, gew. Regierungsrath. Ich finde mich
veranlaßt, zwei Fragen an den Herrn Berichterstatter zu stellen:
die erste ist die: wenn die Amtsweibelstellen aufgehoben, und
deren Verrichtungen den Amtsgerichtsweibeln übertragen werden,
wer soll dann die Priorität haben in Bezug auf die Verrichtungen,
der Gerichtspräsident oder der Regierungsstatthalter? Denn
durch dieses Gesetz stellen Sie gegen alle Ordnung der Dinge
und gegen die Trennung der Gewalten, die grundsätzlich in der
Verfassung festgehalten ist, einen untergeordneten richterlichen
Beamten unter die Kompetenz einer Administrativbehorde... Meine
zweite Frage ist folgenoe: Im s. l des Entwurfes heißt es:
„Von den Verrichtungen der Amtsweibel werden diejenigen,
welche zivilrichterlicher Natur sind, den Amtsgerichtsweibeln und
den Untcrweibeln übertragen, alle übrigen den Landjägern."
Nach der neuen Verfassung ist der Grundsatz der Trennung der
Gewalten, der schon in der frühern Verfaffung ausgesprochen
war, bestimmt durchgeführt worden. Nun kenne ich keine
Verfügungen zivilrichterlicher Natur, von denen der so eben
angeführte Paragraph spricht. Früher hatte man noch den
Administrativprozeß, allein jetzt weiß ich nichts mehr von solchen
Verrichtungen. Ich möchte daher Auskunft vom Herrn Berichterstatter

und ich bitte um Entschuldigung, daß ich bereits zu dem
Paragraphen überging.

Moschard, Regierungsrath. Ich möchte nur den Antrag
stellen, den Zeitpunkt der Jnkrafttretung dieses Dekrets nicht jetzt
schon festzusetzen, da es jedenfalls zweimal berathen werden muß.

Herr Berichterstatter. Ich habe dieß bereits
eingesehen; ich habe mich nämlich etwas vergriffen. Freilich ist dieses
Dekret einer zweimaligen Berathung zu unterwerfen, und der
Tag der Jnkrafttretung kann erst nach drei Monaten bestimmt
werden.. Der Zusatz, den ich in meinem ersten Berichte zu diesem
Paragraphen machte, ist also nicht nothwendig, sondern ich lasse

ihn fallen; indem man ihn später wieder aufnehmen kann. Was
sodann die Bemerkungen deö Herrn Jmobersteg betrifft, so ge-
hören dieselben eigentlich nicht zu K. 1, sondern kommen erst im
S. 2 in Betracht. Indessen da er gesagt, er wünsche über einige
Punkte Auskunft, so kann ich ihm auch gleich darauf antworten.
In Betreff der Bestimmung, daß die zivilrichterlichen Verrichtungen

den Amtsgerichtsweibeln und Umerweibeln übertragen
werden, alle übrigen den Landjägern, sagt Herr Jmobersteg:
Die Unterweibel haben keine zivilrichterlichen Verrichtungen besorgt,
indem die Gewalten getrennt seien, die administrative von der



richterliche». Darauf entgegne ich: diese Worte sind bloß ein
Gegensatz gegenüber den Verrichtungen polizeirichterlicher Natur.
So habe ich wenigstens die Sache aufgefaßt und der Negic-
rungsrath hat sie bei der Vorberathung des Entwurfs auch so

aufgefaßt. Diesem Zweifel, wenn ein solcher obwaltet, könnte
nun abgeholfen werden. Man könnte sagen anstatt: „ztvilrich-
terlicher Natur," „administrativrichterlicher Natur." Das könnte
ich zugeben, wenn eö geeignet wäre, den Paragraphen in ein
besseres Licht zu stellen. Was die übrigen Verrichtungen sind,
wie Vorladungen von Verbrechern u. dgl., so werden sie von
Landjägern besorgt. Es scheint mir übrigens, über die eigentliche

Bedeutung der Bestimmung könne mcht wohl ein Zweifel
obwalten, und so empfehle ich Ihnen dieselbe zur Annahme.

Der K. l wird durch das Handmehr genehmigt.

s. 2. '

Schafften, Prokurator. Beim §. 2 b«ntrage ich einen
Zusatz. Da im §. 1 die Amtsweibelstellen aufgehoben werden,
so wünschte ichs daß es frei stände, die Amtsweibel zu Unter-
wcibeln zu ernennen, wenn an einem Hauptorte eines Bezirks
eine solche Stelle ausgeschrieben wird. Es gibt noch viele
Ortschaften, welche keine Unterweibel haben, so daß dadurch die.
Geschäfte öfters leiden, indem die Amtsweibel nicht gerne mehrere
Stunden Wegs machen, um eine Kundmachung anzulegen, die
Nur ein paarjBatzen einträgt. Ich stelle also einen Antrag in
obigem Sinne.

Koller. Es seien mir einige Bemerkungen erlaubt. Der
s. 2 sagt, daß von den Verrichtungen der Amtsweibel diejenigen,
welche zivilrechtlicher Natur.sind, den Amtsgerichtsweibcln und
den Untcrweibeln, alle übrigen den Landjägern, übertragen werden.
Durch diese Bestimmung wird offenbar ein Unterschied zwischen
den Administrativ-, Civil- und den Kriminalsachen aufgestellt;
die ersten sollen durch die Amtsgerichtsweibcl und Unterweibel,
die letztem durch die Landjäger besorgt werden. Indessen sehe

ich, daß der §. 2 die Civilsachen den Amtsgerichts- und
Unterweibel» zugleich überträgt, so daß sie ohne Unterschied von dem
Einen oder Andern besorgt werden können, was zu Zwistigkciten
führen kann. Um dieses zu vermeiden, heantrage ich, daß die
Verrichtungen der Amtsweibel, welche zivilrcchtlicher Natur sind,
in erster Linie den Amtsgerichtsweibeln, und nur in zweiter

Linie den Unterweibeln übertragen werden. Da es
geschehen kann, daß die Amtsgerichtsweibcl mit andern Geschäften
beschäftigt sind, so ist es nöthig über andere Beamte verfügen
zu können. Was die Kriminalgeschäfte anbetrifft, so sollen sie

durch die Landjäger verrichtet werden.

Funk. Man muß vor Allem aus die Frage stellen, wie
es zu halten sei mit dieser Bestimmung. Nach dem S. 2, wie
er uns vorliegt, sollte man glauben, die Amtsweibel hätten bis
jetzt auch Verrichtungen in Civilsachen gehabt. Das ist aber
nicht richtig; sie hatten bis zur Stunde keine Verrichtungen in
Civilsachen. (Wegen geräuschvollen Gespräches wird der Redner
hier nicht verständen.) Ich unterscheide zwischen Civilsachen,
die vom Richter ausgehen und zwischen gewöhnlichen Verfügungen

des Regierungsstatthalters. Wenn von Civilsachen die Rede
ist, so versteht man darunter nicht Verwaltungssachen, welche
vom Regierungsstatthalter ausgehen, so daß eine Uebertragung
nicht stattfindet. Das Gesetz sagt ausdrücklich, daß in civilrechtlichen

Sachen die Amtsgerichtsweibel die Verrichtungen
übernehmen. Wenn von einer Seite bemerkt wird, wenn ein
Vormund ernannt werde und ihm der Weibel die Bestallung
zuzustellen habe, so sei dieß ein Civilakt; so glaube ich vielmehr, es
fei eigentlich ein Verwaltunasakt, ein Akt, der vom Regierungsstatthalter

ausgeht und bisher vom Amtsweibel ausgeführt
wurde. Wenn aber Zweifel obwälten, so möchte die Sache
deutlicher ausgesprochen sein; mir ist es ziemlich gleichgültig,
wie dieselbe ausgedrückt werde. Offenbar wurden bisher regie-
rungsstatthalterliche Verfügungen nicht als Civilsache angesehen.
Ich glaube, ich könne mich in dieser Beziehung ziemlich auf die

Praxis berufen. Was Herr Schaffter bemerkt hat, das versteht
sich von selbst. Wir haben Kirchgemeinden, wo mehrere Unter-
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weibel sind; die Gemeinden können auch mehr als einen solchen
Angestellten haben; sie können mehrere verlangen und der
Regierungsrath kann auf ein eingegebenes Gesuch einen maßgebenden

Beschluß in dieser Beziehung fassen.

G y gar. Man scheint so ziemlich einverstanden zu sein
über den Entwurf, und doch finde ich noch eine Lücke. Es heißt
nämlich, die Verrichtungen civilrechtlichcr Natur werden durch
Amtsweibel und Unterweibel und die übrigen durch Landjäger
besorgt. Nun kommt mir der Gedanke: wie soll eS in Zukunft
gehalten sein mit den Paffationen von Vogtsrechnungen, von
denen der Amtsweibel bisher eine Gebühr bezogen hat Soll
sie, wenn diese Stellen aufgehoben werden, der Amtsgerichtsweibel

oder der Unterweibel in Zukunft beziehen? Ich glaube,
das sollte nicht der Fall sein, wünschte jedoch Auskunft über
diesen Punkt.

Herr Berichterstatter. Ueber diese Frage kann ich sehr
leicht Auskunst geben; denn die Antwort auf die Frage, wer
dann diese Gebühren beziehen soll, ist ganz einfach die:
Niemand. Was den von Herrn Schaffter gestellten Antrag betrifft,
daß man die Amtsweibel, deren Stellen aufgehoben werden,
als Unterweibel beschäftige, so wird die Regierung dieß thun,
sobald das Bedürfniß sich erzeigen wird unv die Gemeinden
das Gesuch stellen. Allein eine solche Bestimmung kann nicht
in ein Gesetz aufgenommen werden, daher ich sie nicht empfehlen
kann. Es wurde auch bemerkt, daß in diefer Bestimmung
gesagt werden sollte: der Amtsgerichtsweibel soll in erster Linie
die Verrichtungen des Amtsweibels besorgen; erst in zweiter
Linie, wenn jener verhindert sei, der Unterweibel. Das braucht
man hier durchaus nicht zu sagen, es ist in dieser Beziehung
schon etwas vorgeschrieben. Der Amtsgerichtsweibel hat fo zu
fagen das Monopol, Verrichtungen im ganzen Bezirke zu ma-
chen und nur wenn er daran verhindert ist, können die Unterweibel

ihn ersetzen. Dieß ist gesetzlich schon vorgesehen und
wäre hier überflüssig aufgenommen zu werden; denn durch dieses

Dekret ist dem Gesetze über die Weibel nicht vorgegriffen
und auch kein Eintrag gethan.

Nachdem Herr Koller von seinem Vorschlage abstrahlet
hat, wird der §. 2 durch das Handmehr genehmigt.

§. 3.

Herr Berichterstatter. Es scheint mir, diese Bestimmung

bedürfe keinerlei Erläuterung, indem zudem schon gesetzliche

Vorschriften bestehen.

Gpgar. Es ist mir leid, daß ich auch hier Ihre Geduld
ein weniü in Anspruch nehmen muß. Ich habe bereits vorher
schon in Betreff der Gebühren bei der Passation von
Vormundschaftsrechnungen eine Bemerkung gemacht und die Frage
aufgeworfen : wer soll sie beziehen, wenn die AmtSweibelstellen
aufgehoben sind? Der Herr Berichterstatter hat die kurze Antwort

gegeben: Niemand! Nun lautet aber der Z. 3 so: „Für
die AmtSverrichtungen derselben werden die im Gesetze
festgestellten Gebühren auch fernerhin bezogen." Das ist doch offenbar

ein Widerspruch mit der soeben vom Herrn Berichterstatter
gegebenen Antwort. Entweder soll eine Ausnahme ausgestellt
werden oder dann soll man auch sagen, wer die betreffenden
Gebühren beziehen soll. Da nun nach dem s. 3 diese Gebühren

auch in Zukunft dürfen bezogen werden, so werden sie auch

Jemanden zufallen. Ich möchte daher die Bestimmung in diesem

Sinne ergänzt wissen.

Herr Berichterstatter. Herr Gygar hat einen Zusatzantrag

gestellt, der eine Ergänzung des s. 3 bezweckt. Nach dem

Entwürfe sollen nicht nur die Verrichtungen der Amtsweibel
fortbestehen, insofern sie von andern Personen besorgt werden,
sondern auch diê dafür ausgesetzten gesetzlichen Gebühren werden
fernerhin bezogen. In Betreff der Passation der
Vormundschaftsrechnungen wüßte ich nicht, daß das Beisein eines Amts-
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weibels nothwendig wäre und dadurch die Kosten vermehrt
werden sollen. Wenn es sich so verhält, so wird auch Niemand
daherige Gebühren beziehen. Indessen wenn Herr Gpgar, von
dem ich übrigens aus Erfahrung weiß, daß er dergleichen
Gebühren sehr zugeneigt ist, einen Antrag stellen will, so mag er
denselben eingeben.

Gpgar verliest seinen Antrag, der dahin geht, die
Gebühren bei der Passation von VormundschaftSrechnungen, sofern
solche auch künftig bezogen werden sollten, aufzuheben.

Herr B e ri ch t e r st a t t er. Es handelt sich nicht um
Gebühren von Vormundschaftsrechnungen. Es scheint mir der
Antrag könnte so gestellt werddn, daß fernerhin bei der Passation

von Rechnungen von Seite deS Regierungsstatthalters nicht
das Beisein eines Weibels erforderlich sei und die daherigen
Gebühren aufhören. Wenn der Landjäger die Aufträge deS

Regierungsstatthalters erfüllt, so braucht er keine besondern Emo-
lumente zu beziehen, indem er bereits eine Besoldung von 12>/2
Batzen per Tag bezieht. Anders verhält sich die Sache, wenn
er eine Reise machen muß; dafür soll er eine Entschädigung
beziehen. Der Landjäger hat übrigens dabei den Vortheil, daß
er nicht so leicht mehr veplazirt wird, daß er daheim bleiben
kann, wenn bei Verhören, Passation von Vormundschaftsrechnungen

u. s. w. das Beisein eines Unterweibels abgeschafft
wird.

Mit der zugegebenen Modifikation wird der §. 3 durch
das Handmehr genehmigt. Ebenso der H. 4 uird der Eingang
des Dekretsentwurfs.

Stämpfli. .Es ist mir leid, daß ich Sie noch einen
Augenblick in Anspruch nehme; aber es betrifft einen Gegenstand,

der mit meiner heutigen Interpellation zusammenhängt.
Herr Präsident, meine Herren! Mit dem Expertenberichte der
Sachverständigen über die Prüfung der Zöglinge des Seminars
ist auch ein Schreiben des Herrn Direktors desselben vorgelegt
worden, datirt vom 3. Februar 1851, welches so lautet: „Ich
habe die Ehre, Ihnen hiermit den mir unterm 28. Dez. v. I.
zugestellten Bericht über das Ergebniß der letzten Prüfungen im
hiesigen seminar wiever einzuhändigen und Ihnen die
Mittheilungen desselben Namens der Seminarlehrerkonferenz bestens
zu verdanken. Die Lehrer der hiesigen Anstalt waren weit
entfernt von dem Gedanken, die Einsicht in einen solchen Bericht
als ein Recht zu beanspruchen und haben deßhalb nur eine
ehrerbietige Bitte an Sie gerichtet, in der Hoffnung, Sie werden

die angeführten Gründe würdigen und dem Gesuche um
so eher entsprechen, da die Erziehungsbehörden den Lehrern an
öffentlichen Anstalten ohnedieß die Zufriedenheit oder Unzufriedenheit

mit den bei der Prüfung an den Tag gelegten Leistungen

aussprechcil. Ebenso haben dieselben erwogen. daß in
solchen Akten stärkere Urtheile und Bemerkungen vorkommen mögen

deren weitere Mittheilung unstatthaft wäre, und daher
nur darum gebeten, ihnen den Bericht dem wesentlichen Inhalte
nach mitzutheilen. Die Mittheilung des Aktenstücks im Original
ist um so verdankenswerther; dagegen aber musste es uns
schmerzlich berühren, daß die Tit. Erziehungsdirektion nicht
gestattet, das werthvolle Dokument gegen öffentliche Angriffe auf
die Ehre der uns vertrauten Anstalt je nach dringendem
Bedürfnisse auch öffentlich zu benutzen u. s. w. H. Grunholzer,
Seminarvorsteher." Ich war um so mehr überrascht, als ich
dieses las, da heute noch Herr Erziehungsdirektor Moschard
erklärte, er habe durchaus keinen Anstand genommen, den
Bericht mitzutheilen, ja sogar, er habe nie daran gedacht, aus
dem Berichte ein Geheimniß zu machen. Nach dieser Erklärung
hätte ich wirklich nicht erwartet, daß dann noch ein Schreiben
der Erziehungsdirektion an den Seminardirektor zum Vorschein
kommen würde, wodurch den Seminarlehrern untersagt wurde,
von dem fraglichen Berichte, der dem Seminar überaus günstig
ist, öffentlichen Gebrauch zu machen, um so mehr, weil die
Anstalt öffentlich von der Presse, namentlich von schwarzen Blättern,

allen Anfeindungen ausgesetzt war, als werde dort
Irreligiosität u. dgl. gelehrt. Das ist also auf der einen Seite

geschehen; aber auf der andern gestattete man den Lehrern
derselben Anstalt nicht einmal, das einfache Ergebniß einer Prüfung

zu veröffentlichen! Das ist mir sehr aufgefallen, indem
ich ein solches Benehmen von Seite des Herrn Erziehungsdirektors

durchaus nicht erwartet hätte, ich gestehe es frei und offen.
Deßwegen wünschte ich nun auch das betreffende Schreiben der
Erziehungsdirektion zu kennen, worin das Verbot enthalten ist.
Das Schreiben wird wohl im Regierungsrathe besprochen worden

und in einem Protokolle vorhanden sein, wenn Ordnung ist.

Moschard, Erziehungsdirektor. Herr Präsident, meine
Herren! Es scheint, man müsse jeden Augenblick auf
Interpellationen Antwort geben. Indessen schreckt mich das nicht ab;
denn was ich in meiner offiziellen Stellung thue, darf ich offen
sagen. Dagegen aber müßte ich protestiren, wenn man von
mir Motive anders als durch Vorlegung von Akten fordert.
Jedes Mitglied dieser hohen Versammlung hat das Recht, über
jeden GegcnstanlMder Verwaltung Interpellationen zu machen;
aber nicht liber die Motive/welche den Verfügungen der
Verwaltung zu Grunde liegen und die ein Beamter haben mag,
wenn er in seiner offiziellen Stellung diesen oder jenen Schritt
thut. Auf diesem Wege könnte man sehr weit gehen. Denn
würden wir intcrpellirt über einen Gegenstand der Verwaltung,
über eine Verfügung, die nicht gerade von der Person herrührt,
die im Augenblicke der Interpellation an diesem Platze sitzt; so
könnte man mich am Ende auch über Beschlüsse interpelliren,
die mein Vorgänger gemacht hat, wobei ich wahrscheinlich sehr
oft in Verlegenheit käme, über die Motive Auskunft zu geben.
Ich anerkenne das Recht nicht, die Vorlegung der Motive von
einer Behörde über ihre Handlungen zu fordern. Anders verhält

es sich, wenn man die Vorlage von Akten verlangt. Wenn
der Herr Interpellant nur das will, so wird die fchriftliche
Vorlage ohne weiteres stattfinden.

Stämpfli. Ich verlange nicht Mittheilung der Motive,
sondern nur Mittheilung der Verfügung, wodurch die
Erziehungsdirektion den Seminarlehrern verboten hat, öffentlichen
Gebrauch vom Berichte der Experten zu machen.

Der Herr Präsident zeigt noch eine Interpellation des
Herrn Karrer an in Betreff der Bundesrathhaus bau-
angelcgenheit und setzt die Behandlung derselben auf morgen

fest.

Schluß der Sitzung um 1'/. Uhr Nachmittags.

Für die Redaktion:

Fr. Faßbind.



Fünfte^Sitzung.

Freitag den 23. Mai 1851,

Morgens um 8 Uhr.

Präsident: Herr Oberst Kurz.

Bei'm Namensaufrufe sind abwesend mit Entschuldigung :
die Herren Amstutz, Amtsnotar; Beutler, Ganguillet, Geiß-
bühler, Gfeller zu Signau, Grüring, Hirsbrunner, Kommandant;

von Känel, Karlen zu Erlenbach, Knechtenhofer, Wirth;
Leuenberger, Gerbermeister; Moser zu Langnau, Probst, Revel,
Rickli, Röthlisberger, Stabsmajor; Schürch, Simon, Teuscher,
Tièche und Zingg; ohne Entschuldigung: die Herren Amstutz,
Amtsrichter; Bach, Bühlmann, Bützberger, Flcury, PostHalter;
Gerber, Gouvernog, Hofer, Amtsnotar; Kaiser, Känel,
Mauerhofer, Niggeler, Rilschard zu Aarmühle, Ritschard zu
Oberhofen, Rüedi, Schmalz, Wirth ; Schneider, Stämpfli,
Stettler, Bezirkskommandant; Stockmars Streit, Trorler,
Tscharner zu Kehrsatz, Walther, Wirth und Wißler.

Das Protokoll der gestrigen Sitzung wird verlesen und
ohne Einsprache durch das Handmehr genehmigt.

Tagesordnung.
Erste Berathung des Entwurfes eines Tarifs in

Strafsachen.

Moschard, Regierungsrath, als Berichterstatter. Herr
Präsident, meine Herren! Es ist vom Regierungsrathe ein
Tarif in Strafsachen ausgearbeitet worden, der Ihnen heute
vorgelegt wird. Wir hatten zwar einen Tarif in Strafsachen
und zwar im allgemeinen Tarife von 18l3, nebst einigen andern
Verordnungen und Instruktionen, die Gebühren betreffend.
Allein alle Aälle, die nach dem neuen Strafprozesse künftig
vorkommen können, waren in den frühern Bestimmungen nicht
vorgesehen; so z. B. die Gebühren für die Geschwornen, für
die Advokaten, Prokuratoren und Rechtsagenten, welche dabei
Verrichtungen erhalten können bei den Vertheidigungen in Strafsachen

die nach dem neuen Prozesse vor sich gehen werden. Es
war demnach nothwendig, einen neuen Tarif abzufassen. Es
ist dieß geschehen, und der vorliegende Entwurf besteht aus drei
Titeln, wovon oer erste allgemeine, auf die Verhandlungen der
gerichtlichen Polizei und auf die Verwaltung der Slrafgerechtig-
keit anwendbare Bestimmungen enthält. Es betrifft dieß namentlich

Akte, Verhandlungen, die nicht nur in der gerichtlichen Polizei,
Verfolgung von Verbrechern u. s. w. vorkommen, wie auch bei
Verfolgung von Pslizeiübertretunaen, sondern auch in der
Verwaltung der ganzen Gerechtigkeuspslege überhaupt. Titel ll.
handelt von besondern, auf die Verwaltung der gerichtlichen
Polizei anwendbaren Bestimmungen, und Titel III. endlich von
besondern, auf die Verhandlungen der Verwaltung der
Strafgerechtigkeit anwendbare Bestimmungen. Dieß als vorläufige
Bemerkung im Allgemeinen; in die einzelnen Bestimmungen des
Entwurfes will ich einstweilen nicht eintreten. Es handelt sich

nur darum: will man für einzelne Verhandlungen, Akte u. s. w.
so viel bezahlen oder so viel? Ohne Sie daher länger
aufzuhalten, trage ich auf das Eintreten und die artikelweise
Berathung an.

Ohne Einsprache durch das Handmehr genehmigt.

Tagblatt deS Großen Rathes.

50t

Art. 1.

Herr Berichterstatter. Dieß ist eine allgemeine
Bestimmung, die dahin geht: der Fiskus bezahlt, unter dem
Vorbehalt der durch die Gesetze vorgesehenen Ausnahmen, vorschußweise

die Kosten der Strafgerechtigkeitspflege. Es werden jedoch
die Gebühren, welche das vorliegende Gesetz den betreffenden
Beamten oder Angestellten des Staates und den Gemeinden
bewilligt, diesen letztern erst dann entrichtet, wenn der Fiskus
sie zurückerstattet erhalten hat. Diese Bestimmung ist, wenn sie
auch nicht bestimmt in einem Gesetze enthalten war, doch in der
Praxis bisher in Anwendung gekommen. Der Staat hat bisher
schon die Kosten in Strafsachen vorgeschossen, wenigstens für die
Zeugen, zwar nicht überall im Kantone, doch in den meisten
Grenzbezirken. Nun gibt es aber noch eine Menge anderer
Kosten, welche bei dem neuen Verfahren in Betracht kommen,
und diese werden den betreffenden Personen, welche darauf
Anspruch haben, erst vergütet, wenn der Staat sie selber cinkafsirt
hat; so die Gebühren des Gerichtschreibers, des Weibels u. s. w.
Man fand eS für zweckmäßig, eine solche Bestimmung an die
Spitze des Entwurfs zu stellen, damit man wisse, was man zu
thun hat, und sich in Zukunft nicht nur allein auf die Praxis
stützen müsse, wie bisher, sonst kommen wir in ein solches
Mißverhältniß, daß es in einem Amtsbezirke so, in einem andern
wieder anders gehalten wird. Es muß in dieser Beziehung
Einheit herrschen und dieselbe Regel soll für alle Lanvestheile
gelten. Ich empfehle Ihnen daher diese Bestimmung zur
Annahme.

Ohne Einsprache durch das Handmehr genehmigt.

Art. 2.

Herr Berichterstatter. Dieser Artikel enthält die
Gebühren für Verhandlungen, die sehr oft im Strafverfahren
vorkommen und die alle zusammengenommen werden. Zunächst
soll ich bemerken, daß es überall in diesem Artikel, so wie auch
später statt „Centimes" soll heißen: „Rappen." Im Französischen

ist diese Bezeichnung schon richtig, allein im Deutschen muß
sie anders sein; zugleich habe ich beizufügen, daß alle Summen
in neuer Währung ausgesetzt sind. Wo also von Franken die
Rede ist, sind neue Franken darunter verstanden. Also für einen
einfachen Brief werden bezahlt 20 Rappen; für eine Vorladung
50 Rappen; für einen Vorsührungs- oder Verhaftungsbefehl,
einen Verhaftungsbeschluß, einen provisorischen Freilassungs-
oder einen Hausvurchsuchungsbeschluß, von 1—3 Franken; für
jeden andern Akt oder Verbalprozeß, welcher in diesem Gesetze

nicht besonders vorgesehen ist: 50 Rappen für die Blattseite von
600 Buchstaben. Auch diese Akte können im ganzen Verfahren
des Strafprozesses vorkommen, nicht nur in der gerichtlichen
Polizei, sondern auch in der ganzen Verwaltung der Straf-
aerechtigkeit. Mithin konnte man die Aufnahme einer solchen

Bestimmung nicht wohl ausweichen. Auch können Akte
vorkommen, die nicht immer vorausgesehen werden, wie Bittschriften
u. dgl., wofür doch etwas bestimmt werden muß, damit man
bei ällfällig vorkommenden Anläßen weiß, woran sich halten.

Ohne Einsprache durch das Handmehr genehmigt.

Art. 3.

Herr Berichterstatter. In diesem Artikel hat sich ein
Druckfehler eingcschlichen. Es soll nämlich heißen: „für jede
Abschrift wird 20 Rappen" (nicht 50) für die Blattseite von
600 Buchstaben bezahlt. Die Ausfertigung oder Abschrift eines
korrektionellen Urtheils oder eines Erkenntnisses hingegen wird
zu 50 Rappen tarirt.

Mit der so eben vom Herrn Berichterstatter angebrachten
Modifikation und einer aus der Mitte der Versammlung
vorgeschlagenen Redaktionsänderung, zu sagen, daß per Seite die

betreffende Gebühr gefordert werde, wird der Art. 3 durch das
Handmehr genehmigt.
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Art. 4.

Herr Berichterstatter. Diese Bestimmung regulirt die

Gebühren, welche bei Augenscheinen bezahlt werden, nämlich:
dem Richter, dem Gerichtschreiber und dem Staatsanwalte,
wenn derselbe anwesend ist, und wenn in einer Entfernung von
mehr als einer Stunde zum Augenschein geschritten wird, in
einfachen Polizeifällen 3 Franken, in korrektionellen Fällen
6 Franken, in Kriminalfällen 10 Franken. Jedem Polizeidiener

der auf gesetzliche Weise berufen wird, beizuwohnen,
1 bis 3 Franken. Der über die Verhandlung aufgenommene
Verbalprozeß wird, je nach seinem Umfange, zu 2 bis 10 Franken

tarirt. Also hier ist der Grundsatz aufgenommen, daß,
wenn der Richter, oder überhaupt der Beamte oder Angestellte,
welcher bei'm Augenscheine gegenwärtig sein muß, sich nicht
mehr als eine Stunde vom Wohnorte entfernt, derselbe gar
nichts zu fordern hat; ist aber die Entfernung so groß, so

bezieht er die Gebühren, welche ich soeben cittrte. Es ereignet
sich übrigens oft der Fall, wo der Richter einen Augenschein
vornehmen muß, und da ist es offenbar nicht zu viel, wenn er

für die Entfernung von mehr als einer Stunde vom Amtssitze
3 Franken erhält; denn er kann ja in den Fall kommen, einen

Augenschein in der Entfernung von drei bis vier Stunden
vorzunehmen. Auch für korrektîonelle Fälle ist eine Gebühr von
42 Batzen nicht zu viel; eben so wenig diejenige voll 70 Batzen

für Kriminalfälle; denn hier wird die Sache schon bedeutend

wichtiger, und dieser Umstand soll bei der Festsetzung der
Gebühren auch in Anschlag gebracht werden. In Bezug auf den

Polizeidiener, wenn er sich von seinem Platze entfernen muß,
ist dem Richter einige Latitüde gelassen, je nach der Entfernung
und je nach der Wichtigkeit des Falles, für ihn eine Gebühr
von 1 bis 3 Franken zu bewilligen.

Karlen in der Mühlematt. Ich erlaube mir nur eine

bescheidene Frage, über die ich gern Auskunft erhalten möchte.

Ich kann nämlich nicht begreifen, mit was für einem Grunde
man hier dem Richter eine besondere Besoldung aussetzt. Kann
ich belehrt werden, daß es wirklich nothwendig ist, eine
derartige Gebühr auszusetzen, so kann ich mich der Bestimmung
anschließen; aber wenn dieß nicht der Fall wäre, so müßte ich

dieselbe bekämpfen. Ich möchte daher vom Herrn Berichterstatter
gern vernehmen, was für Gründe ihn bestimmen mochten, hier
eine außerordentliche Bezahlung auszusetzen, und zwar sowohl
für den Richter als für den Polizeidiener, die beide überdieß
eine fire Besoldung beziehen.

Trach sel. Ich glaube zu begreifen, warum dem Richter
und dem Polizeidiener hier eine Gebühr in Aussicht steht. Man
will, wenn ich diese Bestimmung recht auffasse, denselben eine

Entschädigung für ihre Auslagen geben Allein eine andere
Sache begreife ich nicht, nämlich, warum man Staatsbeamte,
die bereits fire Besoldungen beziehen, entschädigt, aber Andere,
die keine Besoldung haben, nicht. Ich meine hier den
Gemeinderathspräsidenten, der fast bei allen solchen Fällen die nöthigen
Einleitungen zu treffen hat, die Anzeigen an höhere Behörde zu
befördern, kurz viel, sehr viel Mühe mit der Sache hat und
dafür nichts beziehen soll. Auch bei Augenscheinen muß er
gegenwärtig sein, unterdessen sein Geschäft versäumen und gar
oft noch dazu sein Geld verthun. Zudem hat er noch die Mühe,
daß man ihm das Geld zuschickt für den Polizeidiener, während
er selbst nichts bekommt. Wie dieß aber billig sein kann,
begreife ich nicht. Ich stelle daher den Antrag, auch in diesem
Sinne eine Entschädigung aufzunehmen.

Herr Berichterstatter. Herr Karlen hat zunächst die
Frage an mich gestellt, wie es komme, daß man hier
Staatsbeamten, die bereits eine fire Besoldung beziehen, noch eine
Gebühr für die Verrichtungen aussetze, welche hier in Betracht
kommen. Erstens bemerke ich, daß dieß gar nichts Neues ist;
vielmehr hatten wir bis dahin schon dieses Verfahren. Denn in
Civilsachen z. B., wenn ein Richter im Falle ist, sich auf Ort
und Stelle zu begeben und einen Augenschein vorzunehmen, so

bezieht er eine angemessene Entschädigung. Auch in Strafsachen

ist diese Bestimmung nicht neu. BEin Regierungsstatthalter, der
einen Augenschein in polizeilichen, korreknonellen oder Kriminalfällen

vornimmt, bezieht eine Gebühr von 16 Schweizerfranken.
Das ist eine schöne Entschädigung. Nun fragt man, warum
man auch dem Richter bei Augenscheinen eine Entschädigung
bestimme. Herr Präsident, meine Herren! Man wird doch

zugeben, daß die Besoldung des Gerichtspräsidenten und des
RcgierungsstatthalterS eine Entschädigung ist für dasjenige,
was er am Amtssitze thut. Wenn er im Falle ist, einen
Augenschein vorzunehmen der in größerer Entfernung stattfinden
soll, so zieht dieß für ihn außerordentliche Ausgaben nach sich,

während seine gewöhnlichen Ausgaben daheim in seiner
Haushaltung fortbestehen. Er muß dabei vielleicht drei bis vier
Stunden weit sich entfernen und es wäre daher keineswegs
billig, wenn er für diese außerordentlichen Auslagen nichts
beziehen dürfte. Es wurde bisher auch überall die Sache so

angesehen. Offenbar sind diese Ansätze für solche Fälle nicht zu
hoch und ich glaube kaum daß man sie mit stichhaltigen Gründen

anfechten könnte. Denn mag der betreffende Beamte nur
drei bis vier Stunden weit zu Fuß gehen oder fahren, so wird
er mit einer Gebühr von 3 Franken keinen Gewinn machen
können; er kann damit höchstens die außerordentlichen Auslagen,
welche er selbst dabei hat, bestreiken. Eine andere Bemerkung
wurde von Herrn Trachsel gemacht, welcher verlangt, daß auch
für die Gemeinderathspräsidenten eine Entschädigung vorgesehen
werde. Darauf habe ich Folgendes zu entgegnen: wenn der
Herr Antragsteller bedenkt, daß die Gemeinderathspräsidenten
nie in den Fall kommen, außerhalb der Gemeinde zu gehen, und
wenn er ferner bedenkt, daß der Richter da, wo er sich nicht
mehr als eine Stunde vom Amtssitze entfernen muß, auch nichts
bezieht, so wird er kaum auf seinem Antrage bestehen. Ich
wüßte wenigstens nicht, warum eine derartige Bestimmung für
den Gemeinderathspräsidenten aufgenommen werden sollte. So
viel ich weiß, dürfte ein solcher Beamter kaum in den Fall
kommen, mehr als eine Stunde zu gehen, indem kaum eine
Gemeinde diese Entfernung messen wird. Sollte es dennoch
geschehen, so sind dieß jedenfalls seltene Ausnahmen, die nicht
in einem Gesetze berücksichtigt werden können. Ich empfehle
Ihnen daher den vorliegenden Artikel, wie er im Entwürfe steht.

Trachsel. Ich will meinen Antrag zurückziehen, nicht
auö dem Motive, welches der Herr Berichterstatter dagegen
angeführt hat, sondern aus dem Grunde, weil ich dafür halte,
es sei im Art. 20 dafür gesorgt.

Der Art. 4 wird durch das Handmehr genehmigt.

Art. 5.

Herr Berichterstatter. In diesem Artikel ist von den
Sachverständigen die Rede, denen eine Entschädigung von 2 bis
10 Franken bewilligt wird. Ueberdieß wird der Bericht der
Sachverständigen, wenn er von ihnen abgefaßt worden ist, zu
2 bis 5 Franken tarirt. Es ist sehr schwer, ein richtiges Maß
zu halten, wie die Experten in einem Straffalle oder überhaupt
entschädigt werden sollen. In Sielen Fällen ist eine Expertise
nicht von großer Bedeutung, in andern von der höchsten
Wichtigkeit. Es blieb daher nicht wohl etwas Anderes übrig, als
dem Richter für gegebene Fälle etwas Spielraum zu lassen und
die Entschädigung nach den Umständen größer oder kleiner zu
bestimmen. In vielen Fällen wird 2 Franken genug sein, aber
in andern Fällen 10 Franken viel zu wenig. Dessenungeachtet
müßte doch etwas als Maximum aufgenommen werden. Bis
jetzt hatten die Experten 8 Schweizerfranken; man glaubte,
10 neue Franken dürften in Zukunft genügen, um so mehr, als
für den Bericht, wenn ihn die Experten selbst verfaßt haben,
noch eine besondere Gebühr bezogen werden kann.

Carl in. Der §. 5 sagt: „überdieß wird der Bericht den
Sachverständigen, wenn er von ihnen abgefaßt worden ist, zu zwei
bis fünf Franken tarirt." Die Worte: „wenn er von ihnen abgefaßt

worden ist," möchte ich streichen, und zwar aus folgendem
Grunde. Entweder übernehmen die Sachverständigen, welche den



Bericht unterzeichnen, dessen Verantwortlichkeit, oder sie

übernehmen sie nicht. Im letztcrn Falle ist man ihnen nichts schuldig.

Haben sie aber diese Verantwortlichkeit, was unstreitbar
ist. da sie von ihrer Unterschrift herrührt, so ist es ganz
überflüssig, zu sagen: „wenn der Bericht von ihnen abgefaßt worden."
Denn das ist ihre Sache, ob sie selbst schreiben oder schreiben
lassen. Ich sehe also die Nothwendigkeit nicht ein. in Betreff
der Gebühr einen Unterschied aufzustellen. Ich will noch eine
Frage an den Herrn Berichterstatter richten: der K. 2 setzt die
Gebühr für jede Blattseite fest; diese Festsetzung per Blattseite
könnte sie nicht auch auf die Sachverständigen ihre Anwendung
finden? Diese müssen oft einen sehr weitläufigen Bericht
abfassen, wofür fie dann mit einer Gebühr von 2 bis 5 Fr. nicht
hinreichend entschädigt sind. Man könnte von einem Minimum
und Marimum abstrahiren, und eine bestimmte Gebühr per
Blattscite festsetzen. In dieser Hinsicht stelle ich keinen Antrag,
wohl aber in Betreff der Streichung des angeführten Passus
im s. 5.

Karlen in der Mühlematt. Es fällt mir auf, daß man
den Sachverständigen nur eine Gebühr von 2 bis 10 Franken
bewilligen will, während später für die Advokaten 15 bis 30
Fr., und noch mehr ausgesetzt ist. Man wird sagen: der
Advokat ist eben ein Gelehrter, und hat viele Studien durchgemacht,
um seine Kenntnisse zu erlangen, was mit vielen Kosten
verbunden sei. Allein Sachverstandige können eben im ganz gleichen

Falle sein, und so ist mir dièses Mißverhältniß aufgefallen.
Es ist dieß bloß eine Bemerkung, die ich mir erlaube, Antrag
will ich keinen stellen.

Herr Berichterstatter. Was den Antrag des Herrn
Carlin anbetrifft, welcher wünschte, daß den Sachverständigen
die gleiche Gebühr zugesprochen würde, sei ihr Bericht von ihnen
abgefaßt worden oder nicht, so könnte ich ihn nicht zugeben.
Er argumentirt so: die Experten, nachdem sie den Augenschein
vorgenommen, nehmen ein Protokoll auf, welches sie unterzeichnen
müssen, wenn sie es auch durch einen Andern abfassen lassen,
daher sie die Verantwortlichkeit zu tragen haben. Dieß ist richtig,
allein Herr Carlin soll wissen, daß der Strafprozeß eine Bestimmung

enthält, wonach die Sachverständigen ihren Bericht durch
den Aktuar können abfassen lassen, in welchem Falle die Gebühr
offenbar dem Gerichtsschreiber zukommen muß. Es kann also
der Antrag des Herrn Carlin nicht erheblich erklärt werden.
Herr Carlrn möchte ferner, daß die Berichte der Sachverständigen

per Blattseite tarirt würden; dieß kann ich ebenfalls nicht
zugeben. Denn dadurch würden die Experten veranlaßt, in
weitläufigen Gutachten auseinander zu setzen, was sie vielleicht
in einer halben Seite sagen könnten. Es hat übrigens Herr
Carlin keinen Antrag gestellt, sondern nur einen Wunsch
ausgesprochen, weßhalb ich nicht näher eintreten werde. Eine
fernere Bemerkung hat Herr Karlen gemacht, indem er sagte: es
sei auffallend, daß man den Experten -nur 10 Fr. gebe, während
den Fürsprechern viel größere Emolumente, ja solche bis auf
50 Fr. in Aussicht stehen. Es seien die Experten auch Männer,

die für sehr geschickt gehalten werden, die eben so viel für
ihre Erziehung und Bildung hätten verwenden müssen, als die
Fürsprecher. Das Mißverhältniß sei also auffallend. Allein,
Herr Präsident, meine Herren, ich bitte Sie, nicht außer Acht
zu lassen, daß es sich hier nur darum handelt, kurzen
Untersuchungen oder Augenscheinen beizuwohnen, Operationen, die nicht
lange dauern, und für die daher 10 Fr. schon eine schöne
Entschädigung sind. Ich gebe zu, daß für gewisse Fälle mehr
bezahlt werden sollte; aber wenn man ein großes Marimum aussetzt,

so läuft der Staat Gefahr, daß die Sache auch in
unbedeutenden Fällen übertrieben wird. Darum möchte ich die
Bestimmung unverändert beibehalten.

Abstimmung.
Für den Artikel 5 mit oder ohne Abänderung. Handmehr.
Für den Antrag des Herrn Carlin (die Worte:

„wenn er von, ihnen verfaßt ist" zu streichen) : 66 Stimmen.
Dagegen 62 „
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Art. 6.

Herr Berichterstatter. Hier sind die Gebühren
bestimmt, welche die Zeugen erhalten sollen. Jedem derselben
wird für seine Aussage 1 Fr., und für seine Reise an Ort und
Stelle 50 Rp. für die Wegstunde bezqhlt. Hat der Zeuge fahren
oder sich begleiten lassen müssen, odêr wohnt er mehr als vier
Stunden vom Amtssitze des Richters, so kann die Entschädigung
für seine Reise an Ort und Stelle auf 1 Fr. für die Stunde
ansteigen. Bis jetzt hat man jedem Zeugen in Strafsachen 75 Rp.
bezahlt, also Btz. mehr als der Cntwurf Ihnen vorschlägt.
Dagegen hat er für Reise und sonstige Kosten nur 3>/^ Btz.
bezogen, mithin gleichviel, wie hier beantragt wird. Die^außer-
ordentlichen Fälle, welche eintreten können, waren jedoch bisher
nicht vorgesehen, und da hat sich denn der Richter nach Umständen

aushelsen müssen. Wenn z. B. ein Zeuge sich führen lassen
mußte, was sehr leicht der Fall sein kann, wenn einer krank ist,
u. f. w., so hat der Richter von sich aus eine außerordentliche
Etnschädigung ihm zugesprochen; aber im Gesetze selbst Mr in
dieser Beziehung nichts vorgesehen. Für die Zukunft hat man
nun billig gefunden, einen etwas höhern Ansatz aufzunehmen,
indem es für einen Vater zum Beispiel auch sehr beschwerlich
wäre, sein Kind mehrere Stunden weit zu begleiten.

Karlen in der Mühlematt. Ich muß mir hier die gleiche
Bemerkung erlauben, wie kurz vorher. Da ist für die Zeugen
keine Reiseentschädigung ausgesetzt, während doch im Art. 4
für Richter und Advokaten gesorgt wurde. Ich finde dieß
unbillig.

Manuel. Da sich der Tarif auch auf die Geschwornen-
aerichte bezieht, und es z. B. bei wichtigen Fällen vor den
Assisen geschehen kann, daß 20 — 30 — 40 uns mehr Zeugen
citirt, und vielleicht nicht an einem Tage alle abgehört werden,
so möchte ich den Herrn Berichterstatter fragen, ob es nicht
zweckmäßig wäre, auch etwas darüber zu sagen, wie es gehalten sein
solle, wenn ein Zeuge, der vor die Assisen citirt ist, nicht am

lcichen Tage abgehört werden kann, sondern vielleicht darüber
inaus noch 1 — 2 — 3 oder mehr Tage am Sitze der Geschwornen

verweilen muß. Es wäre vielleicht zweckmäßig, für solche
Fälle auch einen Ansatz vorzusehen, da hier nur für das Zeugniß

und für die Reise etwas ausgesetzt ist. Ich bin bei Durchlesung

des Artikels auf diesen Gedanken gekommen, weil ich mir
vorstelle, der Fall könne leicht eintreten, und dann wäre für
denselben keine Vorsorge getroffen.

Gfeller von Wichtrach möchte nichts von «fahren" sagen,
indem Mancher gerne fahre, wenn er ein Fuhrwerk haben
könne, während er sonst zu Fuße gehen müsse.

Lehmann, I. U. Ich erlaube mir nur eine Frage an
den Herrn Berichterstatter: ob nämlich die Reiseentschädigung,
wie sie hier für die Zeugen ausgesetzt ist, für Hin- und Herreise
verstanden sei, oder nur für die Hinreise, und dann für den
Herweg auch noch so viel bezahlt werde. Sollte dieser Ansatz
für beides gelten, so fände ich ihn etwas zu niedrig, wenn
Einer nur 4 Stunden weit gehen, und etwas zu sich nehmen
muß. Ich stelle einstweilen keinen Antrag, und will noch anhören.

G p g ar. Ich könnte die Ansicht des Herrn Gfeller nicht
so unterstutzen, wie er sie eröffnet hat. Ich möchte nämlich nicht,
daß ein kranker Mann, der als Zeuge citirt wird, und ein Fuhrwerk

miethen muß, um an Ort und Stelle zu kommen, nicht
mehr beziehen könne als ein Gesunder, dem es nichts macht, zu
Fuße zu gehen. Um Mißbräuche zu vermeiden, schlage ich vor,
in dem Sinne ungefähr eine Ergänzung aufzunehmen, daß man
sagen würde: Hat der Zeuge wegen Gesundheitsumständcn fahren
müssen u. s. f.

Röthlisberger zu Münsingen. Ich würde den Eingang
des Artikels ganz weglassen, und die Bestimmung nur in soweit
bleiben lassen, als es heißen würde: Wohnt der Zeuge mehr
als 4 Stunden vom Amtssitze des Richters, so steigt seine Ent-
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schädigung bis auf 1 Fr. 50 Rp. Denn wenn der Zeuge so

weit entfernt ist, und allfällig ein Fuhrwerk nöthig hat, so ist
dieser Ansatz nicht zu hoch. Üeberdicß stelle ich den Antrag, das
Wort „kann" durch „soll" zu ersetzen.

Friedli. Vorerst möchte ich die Auskunft des Herrn
Berichterstatters über die angeregten Punkte vernehmen, namentlich
über die Frage des Herrn Lehmann. Denn wenn es nicht den
Sinn hat, daß für die Hin- und Herreise je so viel bezahlt
wird, so möchte ich dann etwas höher gehen. Es ist ganz
begreiflich, daß viele Zeugen dadurch in Verlegenheit kommen
können. Wenn z. B. eine ältere Weibsperson, eine Mutter als
Zeuge zitirt wird, vier bis fünf Siunden oder noch weiter
entfernt ist, und schlechtes Wetter trifft, so kann sie nicht zu Fuß
gehen, und ist genöthigt zu fahren/ was,sie aber mir einer solchen

Entschädigung nicht bestreiken könnte. '

Herr Berichterstatter. Es ist über verschiedene Punkte
Auskrmfl verlangt worden, die ich mir erlauben werde, der Reihe
nach zu durchgehen. Vorerst hat Herr 1)r. Manuel die Frage
an mich gerichtet, ob es nicht zweckmäßig sei, den Fall
vorauszusehen, wenn ein Zeuge genöthigt sei, zwei oder mehrere Tage
am Orte zu bleiben, wo das Gericht sitzt, ohne abgehört zu
werden. Die Bemerkung ist sehr richtig, das es solche Fälle
geben kann, wo die Debatten vor den Assisen nicht gerade
an einem Tage erledigt werden können, mithin der Zeuge
veranlaßt wird, seinen Aufenthalt zu verlängern. Ich gebe zu,
daß man in dieser Beziehung hier eine Lücke findet, allein ich

habe mir die Sache, wie sie sich entwickeln werde, ungefähr auf
folgende Weise vorgestellt. Der Präsident des Assisenhofes soll
wissen, welche Geschäfte ungefähr am nämlichen Tage vorkommen

werden, und er wird daher nur die Zeugen für diesen Tag
vorladen, welche die betreffenden Geschäfte angehen. Er wird
eben so ungefähr ermessen können, welche Geschäfte mehr als
einen Tag für sich in Anspruch nehmen können, und in diesem
Falle wird er die einen Zeugen für diesen, die andern für einen
fernern Tag zitircn lassen. Allein dieser letztere Fall mag für
den Präsidenten des Gerichts schon schwieriger sein, und so gebe
ich zu, daß in dem Sinne, wie Herr Dr. Manuel es angebracht
hat, eine ergänzende Bestimmung aufgenommen werde, die dahin
ginge, daß wenn eine Zeuge nicht an dem Tage, auf den er

zitirt ist, abgehört werden kann, er eine angemessene Entschädigung

beziehen dürfe. Herr Altregierungsrath Lehmann hat
gefragt, ob der Ansatz von 50 Rp. für Hin- und Herreise
verstanden sei. Darauf kann ich nur die Auskunft - geben, daß
allerdings die Gebühr von 50 Rp. für die Hin- und Herreise
gemeinschaftlich bestimmt ist, und zwar, wie es bisher auch
gehalten war. Auch bis jetzt bezahlte man nicht mehr als 3V,
Batzen per Stunde für die Zeugen hin und her. Es ist nämlich
hier zu berücksichtigen, daß tue Zeugen auf jeden Fall vom
Staate bezahlt werden, wenn auch der Beklagte nicht bezahlen
kann. AnVers verhält es sich z. B. bei Augenscheinen: wo der
Angeschuldigte nicht verfällt wird oder nicht bezahlen kann, so

erhält der Richter gar nichts für seine Mühe. Bei Zeugen ist
es nicht so, bezahlt der Angeschuldigte oder nicht, so kommt es

auf das Nämliche heraus. Der Staat muß dennoch bezahlen.
Nehmen Sie nun nur 3^/5 Btz. per Stunde für jeden Zeugen,
so macht dieß im Jahre schon eine ungeheure Summe. Man
darf, um sich davon zu überzeugen, nur die daherigen Rechnungen

einsehen. Auf jeden Fall kommt die Sache für den Staat
auch bei diesen Ansätzen noch sehr hoch; denn es wird im Kanton

eine ungeheure Zahl von Zeugen abgehört, und die Kosten
fallen in dieser Beziehung meistens auf'die Staatskasse. Ob
Sie nun so leichthin eine so beträchtliche Mehrausgabe beschließen

wollen, das gebe ich Ihnen sehr zu bedenken.

Friedli. Mit dem ersten Satze des Artikels bin ich in
sofern zufrieden, wenn die Entschädigung der Zeugen 75 Rp.
beträgt; allein in Bezug auf die andere Bestimmung, wo der
Fall vorgesehen ist, daß ein Zeuge fahren muß, scheint mir die
Sache nicht genau genug. Wenn nämlich ein Zeuge nicht selbst
fahren kann, wenn er nicht im Staude ist, ein Fuhrwerk zu
leiten, oder überhaupt des Fahrens unkundig ist, wie es bei

Weibspersonen oder auch sonst geschehen kann, wo die betreffende
Person sich also muß begleiten lassen; so hätte sie für 5 Stunden
nur eine Entschädigung von 25 Btz., und das ist doch offenbar
zu wenig. Ich trage daher darauf an, die Entschädigung per
Stunde auf 1 bis 2 Fr. zu setzen, wenn der Zeuge über vier
Stunden vom Orte entfernt ist und fahren muß.

Herr Berichterstatter. Was den letztgefallenen Antrag
betrifft, so könnte ich zugeben, daß man dem Zeugen, der im
Falle ist, sich führen oder begleiten zu lassen, je nach Umständen
1 bis 2 Franken bezahle. Es gibt Fälle, ich habe deren mehrere
gesehen, wo ein Zeuge nicht gehen kann, weil er lahm ist, oder
weil ihn andere Umstände hindern. Auch kann es sich leicht
ereignen, daß ein Kind vorgeladen wird; will man nun ein
Kind zwei, drei bis vier Stunden oder noch weiter zu Fuß
gehen lassen? So etwas wird man einem Vater nicht zumuthen.
Wenn auch nicht verlangt werden kann, daß ein Vater als Zeuge
bezahlt werde, so muß man das Kind doch so entschädigen, daß
sein Vater, der es vor Gericht begleitet, für seine Auslagen
einigen Ersatz hat. Man könnte es auch hier dem Richter
anheimstellen, je nach Umständen ein bis zwei Franken zu sprechen.
Herr Röthlisbergcr glaubt, in außerordentlichen Fällen solle nicht
nur 1 Fr., sondern 1 Fr. 50 Rp. bezahlt werden. Ich gebe zu,
daß dieser Ansatz in vielen Fällen nicht zu viel sein mag, in
andern zu hoch, und so möchte eS gut sein, auch hier einen
Mittelweg zu wählen. Ueberdieß hat Herr Friedli den Antrag
gestellt, die Gebühr nach Umständen von l Fr. bis auf 2 Fr.
zu erhöhen, und diesen Antrag habe ich zugegeben, mithin ist
derjenige des Herrn RöthliSberger überflüssig.

Nachdem Herr G fell er zu Wichtrach seinen Antrag
zurückgezogen, und sich mit der Ansicht des Herrn Gpgar vereinigt
hat, wird der Artikel 6 mit den als erheblich zugegebenen
Anträgen durch das Handmehr angenommen.

Abstimmung.
Für den Antrag des Herrn Röthlisbergcr 20 Stimmen.
Dagegen Mehrheit.

Art. 7.

Ohne Einsprache durch das Handmehr genehmigt.

Art. 8.

Herr Berichterstatter. Nach dieser Bestimmung bezieht
der Weibel künftig für die Anlegung einer Vorladung oder irgend
eines andern Aktes 50 Rp. Wenn er sich mehr als eine halbe
Stunde weit von seinem Wohnorte entfernen muß, so bezieht
er überdieß 30 Np. auf die Stunde. Der Weibel hatte bis
dahin in Civilsachen 4 Btz. für die Anlegung einer Vorladung
oder eines andern Aktes, hier sind nur 50 Np. ausgesetzt, oder
'/z Btz. weniger als ich so eben bemerkte; dafür ist ihm aber
eine kleine Entschädigung für jede Stunde Entfernung ausgesetzt.
Man wird hier fragen warum die letztere Bestimmung
aufgenommen sei. Es wird mir nicht schwer fallen, es kurz zu erklären.

Der Weibel ist verpflichtet, alle Vorladungen des Richters,
Regierungsstatthalters u. s. w. anzulegen, und wird nur bezahlt,
wenn der Staat bezahlt wird. Es gibt daher viele Fälle, wo
er nichts erhält, weil die Kosten nicht einkassirt werden können.
Daher fand man es doch zweckmäßig und sehr billig, für den
Weibel hier eine kleine Gebühr aufzunehmen, für jede Stunde
Entfernung, was ihm einigermaßen zur Entschädigung für
diejenigen Falle dient, wo er nichts erhält.

G fell er von Wichtrach fragt den Herr Berichterstatter, ob
hier die Vorladungen der Friedensrichter auch inbegriffen seien,
worauf dieser die Frage verneint, mit der Bemerkung, es sei
hier nur von Strafsachen die Rede.

Der Art. 8 wird durch das Handmehr genehmigt.



Art. 9.

Herr Berichterstatter. Es gibt oft Fälle, wo eine

Vorladung durch das Amtsblatt bekannt gemacht werden muß,
- wie bei Kontumazfällen u. dgl. Für jede dieser Mittheilungen

soll dem Staate eine Gebühr von 5l) Rp. bis auf 2 Fr. bezahlt
werden, je nach der Länge der Mittheilungen. Denn der Staat
muß auch einigen Ersatz an die Druckkostcn erhalten.

Ohne Einsprache durch das Handmehr genehmigt.

Art. 10.

Herr Berichterstatter. Dieser Artikel setzt für die Voll-
ziehung eines Vorführungsbefehles und eines Verhaftungsbefehles

dem Landjäger 1 bis 3 Fr aus, und jeder andern Person,
welche Beistand geleistet hat, 50 Rp. bis 2 Fr. ES ist auch
hier zu bemerken, daß der Landjäger diese Gebühr nur in den
Fällen erhält, wo der Staat die Kosten einkassiren kann. Es
kann nun auch der Fall eintreten, wo mehrere Personen bei der
Verhaftung Beistand leistest müssen, wo Widerstand versucht
wird. Nach dem Strafprozesse bestellt der Gcmcindcrachsprä-
sident den Landjäger. Die Umstände können bei der Verhaftung

sehr verschieden sein. Es ist möglich, daß wenn eine oder
zwei Personen bereit sind, Beistand zu leisten, der Betreffende
erklärt, er wolle der Aufforderung Folge geben, und in einem
solchen Falle wäre eine Gebühr von 50 Rp. genug. Ist aber
der Widerstand größer, und haben die beigezogenen Personen
viele Mühe, den zu Verhaftenden zu bewältigen, so können unter
Umständen 2 Fr. für jede Person nicht zu viel sein.

Gfeller zu Wichtrach möchte die für den Landjäger
ausgesetzte Gebühr fallen lassen, da derselbe schon ziemlich gut
besoldet sei, und beantragt Streichung von Ditt ».

G y gar. Ich habe wegen des nämlichen Punktes das
Wort ergreifen wollen. Ich bin mit ihm nicht ganz einverstan.
den. Ich halte dafür, das Gesetz sollte in jeder Beziehung so

abgefaßt sein, daß keine Mißbräuche getrieben werden können.
Ich nehme an, in der Regel werde für die Vorführung oder
Verhaftung gewöhnlich nichts bezahlt; denn die meisten der
Vorgeführten oder Verhafteten sind arm. Dann könnte der Richter
hingegen bei denjenigen Vorgeführten und Verhaftelen, welche
im Stande sind, die Kosten zu bezahlen, so galant sein, überall
das Maximum anzuwenden. Das wäre allerdings ein Uebelstand.

Ich trage daher darauf an, um demselben wenigstens
einigermaßen zu steuern, Illtt. a. besser zu redigiren, und etwa
zu sagen: es werde 1 Fr. bezahlt, wenn die-Verhaftung oder
Vorführung unter gewöhnlichen Umständen geschieht, und 3 Fr.
wenn außerordentliche Thätigkeit dabei entwickelt werden muß.

Brunn er, Regierungsrath. Der alte Tarif ist ziemlich
abweichend von dem vorliegenden. Es wurde für Arrestalionen
solcher Verbrecher, von denen man nicht wußte, wo sie seien,
eine Gebühr von 1 bis 3 Fr. ausgesetzt zu Gunsten des
Landjägers. Hingegen wo der Landjäger bestimmt wußte, wo er
seinen Mann suchen mußte, erhielt er nur 5 Btz. Die
betreffenden Artikel der Instruktion geben darüber Aufschluß. In
der Landjägerinstruktion vom 7. November 1822 heißt es u. A.
„Für die Aufsuchung und Arrestation eines flüchtigen, durch einen
Verhaftöbefehl zur Behändigung ausgeschriebenen Kriminalverbrechers,

je nach den Umständen mit mehr oder weniger Gefahr
und Schwierigkeiten verbunden, nach dem Ermessen des Herrn
Oberamtmanns von 1 Fr. bis 3 Fr. und unter Dà ck heißt
es weiter: „Von jeder Person, welche in Folge oberamtlichen
oder höhern Befehls in ihrer Wohnung oder angewiesenen Ort
arretirt und vorgeführt wird, 5 Btz." Der gegenwärtige
Vorschlag des Herrn Berichterstatters wäre viel günstiger für die
Landjäger, da eine Gebühr von 1 bis 3 Fr. ausgesetzt wird
ohne Unterschied, ob der Landjäger weiß, wo der Verbrecher sich

aufhält oder nicht. Ich sage, dieß ist viel günstiger für den
Landjäger, indem es viel mehr Fälle gibt, wo der Aufenthalt
des Verbrechers bekannt ist, wo der Regierungsstatthalter einfach
die Weisung geben kann, wo die Verhaftung geschehen soll.
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Für solche Fälle bezog aber der Landjäger, wie gesagt, bisher
nur'5 Btz. Ich erlaube mir daher, den Antrag zu stellen, daß
der Artikel an den Herrn Berichterstatter zurückgewiesen werde

zur Abänderung namentlich in dem Sinne, wie es bisher
gehalten war.

Herr Berichterstaiter. Es sind drei wesentliche
Bemerkungen gemacht worden, nämlich von Seile der Herren Gy-
gar, Regierungsrath Brunner und Gfeller. Ich halte mich
zunächst an den Antrag des Herrn Gygar, der dahin geht, là a,

anders zu redigiren'und zu sagen, daß der Landjäger je nach

Umständen eine höhere oder niedrigere Gebühr beziehen könne,
je nachdem er bei einer Verhaftung Gewalt anwenden und Mühe
haben müsse. Eine solche Ergänzung müsse eingeschaltet werden,
damit man ja wisse, daß nur da das Maximum ausgesprochen
werden dürfe. Ich glaube nun, wenn im Gesetze ein Minimum
und ein Marimum vorgesehen ist, so wisse jeder vernünftige
Richter, daß das Marimum nur für jene Fälle bestimmt ist,
wo sehr viel Schwierigkeit und Mühe in Anwendung gebracht
werden musste. Wenn Herr Gygar befürchtet, die Gerichtspräsidenten

sprechen dem Landjäger jedes Mal das Marimum zu,
wenn ein Gefangener vorgeführt werde, der bezahlen könne,
so erwidere ich ihm, daß es nicht jedesmal der Gerichtspräsident
ist, der die Kosten liquivirt. Denn im Strafprozeß heißt es:
die Kosten werden liquidirt durch das Gericht, welches die Strafe
ausspricht. Also wenn das Amtsgericht das Strafurtheil fällt,
so liquidirt es auch die Kosten; fällt aber der Ässiscnhof die

Strafe aus, dann ist es dieser, der die Kosten liquidirt, so daß
auch die Gerichte diese üble Gewohnheit der Gerichtspräsidenten
annehmen müßten, wenn sich die Befürchtung des Herrn Gygar
realisiren sollte, was ich indessen nicht glaube. Herr Regierungs-
ralh Brunner hat den Wunsch ausgesprochen, es möchte in
Betreff der Landjäger beim allen Tarife bleiben, nach welchem nur
für außergewöhnliche Fälle 3 Fr., für gewöhnlichen jedoch nur
5 Btz. bezahlt würden. Was hat er aber für Gründe dafür
angebracht? Gar keinen. Er sagte nur, es sei wünschenswerth,
daß es beim Alten sein Verbleiben haben möchte; ich sehe

indessen nicht ein, warum. Nun sagt man: ein Landjäger hat
nicht so viel Mühe, wenn er weiß,' wo der zu Arretirende sich

aufhält. Gut! nehmen Sie an, der Landjäger weiß, wo sich

der Betreffende aufhält; er geht mit dem Vollziehungsbefehl
nach seiner Wohnung. Dort wird er ihn treffen oder nicht.
Man sagt ihm vielleicht: ja, er ist jetzt nicht hier, er wird jetzt
da oder dort sein, auf dem Markte oder gar- auf einem Berge.
Was geschieht in solchen Fällen? Findet der Landjäger den
Betreffenden im Hause, so wird der Richter sagen: da habt Ihr
7 Ätz. Muß er ihn aber zuerst noch suchen, vielleicht auf einen

Berg steigen, so wird jeder vernünftige Richter eine Gebühr von
wenigstens 2 Fr. sprechen. Ist aber die Verhaftung selbst noch

von großer Mühe und Schwierigkeiten begleitet, so wird der
Landjäger das Marimum beziehen. Für gewöhnliche Fälle von
Arrestationen wird man keinen Grund finden, die Gebühr zu
erhöhen. Ferner hat Herr Gfeller einen Antrag gestellt, der
den Zweck hat, Dà a ganz zu streichen, weil der Landjäger ja
schon 12>/, Ätz. Besoldung per Tag beziehe. Allerdings beziehen
die Landjäger vom Staate eine Besoldung; diese ist aber nicht
so groß, daß sie damit ganz gut leben können, und man darf nicht
vergessen, daß sie bei außerordentlichen Verrichtungen, wie Vollziehung

von Verhaftbefehlcn u. s. w., sich sehr in Acht nehmen
müssen, und daß dabei eine große Verantwortlichkeit auf ihnen
liegt. Also ist es auch billig, daß sie dafür einigen Ersatz haben.
Allein ich wiederhole auch hier die Bemerkung, daß die Landjäger

nur in dem Falle bezahlt werden, wenn der Staat selber

bezahlt ist, d. h. wenn dieser die Kosten einkassiren kann, so daß

in dieser Beziehung die Staatskasse nichts zu gefährden hat.

Abstimmung.
Für den Antrag des Herrn Gfeller (Streichung

von lütt. n.) Minderheit.
Dagegen Mehrheit.
Für Abänderung des Artikels im Sinne des An¬

trages deS Herrn Regierungsraths B r u n ner Mehrheit.








































































































































































































































































































































